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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staagten.

 JNo. 1—

(No. 574.) Vertrag wegen der Jölle und Verbrauchsteuern, welche an der dußern Grenze des

Königlich-Preußischen Gebiets von dem Verkehr des darin eingeschlossenen

Theils der Fürstlich= Schwarzburg-Sondershausenschen souverainen Be-

sitzungen erhoben werden. Vom 25sten Oktober 1819.

D. die Zölle und die Verbrauchsteuern, welche dem Königlich-Preußischen

Gesetze vom 20fsten Mai 1818. gemäß, auf den adußern Grenzen des Preu-

ßischen Staats erhoben werden, auch mehrere in demselben eingeschlossene
souveraine Besitzungen deutscher Bundesstaaten treffen, Seine Majestat, der
König von Preußen aber geneigt sind, dasjenige Einkommen, welches Ihren
Kassen in Folge dieses besonderen Verhälknisses zufließt, den landesherrlichen
Kassen gedachter Staaten für den Fall überweisen zu lassen, daß eine gemein-
schaftliche billige Uebereinkunft deshalb getroffen werden könnte: so haben
Seine Durchlaucht, der Fürst Schwarzburg-Sondershausen, Sich zu einer
solchen Uebereinkunft in Rücksicht Ihrer in dem aäußern Umfange der Preußi-

schen Staaten eingeschlossenen souverainen Besitzungen, unbeschadet Ihrer
landesherrlichen Hoheitsrechte, bereit erklärt, und es ist hierauf zwischen den

Bevollmächtigten beider Theile nachstehender Vertrag verabredet, und, unter
Vorbehalt der beiderseitigen landesherrlichen Genehmigung, abgeschlossen worden.

Erster Artikel.

Der Betrag des aus den Königlich-Preußischen Kassen, nach gegenwär-
tigem Vertrage an Seine Durchlaucht, den Fürsten zu Schwarzburg-Sonders-

hausen, zu überweisenden Einkommens, soll von drei zu drei Jahren, in ge-

meinsamer Uebereinkunft festgesetzt werden.

Zur Grundlage dieser Uebereinkunft soll der jedesmalige letztdreijährige
Ertrag des Einkommens an Verbrauchsteuern bei den Königlichen Joll= und

Steuerämtern in den sieben östlichen Provinzen des Preußischen Staaks derge-

stalt dienen, daß der Antheil Sr. Durchlaucht des Fürsten zu Schwarzburg=
Sondershausen daran, nach dem Verhaltnisse der Bevölkerung der gedachten
sieben Preußischen Provinzen zu der Bevölkerung des eingeschlossenen Theils
der Fürstlichen souverainen Besitzungen berechnet wird.

Jahrgang 1820. A Zwei-=

(Ausgegeben zu Berlin den 4ten Januar 1820.)
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Sweiter Artikel.

Da das gegenwärtig bestehende Steuersystem erst seit dem ersten Ja-
nuar des- laufenden Jahres in den östlichen Provinzen des Preußischen

Staats eingeführt ist, ein letztdreijdhriger Ertrag der dadurch erhobenen Ver-
brauchsteuern also zur Zeit noch nicht angegeben werden kann, so haben die
beiderseitigen Bevollmachtigten, auf den Grund der bisher gemachten Erfah-
rungen, und mit besonderer Rücksicht auf den Verbrauch der Fürstlichen Hof-

haltung, sich dahin geeinigt, den Betrag des jährlich zu überweisenden Ein-
kommens füur die drei Jahre vom 1sten Januar 1819. bis zum 31sten Dezember

1821. auf Funfzehn Tausend Thaler Preußisch Silbergeld festzusetzen, welcher
in gleichen Quartalraten in den Monaten März, Junius, September und

Dezember jedesmal mit Dreitausend Siebenhundert und Funfzig Thalern in
klingendem Kourantgelde bei der Königl. Regierungs-Hauptkasse zu Erfurt
zur Verfügung Seiner Durchlaucht bereit stehen soll.

Die vor Abschluß dieses Vertrages fälligen Quartalraten werden in

gleicher Art binnen einem Monate, nach erfolgter Genehmigung des gegen-

wärtigen Vertrages nachgezahlt.
Dritter Artikel.

Von denjenigen Waaren, welche mit Fürstlichen Kammer-Attesten für
die Hofhaltung Sr. Durchlaucht eingehen, werden die Gefälle, so weit es durch

gedachte Atteste verlangt wird, nicht beim Eingange erhoben, sondern blos notirt,
und bei der nächsten Quartalhebung statt baaren Geldes in Zahlung angerechnet.

Vierter Artikel.

Zur Bequemlichkeit der Einwohner von Sondershausen und der umliegen-

den Gegend, sollen die Zölle und Verbrauchsteuern von den mit der Post an-

kommenden steuerbaren Waaren nicht an den außern Grenzen des Preußischen

Staates erhoben, sondern von dem Königlichen Postamte zu Sondershausen ein-

gezogen werden.

Fünfter Artikel.

Da in Folge dieses Vertrages Se. Durchlaucht, der Fürst zu Schwarz--
burg-Sondershausen, für den im Preußischen Staate eingeschlossenen Theil Ihrer
souverainen Besitzungen Amheil an den durch die Preußische Zolllinie zu erheben-
den Gefällen nehmen: so bewilligen Sie auch in Ihren gedachten souverainen

Besitzungen denjenigen landesherrlichen Schutz, welcher zur Sicherung der Er-
hebung der gedachten Gefälle erforderlich seyn könnte. Seine Durchlaucht
wollen namemlich gestatten, daß die Königlichen Zollbedienten die Spuren be-
gangener Unterschleife auch in ihr Gebiet verfolgen, und mit Zuziehung der

Orts-Obrigkeiten sich des Tharbestandes versichern.

Bisttationen, Beschlagnahmen und Berhaftungen können jedochnur durch

die Fürstlichen Landes= oder Ortsbehörden bewirkt werden, welche beeselden aarnsu-
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Ansuchen der Koniglichen Zollbedienten, und nachdem sie von deren Nothwendig-

keit zu Feststellung des Thatbestandes nach Anleitung der Preußischen Steuerge-
setze vom 26sten Mai 1818. sich uberzeugt haben, willig und zweckmaßig zu
veranstalten, Anweisung erhalten sollen. Die solchergestalt entdeckten, oder
sonst zur Kenntniß der Furstlichen Behorden kommenden Verletzungen der in der

Koniglich-Preußischen Zoll- und Verbrauchsteuer-Ordnung vom 2b6sten Mai
1818. enthaltenen Vorschriften wollen Se. Durchlaucht vor Ihren Gerichten

untersuchen, und nach Anleitung der gedachten Steuerordnung, welche Sie Ib-
ren Gerichten, deshalb zur Beachtung zufertigen werden, beahnden lassen. Die
Geldstrafen, worauf die Fürstlichen Gerichte in solchen Fällen erkennen möchten,

fallen dem Fürstlichen Fiskus, wie sich dies von selbst versteht, nach Abzug
des Denunzianten-Antheils, lediglich anheim.

Sechter Artikel.

Diejenige Freiheit der Durchfuhr durch das Königlich-Preugische Gebiet,
welche durch den achten Artikel des zwischen Seiner Majestät dem Könige, und
Seiner Durchlaucht dem Fürsten, unterm 154en Juni 1816. abgeschlossenen

Staatsvertrages festgesetzt worden ist, wird auch ferner, wie bisher, unverkürz
aufrecht erhalten.

In Rücksicht der Erzeugnisse der landesherrlichen Berg= und Hüttenwerke,
worauf sich dieselbe bezieht, wollen beide Theile die Durchfuhr-Freiheit, jedoch
zuVermeidung von Mißbräuchen, ausdrücklich auf solche Gegenstände beziehen,
welche mit Fürstlichen Kammer-Attesten aus Sr. Durchlaucht gehörigen Berg-
und Hüttenwerken, in Fürstliche Niederlagen gehen.

Siebenter Artikel.

Seine Majestät der König und Seine Durchlaucht der Fürst versichern

Ihren Unterthanen gegenseitig den völlig freien und ungestörten Verkehr zwischen
den, innerhalb der Preußischen Zolllinie an den dußeren Grenzen des Staats

belegenen Königlich-Preußischen und Fürstlich-Schwarzburg-Sondershausensch
Landen, dergestalt, daß die von den beiderseitigen unterthanen innerhalb des
gedachten Bezirks zu verführenden Waaren und Erzeugnisse aller Art, überall
den eigenen inländischen völlig gleich behandelt werden sollen.

Achter Artikel.

In Folge des vorstehenden Artikels werden auch solche inläandische Erzeug-
nisse, welche in dem Königlich-Preußischen oder in dem Füurstlich-Schwarzburg-

Sondershausenschen Gebiete innerhalb der Preußischen Zolllinie mit besondern

Verbrauchsteuern zur Zeit belegt sind, oder künftig belegt werden mochten,
in sofern in völlig freiem Umlaufe seyn, als in beiden Ländern dem Landesherrn

gleiche Abgaben davon entrichtet werden. Wo aber eine solche Gleichheit der

Abgaben nicht statt findet, wird bei dem Uebergange in das Gebiet welches

den höheren Steuersatz hat, das fehlende nach zrhoben, und werden beide
Lan-
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Landes-Regierungen in dieser zur Sicherung Ihrer landesherrlichen Gefalle und
Aufrechthaltung der Gewerbe Ihrer Unterthanen nothwendigen Maaßregel
einander gegenseitig freundschaftlich unterstützen.

Neunter Artikel.

Da das Salz und die Spielkarten, welche in dem Preußischen Staate

von den eigenen Unterthanen desselben verfertigt werden, im Preußischen Ge-
biete nicht freien Umlauf haben, sondern nur von den dazu bestimmten Anstal-

ten verkauft werden können, so werden in Folge der festgesetzten Gleichheit auch

Salz und Spielkarten, welche in den fürstlichen Landen verfertigt worden seyn
möchten, in den Königlichen Landen nicht freien Umlauf haben können, sondern

daselbst den gleichen Beschränkungen, vorbehaältlich jedoch der im sechsten Arti-
kel bestatigten Durchfuhr-Freiheit, unterworfen seyn.

Zehnter Artikel.

Die Koniglich-Preußischen und die Fürstlich-Schwarzburg-Sondershau-
senschen Behörden, werden sich in freundschaftlicher Uebereinkunft dafür ver-

wenden, daß diejenigen Mittel, welche dem Fürstlichen Einkommen und dem

Interesse der Fürstlichen Unterthanen unnachcheilig sind, ergriffen verden, um
zu verhindern, daß ein Schleichhandel mit Salz aus der Saline zu Franken-
hausen in das Königlich-Preußische Gebiet betrieben werde.

Eilfter Artikel.

Gegenwärtiger Vertrag soll unverzüglich zur landesherrlichen Ratifika-
tion vorgelegt, und nach Auswechselung der Ratifikations-Urkunden sofort zur

Vollziehung gebracht werden.
Des zu Urkund ist derselbe von den beiderseitigen Bevollmachtigten

unter Beidrückung ihres Siegels unterzeichnet worden.
Geschehen zu Berlin, am 25sten Oktober 1819.

 S.) (d. S.) (. 8.)

Carl Georg Maassen, Joh. Gottf. Hoffmann, Adolph v. Weise,
K. Pr. wirkl. Geh. Ober- K. Pr. wirkl. Geh. Ober= Fürstl. Schwarzb.
Finanzrath und Direkkor Regierungs-Rath. Sondershausen-
im Finanz-Ministerio. scher wirkl. Geh.

Rath u. Kanzler.
* m

Dieser Vertrag ist am 16ten Dezember 1819. von des Königs Ma-

jestät ratifizirt, und die Ratifikations=Urkundensindhiernächstam24sten
Dezember zu Berlin ausgewechselt worden.

Berlin, den 25sten Dezember 1819.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

(No. 575.)
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([o. 575.) Allerhöchste Kabinets-Order vom 22sten Dezember 1819., die anderveite
Eintheilung der Landwehr betressend.

M. besonderm Wohlgefallen habe Ich seit vier Jahren das Gedeihen

des für die Sicherheit des Staats so wichtigen Landwehr-Instituts wahrge-
nommen und bemerkt, wie willig das Wolk die ihm dadurch auferlegten

Opfer getragen, und wie thätig Militair= und Civil-Behörden für das Beste

der Anstalt gewirkt haben. Es thur Meinem Gefühle wohl, dies öffentlich

anzuerkennen. Die Erfahrung hat indessen mehrere Mängel der Formation,
in Bataillons, Regimenter und Inspektionen aufgedeckt, denen abgeholfen
werden kann, ohne das Wesen des Instituts im Mindesten zu ändern, und
ohne daß dabei die aus der besonderen Stellung der Linien-Truppen und

der Landwehr hervorgehende Individualität verletzt werde. Schon im Jahre
1815. hatte Ich festgesetzt, daß von den jetzt zu einem Linien-Regimente ge-
hörenden 4 Landwehr-Bataillonen ersten Aufgebots, nur 3 ins Feld zu ruk-

ken bestimmt sind, diese Formation, welche den Vortheil bedeutender Erspar-
niß (34 Bataillone und Escadrons) und eine mit dem Kriegszustande über-

einstimmende Organisation verbindet, soll daher schon jetzt durch eine das
Innere der Bezirke veränderte Eintheilung der Landwehr-Bataillone vorbe-
reitet werden. Zu dem Ende sind

1) aus den, zu einem Linien-Regiment gehbrenden 4 Landwehr-Batail-

lonen, in der Art 3 Bataillone zu formiren, daß die Bezirke von 8

Landwehr-Kompagnien, die jetzt ein Landwehr-Regiment bilden, in
6 eingetheilt werden. Von jedem solchergestalt umgeformten, bishe-
rigen Landwehr-Regiment werden alsdann 2 Kompagnie-Bezirke mit
eben so vielen eines andern daran anstoßenden Regiments in ein drit-

tes Bataillon vereinigt.

2) Zu dieser neuen Formation giebt die geographische Lage der Bezirke
Anleitung. Wo die Lokalverhältnisse für die Garnisonen, Aen-

derungen nöthig machen, sind Mir dazu Vorschläge einzureichen.

Der Bataillons-Bezirk, worin der Hauptort des Regiments liege,
soll dem ersten Bataillon zufallen und der Bataillons-Bezirk, welcher
aus der Zusammensetzung der 2 Kompagnien jedes bisherigen Land-

wehr-Regiments entsteht, dem dritten Bataillon angehören. Kaval-

lerie-Garnisonen sind nach den Lokalumständen zu bestimmen.

Die erforderlichen kleinen Uniformveränderungen, können durch
Austausch bewirkt werden.

Sammt-
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Sammtliche Landwehr--Regimenter erhalten die Nummer auf der

Schulter-Klappe von derselben Farbe, wie die Linien-Regimenter,

zu denen sie gehoren. Offiziere in Gold.

Die zu den 4 Reserve-Regimentern gehbrigen Landwehr-Regi-
menter (à 6 Kompagnien) sollen ebenfalls die Abzeichen ihrer Linien=

Regimenter an der Uniform tragen, und die 6, aus den bisherigen

Landwehr-Regimentern formirten Kompagnien, erhalten die Nummer
des betreffenden Linien-Reserve-Regimems auf der Schulterklappe.

So werden z. B. die aus dem dritten Posener Landwehr-Regimem

formirten Kompagnien die Nummer 33. und die 6 Kompagnien des

Posen-Brombergschen Landwehr-Regiments die Nummer 35. erhal-

ten. Diese Regimenter führen außer dem Provinzial-Namen, noch
den der kombinirten 33sien- und 35sten, so wie, der kombinirten

34sten und 30sten Landwehr Regimenter.

3) Wenn gleich die neu formirten Bataillone nach der früheren Bestim-

mung nur mit 1000 Mann in Feld rücken werden, so sollen sie

dennoch mit der, nach der Landwehr-Ordnung mit Bezug auf den
darin festgesiellten Etat, ihnen zukommenden Stärke von 1600 Mann,

in den Listen geführt und vollzählig erhalten werden. Im Fall ei-

nes Krieges wird nach Umständen der Ueberschuß zur Bildung ns-
thiger Reserven benutzt. «

In jedem Bataillons-Zeughause sollen künftig 1200 Gewehre
vorhanden seyn. Davon erhält das Bataillon beim Ausmarsch 1000,

die übrigen 200 bleiben zurück, um sogleich aus der Reserve der 3

Bataillone eines jeden Regiments, ein Bataillon von 600 Mann

bewaffnen zu können.

Das was hier angeordnet is, gilt analog auch von der Kavallerie für

welche überhaupt die gegenwärtigen Bestimmungen beziehungsweise
Anwendung finden; es soll jedoch im Kriege, die Kavallerie von 6

Bataillonen, die beiden Brigade formirenden Regimenter und zwar
von jedem Bataillon mit einer Eskadron zu 102 Köpfe ercl. Offizie-

ren und Fahnen-Schmidt in kombi irte Regimenter zu 6 Eskadrons

formirt werden.

Auf das zweit. Aufgebot finden obige Bestimmungen nach Maaß-
gabe der sich daraus ergebenden Veränderungen, ebenfalls und
zwar dergestalt Amvendung, daß die Verhälktnisse beider Aufgebote
zu einander keine Aenderung erleiden.

4) Sobald diese Formation beendigt ist, werden die 28 Landwehr-In-
spektionen auf 16 reducirt. Sie nehmen sodann den Namen Land-

wehr-
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wehr-Brigaden an. und fuhren die Nummern der Li ien--Divisionen,

zu welchen sie gehoren. Die Inspekteure heißen Brigade-Komman-
deure der Landwehr, bearbeiten alle auf die Landwehr und den Ersatz

der Linie Bezug habende Geschafte in der bisherigen Weise, stehen
aber unter dem Divisions-Kommandeur und wird ihr gegenseitiges Ver-

haleniß durch eine besondere Instruktion bestimmt werden.

5) Die hiernach ausscheidende Landwehr-Inspekteure und Bataillons-
Kommandeure, die zu bestimmen Ich Mir vorbehalte, werden nach

Maaßgabe ihrer Dienstfähigkeit, entweder pensionirt mit Wartegeld
bis zur Wiederanstellung entlassen, oder sofern dazu Gelegenheit ist,
bei den Linientruppen angestellt.

6) Die jetzigen Landwehr-Inspekteure schlagen, in Verbindung mit den

jetzigen Bataillons-Kommandemen, diejenigen Offiziere zum Aus-
scheiden vor, welche nach beendigter neuen Formation überzählig wer-

den. Es sind hierzu besonders die, für den Dienst weniger brauch-
baren zu wählen.

7) Nach diesen Grundbestimmungen sind unverzüglich zu ihrer Ausfüh-
rung die weitern Verfügungen zu treffen, so daß das ganze Forma-

tions-Geschäft unfehlbar bis zur Uebungs-Periode im Jahre 1820.

beendigt ist.

In Ansehung der Garde= und Grenadier-Landwehr, bleibt es für

jetzt bei der bisherigen Verfassung.

8) Alle durch die vorstehenden Bestimmungen nicht aufgehobene Vor-
schriften in Bezug auf die Landwehr, bleiben in Kraft, wo aber zum

Behuf der Vervollständigung in Betreff der Administration, der Etats

und insbesondere des künftigen Wirkungskreises der Brigade-Kom-
mandeure der Landwehr, hiernach Veränderungen in den früheren

Verordnungen nöthig werden, sind Mir die Vorschläge dazu einzu-
reichen.

Berlin, den 22sten Dezember 1819.

Friedrich Wilhelm.

An

die Ministerien des Innern und des Krieges.

([No. 576.)
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(No. 576.) Allerhochste Kabinetsordre vom Z0sten Dezember 1819., betreffend das Verbot
6 Ein= und Durchggange, der in England und“ Frankreich in deutscher— und der in den Niederlanden herauskommenden Zeitungen.

D. Unwahrheiten, die unwürdige Schreibart und die gehässige Tendenz durch

welche die den Königlich-Preußischen Staat, dessen Verwaltung und Maaßregeln
betreffenden Artikel in manchen ausländischen Zeitungen sich auszeichnen, veran-

lassen Mich hiermit, Folgendes zu verordnen.
1) In Meinen sämmtlichen Staaten soll weder der Eingang noch der Durch-

gang aller in England und Frankreich in deutscher Sprache heraus-

kommenden Zeitungen gestattet und zugelassen werden.

2) Diesem Verbote sind sämmtliche in dem Königreiche der Niederlande,
sowohl in der dort vaterlándischen als in französischer und deut-

scher Sprache herauskommenden Zeitungen unterworfen, es sey dann, daß
eine Ausnahme davon durch Meine Gesandtschaft bei des Königs der Nieder-

lande Majestät nachgesucht und von Mir bewilligt würde. Sollten gegen

diese Verbote dergleichen Zeitungen heimlicherweise zum Lesen im Einlande
eingebracht werden; so verfällt der Besteller derselben im Entdeckungsfalle,
in eine Geldstrafe von Zehn Thaler für jedes solchergestalt eingegangene
einzelne Zeitungsblatt und bei sich ergebender Zahlungsunfähigkeit, in eine
verhaltnißmäßige Gefängnißstrafe. Diese Strafen werden in Wiederholungs-
fallen verdoppelt. Versuche der Durchführung der vorbenannten Zeitungen
durch die preußischen Staaten, werden mit der Konfiskation der Zeitungsblätter

geahndet. Wenn Staatsdiener und besonders Postbeamte, den Eingang oder

die Durchführung der verbotenen Zeitungen wider die Erwartung zulassen,
oder befördern; so ist gegen dieselben nach den Strafgesetzen gegen die vor-

sätzliche oder aus grober Fahrlässigkeit oder Unwissenheit entstandene Ver-
letzung der Amtspflichten zu verfahren. Ausgenommen von dem gegenwär-

tigen Verbote werden nur diejenigen der vorgedachten ausländischen Zeitungs-

eremplare; welche für die Ministerien bestimmt sind. Hiernach werden Sie

das Erforderliche verfügen. Berlin, den 30sten Dezember 1819.

Friedrich Wilhelm.
An den Staatskanzler

Herrn Fürsten v. ardenberg.
*

 —

Dem Roniglichen Allerhochsten Befehl zufolge wird die vorstehende Kabi-
netsordre hiermit bekannt gemacht und Jedermann in den Königlich-Preußischen

Staaten zur Befolgung der darin enthaltenen Vorschriften angewiesen. Es haben
besonders die Oberpräsidenten und die Postbehörden auf die strenge Ausübung der-

elben sorgsam zu achten. Von dem Tage an, welchen die Verordnung vom 28sten

Maärz 1811. vorschreibt, ist der Königliche Befehl als bekannt gemacht, anzusehen.

Berlin, den Zosten Dezember 1819.

Der Staatskanzler C. Fürst v. Hardenberg.



Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 N3o. 2

[o. 577.) Verordnung wegen der künftigen Behandlung des gesammten Staatsschulden-
Wesens. Vom 17ten Januar 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen rc. 2c.

Thun kund und erklären hiermit:

Die bekannten Ereignisse der letztern Zeit, so wie die Mannigfaltigkeit
der daraus hervorgegangenen Verpflichtungen haben Uns von dem, wegen

Regulirung des gesammten Staatsschulden-Wesens in dem Finanzgesetze vom

27ten Oktober 1810. gestellten Ziele, bis jetzt entfernt gehalten.
Es sind zwar neben andern großen Aufopferungen die Verheißungen

dieses Gesetzes nicht nur rücksichtlich der regelmäßigen Abtragung der laufenden

und der Auszahlung der rückständigen Zinsen, sondern auch der Konsolidirung

und Tilgung der dazu zunächst geeigneten Schulden selbst, in so weit es mög-
lich war, bereits in Erfüllung gebracht, und obgleich wegen der Menge der

noch vorzunehmenden Ermittelungen eine vollständige Uebersicht der gesammten
Staatsschuld früher nicht verschafft werden konnte, so haben Wir doch schon
durch Unsere Ordre vom ten Mai 1818. die Bildung eines Tilgungsfonds

von Einer Million Thaler jäahrlich, zur Einlösung der Scaatsschuld-Scheine

angeordnet.
Wir sind nunmehr von dem gesammten Schuldenzustande des Staats

unterrichtet, und haben daher beschlossen, selbigen zur offentlichen Kenntniß
zu bringen.

Wir hoffen dadurch und durch die von Uns beabsichtete künftige Un-

terordnung dieser Angelegenheit unter die Reichsstände, das Vertrauen zum

Staate und zu seiner Verwaltung zu befestigen, und Unsern aufrichtigen
Willen, allen Staatsgläubigern gerecht zu werden, um so unzweideutiger an

den Tag zu legen, als Wir zugleich wegen Sicherstellung, so wie wegen

regelmäßiger Verzinsung und allmähliger Tilgung aller Staatsschulden das
Nöthige unwiderruflich hiermit fesisetzen:

Jahrgang 1820. B I.

(AusgegebenzuBerlinden 20sten Januar 1820.)
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J.

Nach dem anliegenden von Uns vollzogenen Staatsschulden-Etat be-

tragen die von Unsern Vorfahren und in den verhängnißvollen Zeiten Unserer

Regierung zum wahren Bedürfnisse und zur Erhaltung des Staats entweder

bereits gemachten oder, in so weit die Verbriefung noch nicht erfolgt ist, noch
zu machenden verzinslichen allgemeinen Staatsschulden die Summe von

Einmalhundert und Achtzig Millionen Ein und Neunzig Tausend Sieben-

hundert und Zwanzig Thalern.
Diese Schulden sollen nicht nur von Uns, sondern auch von Unsern Nachfol-

gern in der Krone bis zu ihrer endlichen Tilgung unausgesetzt als Lasten des
Staats und aller im Staatsverbande befindlichen Glieder betrachtet werden.

II.

Wir erkläáren diesen Staatsschulden-Etat auf immer für geschlossen.
Ueber die darin angegebene Summe hinaus darf kein Staatsschuldschein oder

irgend ein anderes Staatsschulden-Dokument ausgestellt werden.

Sollte der Staat künftighin zu seiner Erhaltung oder zur Förderung

des allgemeinen Besten in die Nothwendigkeit kommen, zur Aufnahme eines
neuen Darlehns zu schreiten, so kann solches nur mit Zuziehung und unter

Mitgarantie der künftigen reichsständischen Versammlung geschehen.

III.

Für die sämmtlichen jetzt vorhandenen und in dem von Uns vollzogenen

Etat angegebenen Staatsschulden und deren Sicherheit, in so weit letztere

nicht schon durch Spezial-Hypotheken gewährt ist, garantiren Wir hierdurch
für Uns und Unsere Nachfolger in der Krone mit dem gesammten Vermögen

und Eigenthume des Staats, insbesondere mit den sämmtlichen Domainen,

Forsten und säkularisirten Gütern im ganzen Umfange der Monarchie, mit Aus-

erzinsung.

schluß derer, welche zur Aufbringung des jährlichen Bedarfs von 2,500,000 Rel.

für den Unterhalt Unserer Königlichen Familie, Unsern Hofstaat und sämmt-
liche Prinzliche Hofstaaten, so wie auch für alle dahin gehbrige Institute 2c.
erforderlich sind.

IV.

Die regelmäßige Verzinsung dieser Schulden nach dem in den Doku--
menten bestimmten Zinsfuße erfolgt in denselben Raten und aus denselben

Kassen und Instituten wie bisher.

Sollten Wir es in der Folge angemessen finden, Zinszahlungen, die

gegenwärtig nur im Inlande erfolgen, auch auf auswärtigen Handelsplätzen
leisten zu lassen; so behalten Wir Uns vor, die Sptaatsschulden-Verwal-

tungsbehörde anzuweisen, solches durch die Seehandlung zu bewirken.
V.
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V.

Zur allmahligen Abtragung aller verzinslichen Schulden — in so weit

solche nicht schon wie bei den Anleihen im Auslande durch besondere Ver-

trage, bei denen es sein unabanderliches Bewenden behalt, anderweit fest-

gesetzt ist — bewilligen Wir fur immer Ein Prozent jahrlich von der gegen-

wartigen Hohe des Schuldkapitals, zu einem allgemeinen Tilgungsfonds.

Diesem Fonds treten auch die aus der allmahligen Abtragung der

Schuld entstehenden Zinsersparnisse hinzu, und zwar:

a) bei den alten churmarkischen landschaftlichen Obligationen im Etat I.

Litt. b. dem fur dieselben angelegten besondern Tilgungsplane gemaß,
ohne Unterbrechung bis zur erfolgten ganzlichen Kapitalstilgung; eben so

b) bei den im Etat J. Litt. c. aufgefuhrten, besonders verbrieften Schul-

den, unbeschadet des den resp. Glaubigern bei dieser Gattung von

Schulden etwa zustehenden Kundigungsrechts. Dagegen aber findet

c) bei den ubrigen Schulden im Etat J. Litt. d. e. f. das Hinzutreten

der aus der allmahligen Kapitalstilgung entstehenden Zinsersparniß, zu
dem allgemeinen Tilgungsfonds, nur in bestimmten Fristen statt; zu-

nächst in den Jahren 1820. bis 1822., jedoch mit Hinzurechnung der

durch die Schuldentilgung in den Jahren 1818. und 1819. schon er-

langten Zinsersparnisse; vom 1#ten Januar 1823. ab aber immer in

Zeitabschnitten von 10 auf einander folgenden Jahren; um so den Be-

darf zur Verzinsung von Zeit zu Zeit vermindern und dadurch Unsern Un-

terthanen bei Entrichtung der Abgaben nach und nach Erleichterungen
gewähren zu können.

VI.

Ungeachtet nach Unserer Verordnung vom 27 ten Oktober 1810. und
selbst nach dem Inhalte der Staatsschuldscheine, die Tilgung der Staats-

schulden durch sukzessive Verloosung erfolgen sollte, so hat doch diese Maaß-
regel in ihrer zeitherigen Ausführung weder den Absichten des Staats noch

den Erwartungen der Gesammtheit der Staatsgläubiger entsprochen, und
finden Wir Uns daher bewogen, hiermit festzusetzen: daß die im Etat Tit. I.
Litt. b. c. d. e. aufgeführten Staatsschulden-Dokumente, so weit das

festgesetzte Amortisationsquantum und die Zinsenersparungen ausreichen, vor-

läufig nicht verlooset, sondern, so wie es in den Jahren 1818. und 1819.

Rücksichts der Staatsschuldscheine mit günstigem Erfolge geschehen ist, jähr-
lich aufgekauft, eine Verloosung von Seiten der Staatsschulden -Verwal=
tungsbehörde aber erst dann eingeleitet werden soll, wenn die resp. Schuld=

Dokumente an der Börse oder sonst nicht mehr unter dem Nennwerthe aufge-

kauft werden bönnen.
B2 VII.

Tilgung.
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VII.

Fonds zur Zur regelmäßigen Verzinsung und Tilgung überweisen Wir wiermit:
Beaun 1) die sämmtlichen Domainen= und Forst-Revenüen mit Rücksicht auf die

Bestimmungen zu III.

2) der Erlös aus dem von jetzt ab nur gegen baares Geld zu bewirkenden

Verkaufe von Staatsgütern oder Ablösungen von Domanialrenten, Erb-

pachtgeldern und andern Grundabgaben, Zinsen, Zehenten, Diensten 2c. und

3) die Salzrevenüen, soviel davon zur ausreichenden Ergänzung des Staats-

schuldentilgungs-Kassenbedarfs erfordert wird.
Die Einzahlung dieser Fonds geschieht von den Provinzialkassen unter

Verantwortlichkeit der demselben vorgesetzten Behörden ohne die geringste
Verkürzung in monatlichen Raten direkte an die Staatsschulden-Tilgungskasse.

Vom usten Januar 1820. ab kann die Verausgabung vorstehender

Intraden Seitens der Provinzialkassen nur durch Quittungen der ebengenann-

ten Kasse rechnungsmäßig justifizirt werden. Von demselben Zeitpunkte ab
können nur die bei den nach 2. für Veräußerungen von Staatsgütern, Ab-

lösungen ic. zu leistenden Zahlungen als gültig anerkannt werden, welche

von der in den folgenden Abschnicten näher zu bezeichnenden Staatsschulden-

Verwaltungsbehörde bescheinigt worden.
Die bisher bestandene Generaldomainen-Veräußerungskasse hört mit

dem 1sten Januar 1820. gänzlich auf, und die bei derselben verbliebenen Ein-
nahme-Reste gehen hiernach ganz zu dem Staatsschulden-Verwaltungsfonds über.

VIII

Behhrde zur Unser Staatsrath hat bei Gelegenheit seines, wegen der Verordnung
Verwaltung, über die rechtliche Natur der Domainen in den neuen und wieder eroberten

Provinzen abgegebenen Gutachtens vom 30sten Junius 1818. bereits darauf

angetragen,
daß bei der fernern Ausführung des Domainenverkaufs eine besondere

Behörde niedergesetzt werde, welcher die Verbindlichkeit obliege, für
die Verwendung der Kaufgelder zur Schuldentilgung zu sorgen.

In Berücksichtigung dieses Antrages und zur Ausführung der in gegen-
wärtiger Verordnung enthaltenen Bestimmungen setzen Wir daher eine von

den übrigen Staats= und Finanzverwaltungen ganz abgesonderte Behbrde
unter der Benennung:

 „„Hauptverwaltung der Staatsschulden“

IX.
hiermit ein:

e) Einrich- Diese Behörde soll aus,

tung. Einem Präsidenten und Vier Mitgliedern

bestehen. Wir ernennen hierzu: b
en
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den wirklichen Geheimen Ober-Finanzrath Rother zum Prasidenten,
den wirklichen Geheimen Ober-Finanzrath, Domdechanten von der

Schulenburg zum isten Mitgliede,
den Landrath und Domherrn von Pannwitz zum 2ten Mitgliede,

den hiesigen Stadtgerichts-Direktor Beelitz zum 3ten Mitgliede und
den Chef des hiesigen Handlungshauses, Gebrüder Schickler, David

Schickler, zum 4ten Mitgliede.
In Zukunft und beim Abgange des Präsidenten oder eines dieser Mit-

glieder werden Uns von der künftigen reichsständischen Versammlung und bis

zu deren Errichtung von dem Staatsrathe drei Individuen zur Auswahl eines

derselben vorgeschlagen.
Dem Prsidenten liegt die Leitung des Ganzen ob, außerdem aber

haben die Mitglieder mit ihm gleiche Befugnisse und daher auch gleiche Ber-
antwortlichkeit.

X

Diese Behörde ist Uns und der Gesammtheit der Staatsgldubiger dafür 2 Ver-
verantwortlich, daß nach II. weder Ein Sctaats-Schuldschein mehr, noch?

andere Staatsschulden -Ookumente irgend einer Art ausgestellt werden, als.
der von Uns vollzogene Etat besagt. Ueber alle darin genannten Summen

kann sie, insofern solches noch nicht geschehen ist, Staats-Schuldscheine,
jedoch immer nur in der bisherigen Form, oder, Falls es bei den schon im

Etat aufgenommenen, aber noch in der Festsetzung begriffenen Schulden

nöthig werden sollte, andere Staatsschuld-Dokumente ausferligen.
Wir behalten Uns indessen hierbei vor, bei jedem einzelnen Titel na-

here Anweisung darüber zu ertheilen, an welche Behörden oder Personen die

innerhalb der Etatssummen ausgefertigten Schulddokumente abgeliefert wer-
den sollen.

XI

Sollte sich bei der für einzelne Schuldpositionen, dem Ministerio des

Schatzes ferner obliegenden endlichen Feststellung ein Minderbedarf gegen
die im Etat für dieselben vorläufig ausgeworfene Summe ergeben, so hat
Uns die Staatsschulden-Verwaltungsbehörde das Kapital, sobald dessen Er-

sparniß feststeht, nebst den künftigen Zinsen vom nächsten Zinszahlungs-Ter-
mine ab, Behufs der Bildung eines Staatsschatzes, in so weit zur Dispo-

sition zu stellen, als der Betrag desselben nicht zur Deckung etwaniger Erhs-
hungen bei der Festsetzung anderer Titel, die im Etat jetzt zu niedrig ange-

nommen seyn könnten, verwendet werden muß. Die bis zur wirklichen Ueber-

weisung des ersparten Kapitals aufgelaufenen Zinsen verbleiben dem allge-
meinen Tilgungsfonds und sind wenn es die Umstände erfordern, zur schnellern

Ablösung der V. sub b. benannten, besonders verbrieften Schulden vorzugs-

weise bestimmt. XII.

tungen.
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XII.

Die Staatsschulden-Verwaltungsbehorde ist ferner fut die punktliche
Verzinsung und Tilgung der gesammten Staatsschulden nach der in den SG. IV.

und V. gegebenen Vorschrift verantwortlich und besonders verpflichtek, bei ihren

Operationen auch den allgemeinen Staatskredit möglichst zu berücksichtigen.
XIII.

Endlich ist die Sctaatsschulden-Verwaltungsbehörde verpflichtet, der
künftigen reichsständischen Versammlung alljährlich Rechnung zu legen. Bis
zur Einführung derselben tritt der Staatsrath an deren Stelle. Die Erthei-

lung der Decharge behalten Wir Uns nach Maaßgabe des Uns von ersterer,

vorläufig aber von letzterm zu erstattenden Gutachtens vor.

XIV.

e) Kontrol- Bis die reichssiändische Versammlung zusammengetreten seyn wird,
lirung. soll statt ihrer eine Deputation des hiesigen Magistrats mit der Staatsschul-

den-Verwaltungsbehorde die eingeloseten Staatsschulden-Dokumente alljahr-
lich nach erfolgtem Rechnungsschlusse in gemeinschaftlichen Verschluß nehmen,
und fur deren abgesonderte und sichere Aufbewahrung bei dem Depositorio

des Kammergerichts Sorge tragen. Vor der Niederlegung werden jedoch
jedesmal die Nummern und Lettern der eingeloseten Dokumente zugleich mit

der Rechnungslegung der Verwaltungsbehorde zur offentlichen Kenntniß ge-
bracht werden.

XV.

40 Beson- Der Präsident und die Mitglieder dieser Behörde werden wegen der

— vorstehenden zu übernehmenden Verpflichtungen und daß sie bei ihrer Ver-

waltung nach keinen andern, als den im gegenwärtigen Gesetze ausgespro-
chenen Grundsätzen verfahren wollen, durch Unsern Justizminister auf dem

Kammergerichte in Gegenwart einer Deputation des hiesigen Magistrats, der
biesigen Börsenvorsteher und der Aeltesten der Kaufmannschaft vereidet.

XVI.

6% Unter- Die jetzt bei dem Ministerio des Schatzes bestehende Staatsschulden-
beemte. Tilgungskasse wird mit dem Ausfertigungsbureau oder der sogenannten Kon-

trolle der Staakspapiere nebst ihrem Personale und Geschäften, der Staats-

schulden-Verwaltungsbehörde überwiesen und unter deren ausschließlichen Be-

fehl gestellt.
Die Regulirung des Bedürfnißfonds dieser Behörde übertragen Wir

hierdurch Unserm Scaatskanzler und überlassen es demselben, solche respectire
durch Absetzung von dem bisherigen Etat des Schatzministerü zu bewirken.

XVII.

e etr Um der Staatsschulden-Verwaltungsbehörde zur Unterhaltung einer
Zinsen. ordnungsmäßigen und übersichtlichen Buchführung alle nur möglichen Mittel

zu
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zu gewahren, bei fortdauernden vieljahrigen Unterbleiben des Einziehens
falliger Zinsen von Seiten der Inhaber der Schulddokumente aber die Errei-

chung dieses Zwecks mit mannichfaltigen Schwierigkeiten verbunden ist; so fin-
den Wir es unumganglich nothig, den Verjahrungstermin bei Zinsruckstan-
den von Staatsschuld-Dokumenten vom Tage der Vollziehung dieser Verord-

nung ab, auf Vier Jahre von der Verfallzeit an Verechnet, hierdurch fest-

zusetzen.
Diese Festsetzung bezieht sich jedoch nicht bloß auf die von jetzt ab

verfallenden, sondern auch auf die bisher verfallenen und uneingezogen ge-
bliebenen Zinsen, dergestalt, daß das Recht zur Einforderung von Zinsrück-

ständen der letztgedachten Art mit dem isten Januar 1824. ein für allemal

erloschen ist. Die auf solche Art verjahrten Zinssummen fallen dem allgemei-
nen Tilgungsfonds zu, ohne daß von Seiten der Interessenten spaterhin irgend

ein Anspruch in dieser Beziehung rechtlich begründet werden kann.
XVIII.

Außer den im H. I. benannten Schulden ist der Staat auch noch ver-

pflichtet, die sogenannten unverzinslichen Schulden mit einer Summe von

Eilf Millionen Zweihundert und Zwei und Vierzig Tausend Dreihun-
dert und Sieben und Vierzig Thaler Courane,

welche aus den in Zirkulation befindlichen Tresor= und Thalerscheinen, dem

von Uns traktatenmäßig übernommenen ehemaligen sächsischen Kassenbillers

Litt. A. und aus einigen andern Titeln entstanden sind, zu decken. Für jetzt

ist nur zum Umtausche der bei der Zirkulation untauglich werdenden unver-

zinslichen Papiere der obenerwähnten Gattungen ein Quantum zum Etat ge-

bracht worden, dessen künftiger Betrag jedoch nach dem jedesmaligen Be-
dürfnisse alljährlich festgestellt werden wird.

XIX.

Unverzins-
Schul-

Es sind ferner noch die im Etat angemerkten, zum größten Theile mit Hroviyzlal-

den neu erworbenen oder wieder vereinigken Landesktheilen oder in Folge der

veränderten Staatsverwaltung auf Uns überkommenen Provinzial-Scaatsschul-

den, welche sich auf den Passiv-Etat der resp. Regierungs-Haupftkassen be-

finden, jedoch zur definitiven Feststellung ihres Betrages hin und wieder noch

einer naheren Prüfung bedürfen, mit 25,914,694 Rthlr. vorläufig ermittelt
worden.

Das Schatzministerium wird sich mit Feststellung derselben auch ferner
beschdftigen und bis diese vollendet ist, was im Laufe des Jahres 1820. ge-

schehen muß, wird dasselbe auch die Verzinsung mit den ihm dazu auf dem

Haushaltungsplane überwiesenenMitteln bewirken.
Nach erfolgter definiriver Fesistellung des Betrages derselben sollen auch

die Schulden dieser Art der allgemeinen Staatsschulden-Verwaltungsbehbrde
über-

S
de

iaatsschul-
n.
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uberwiesen und Behufs ihrer gleichfalls einzuleitenden Amortisation, wo solche
wie bei den sächsischen Zentralsteuer-Obligationen, nicht schon besteht, die

nidhern Bestimmungen von Uns erlassen werden.

Bis zur Errichtung eines solchen Tilgungsfonds kann keine Kündigung
von Seiten der Gläubiger angenommen werden. Solche wird nur in dem

einzigen Falle nachgelassen, wenn Domainengüter rc., welche diesen Schulden
als Spezialhypotheken namentlich verschrieben sind, für Rechnung des Staats-
schulden-Tilgungsfonds verdußert werden.

Dagegen müssen die auf den Provinzialetats stehenden Aktivkapitalien so
viel als möglich eingezogen, besonders berechnet und nach Ablauf des Jahres
1820. mit Rücksicht auf die im F. 5. des Gesetzes vom 9ten März v. J. ent-

haltene Bestimmung zur Befriedigung der resp. Gläubiger verwendet, oder
aber dem künftigen Amortisationsfonds der Provinzial-Staatsschulden über-
wiesen werden.

XXI.
Wenn einzelnen Provinzen und Kommunen verhältnißmäßige Aversional=

en. *5* zuschüsse zur Verzinsung und allmäligen Berichtigung ihrer resp. Provinzial=
ommunal-

Krlegsschul-
den.

und Kommunal-Kriegsschulden, wozu im Etat Lit. f. Tit. I bereits die ns-

thigen Milttel mit begriffen sind, gewährt werden, so finden Wir für nöthig,
bei dieser, die Verwaltung des gesammten Staats-Schuldenwesens umfassen-

den Verordnung, schon jetzt, an jene Bewilligung die Bedingung zu knüpfen,
daß Hinsichts der Dotirung des Tilgungsfonds und der Amortisarion der vor-

erwähnten Schulden keine den Gläubigern günstigere, als die in Absicht der

allgemeinen Staatsschulden im F. V. zu c. vorgeschriebenen Bestimmungen ge-

troffen werden.
XXII.

Indem Wir so für die hinreichende Sicherstellung, regelmäßige und
pünktliche Verzinsung und allmählige Tilgung aller Staatsschulden ohne Aus-
nahme vollständig gesorgt haben, wollen Wir, daß das gesammte Staats-
Schuldenwesen unausgesetzt nach vorsiehenden Bestimmungen verwaltet werde.

l.

Auf die punktliche Befolgung dieser Verordnung in ihrem ganzen Um-
fange werden Wir Allerhochst-Selbst unablaßlich wachen, so wie Wir denn

auch alle dabei betheiligten Staatsbehorden fur die unbedingte und punktliche

Ausfuhrung derselben hierdurch verantwortlich machen.
So geschehen und gegeben Berlin, den 17ten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg.

Etat
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Etat
fur

die Staats: Schulden-Verzinsung und Tilgung.
.

* Einnahme. Jährlich.
Rtölr. gr. pf.

I.] An disponiblen Domainen und Forst-Revenien:
Aus den Regierungs-Hauptkassen unmittelbar 5,868,000

II] Aus dem Domainen-Verkaufe:

Aus den Regierungs-Hauptkassen unmittelbar 1,000, 000
III) Aus den Salz-Gefüllen:

Aus der General-Salzkasse in Berln...,275,0272110
oder so viel, als bei etwanigen Ausfdällen von den Ein-

nahmen I. und II. weiter erforderlich seyn wird. .

Summa der Einnahme 10,143,027 21 10

" Ausgabe. Von Kapital. Jährlich.
Rthlr. gr. pf. Riblr. gr. pf.

IIZur Verzinsung der allgemeinen Staatsschulden.
Laud den, der Staatsschulden-Tilgungs-Behörde zuge-

fertigten Spezial-Nachweisungen: namentlich
a) für die Anleihen im Auslande...35,982,00912 71,799, 10011
b) alten Churmärkschen landschaftlichen Obli-
gatimen... 3,234,89023 8 160,6161110

c) fur die einzelnen Passiva, auf besonderen Ver-
schreibunen........598,5351124,8869—

c) für die Oomainen-Pfandbriese... 5,527,245/. 262,00632117
e) = = Staats-Schuldscheine, oder: die konsoli-

dirte Staatsschuld, mit Einschluß der in den Jah-
ren 1812. nothwendig gewesenen Mehrausgaben,
und der annoch unumgänglich erforderlichen extra-
ordinairen Bedürfnisse, als Zinsen= und Kapitals=
Ruckstände, Zahlungen an auswärtige Staaten,
Festungs-, Garnison-Einrichtungs-, Land= und
Wasser-Straßen= und andere Bauten, Retablisse-
ment der Festungs-Anwohner2 19,500,000 4,780,000

1) für die noch in Liquidation und Verhandlungbegrif-
fenen, noch nicht vollständig anerkannten Schulden5, 249, 0391809, 900

Für die provinziellen Staatsschulden im Betrage
von 25,914,694 Rtl. 7 gr. steht das Erforderliche

auf dem Provinzial-Passiv= und auf dem Haupt-
Schatz-Kassen-Etat.

Summa I zur Verzinsung 1180,091,720/19] 10,037,177| 5/|10
Jahrgang 1820. C



* Ausg.abe. Von Kapital. Jahrlich.
Riblr. gr. pf. Riblr. gr. pf.

II. Tilgung der allgemeinen Staatsschulden, 1
namentlich:

der aus ihren besondern Tilgungsfonds, in -

detAbldsungberettsbtcssenenSuldenvonTttIa33,124,86616—896,16616—
JB deren besondere ilgungsfond erst künftig —

disponibel, bis dahin aber dem allgemeinen Til-

gungsfonbs zu gute grchner werden, von Ti-
tel La.............2,857,142Ril.20gr.7pf.C der aus dem allgemeinen Tilgungsfonds
abzulsenden Schulden:
a) deren Tilgungsfonds das ganze Zins-Ersparniß

von den daraus gaigten Kapitalien, ohne Unter-

 kfFerechung bis zur 9 8 Kapitals-Ablegungzutrikt, von Titel I. " 234 300 . 23gr. 8pf.
 42 35833,4261610

b) deren Tigunzsfert= z Ersparniß von
den daraus abgetragenenenenKapitalien,nurdurch

ewisse Perioden,undzwarzunächstdurchdiedrei
Vohre 1820. bis 1822., und dannimmer durch

10 Jahre zuwachset,

von Titel L. d. 5,327,245Rtl. — —pf.
e.. 119,500, 000 —"

*5 15,249,09 - = 8=

1407%% 4Ril. 13 gr. Spf.
wozu noch von B. 2, 857 142 20 7-=

trren...143,133,427110 3

Summa mit Hinzurechnung der Zinsersparnisse
aus den Jahren 1818. und 1819. 146,9060, 8549, 684

D. der un verzinslichen Schulden
der Tresor= und Thalerscheine, und der Kassen-
Billets Litt. A.1t . ... . . . .. . . . . . . ..... .. . ... 11,242,347——20,000

Summa II. zur Kapitals-Tilgun %,5J06N1,55,SSO'T

Hierzz: ... J. Verzinsung. suns...Nylzöszjws 510
Summa der Ausgabe EEAIII

Balance.

Eimahme ............... 10,143,027 Rtl. 21 gr. 10 pf.Ausgabe .. ..............10,143,027 21 = 10 =sgab
Berlin, den Fr- Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg.

(No. 578.)
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(No. 578.) Verordnung wegen Aufhebung des bisher unter der Benennung: Churmark-

sche Landschaft, bestandenen Credit-Instituts des Staats und der Ritter-

schaft und Stadte in den Marken. Vom 17ten Januar 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. c.

Thun kund und fügen hierdurch zu wissen:

In Folge Unserer Verordnungen vom27 sien und 28sten Oktober 1810.
über die Finanzen des Staats und über die neuen Konsumtionssteuern rc., ist

die darin festgesetzte Einziehung einiger der Churmärkschen Landschaft zur

Verzinsung und Berichtigung, der für den Staat in dltern Zeiten aufgebrach-

ten Kapitalien, überwiesenen Steuergefälle, gegen Gewährung der verheiße-
nen Geldentschädigung aus Staatskassen, bereits in Ausführung gebracht
worden.

Das unter der Benennung: „Churmärksche Landschaft“, bestandene Kre-
ditinstitut des Staats und der Ritterschaft und Städte in den Marken hat

bierdurch eine ganz veränderte Gestalt erhalten, und ist neben alleiniger Er-

hebung der Hufen= und Giebelschoß -Gefälle gegenwärtig nur darauf be-
schränkt, jene vom Staate gezahlten Entschädigungsgelder zu vereinnahmen

und an die verschiedenen Interessenten zu verausgaben. Die Zahlungen der

Landschaft an ihre Glaubiger machen demnach schon jetzt in der Wirklichkeit

einen integrirenden Theil der allgemeinen Finanzverwaltung des Staats aus,
und um dieser die erforderliche Einheit zu geben, und Uns eine vollständige

Uebersicht der gesammten Staatsschulden, Behufs deren richtiger Verzinsung
und Tilgung, zu verschaffen, sinden Wir Uns zu folgenden Bestimmungen

veranlaßt:

K. 1. Das vorstehend erwähnte Kreditinstitut und somit auch die von

demselben abhängigen, unter dem Namen der neuen Biergelds-, der Hufen-

und Giebelschoß-, der Mahlakzise= und der Städtekasse bekannten Kassen,

werden hierdurch für immer aufgehoben.

§. 2. Dagegen übernimmt der Staat alle Verpflichtungen des besag-

ten Instituts und seiner nunmehr aufgehobenen Kassen ohne Ausnahme; und

dem zufolge werden die bisherigen Garants von allen, aus den ausgestellten

landschaftlichen Schuldverschreibungen, — welche sich unter der Benennung:

alte Churmärksche landschaftliche Obligationen, noch in Zirkulation
befinden — ihnen obliegenden Verbindlichkeiten in ihrem ganzen Umfange

hierdurch befreiet.
§. 3. Von jetzt ab zieht der Staat alle, dem aufgehobenen Institute

bisher noch zuständig gewesenen Einkünfte und die demselben gehörigen Aktiva,
2 es
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es bestehen dieselben, worin sie wollen, jedoch lediglich zu dem Zwecke ein,
um solche nicht bloß zur regelmdßigen Verzinsung der in Folge des Sphi 2.

zu übernehmenden Schulden des Instituts, sondern auch zu der bis jetzt nur

mangelhaft geschehenen Amortifirung derselben zu verwenden.
K. 4. Die Verwaltung des solchergestalt vom Staate zu übernehmen-

den Schuldenwesens des aufgehobenen Instituts, wird von der, für das ge-

sammte Schuldenwesen des Staats durch das heute von Uns besonders voll-

zogene Gesetz, angeordneten Behörde geleitet werden. An diese Behbrde ha-
ben sich sämmtliche Gldubiger des aufgehobenen Instituts und der von dem-

selben abhängig gewesenen Kassen ohne Unterschied, sowohl wegen Erhebung
der Zinsen als der künftigen, in dem vorgedachten Gesetze angeordneten Rea-

lisirung ihrer sogenannten alten churmärkschen landschaftlichen Obligationen
zu wenden.

g. 5. Wiewohl nach Unserm Finanzedikt vom 27/len Oktober 1810.

sämmtliche Staatspapiere nur mit Vier vom Hundert verzinset werden, so

soll doch die Verzinsung der in Folge dieser Verordnung vom Staate zu über-

nehmenden Schuld ferner wie bisher, nach dem in den ausgestellten Schuld-

verschreibungen stipulirten Zinsfuße, und zwar nach der bisherigen Observanz,
in Kourant erfolgen. Die Tilgung der Kapitalien wird in den, in den einzel-
nen Dokumenten stipulirten Geldsorten, bewirkt werden.

#&amp;# 60. Die Einziehung der dem Staate zurückfallenden Hufen= und
Giebelschoß-Gefalle wird durch die Provinzial-Behörden und Beamten bei

den übrigen Staatsabgaben mit bewirkt werden, so lange nicht, — was bei

Regulirung des Kriegs-Schuldenwesens der Chur= und Neumark und den

demnächst vom Staate zu leistenden Zuschüssen vielleicht möglich werden dürf-

te — durch eine Vereinigung mit diesen Provinzen eine Abänderung bei Er-

hebung der genannten Abgaben eintritt.
K. 7. Die bei dem aufgehobenen Institute bisher ausschließlich ange-

stellt gewesenen Verordneten und Beamten sollen, in soweit sie nicht bei der

zu §. 4. erwähnten besondern Verwaltung fortbeschäftigt werden können,
nach Maaßgabe ihrer Qualifikation und bei eintretender Gelegenheit mit ihrem

jetzigen Diensteinkommen im Staatsdienste anderweit versorgt werden, und
behalten dieselben bis dahin oder bis zu ihrer, nach den bestehenden allge-

meinen Grundsätzen zu bewirkenden Pensionirung ihr gegenwärtiges Gehalt
als Wartegeld, jedoch mit der Verpflichtung, für dieses Wartegeld interimi-
stische Beschäftigung ohne anderweite Entschädigung zu übernehmen.

Die im Staatsdienste bereits befindlichen und nur nebenbei bei dem

Institute beschäftigt gewesenen Verordneken und Beamten werden für den

Verlust ihrer diesfälligen Besoldung, vom Staate entschadigt; die Pensionairs

desselben beziehen für die Dauer ihrer Lebenszeit die ihnen ausgesetzten Persio-
nen unverkurzt aus Unsern Staatskassen. g. 8
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g. 8. Die sofortige Auflosung dieses Instituts und die Ueberweisung
der verschiedenen Gegenstande an die vorstehend benannten Behorden uber-

tragen Wir Unserm Minister des Innern.

H. 9. Uebrigens bezieht sich die durch vorstehende Verordnung festge-
setzte Aufhebung des Kreditinstituts der Churmarkschen Landschaft keinesweges
auf die sonstigen standischen Verhaltnisse der Chur- und Neumark, woruber

die naheren Bestimmungen alsdann erfolgen werden, wenn in Folge Unserer

Verordnung vom 22sten Mai 1815. die Festsetzungen uber die allgemeine

Reprasentation zur Ausfuhrung kommen werden.

So geschehen und gegeben Berlin, den 17ten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
C. Furst v. Hardenberg.

(No. 579.) Allerhochste Kabinetsorder an das Staatsministerium, betreffend den Staats=

haushalt und das Staatsschulden-Wesen. De dato den 17ten Januar 1820.

E. ist hochst nothig, daß die, wegen mannichfaltiger Schwierigkeiten bis

jetzt ausgesetzt gebliebene endliche Regulirung des Staatshaushalts und des
Schuldenwesens nicht langer aufgehalten werde. Ich habe Mir daher nicht
nur die Verhandlungen der Kommission zur Untersuchung des Staatshaus-

halts vom Jahre 1817. und die von der General-Kontrolle fur die Jahre

1843. aufgestellten Verwaltungs--Uebersichten, sondern auch die, uber beide
vorgenannte Gegenstande, hiernachst unter dem Vorsitze des Staatskanzlers

gelieferten vollstandigen Arbeiten vorlegen lassen, und auf den Mir hieruber

gehaltenen ausfuhrlichen Vortrag Folgendes beschlossen:
I. Der projektirte Haupt-Finanz-Etat des Staats über die jährlichen lau-

fenden Einnahmen und Ausgaben, nebst sämmtlichen Verhandlungen
der Haushalts-Untersuchungs-Kommission vom Jahre 1817., so wie

auch die neuern Arbeiten, welche über diesen Gegenstand unter dem

Vorsitze des Staatskanzlers gemacht worden sind, nebst den von der Steuer-

Regulirungs-Kommission, in Folge der Steuergesetze vom 26sten Mai

1818. und 8ten Februar 1819. wegen einiger Abgaben-Erhöhungen

entworfenen Verordnungen, sollen dem gesammten Staats-Ministerio
sogleich vorgelegt, und von demselben berathen werden.

Das Mir einzusendende Resultat werde Ich zum Zweck der weitern

Prüfung und Begutachtung der diesfallsigen Gesetz-Entwürfe an den

Staatsrath gelangen lassen.
Meh-
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Mehrere nach den bisherigen Administrations-Anschlägen erforderliche
bedeutende Ausgaben habe Ich bei der Entwerfung des Projekts
zum Haupt-Finanz-Etat pro 1820. bei den verschiedenen Verwal-

tungszweigen bereits absetzen, und somit einen verminderten Bedarf von

50,863,150 Rthlr.

als Ausgabe annehmen lassen.

Dieser wird indeß durch die bisherigen Staats-Revenüen und durch
die nach den Verordnungen vom 26ften Mai 1818. und 8ten Februar

1819. aufkommenden Sceuern, welche auch ferner bestehen bleiben,

noch nicht vollständig gedeckt, und Ich behalte Mir daher vor, nach Be-
endigung der bei dem Staatsministerio und dem Staatsrathe darüber

statt findenden Berathungen näher zu bestimmen, unter welchen etwa-

nigen Modisikationen die jetzt projektirten neuen Abgaben-Erböhungen
eintreten sollen.

Die vorstehend von Mir als Bedarf bei der laufenden Verwaltung

angenommene Summe darf unter keiner Bedingung erhöhet werden.

Die Chefs der einzelnen Verwaltungen sind Mir dafür persönlich und
das gesammte Staats-Ministerium insbesondere um somehr verantwort-

lich, als die von Mir bewilligte Summe im Ganzen zu den in den bis-

herigen Etats-Nachweisungen angegebenen Zwecken, ausreichen wird.

Ich bestimme hierbei, daß die Etats unter verfassungsmäßiger Ein-

wirkung der General-Kontrolle hiernach regulirt werden, und bleiben
auch die frühern, wegen Gehalts -Bewilligungen und wegen des

Personals erlassenen einschränkenden Verfügungen in Kraft.

Das Staats-Ministerium muß übrigens mit der General-Kontrolle

sofort zusammentreten, und ausmitteln, ob nicht und zwar vorzüglich
durch Verminderung der Behörden und Beamten, oder sonst bei den

Militair= und Civil-Verwaltungs-Zweigen noch andere Ersparnisse au-

ßer den von Mir bereits angenommenen Ermaßigungen gemacht werden

können. Es wird dies in der Folge gewiß möglich werden, wenn das-

selbe die Vorschriften Meiner Ordre vom 3ten November 1817. (Ge-

setz-Sammlung Nro. 442.), nach welcher sich die Departements -Chefs
darauf beschränken sollen:

Grundsätze Behufs der Verwaltung aufzustellen, die Provinzial-Be-
hörden bei deren Erfüllung im Allgemeinen zu kontrolliren, und die

Administrations-Resultate zur Erhaltung der Central-Verwaltung
zusammen zu stellen,

im Auge behält, und die eigentliche Administration den Provinzial-Be-

hörden
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horden uberweiset. Ich werde demselben Meine Bestimmungen hieruber
noch besonders eroffnen.

Ersparnisse, welche solchergestalt im Laufe der Administration ermit-

telt werden, so wie auch nach vorheriger Deckung der Rest-Ausgaben
die Rest-Einnahmen bis Ende 1819. nebst allen etwanigen, dem Staate

zugehdrenden Beständen der Haupt-Kassen in baaren Geldern oder Ef-

fekten, ferner jede Mehr-Einnahme bei der laufenden WVerwaltung,
sollen besonders gesammelt, und von den resp. Ministerien mit noch an-

dern von Mir, den Umständen nach, dahin zu verweisenden zufüälligen

Einnahmen, dem Staats-Minister Grafen von Lottum, dem Ich

die Bildung eines Staats-Schatzes in seiner Funktion als Chef des

Schatz-Ministerül und der General-Kontrolle hiermit übertrage, zur be-

sondern Berechnung überliefert werden.

. Das Staats-Schulden-Wesen ist durch Meine heute erlassenen und mit

dem von Mir vollzogenen Etat für die Verzinsung und Tilgung zur öf-

fentlichen Bekanmtmachung bestimmten Verordnungen für immer defini-
tiv regulirtk.

Damit Jedermann von dem wahren Zustande der Finanzen des Staats

vollständig unterrichtet werde, und sich überzeuge, daß nicht mehr an

Abgaben gefordert werde, als das dringende Bedürfniß für die innere
und außere Sicherheit, so wie zur Erfüllung der zum wahren Vortheile

und zur Erhaltung des Staats eingegangenen Verpflichtungen unum-

gänglich nöthig macht, so soll der bereits eswhme Haupt-Finanz-Etat,
nach erfolgter Prüfung und Feststellung, ebenfalls zur öffentlichen Kennt-
niß kommen, und auch mit dieser Kundmachung von 3 zu 3 Jahren

fortgefahren werden.

Bei dieser Gelegenheit will Ich auch folgende wichtige Gegenstände:

die Gemeinheits-Theilungs-Ordnung,

die Kommunal-Ordnung,

die Schul-Ordnung,

die Regulirung des Provinzial= und Kommunal-Krieges-Schul-
den-Wesens in der Churmark, Neumark, Ostpreußen und der

Stadt Danzig, so wie auch endlich

die Vorschläge zu den Pensiens-Grundsätzen,

welche sich noch in der Berathung, theils im Staats-Ministerio,

theils im Staats-Rathe befinden,

abermals in Erinnerung bringen, und erwarten, daß Mir die Gut-
achten
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achten daruber nunmehr bald und noch wahrend der jetzigen Sitzun-

gen des Staatsraths vorgelegt werden.

Berlin, den 17ten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
An

das Staats-Ministerium.

([No. 580.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 17ten Januar 1820.; die nähereVerbindung

der Generalkontrolle mit dem Staatsministerio betreffend.

D. nunmehr die Verantwortlichkeit für den gesammten Staatshaushalt in

Gemäßheit Meiner Verfügungen vom 11ten Januar und #1sten Oktober

1819. und der besondern Ordre von heute, an das gesammte Staats-Mini-

sterium übergeht, so ist es auch nothwendig, daß die bisher neben demselben
bestandene General-Kontrolle eine, den veränderten Verhältnissen angemes-

sene, Stellung erhalte.

Ich habe daher beschlossen, diese Behörde mit dem Staats-Ministerio,
in welchem deren Chef bereits schon Mitglied ist, in eine ndhere Verbindung

zu bringen, dergestalt:
daß in allen Fällen, wo die Aufstellung neuer, oder die Abänderung

bereits bestehender Grundsätze und Normen für die Verwaltung, die

Regulirung des Staatshaushalts im Allgemeinen oder in einzelnen Zwei-
gen desselben, und die Bewilligung außerordentlicher Verwendungen
und Juschüsse, welche jedoch stets von Meiner besondern und ausdrück-

lichen Genehmigung abhängig bleibt, verfassungsmaßig im Staats-Mi-
nisterio zum Vortrage kommen, auch die General-Kontrolle, als ein we-

sentliches Glied des Staats-Ministerii, selbst an der Berathung Theil

nehmen, und der Direktor derselben dem Vortrage über solche Gegen-

stände beiwohnen soll, so daß ein Schriftwechsel zwischen den einzelnen
Minisierien und den, denselben untergeordneten Behörden einerseits, und
der General-Kontrolle andererseits, wegen Beurtheilung materieller Ge-

genstände künftig schlechthin nicht mehr statt finden darf.

Dagegen aber bleibt die General-Kontrolle als eine selbstständige Be-

hörde, in allen Fällen in ihrer bisherigen besondern Wirksamkeit, wo

es nicht auf materielle Beurtheilung, sondern nur auf das Formelle der

Etats und der Kassen-, Buch= und Rechnungsführung ankommt. In

dieser letztern Eigenschaft wird sie auch ferner diejenigen Zusammenstel-

lungen
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lungen besorgen, welche zur vollstandigen Uebersicht des Staats-Ver-
mogens, der Einnahmen und Ausgaben erforderlich sind, und Mir nach
wie vor in den festgesetzten Terminen vorgelegt werden mussen.

Alle in dieser Beziehung entstehende Mittheilungen, Erorterungen und
Anträge, erläßt die General-Kontrolle selbstständig. Streitigkeiten,
welche deshalb zwischen ihr und einzelnen Verwaltungstheilen entstehen,
werden an das gesammte Staaks-Ministerium gebracht, und von die-

sem entschieden.
Sollte hiernach eine Abänderung der Instruktion für die General-

Kontrolle vom 9ten Marz v. J. ubthig werden, so übertrage Ich dem Staats=

Ministerio, dieselbe zu entwerfen, und Mir zur Vollziehung vorzulegen.

Der General-Kontrolle habe Ich diese Bestimmungen zur Nachachtung

zugefertigt.
Berlin, den 17ten Januar 1820.

Frledrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

([No. 581.) Allerhöchste Kabinetsorder, die künftigen Verhältnisse der General-Direktion
der Seehandlungssozietät betreffend. Vom 17ten Januar 1820.

D. nunmehr erfolgte endliche Regulirung des gesammten Staatsschulden-

Wesens und dessen künftige Verwaltung erfordert, daß der Abtheilung des See-
handlungsinstituts, welche zur Zeit unter der Firma der Generaldirektion der See-

handlungssozietcht bestehr, für die Zukunft eine selbstsiändige, dem Bedürfuisse an-

gemessene Stellung gegeben werde.

Auf Ihren Mir dieserhalb gemachten Vortrag setze ich daher hierdurch Fol-

gendes fest:
I. Die Generaldirektion der Seehandlungssozietckt mit ihren bereits vorhan-

denen oder künftig noch zu errichtenden Komtoirs bildet von jetzt ab ein für sich be-

stehendes, von dem Ministerio des Schatzes unabhängiges Geld= und Handlungs-

institut des Staats.

II. Zum Chef —welcher zugleich die Stelle eines Königlichen Kommissarür

vertritt — ernenne Ich hierdurch den Wirklichen Geheimen Ober-Finanzrath und

Direktor Rother.

Demselben wird mit unumschränkter Vollmacht, jedoch zugleich mit persön-

licher Verantwortlichkeit die spezielle Leitung der Geschfte des Instituts übertragen-
Jahrgang 1820.
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III. Die Direktoren und das gesammte Personale des Instituts sind dem

Chef zur Verwaltung der Geschafte, untergeordnet.
IV. Den Umfang der letztern und insbesondere die Wirksamkeit des Insti-

tuts setze Ich dahin fest:
1) das Institut behalt die bis jetzt gefuhrte, im In-- und Auslande bekannte

Firma:
„General-Direktion der Seehandlungssozietät"

unverändert bei;
2) dasselbe dirigirt wie bisher, so auch in der Zukunft den Ankauf des überseei-

schen Salzes aus England, Frankreich und Portugal und liefert das bené-

thigte Quantum bis in die, den Küsten zunächst belegenen Magazine, wo

solches der weitern Disposition der Salzdebics-Partie übergeben wird;
3) Es ziehet wie bisher die Salzdebits-Ueberschüsse in Ost= und Westpreußen,

Litthauen und Schlesien für Rechnung der betheiligten Kassen ein;
4) Alle im Auslande für Rechnung des Staats, dessen Kassen und Institute

vorfallenden Geldgeschäfte ohne Unterschied — und selbst im Inlande die,

wobei eine kaufmannische Mitwirkung nicht füglich entbehrt werden kann —

sind von jetzt ab durch die Generaldirektion der Seehandlungssozietckt, auf

Regquisition der resp. Behörden, gegen Erstattung der üblichen Kosten, zu

besorgen.
Insbesondere ertheile Ich hierdurch dem Institut ein ausschließendes Recht

auf die Besorgung aller derjenigen Geschäfte, welche
a) die Bezahlung der im Auslande kontrahirten Staatsschulden an Kapital

und Zinsen für Rechnung der Hauptverwaltung der Staatsschulden,
b) die Einziehung der dem Staa### aus irgend einem Fundamente im Auslande

disponibel werdenden Gelder für Rechnung der betheiligten Verwaltungs=
behörden, und

c) den Ankauf der dem Staate unentbehrlichen Produkte des Auslandes,

zum Gegenstande haben.
V. Für die von dein Institut übernommenen Geschäfte und die für dasselbe

daraus hervorgehenden Verpflichtungen leistet der Staat vollständige Garantie.
Damie indessen

VI. die Leitung des Instituts in Gemäßheit vorerwähnter Bestimmungen

geschehe, wird solches unter die allgemeine Oberaufsicht des Staats gestellt und zu

deren Führung ein aus drei Staatsbeamten bestehendes Kuratorium errichtet. Be-

ständiges Mitglied in selbigem ist der jedesmalige Präsident des Staatsraths. Für
jetzt aber ernenne Ich hierdurch zu Mitgliedern desselben

1) Sie Selbst,

2) Den Staatsminister und General-Lieutenant Grafen von kottum,
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3) Den Direktor des statistischen Bureau's, Wirklichen Geheimen Ober-Regie-
rungsrath Hoffmann.

Das Kuratorium versammelt sich halbjährlich einmal mit Zuziehung des
Chefs. ODieser halt alsdann über den Zustand des Instituts und der darauf Bezug

habenden Gegenstände Vortrag, und giebt im Allgemeinen Auskunft von seinen
Operationen und Geschäftseinrichtungen. Oie hierbei gefaßten Beschlüsse werden

zur weitern Nachachtung protokollarisch niedergeschrieben. Die Revision der Jah-
resrechnungen geschieht durch den jedesmaligen Chefpräsidenten der Oberrechnungs=
Kammer.

Ich überlasse es Ihnen, diese Meine Festsetzungen im geeigneten Wege zur

öffenrlichen Kenntniß zu bringen und zur Ausführung derselben das weiter Erfor-

derliche einzuleiten.
Berlin, den 171ten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staakskanzler Herrn Fürsten
von Hardenberg.

(No. 582.) Verordnung wegen Gleichstellung des Salz-Verkaufspreises auf den Salz-
Niederlagen der Monarchie. Vom 17ten Januar 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kdnig von
Preußen rc. 2c.

Da ein Haupt-Zweck Unserer neuen Steuergesetzgebung in der Beförderung
des freien inneren Verkehrs besteht, und mit diesem Zweck die in Unserm früheren

Edikt vom 101en Junius 1816. vorgeschriebene Verschiedenheit der Salzpreise in

verschiedenen Theilen Unserer Staaten nicht länger vereinbar ist, gleichwohl die

nothwendigen Ausgaben des Staats, welche durch den bedeutenden Bedarf an

Zinsen für die in Folge der letzten Kriege entstandenen Schulden, so wie durch die
zu deren allmahliger Tilgung erforderlichen Mittel, sehr vermehrt worden sind,
nicht gestatten, den in den Provinzen Schlesien und Posen ohne Nachtheil für den

Gewerbebetrieb seit mehreren Jahren schon erhobenen Preis von 15 Rcthlr. herab-
zusetzen; so verordnen Wir, nach erfordertem Gutachten Unsers Staats-Raths,
wie folgt:

S. 1. Das Salz soll zum inlandischen Verbrauch aus denNicberlagen der
1
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Salinen und der Faktoreien überall zu einem und demselben Preise, und zwar die

Tonne von 405 Pfund zu funfzehn Thaler Kourant verkauft werden. Bei den

Magazinen und Faktoreien, wo das Salz in kleinen Gebinden und Quantitäten ver-

kauft wird, ist der Preis nach dem Satze von 15 Rthlr. für 405 Pfund zu berech-

nen und zu bezahlen. Auf die außerhalb der Zoll-Linien belegenen Landestheile

finden diese Preise nur insofern Anwendung, als die besonderen Verhälmisse der-

selben es gestatten.

&amp;. 2. Außer dem Preise von 15 Rthlr. für die Tonne dürfen weder Emo-

lumente für die Faktoren, noch besondere Vergütungen für Transport-Kosten, für
Fässer und Emballage gezahlt werden.

Die Verabfolgung der Tonnen geschieht in den Salz-Niederlagen, in wel-

chen die Käufer das Salz vom Stapel nehmen, und auf Verlangen der Kcufer

müssen die Salztonnen unentgeltlich gewogen werden.

g. 3. Ein Jeder kann den Bedarf an Salz aus derjenigen Niederlage ent-

nehmen, welche ihm gelegen ist; es soll aber durch die Anlegung mehrerer Fakto-
reien in den westlichen Provinzen auch den dortigen Unterthanen der Ankauf des

Salzes möglichst erleichtert werden.

K. 4. Die Kontrebande mit Salz wird nach den Vorschriften geahndet,

welche der F. 111. und folgende der Zoll= und Verbrauchssteuer-Ordnung vom

20sten Mai 1818. enthalten, und soll der Werth des eingeschwärzten Salzes nach
den Verkaufspreisen in den Faktoreien berechnet werden.

So geschehen Berlin, den 17ten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstei

Beglaubigt:
Friese.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

— No. 3. —

(No. 583.) Regulativ und Tarif zur Entrichtung der Schiffahrts-, Platz= und Niederlag-
Gelder am Klodnitzkanal für die Kanalstrecke von Cosel bis Gleiwitz. Vom

L2##sten Dezember 1819.

N.# durch die Verordnung vom 11#ten Juni 1816. bestimmt worden:

daß die für die Benutzung der Kanäle bisher bestandenen Waarenzölle
abgeschafft, und an deren Stelle eine einfachere Entrichtung, als

Schiffahrtsgeld, angeordnet werden soll;
so wird zur Ausführung dieser Bestimmung, in Betreff des eigentlichen
Klodnitzkanals von Cosel bis Gleiwitz, mit Aufhebung des Tarifs vom 4ten

August 1812., in sofern solcher bisher für diese Strecke geltend gewesen ist,
Folgendes, und zwar vom isten Januar künftigen Jahres gültig, feftgesetzt.

In Betreff der Wasserbenutzung:

g. 1.

Es soll ein Schleusenöffnungs-Geld dergestalt entrichtet werden, daß
für die Oeffnung einer jeden Schleuse, die Schiffsgefäße mögen beladen
seyn oder nicht, Sechszehn gute Groschen, oder nach dem Neunziggroschen

Fuß, Sechszig Groschen gezahlt werden.

g. 2.

Daher müssen, in der Regel, gleichzeitig durchschleusen:

Fünf Kähne unter 20 Fuß Länge, oder

MBier Kähne zwischen 20 und 25 Fuß Länge, oder

Zwei Kähne zwischen 25 und 50 Fuß Länge, oder
Ein Kahn über 50 Fuß Länge, oder

Ein Kahn zwischen 25 und 50 Fuß Länge, und

Zwei Kähne bis 25 Fuß Länge, oder

Ein Gang Floßholz in 2 bis 4 Tafeln, bis 100 Fuß lang und

12 Fufß breit.

Jahrgang 1820. E g. 3.

(Ausgegeben zu Berlin den 3ten Februar 1820.)



F. 3.

Wenn die kleinen Kähne unter 20 Fuß bis d0 Fuß Länge ein-

zeln oder in geringerer Zahl, als §. 2. festgesetzt worden, den Durchgang
begehren, so ist ihnen solcher, gegen Emtrichtung des vollen Schleusenaufzug=
Satzes, verstattet.

Eben dies gilt vom Floßholz in Gängen unter loo Fuß lang und
unter 12 Fuß breit.

§. 4.

Wenn in Schleusen, in welchen solches angeht, von den kleinen Käh-
nen unter 20 bis vo Fuß Länge, mehrere, als die F. 2. angegebene Zahl,

gleichzeitig durchschleusen, so wird von einem jeden, über diese Zahl, entrichtet:

von einem Kahn unter 20 Fuß Länge 3 gr. 2 pf.

oder nach dem 90o gr. Fuß. Zwolf Groschen,

von einem Kahn zwischen 20 und 25 Fuß Länge J gr.

oder nach dem 9o gr. Fuß. Funfzehn Groschen,

von einem Kahn zwischen 25 und 50 Fuß Länge8 gr.

oder nach dem go gr. Fuß Dreisig Groschen.

. 5.

Für das Kanalbefahren, ohne Schleusenberührung, wird nichts
entrichtet.

In Betreff der Uferbenutzung:

 *W*

Ein Leinpfad= oder Trödelsteig-Geld wird nicht entrichtet.

g.

An Plotzgelder für Benutzung des am Kanal angelegten Schiffbau-

platzes werden bezahlt:

für ein neu erbautes Oderschiff, wenn es vom Stapel gelassen worden

* Sechs Thaler,

für ein dergleichen, wenn es auf dem Stapelplatz reparirt
worden Drei Thaler,

für ein neues Kanal-Fahrzeug von d0 bis 00 Fuß Länge Vier Thaler,

für ein dergleichen, wenn es reparirt worden wei Thaler,
für



fur ein neues Kanalboth von 20 bis 27 Fuß bange . Zywei Thaler,
fur ein dergleichen;, wenn es reparirt worden Einen Thaler,
für einen neuen kleinen Oderkahn von 15. bis 20 zus .

Lange.’..«...... ..EinDritk«clThach-.

Sis«

"AnNiederlag-Geldwirdentrichtct:-'
für 20 Zentner Eisen oder 20 Scheffel Steinkohlen, welche auf einem

Niederlags-Platze höchstens sechs Monat aufbewahrt worden, nach dem
00 gr. u .. . . Derei Groschen,

für 20 Zentner Kaufimamegiter nach dem do ar. Fug. Sechs Groschen.
Berlin, den 21sten Dezember 1819.

(I. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Lardenberg. Graf v. Bülow.

No. 534. Geselz wegen der den Beamten zu bewilligenden Antheile an den Strafen unds

Konfiskaten bei Uebertretungen des Steucrgesetzes vom 20sien Mai 1818.

De dato den 31sten Dezember 1819.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen c. 7.

haben in der Absicht, den Ertrag der durch das Gesetz vom 26sten Mai
v. J. eingeführten Zoll= und Verbrauchssteuer-Gefälle zu sichern, und

den zugleich dem inländischen Gewerbfleiß zugedachten Schutz zu verstärken,
auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, nach eingeholtem Gutachten Un-
sers Staatsraths, beschlossen, den nachbenannten Beamten bei enddeckten

Uebertretungsfällen eine Belohnung zuzusichern, und verordnen zu dem Ende

wie folgk:

4q g. I.

Bei Uebertretungen des Steuergesetzes vom 26sten Mai v. J. (De-

fraudationen sowohl als Kontraventionen), sollen in den durch sie entdeckten

Fallen die Steuer- und Zoll- imgleichen die bei der Entdeckung oder Be—

schlagnahme Hulfe leistende Beamte (namentlich Polizei= und Forsibeamte,
E 2 die
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die Gensd'armerie) von den rechtskraftig festgesetzten Geldstrafen, so wie von

dem Werthe der konfiszirten Waaren, zwei Drittheile erhalten.

g. 2.

Auf diesen Antheil an den Geldstrafen und Konfiskaten haben jedoch
die Mitglieder der Haupt-Zollmmter keinen Anspruch.

g. 3.

Das übrigbleibende Eindricttel dieser Sterafen und Konfiskate soll zu
den betreffenden Regierungs-Hauptkassen eingezogen und daraus unter der

Aufsicht Unsers Finanzministers ein Fonds zur Unterstützung der hinterblie-
benen Wittwen und Kinder solcher verarmten Zoll= und Steuer-Beamten

gebildet werden, welche zum Bezug von Strafantheilen berechtigt gewesen.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen, und
mit Unserm Koniglichen Insiegel bedrucken lassen.

Gegeben Berlin, den 31sten Dezember 1819.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Furst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.

(lNo. 585.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 5ten Januar 1820.; betreffend die Bestimmung,

welche Offizierpferde zur Vorspannleistung nicht verpflichtet seyn sollen.

Jo% finde es auf Ihren Bericht vom 17ten Dezember v. J. angemessen, den

K. 1. des Regulativs vom 29sten Mai 1816. und dessen Bestimmung, daß

Merde, welche von Kniglichen Offizianten ihres Amts wegen nothwendig
gehalten werden müssen, von der Verpflichtung zur Theilnahme an der Ge-

stellung des Vorspanns befreit bleiben, hiermit ausdrücklich dahin zu erkläaren:
daß diese Befreiung von der Theilnahme an der Vorspanngestellung sich

1) auf alle Dienstpferde, welche die Offiziere der Linie halten, und auf

welche ihnen Fourage-Rationen aus öffentlichen Magazinen verabreicht
werden, desgleichen auf diejenigen Pfrde, welche sie etwa über den

Rations-Etat zum Dienst benutzen und eigenthümlich besitzen;

2) auf alle Dienstpferde, welche die Landwehroffiziere halten, und auf
welche sie nach denLandweh fl s-Etats fortlaufend Fou-

rage-Rations aus öfentlichenMagazinen beziehen, und
3) auf
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3) auf ein Reitpferd für jeden Lieutenant der Landwehrkavallerie, wenn

derselbe sich solches außer der Uebungszeit hält,
erstrecken und in Anwendung gebracht werden soll.

Berlin, den 5ten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
An

die Ministerien des Innern, des Krieges
und der Finanzen.

(No. 586.) Deklaration des K. 155. der Joll= und Verbrauchssteuer-Ordnung vom 2bsten

Mai 1818 rc. 2c., betresfend die Provokation auf rechtliches Gehör in Defrau=

dbations-Fdllen. De dato den 20sten Januar 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 7.

Zur Lösung mehrerer Zweifel, welche sich über den Sinn und die An-

wendung des §. 155. der Zoll= und Verbrauchssteuer-Ordnung vom Lösten

Mai 1818., so wie des F. 93. der Ordnung zu dem Stenergesetz vom Sten

Februar 1819., ergeben haben, verordnen Wir, nach erfordertem Gutachten
Unseres Staatsraths, wie folge:

g. 1.

Wir erklaren hierdurch den §. 155. der Joll= und Verbrauchssteuer-

Ordnung vom 26sten Mai 1818., imgleichen den §. 93. der Ordnung zu dem

Steuergesetz vom Zten Februar 1819. dahin, daß die Befugnitß des Ange-

schuldigten, auf förmliches rechtliches Gehör und Erkenntniß anzutragen,
nicht blos während der von den Verwaltungs-Behörden geführten Untersu-

chung, sondern auch in den ersten zehen Tagen nach der Eröffnung des von

einer solchen Behörde abgefaßten Resoluts, Statt finden soll.

§. 2.

Die Befugniß der Verwaltungs-Behörden, in Steuersachen Strafresolute

abzufassen, soll hinfort auf diejenigen Fälle eingeschränkt seyn, in welchen
nach Vorschrift der Gesetze auf Geldstrafe oder Konfiskation zu erkennen ist.

Dagegen soll in allen Fällen, in welchen auf Gefängniß-, Zuchthaus= oder
Festungsstrafe unmittelbar nach Vorschrift der Gesetze zu erkennen ist, die

Untersuchung und die Abfassung des Erkenntnisses sogleich den ordentlichen
Gerichten überlassen werden.

K. 3.
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S. 3.

Wenn bei der Erekution eines Resoluts der Verwaltungs-Beheörden,

die Zahlungsunfahigkeit des Verurtheilten erhellet, so ist in den Rheinprovin=
zen nach Vorschrift des Art. 105. und 197. der Kriminal-Prozeßordnung und

des Art. 52. und 53. des Strafgesetzbuchs zu verfahren, in den übrigen Pro-

vinzen hingegen haben die Gerichte in diesem Fall durch ein Resolut, gegen
welches kein Rechtsmittel zulässig ist, die Verwandlung in Gefangnißfstrafe 2c.

vorzunehmen, ohne in die Beurtheilung der Sache selbst einzugehen.

S. 4.

Wenn bei wiederholten Steuervergehen neben der andern Strafe auch

die Untersagung des Gewerbes erfolgen muß; so wird diese jedesmal von der-

jenigen Behörde ausgesprochen, welcher nach dem F. 2. des gegenwaärtigen
Gesetzes die Festsetzung der andern Strafe zusteht.

So geschehen Berlin, den 20sten Januar 1820.

(L. S) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.

(No. 587.) Dekklaration der Vorschriften der Allgemeinen Gerichtsordnung, wegen Berich-
tigung der während des Konkurses laufenden Hypothekenzinsen aus der
Immobiliarmasse. Vom 20sten Januar 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen 2c. 2c.

Da bei den Gerichten Zweifel darüber Statt finden, wie die Vor-

schriften der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Tit. 50. §F. 152. und

477b mit den 9§F. 503. 512. und 513. wegen Berichtigung der laufenden

Hypothekenzinsen im Falle eines Konkurses, zu vereinigen seyen und daraus

auch schon eine abweichende Praxis sich gebildet hat, welche eine authentische
Deklaration nöthig macht; so wollen Wir diese, nach eingeholtem Gutachten
Unseres Staatsraths, dahin hiermit ertheilen:

I. Der



J.

Der K. 152. Theil I. Titel 50. der Allgemeinen Gerichtsordnung,
wonach die eingetragenen Glaubiger die fortlaufenden Zinsen im Kon-
kurse nach der Ordnung der Kapitalien erhalten, so weit als die

Einkunfte der Guter, nach Abzug aller fortlaufenden Lasten und Ab-

gaben, dazu hinreichend sind,
hat nur diejenige Zinszahlung im Sinne, welche aus der Vertheilung der

Revenuen wahrend des Konkurses geschieht, und erhalt uber den dabei ent-

stehenden Ausfall seine weitere Erganzung durch die 9#. 503., 512. und 513.
II

Nach diesen G. (503., 512. und 513.) kann bei Vertheilung der

Immobiliarmasse unter mehreren eingertragenen Gldubigern kein späterer auf
seine Kapitalforderung und Zinsen etwas erhalten, wenn nicht zuvor der ihm

vorgehende Gläaubiger, außer dessen Kapital und dem privilegirten zweijähri-
gen Zinsrückstande auch für dasjenige befriediget ist, was derselbe an laufen-
den Zinsen während des Konkurses, die aus den laufenden Einkünften nicht

haben berichtiget werden können, etwa noch zu fordern hat.
III.

Von dem Ausfall, den ein eingetragener Gläubiger bei dieser Ver-
theilung der Immobiliarmasse leidet, soll derjenige Antheil, welcher das Ka-
pital und die privilegirten zweijaährigen Zinsen trifft, nach H. 452. bei der

gemeinen Masse in der sechsten Klasse, was dagegen auf die, wegen Unzu-

länglichkeit der Revenüen, während des Konkurses nicht empfangene laufende
Zinsen zu rechnen ist, nach §. 477b. post ommes locirt werden.

Gegeben Berlin, den 20sten Januar 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:
Friese.

(No. 588.) Verordnung, die Verleitung zum Auswandern betreffend. Vom 20sten
Jamar 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 2c.

Nachdem Uns angezeigt worden, daß in einigen Theilen Unserer Staaten
gewisse Individuen sich damit abgeben, Unsere getreue Unterthanen zum Aus-

wan-
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wanbern zu verleiten, diese strafliche Handlung aber durch kein ausdruckliches

Gesetz vorgesehen ist; so finden Wir Uns mit Rucksicht auf das Allgemeine
Landrecht Theil 2. Tit. 20. §. 133., 143 und 148., nach eingefordertem

Gutachten Unsers Staatsraths, Folgendes zu verordnen veranlaßt:
Wer es sich zum Geschäft macht, Unterthanen zum Auswandern zu

verleiten, soll mit einer Gefangnißstrafe von einem Monat bis zwei Jahre

belegt werden.
Urkundlich haben Wir diese Verordnung Allerhöchsteigenhändig vollzo-

gen und mit Unserm Königlichen Insiegel bedrucken lassen.
So geschehen Berlin, den 20sten Januar 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:
Friese.

VNo. 589.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 27ten Januar 1820.; betreffend die Ernen-

nung des Geheimen Ober-Regierungs-Raths v. Schütze zum Mitgliede

bei der Hauptverwaltung der Staatsschulden an die Stelle des Landraths

v. Pannwiitz. "

D. Landrath v. Pannwitz hat Mir vorgestellt, daß der gegenwärtige

Umfang seiner landräthlichen Geschäfte und die dabei erforderlichen öftern
Reisen, die Verbindung mit den ihm als Mitglied der Hauptverwaltung
der Staatsschulden obliegenden Geschäften nicht zulasse, er sich auch bereits
in einem Alter befinde, in welchem er zweifelhaft ist, ob er sich zu den ihm

in letzterer Beziehung obliegenden Verrichtungen in der erforderlichen Art
bilden werde, und aus diesen Gründen darauf angetragen, ihn von der Mit-

gliedschaft bei der Hauptverwaltung der Staatsschulden zu entbinden. Ich

habe unter diesen Umständen seinem Antrage nachgegeben, und dagegen, da
die Nichtannahme der Stelle von Seiten des rc. v. Pannwitz nicht als ein,

in dem F. IX. der Verordnung vom 17ten d. M. vorausgesetzter Abgang ei-

nes Mitgliedes anzusehen ist, in seine Stelle den Geheimen Ober-Regierungs-=
Rath v. Schütze, mittelst Order vom heutigen Tage, ernannt. Ich überlasse

es Ihnen, den Inhalt dieser Meiner Order zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.
Berlin, den 27sten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.
An

den Staatskanzler Herrn Fürsten v. Hardenberg.
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Gesetz-Sammlung
furdie

Königlichen Preußischen Staaten.

 No. 4.—

([No. 590.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 27sten Januar 1820. wegen der Vereidung des

Präsidenten und der Mitglieder der Staatsschulden-Haupt-Verwaltung.

N.% dem §. XV. Meiner Verordnung vom 17ten d. M., wegen der

künftigen Behandlung des gesammten Sctaats-Schulden-Wesens, sollen der
Mäsident und die Mitglieder der eingesetzten Haupt-Verwaltung der Staats-

Schulden, wegen der zu übernehmenden Verpflichtungen, und daß sie bei

ihrer Verwaltung nach keinen anderen, als den in dem allegirten Gesetze

ausgesprochenen Grundsätzen verfahren wollen, durch Sie in Gegenwart
einer Deputation des hiesigen Magistrates, der hiesigen Börsen-Vorsteher
und der Aeltesien der Kaufmannschaft, auf dem Kammergerichte besonders

vereidet werden. In Folge dessen übersende Ich Ihnen die von Mir geneh-

migte Eidesformel mit dem Auftrage, danach die Vereidung des Präsidenten
und der Mitglieder besagter Staats-Schulden-Verwaltungs-Behörde in einem

so bald als möglich auf dem Kammergerichte anzuberaumenden Termine, un-

ter Zuziehung der gedachten verschiedenen Deputationen, zu bewirken, und die
darüber aufzunehmende Verhandlung, mit dieser Meiner Ordre, zur öffentli-
chen Kenntniß zu bringen.

Berlin, den 27sten Januar 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

den Staats= und Justiz-Minister
von Kircheisen.

Jabrgang 1820. F Ver-

(Ausgegeben zu Berlin den 15ten Februar 1820.)
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Vereidungs-Protokoll.
Actum Berli den 29sten Januar 1820., im Königl. Kammer-

Gerichte.

Nachdem des Königs Majestät mittelst der Allerhöchsten Verordnung
vom 17ten Januar 1820. S. XV. dem Justiz-Minister anzubefehlen ge-

ruhet, den Herren Präsidenten und die Mitglieder der Hauptverwaltung der

Staats-Schulden auf dem Kammergerichte in Gegenwart einer Deputa-
tion des hiesigen Magistrates, der hiesigen Börsenvorsteher und der Aelte-

sten der Kaufmannschaft zu vereidigen: so hat sich der Justizminister, in
Begleitung des Geheimen Ober-Justizraths Müller, auf das Kam-
mergericht begeben, und daselbst die Herren Präsidenten und Räthe anwesend
gefunden. Von Seiten des Magistrats der hiesigen Königl. Residenzen erschie-
nen als Deputirte: die Herren Ober-Bürgermeister Büsching, Stadtrath

Barthelemy und Syndikus Rehfeldt; ferner die hiesigen Börsenvorste-
her Herren Gärtner und Schulze und die Aeltesten der hiesigen Kaufmann=
schaft, Herren Jordan, Palmié, Saße, Gäde, Beyrich, Schaner,
Grasnick, Hungar, Alberti, Gabain, Köhler. Es ist hierauf die
Vereidung des Wirklichen Herrn Geheimen. Ober-Finanzrathes Rother als
Präsidenten, des Herrn Geheimen Ober-Finanzraches Domdechanten von
der Schulenburg, des Herrn Geheimen Ober-Regierungsrathes von
Schütze, des Herrn Stadtgerichts-Direktors Beelitz und des Herrn Banquiers

Schickler, als Mitglieder, nach folgendem wörtlich nachgesprochenen For-
mulare des Diensteides erfolgt:

Ich — —schwöre zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden

einen leiblichen Eid, daß, nachdem ich zum (Prsidenten) Mitgliede
der Haupt-Verwaltung der Staatsschulden bestellt worden, Sr. Ko-

niglichen Majestät von Preußen, meinem Allergnädigsten Herrn, ich
treu und gehorsam seyn, alle mir vermöge meines Amtes obliegenden

PMlichten gewissenhaft und genau erfüllen, überhaupt aber mich bei Ver-

waltung dieses Amtes nach den Vorschriften der Verordnung vom 17een

Januar 1820. wegen künftiger Behandlung des Staats-Schulden-We-
sens richten und dieselbe überall befolgen will. Insbesondere schwöre ich,
weder einen Staaks-Schuldschein noch irgend ein anderes Staatsschulden-

Dokument, hinaus über den Betrag desjenigen Staatsschulden-Erats,
welcher in der Gesetz-Sammlung der oben erwähnten Verordnung bei-

gefügt ist, auszusiellen oder durch Andere ausstellen zu lassen, in sofern
solches nicht auf dem Art. II. der Verordnung vorgeschriebenen Wege

in Zukunft festgesetzt wird. Ferner gelobe ich, mit allem Fleiße und
allem



allem Nachdruck darauf zu halten, und dafur zu sorgen, daß die in

diesem Etat verzeichneten Staatsschulben prompt und regelmaßig ver-
zinset, das Kapital abex in der vorgeschriebenen Art amortisirt werde.

Endlich schwöre ich, daß ich mich von Erfüllung dieser Mlichten durch
keine Befehle oder Anweisung irgend einer, selbst nicht der höchsten
Staatsbeherde, sie sey verwaltend oder kontrollirend, noch persönlich
von irgend einem Staatsbeamten, auch nicht durch Vortheil oder
Furcht, durch Nebenabsichten oder Leidenschaft abhalten lassen, sondern
nach meinen besten Kraften die bereits angeführte Verordnung vom 17ten

Januar 1820. aufrecht erhalten will; so wahr mir Gott helfe durch

Jesum Christum zur ewigen Seligkeit, Amen.

Diese Verhandlung ist näch geschehener Vorlesung von sämmtlichen
Anwesenden unterschrieben worden.

Christian Rother.

Friedrich Wilhelm Ferdinand von der Schulenburg.
Friedrich Wilhelm von Schütze. Karl Ludwig Beelitz.

Dawvid Schickler.

Büsching. Rehfeldt. Barthelemy.
Deputirte des Magistrats hiesiger Residenzen.

K. W. Schulze. L. Gärtner.

Börsen-Vorsteher.

Jordan. Gabain. P. D. Saße. Beyrich. A. F. Palmié.
S. Ch. Grasnick. Köhler. F. Gaede. Alberti. Schaner. Hungar.

Aelteste der hiesigen Kaufmannschaft.

von Kircheisen. Müller.

F2 (No. 591.)
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(No. 591.) Uebereinkunft zwischen der Königl. Preußischen und der Königl. Schsischen
Regierung, wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Aus-

gewiesenen. Vom Sten Februar 1820.

risz der Königl. Preußischen Regierung einer Seits und der Königl.
achsischen Regierung anderer Seits, ist nachstehende Uebereinkunft wegen

gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen, verabredet
und abgeschlossen worden.

g. 1.

Es soll in Zukunft kein Vagabunde oder Verbrecher in das Gebiet des

andern der beiden hohen kontrahirenden Theile, ausgewiesen werden, wenn

derselbe nicht entweder ein Angehöriger desjenigen Staates ist, welchem er

zugewiesen wird, und in demselben sein Heimwesen zu suchen hat, oder doch
durch das Gebiet desselben als ein Angehöriger eines in grader Richtung rück-

wärts liegenden Staats, nothwendig seinen Weg nehmen muß.

g. 2.

Als Staats-Angehorige, deren Uebernahme gegenseitig nicht versagt
werden darf, sind anzusehen:

a) alle diejenigen, deren Vater, oder, wenn sie außer der Ehe erzeugt

wurden, deren Mutter zur Zeit ihrer Geburt in der Eigenschaft eines

Unterthans mit dem Staate in Verbindung gestanden hat, oder, welche

ausdrucklich zu Unterthanen aufgenommen worden sind, ohne nachher
wieder aus dem Unterthansverbande entlassen worden zu seyn, oder ein

anderweitiges Heimathrecht erworben zu haben;

b) diejenigen, welche von heimathlosen Eltern zufallig innerhalb des Staats-

gebiets geboren sind, so lange sie nicht in einem andern Staate das

Unterthanenrecht, nach dessen Verfassung, erworben, oder sich daselbst
mit Anlegung einer Wirthschaft verheirathet, oder darin, unter Zulassung

der Obrigkeit, zehn Jahre lang gewohnt haben;

diejenigen, welche zwar weder in dem Staatsgebiete geboren sind, noch

das Unterthanenrecht nach dessen Verfassung erworben haben, hingegen
nach Aufgebung ihrer vorherigen Staatsburgerlichen Verhaltnisse, oder
uberhaupt als heimathlos, dadurch in nahere Verbindung mit dem

Staate getreten sind, daß sie sich daselbst unter Anlegung einer Wirth-
schaft verheirathet haben, oder, daß ihnen wahrend eines Zeitraums
von zehn Jahren stillschweigend gestattet worden ist, darin ihren Wohn-
sitz zu haben.

c#

g. 3.
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g. 3.

Wenn ein Landstreicher ergriffen wird, welcher in dem einen Staate

zufallig geboren ist, in einem andern aber das Unterthanenrecht ausdrucklich

erworben, oder mit Anlegung einer Wirthschaft sich verheirathet, oder durch

zehnjahrigen Aufenthalt sich einheimisch gemacht hat, so ist der letztere Staat,
vorzugsweise, ihn aufzunehmen verbunden. Trifft das ausdrucklich erworbene
Unterthanenrecht in dem einen Staate, mit der Verheirathung oder zehnjah-

rigen Wohnung in einem andern Staate zusammen; so ist das erstere Ver-
hältniß entscheidend. Ist ein Heimathloser in dem einen Staate in die Ehe

getreten, in einem andern aber nach seiner Verheirathung, während des

bestimmten Zeitraumes von zehn Jahren geduldet worden; so muß er in dem

letztern beibehalten werden.

K. 4.

Sind bei einem Vagabunden oder auszuweisenden Verbrecher keine der

in den vorstehenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen anwendbar, so
muß derjenige Staat, in welchem er sich befindet, ihn vorläufig beibehalten.

g. 5.

Verheirathete Personen weiblichen Geschlechts sind demjenigen Staate
zuzuweisen, welchem ihr Ehemann, vermöge eines der angeführten Verhalt-
nisse, zugehört. Wittwen sind nach eben denselben Grundsätzen zu behandeln,
es wäre denn, daß während ihres Wittwenstandes eine Veränderung einge-
treten sey, durch welche sie nach den Grundsätzen der gegenwärtigen Ueber-
einkunft einem andern Staate zufallen.

Auch soll Wittwen, imgleichen den Geschiedenen, oder von ihren Ehe-

männern verlassenen Eheweibern die Rückkehr in ihren auswärtigen Geburts-
oder vorherigen Aufenthalts-Ort dann vorbehalten bleiben, wenn die Ehe

innerhalb der ersten fünf Jahre nach deren Schließung wieder getrennt wor-

den und kinderlos geblieben ist.

g. 6.

Befinden sich unter einer heimathlosen Familie Kinder unter vierzehn

Jahren, oder welche sonst wegen des Unterhalts, den sie von den Eltern

genießen, von denselben nicht getrennt werden können, so sind solche, ohne

Rucksicht auf ihren zufälligen Geburtsort, in denjenigen Staat zu verweisen,
welchem, bei ehelichen Kindern der Vater, oder bei unehelichen die Mutter

zugehört. Wenn aber die Mutter unehelicher Kinder nicht mehr am Leben

ist, und letztere bei ihrem Vater befindlich sind, so werden sie von dem

Staate mit übernommen, welchem der Vater zugehört.
g. 7.



K. 7.

Hat ein Staatsangehöriger durch irgend eine Handlung sich seines
Bürgerrechts verlustig gemacht, ohne einem andern Staate zugehdrig gewor-
den zu seyn, so kann der erstere Staat der Beibehaltung oder Wiederannahme

desselben sich nicht entziehen.
. B.

Handlungsdiener, Handwerksgesellen und Dienstboten, so wie Scha-
fer und Dorfhirten, welche, ohne eine selbststandige Wirthschaft zu ha-—
ben, in Diensten stehen, imgleichen Zoglinge und Studirende, welche der
Exziehung oder des Unterrichts wegen irgendwo verweilen, erwerben durch

diesen Aufenthalt, wenn derselbe auch länger als zehn Jahre dauern sollte,
kein Wohnsitzrecht.

Zeitpächter sind den hier oben benannten Individuen nur dann gleich

zu achten, wenn sie nicht für ihre Person oder mit ihrem Hausstande und

Vermögen sich an den Ort der Pachtung hinbegeben haben.
9

Denjenigen, welche als Landstreicher oder aus irgend einem an-

dern Grunde ansgewiesen werden, hingegen in dem benachbarten Staate

nach den, in der gegenwärtigen Uebereinkunft, festgesiellten Grundsätzen,
kein Heimwesen anzusprechen haben, ist letzterer den Eintritt in sein Gebiet

zu gestatten, nicht schuldig; es würde denn urkundlich zur völligen Ueberzeu-
gung dargethan werden können, daß das zu übernehmende Individuum einem

in gerader Richtung rückwärts liegenden Staate zugehbre, welchem dasselbe
nicht wohl anders als durch das Gebiet des erstern zugeführt werden kamn.

K. 10.

Sümmelichen betreffenden Behörden wird es zur strengen Pflicht
gemacht, die Absendung der Vagabunden in das Gebiet des andern

der hohen kontrahirenden Theile nicht bloß auf die eigene unzuverlässige An-
gabe derselben zu veranlassen, sondern, wenn das Verhältniß, wodurch der

andere Staat zur Uebernahme eines Vagabunden konventionsmäßig verpflich-

tet wird, nicht aus einem unverdächtigen Passe, oder aus andern völlig glaub-

haften Urkunden hervorgeht, oder, wenn die Angabe des Vagabunden nicht

durch besondere Gründe und die Verhältnisse des vorliegenden Falles unzwei-
felhaft gemacht wird, zuvor die Wahrheit sorgfältig zu ermitteln, und nöthi-
genfalls bei der, vermeintlich zur Aufnahme des Vagabunden verpflichteten

Behörde Erkundigung einzuziehen. 1

Sollte der-Fall eintreten, daß ein von dem einen der hohen kontra-

hirenden Theile dem andern Theile zum weitern Transporte in einen rück-

wärts liegenden Staat, zufolge der Bestimmung des F. 9. zugeführter Va-
ga-
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gabunde von dem letztern nicht angenommen wurde, so kann derselbe wieder

in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen hatte, zur vorlaufigen Beibe-
haltung zurückgebracht werden.

K. 12.

Es bleibt den beiderseitigen Provinzial -Regierungs-Behörden über-

lassen, unter einander die näheren Verabredungen wegen der zu bestimmenden
Richtung der Transporte, so wie wegen der Uebernahmsorte, zu treffen.

K. 13.

Die Ueberweisung der Vagabunden geschieht in der Regel vermittelst
Transports und Abgabe derselben an die Polizeibehörde desjenigen Ortes,
wo der Transport als von Seiten des ausweisenden Staats beendige anzuse-

hen ist. Mit den Vagabunden werden zugleich die Beweisstücke, worauf der

Transport konventionsmaßig gegründet wird, übergeben. In solchen Fällen,
wo keine Gefahr zu besorgen ist, können einzelne Vagabunden auch mittelst
eines Laufpasses, in welchem ihnen die zu befolgende Route genau vorge-

schrieben ist, in ihr Vaterland gewiesen werden.
Es sollen auch nie mehr als drei Personen zugleich auf den Transport

gegeben werden, es ware denn, daß sie zu einer und derselben Familie gehö-
ren, und in dieser Hinsicht nicht wohl getrennt werden können.

Größere, sogenannte Vagantenschube, sollen künftig nicht statt finden.
S. 14.

Da die Ausweisung der Vagabunden nicht auf Requisition des zur

Annahme verpflichteten Staats geschieht, und dadurch zundchst nur der

eigene Vortheil des ausweisenden Sraates bezweckt wird, so können für den
Transport und die Verpflegung der Vagabunden keine Anforderungen an den

übernehmenden Staat gemacht werden.
Wird ein Auszuweisender, welcher einem rückwärtsliegenden Staate

zugeführt werden soll, von diesem nicht angenommen, und deshalb nach F. 11.

in denjenigen Staat, welcher ihn ausgewiesen harte, zurückgebracht; so muß
letzterer auch die Kosten des Transports und der Verpflegung erstatten,
welche bei der Zurückführung aufgelaufen sind.

g. 15.

Vorstehende zweimal gleichlautend ausgefertigte Uebereinkunft soll in
den Staaten der beiden kontrahirenden Theile zur genauesten Befolgung offent-
lich bekannt gemacht werden.

So geschehen zu Berlin, den 5ten Februar 1820.

(L. S.) C. Fürst von Hardenberg.

(No. 592.)
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(No. 592.) Bekanntmachung vom 7ten Februar 1820. wegen des Konfiskationstermins

fur diejenigen Papiere, wofur die Vermogens-Steuer noch nicht entrich-
tet ist.

V . andge der mir von Sr. Majestat dem Konige in Absicht der Ausfuh-

rung des Edikts vom 24sten Mai 1812. wegen Erhebung der angeordneten

Vermögens-Steuer ertheilten Befugniß, und mit Bezug auf die von mir

unterm 13ten Juli desselben Jahres erlassenen und zur offentlichen Kenntniß

gebrachten Deklarationen, setze ich hierdurch fest:

1)

2

3)

daß die bisher aus Gründen der Billigkeit gestattete nachträgliche Ver-

steuerung der auf jeden Inhaber lautenden, oder andern im öffentlichen
Verkehr befindlichen Papiere und die Stempelung derselben nach Ablauf
von drei Monaten, von dem Tage des Erscheinens dieser Bekanntma-

chung an gerechnet, gänzlich aufhören, und nach Ablauf dieser Frist die
Bestimmung in der Deklaration vom 13ten Juli 1812. K. 7. ad b.,

ohne alle Ausnahme zur Anwendung kommen muß;

daß im Falle der Konfiskation das betreffende Papier durch einen verei-

deten Mäkler nach dem Course verkauft, aus dem Erlöse zuförderst der

Kostenbetrag entnommen, und von dem Residuo die Hälfte als Strafe

eingezogen, die andere Hälfte aber dem Eigenthümer herausgezahlt
werden wird; und

daß das Konfiskations-Verfahren selbst zwar der kompetenten Provin-

zial-Regierung jedoch nach Maaßgabe der im F. 45. der Verordnung
vom 26sien Dezember 1808. enthaltenen Vorschriften (Vide die Bei-

lage zur Regierungs-Instruktion vom 23 sten Oktober 1817.) zusteht.

Berlin, den 7ten Februar 1820.

Der Staats-Kanzler

C. Färst v. Hardenberg.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

 JNo. 5.—

(No. 593.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 15ten November 1819., daß auf die, nach
dem Tode eines Beamten geschehenen allgemeinen Gnadenbewilligungen,
die Gläaäubiger keine Ansprüche haben sollen.

A. den Bericht des Staatsministerii vom Zten d. M. setze Ich zur Dekla-

ration Meiner Order vom 27ten April 1816. hierdurch fest: daß nur dasje-

nige, was die Hinterbliebenen eines Beamten, der bemerkten Order gemäß,

an Besoldung außer dem Sterbe-Quartal erhalten, für dieselben Gnadenbe-

willigung ist, — daß auf Letztere kein Gläaubiger des Verstorbenen An-

spruch hat, — daß solche der Regel nach nur der Wittwe, den Kindern

und Enkeln, ohne Rücksicht, ob sie dessen Erben sind oder nicht, zusteht;
daß aber den Ministern, als Departements-Chefs, freigelassen ist, im Falle
der Erblasser der Erndhrer armer Eltern, Geschwister, Geschwisterkinder oder

PMlegekinder gewesen ist, ausnahmsweise denselben das Gnadengehalt anzu-
weisen und die Minister jedenfalls befugt seyn sollen, die Vertheilung dessel-
ben unter die Hinterbliebenen zu reguliren und dessen Verwendung zu bestim-

men. Zugleich genehmige Ich, daß diese Bestimmungen wegen des Gnaden-
gehalts, auch auf den Gnadenmonat, welcher den Hinterbliebenen der

Pensionairs außer dem Sterbemonat bewilligt ist, angewendet werden.

Berlin, den 15ten November 1819.

Friedrich Wilhelm.

An

das Staateministerium.

Jahrgang 1820. G (No. 594.)

(Ausgegeben zu Berlin den 1 1ten April 1820.)
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(No. 594.) Statut fur die Kaufmannschaft zu Berlin. Vom 2ten Marz 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von
 —

Thun kund und fugen hiermit zu wissen:

Da die Verfassung der hiesigen Kaufmannschaft und vereinigten Borsen-
Korporation weder der bestehenden Gesetzgebung, noch den Bedürfnissen des hie-
sigen Handelsstandes angemessen befunden, und Uns von dessen Vorstehern

selbst der Wunsch wiederhelt vorgerragen ist, an die Stelle der bisherigen Ver-

fassung eine neue zu setzen, auch im F. 31. der Verordnung über die polizeili-

chen Verhältnisse der Gewerbe vom 7ten September 1811. vorbehalten worden,

in besonderen Fällen die Gewerbtreibenden gewisser Art von Landespolizeiwegen

zu einem gemeinnützigen Zwecke in eine Korporation zu vereinigen; so haben
Wir den anderweiten Entwurf eines Statuts für die hiesige Kaufmannschaft,

der Uns von derselben und der Börsen-Korporation eingereicht worden, sorg-

faltig prüfen lassen, und solchen in nachstehender Art genehmigt:

I. Abschnitt.

Von der Einrichtung der Korporation der Kaufmannschaft.

d. 1. Die hier bisher bestandenen beiden Kaufmannsgilden der Tuch-

und Seidenhandlung und der Materialhandlung, imgleichen die hiesige vereinigte
Börsen-Korporation werden hiermit aufgehoben.

§. 2. Dagegen bildet sich aus allen Kaufleuten und Handeltreibenden

zu Berlin und in dessen Polizeibezirk, welche die durch das Landrecht Theil 2.

Tit. 8. näher bestimmten kaufmännischen Rechte, namentlich in Bezug auf

Glaubwürdigkeit der Bücher, auf Wechselfahigkeit, auf Geschäftsfähigkeit der
Handelsgehülfen, auf Zinsen und Provision u. s. w. jetzt behalten und für die

Zukunft erlangen wollen, eine Gesellschaft unter der Benennung: Korpo-
ration der Berliner Kaufmannschaft.“

Handeltreibende jeder Art hingegen, welche den Besitz und Gebrauch der
erwähnten kaufmännischen Rechte nicht zu bedürfen vermeinen, sind nicht ver-

pflichtet, der Korporation beizutreten, sondern erlangen die Befugniß zum
Betriebe ihres Handels schon durch die Lösung des Gewerbescheins, indem
durch die gegenwärtige Anordnung in der bestehenden Gewerbefreiheit nichts
abgeändert werden soll.

Uebrigens wird durch die Vereinigung der bisher für sich bestandenen kauf-
männischen Gilden und Innungen weder in den Rechten und Verbindlichkei-

ten derselben zu dritten Pesonen, noch in dem Rechtsverhültnisse der letzte-
ren
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ren zu jenen ehemaligen Gilden und Innungen, insofern namlich fruhere
Handlungen dabei zu Grunde liegen, das Geringste verandert.

§#. 3. Der Besitz der gesetzlichen kaufmännischen Rechte kann fortan
nur durch die Aufnahme in die Korporation erlangt werden, und ist von der-

selben dergestalt unzertrennlich, daß jeder der letztern beitreten muß, welcher
in dem Falle des F. 2. sich befindet. Die gesetzlich fesistehende Verpflichtung
der Handeltreibenden, einen Gewerbeschein zu lösen, wird hierdurch nicht ver-

ändert, sondern bleibt in ihrer Allgemeinheit stehen.

Die solchergestalt mit einem Gewerbeschein versehenen Handeltreiben-
den erlangen nach der Publikation dieser Verordnung nicht durch den Gewerbe-
schein, sondern durch die Aufnahme in die Korporation, die im §F. 2. ange-

führten kaufmännischen Rechte.

§. 4. Allen Personen beiderlei Geschlechts, welche Handelsgeschafte,
von welcher Art sie auch seyn mögen, wirklich betreiben oder betreiben wollen,

und entweder schon bestehende Handlungen übernehmen oder fortführen, oder
ganz neu etabliren, steht die Aufnahme in die Korporation der Kaufmannschaft

offen, und sie können dieselbe verlangen, insofern sie

a) großjährig und völlig verfügungsfähig sind;
b) das Bürgerrecht von Berlin oder Charlottenburg erlangt haben, und

c) den Ruf der vollkommensten Unbescholtenheit besitzen.

§. 5. Die Mitgliedschaft ist rein persönlich. Es müssen daher auch
Wittwen von Mitgliedern der Korporation, welche die Handelsgeschäfte ihrer
verstorbenen Ehemänner fortsetzen wollen, so wie alle andere Personen, denen

bereits bestehende Handlungen durch Erbschaft oder aus irgend einem anderen

Fundament zufallen, und Selbstdisponenten, welche den Handlungshäusern
verstorbener Mitglieder, die für Rechnung minderjähriger oder anderer Erben
verwaltet werden, vorstehen, Mitglieder der Korporation werden, und die

geordneten Eintrittsgelder entrichten, insofern von ihnen kaufmännische Rechte
ausgeübt werden sollen.

6 Wo nach dem pflichtmäßigen Ermessen der Aeltesten, deren in diesem

Statute gedacht werden wird, die Entrichtung der Eintrittsgelder einzelnen Wirt-
wen zu schwer fallen moöchte, sollen die Aeltesten zu ihrer Erlassung befugt seyn.

§. 6. Der Austritt aus der Korporation darf in der Regel nur am

Ende eines jeden Jahres, für welches die Mitgliedschaft erlangt oder fortgesetzt
ist, erfolgen. Ausnahmen hiervon finden nur dann Scatt, wenn einzelne In-

dividuen sich ganz von dem Betriebe aller Handelsgeschaäfte lossagen wollen.

In diesem Falle ist der Austritt auch im Laufe eines Jahres zulässig; in Be-

zug auf die Verbindlichkeit, die Korporationslasten für dasselbe miczutragen,

oder zur Tilgung der etwanigen Schulden durch die Zahlung verhältnißmäßi-

G 2 ger
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ger Beitrage mitzuwirken, bleibt es jedoch bei den allgemeinen gesetzlichen

Bestimmungen.
K. 7. Die Gesuche um die Aufnahme in die Korporation müssen schrift-

lich an die Aeltesten derselben gerichtet werden.

II.Abschnitt.
Von den gemein samen Angelegenheiten der Korporation der

Kaufmannschaft.

#§&amp;#.# 8. Die gemeinsamen Angelegenheiten der Korporation der Kauf-
mannschaft betreffen das Interesse des hiesigen Handels in allen seinen Zwei-
gen, die öffentlichen Anstalten und Einrichtungen, welche zum Bertriebe dessel-

ben dienen, insoweit ihr das Eigenthum oder die Verwaltung derselben zukommt,
oder von Staatswegen beigelegt wird, das besondere Vermögen und die Rechte,
welche ihr als Korporation aus Grundstücken, Kapitalien, Mobilien und Stiftun-

gen zukommen, und die Verhältnisse der Mitglieder zu der Korporation als einem

Ganzen.
&amp;#. 9. Namentlich gehört hierher das hiesige Börsenhaus, welches die

Korporation mit allen darauf haftenden Lasten übernimmt.

§. 10. Die Korporation wählt und präsentirt zur Bestätigung diejenigen
öffentlich zum Besten des Berliner Handels angestellten Personen, deren Wahl
nach §. 112. und 115. des Gewerbe-Polizei-Edikts vom 7ten September 1811.

den Kaufmannschaften beigelegt worden ist, oder noch eingerdumt werden möchte.
Die bei den Ministerien des Handels, des Schatzes und der Finanzen, so wie

bei der Hauptverwaltung der Staatsschulden angestellten oder künftig anzu-

stellenden Agenten haben als solche, und ohne daß es in Ansehung ihrer der
Wahl von Seiten der Korporation und deren Bestätigung durch die kompe=

tente Behörde bedarf, das Recht, Wechsel= und Fondsgeschäfte auch für Privat-
personen, gleich den übrigen vereideten Mäklern, und mit derselben rechtlichen Wir-
kung an der hiesigen Börse zu vermitteln, wobei sich von selbst versteht, daß sie

in dieser Beziehung gleich den übrigen Maklern der Disziplin der Aeltesien
unterworfen sind.

III.Abschnitt.
Von der Verwaltung der Angelegenheiten der Kaufmannschaft.

§. 11. Die Kaufmannschaft kann die Verwaltung ihrer gemeinsamen
Angelegenheiten, welche derselben nach diesem Statute oder als einer Korporation

nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zukommen, nicht unmittelbar
selbst besorgen. Diese und die freie Verfügung über die Gegenstände des gemein-
samen Vermögens der Korporation wird daher einer aus ihrer Mitte zu erwäh-
lenden Behörde, die den Namen: „Aelteste der Kaufmannschaft von

Ber-
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Berlin“ führen soll, mit derselben Gewalt übertragen, welche der der Kauf-

mannschaft als Korporation selbst zustehet.
§. 12. Diese Behörde beschließt nach der Stimmenmehrheit über alle

diese gemeinsamen Angelegenheiten der Kaufmannschaft allein ohne Rücksprache
mit derselben und ohne deren Genehmigung, vollgültig und verbindend für

alle Mitglieder.
K. 13. Sie ist zur Vollziehung aller der Angelegenheiten und Geschäfte

der Kaufmannschaft, zu welchen nach dem Allg. Landrecht Th. 1. Tit. 13.

§. 99. bis 109. eine Spezial-Wollmacht erfordert wird, Kraft dieses Statuts

und zufolge ihrer Anstellung befugt.
# 14. Sie kann auch Beiträge von den Korporationsgliedern zu noth-

wendigen und nützlichen Zwecken der Kaufmannschaft, als solcher, unter

Beachtung der im F. 51. ihr vorgeschriebenen Vertheilungs=Grundsätze,
erheben, jedoch bleibt demjenigen, der sich pragravirt glaubt, der Rekurs
vorbehalten.

&amp;S. 15. Die Aeltesten sind schuldig, der Kaufmannschaft von ihrer

Verwaltung jährlich Rechenschaft abzulegen.
g. 16. Außerdem sind sie für ihre Beschlüsse nur der Obrigkeit und

ihrem Gewissen verantwortlich.

IV. Abschnitt.
Von der Bestellung der Aeltesten der Kaufmannschaft.

K. 17. Die Verwaltungsbehörde der Korporation besteht aus 21 mann-

lichen Mitgliedern, welche aus der Korporation auf drei Jahre gewählt
werden. Jährlich scheidet ein Drittheil derselben aus, welches so weit durch
das Loos bestimmt wird, als die dreijä4hrige Dauer des Auftrages noch

nicht verflossen ist. Die Austretenden sind wieder wählbar. Die Ausschei-

denden und die, welche durch den Tod oder andere Ereignisse abgehen, wer-

den jährlich durch eine neue Wahl ersetzt, welche am Jahrestage der ersten

Wahlversammlung statt finden soll.
## 18. Die Wahl wird durch sämmtliche männliche Mitglieder der

Korporation im Börsen-Lokale vollzogen.
Die Berufung zur ersten Wahl geschieht durch die jetzigen Gilde-Aeltesten,

mit Zuziehung der Börsenvorsteher, zu den folgenden durch die Aeltesten der

Korporation. Abwesende können ihre Stimmen weder einsenden, noch die Aus-

übung des Stimmrechts auf andere übertragen, sondern sie sind dem Beschlusse
der Mehrheit unterworfen.

&amp;# 19. Wahlfähig ist jedes männliche aktive Mitglied der Korporation,
ohne Beschränkung auf einen besonderen Handelszweig, Religion oder vor-

maliges Gilderecht.
g. 20.
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#§#. 20. Weibliche Milglieder sind für ihre Personen weder stimm= noch
wahlfähig. Sie können an der Ausübung der Ehrenrechte der Korporation,
die im Stimmrecht und in der Wahlfahigkeit, in der Theilnahme an der

Verwaltung und an den Berathungen bestehen, nur durch Disponenten Theil

nehmen, welche Mitglieder derselben sind.
#. 21. Die Aeltesten der Korporation wäáhlen aus ihrer Mitte für

jedes Jahr einen Vorsteher und zwei Stellvertreter desselben.

V. Abschnitt.
Von dem Verfahren der Aeltesten der Kaufmannschaft bei

ihrer Verwaltung.

§. 22. Die Aeltesten beschließen gültig, wenn wenigstens 15 ihrer

Mieglieder gesetzlich versammelt sind.
§. 23. Gesetzlich versammelt sind dieselben

A. Ordentlich:

a) am ersten Mittwoch nach der jährlichen Wahl, vor Erbffnung der
Börse, wo sie für das laufende Jahr den Vorsteher und die Stell-

vertreter wählen und sich über regelmäßige Sitzungen an bestimmten

Tagen einigen;
b) an den zu diesen regelmäßigen Sitzungen bestimmten Zeiten.
B. Außerordentlich:

a) durch ein Cirkular des Vorstehers;

b) auf eine sämmtlichen anwesenden Mitgliedern insfinuirte schriftliche
Anweisung der ihnen vorgeordneten Staats-Verwaltungs-Behörde.
§. 24. Der Worsteher eröffnet die Versammlung. Er hat darin den Vorfitz

und Vortrag; den letzteren kann er auch unter die übrigen Mitglieder vertheilen.

&amp;. 25. Bei den Berathschlagungen bestimmt er unter mehreren, die

das Wort fordern, die Reihefolge, erklärt solche zum Stimmensammeln

für geschlossen und spricht den Beschluß aus.
§. 26. Bei Gleichheit der Stimmen gilt die Meinung, für welche er

gestimmt hat. Außerdem hat er gleich jedem anderen Mitgliede nur eine
Stimme und muß sich dem Beschlusse der Mehrheit unterwerfen.

§. 27. Er ist der Obrigkeit dafür verantwortlich, daß keine den Lan-

desgesetzen und diesem Statute entgegenstehende Beschlüsse (wohin jedoch,
wie sich von selbst versteht, bescheidene Vorstellungen gegen bestehende auf den

Handel Bezug und Einfluß habende Verordnungen und Einrichtungen nicht
zu rechnen sind) in den Versammlungen der Aeltesten gefaßt werden. Be-

schließt die Versammlung irgend etwas gesetz= oder staturwidriges, so muß
er solches unverzüglich dem hiesigen Magistrate anzeigen, und die Aus-

führung des Beschlusses durch alle ihm zu Gebot stehende Mittel verhindern.
g. 28
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#&amp;# 28. Die Verhandlungen, welche bei den Versammlungen vorkom-
men, und die Beschlüsse werden protokollirt.

§. 29. Die Vorsteher und die Stellvertreter sind mit der Vollziehung

der Beschlüsse beauftragt.

## 30. Sie unterzeichnen die Protokolle der Sitzungen, sämmtliche
Urkunden und alle übrige Ausfertigungen.

#&amp;#. 31. Der Vorsteher empfängt, erbricht und vertheilt die eingehen-
den, und sorgt für den Abgang der ausgefertigten Sachen.

## 32. Den Aeltesten der Korporation wird Behufs der Beglaubigung

der Ausfertigungen und zu den sonst in Betracht kommenden Zwecken ein

Siegel bewilligt, über welches sie sich zu einigen und das sie hiernächst bei
dem Minister des Handels in Antrag zu bringen haben.

§. 33. Bei einer Abwesenheit des WVorstehers wird derselbe von dem

ersten und wenn dieser gleichfalls verhindert wird, in der Versammlung zu

erscheinen, von dem zweiten Stellvertreter, die letztern aber werden erforder-

lichenfalls von denjenigen ubrigen Mitgliedern vertreten, welche den Jahren
nach die altesten sind.

K. 34. Die Aeltesten fuhren die Rolle der zu der Korporation der

Kaufmannschaft gehorigen Mitglieder. Eintragungen und Loschungen konnen
nicht anders als auf ihren Beschluß in ihren Sitzungen, durch den Vorsteher
oder den, der ihn vertritt, vollzogen werden. Die Eingetragenen und Geloschten

erhalten daruber von den Aeltesten schriftliche Bescheinigungen unter deren Siegel.

g. 35. Damit die Namen der jedesmaligen Mitglieder der Korpora-
tion gehorig bekannt werden, mussen die Aeltesten

a) eine Nachweisung von denselben fortwahrend an der Borse aushängen und

sie nach den Ab= und Zuschreibungen stets berichtigen und vervollständigen;

b) mit dem Anrfange eines jeden Jahres eine gedrucke Liste unter die hiesigen
Kaufleute vertheilen, und

P) eine solche dem Magistrate, dem Stadtgericht, dem Kammergericht,
der hiesigen Regierung und dem Handels-Ministerium einsenden.

Welche den allgemeinen Gesetzen angemessene Mittel sie sonst noch zur
Erreichung des Zwecks anwenden wollen, bleibt ihnen überlassen.

g. 36. Die Aeltesten wählen jährlich eine Kommission von sieben Mit-

gliedern aus ihrer Mitte, welche wöchentlich eine Sitzung hält. Die Ge-
schafte dieser Kommission sind:

a) diejenigen Streitigkeiten in Handels-Angelegenheiten, die von den Par-

theien freiwillig an sie gebracht werden, durch einen Vergleich gütlich
beizulegen. Hierbei findet alles dasjenige Anwendung, was die allge-
meine Gerichtsordnung Th. II. §. 167 — 176. von Schiedsrichtern

vorschreibt;
b) die-
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b) diejenigen Gutachten abzufassen und den Aeltesten zur Prufung und Ge-
migung vorzulegen, welche offentliche Behorden von der Kaufmann-

schaft verlangen durften;
c) Die Materialien zu Antragen an die Behörden über wichtige Handels-

Gegenstande vorzubereiten, und die hieruber gefertigten Vorstellungen
den Aeltesten zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen;

d) die Prüfung der nach F. 10. dieses Statuts zu dem Betriebe des Han-

dels anzustellenden Beamten im Auftrage der Aeltesten zu besorgen.

#&amp;#. 37. Auch können die Aeltesten für einzelne Verwaltungszweige
besondere Kuratoren aus ihrer Mitte anordnen, die ihnen aber von den, die

übernommene Verwaltung betreffenden, Verhandlungen Bericht abzustatten
haben, und ihre Verfügungen annehmen müssen.

§. 38. Die Aeltesten beziehen als solche keine Besoldung oder ein an-

deres Einkommen. Sie können bloß die Erstattung baarer Auslagen, welche
etwa bei einzelnen Verrichtungen im Dienste von ihnen gemacht werden muß-

ten, fordern.

#. 39. Sie wählen die für ihre Geschäfte erforderlichen Subalternen,
kontrahiren mit denselben über deren Dienstverrichtungen und die Dauer des

Dienstes, so wie über deren Gehalt; auch verpflichten sie dieselben.

# 40. Der Vorsteher der Aeltesten kann einzelnen Korporations-Mit-

gliedern die Ausrichtung einzelner Geschäfte auftragen, welchen der Beauf-
tragte sich willig unterziehen muß.

## 41. Wenn aber durch Vollmachten Geschäfte aufgetragen werden,
welche gerichtlich zu verhandeln sind, oder wodurch der Kaufmannschaft Rechte
und Verbindlichkeiten erwachsen, so können solche gültig nur von der Ver-

sammlung der Aeltesten in der im Hh. 28. dieses Abschnitts vorgeschriebenen

Form erktheilt werden.

VI. Abschnitt.

Von der Handhabung der polizeilichen Ordnung in den

Versammlungen auf der Börse.

K. 42. Der Vorsteher hält in den Versammlungen der Korporation und

der Aeltesten auf Ruhe, Ordnung und Anstand.

§ 43. Die Ruhestörer müssen auf sein Geheiß sogleich die Versamm-
lung verlassen, welche sie gestört haben. Außerdem können die Aellesten die-
selben auf seinen Antrag mit einer Ordnungsstrafe, die zur Armenkasse fließen

soll, belegen. Denjenigen, welche die Strafe erleiden sollen, bleibt jedoch
der Rekurs offen.

S. 44.



S. 44. Die Aeltesten können die Ausschließung derjenigen Mitglieder

aus ihrer Mitte beschließen, welche sich durch fortgesetzte Ruhest5rungen
oder durch ein öffentlich anstößiges Betragen ihrer Stelle umwürdig zeigen.
Dem Auzgeschlossenen bleibt jedoch der im vorigen §. nachgegebene Rekurs
unbenommen.

K. 45. Die Aeltesten wählen jahrlich 4 Börsen-Kommissarien aus ihrer

Mitte, welchen die Erhaltung der außeren Ordnung bei den Börsen-Ver-

sammlungen und die Aufsicht darüber übertragen wird, daß die in dem jedesma-

ligen Börsenreglement befindlichen Vorschriften genau gehalten werden. Im
übrigen bestimmen die Aeltesten die Rechte und Verpflichtungen dieser 4 Bör-
sen-Kommissarien, und lassen sich von ihnen Bericht über die Fälle der Börsen-

Disciplin erstatten, welche sie ihrer Entscheidung vorbehalten werden.
#. 46. Oeffentliche Bekanntmachungen an die Korporation, welche de-

fren Angelegenheiten oder Belehrungen, Notizen und dgl. enthalten, werden

durchaus an der Börse besorgt. Eine Nachricht ist als vollständig bekannt ge-

macht anzusehen, wenn sie während der Dauer der Börsenzeit an den dazu be-

stimmten Ort affigirt wird, und acht Tage lang dort ausgehängt bleibt.
K. 47. Nur die Aeltesten sind berechtigt, Bekanntmachungen in der

Form des vorstehenden K. zu erlassen. Sie dürfen sich jedoch niemals weigern,
solchergestalt sogleich bekannt zu machen, was ihnen von der ihnen zunächst

vorgesetzten Behörde oder von den dieser vorgeordneten Instanzen, zur Be-

kanntmachung zugefertigt wird.
S. 48. Privatpersonen, sie mögen Mitglieder der Korporation seyn oder

nicht, müssen die Anschläge, welche sie an der Börse anheften zu lassen wün-

schen, einem der Börsen -Kommissarien zustellen, welcher die Anheftung veran-
lassen wird, wenn er kein Bedenken dagegen findet. Bezweifelt er aber die

Schicklichkeit oder selbst die Rechtlichkeit der beabsichtigten Bekanntmachung,
so giebt er den Anschlag im ersten Falle an den Verfasser zurück, im anderen

Falle legt er ihn den Aeltesten vor.

VII. Abschnit(t.
Von den Beiträgen der Korporations-Mitglieder und von

der Verwaltung der Gemeinkasse.

§. 49. Jeder in die Korporation Aufzunehmende zahlt für die Auf-
nahme und Eintragung in die Rolle 30 Rtlr. zur Gemeinkasse, außerdem 2 Rtlr.

Ausfertigungs-Gebühren für den Eintragungsschein, so wie die Botengebühren,
mit 1 Rilr. Von denjenigen Individuen, welche am Tage der Publikation die-

ses Statuts Mitglieder der Börsen-Korporation sind, insofern sie nicht zugleich
Mitglieder einer der beiden Gilden gewesen, darf nur soviel von den vorbestimm-

Jahrgang 1820. H ten
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ten Gebuhren fur die Eintragung geforbert werden, als die Mitglieder der bei-

den Gilden fruher fur ihre Aufnahme in selbige haben entrichten mussen.

§ 50. Sind die Bestände der Gemeinkasse zur Bestreitung der Besol-

dungen, der Unterhaltung des Börsenhauses und der sonstigen Gemeinausga-
ben nicht hinreichend, so werden die für das Bedürfniß nöthigen Beiträge von

den Mitgliedern der Korporation erfordert.

## 1. Sämmtliche Mitglieder werden zu diesem Zwecke jährlich durch
die Aeltesten nach bestem Wissen in fünf Klassen getheilt, deren jede nach dem

Verhälnisse beiträdgt, daß eine Person in der ndchsten höhern Klasse das 1

und Pfache dessen giebt, was auf die Person in der nächsten niedrigern Klasse
trifft. Zahlt also, um ein Beispiel anzuführen,

das Individunm in der ersten Klasse 6 Rthlr. 18 Gr.
so zahlt es in der zweiten 4 — 12 —

in der dritten 3 — —

in der vierten 2 — —

in der fünften 1 — 8 —

## 52. Werden bei den Aeltesten Beschwerden wegen Ueberschätzung

angebracht, so zeigen sie am nächsten Wahltage die Namen der Beschwerde-

führenden der zur Wahl versammelten Korporation an, und diese wählt als-

dann aus denjenigen ihrer Glieder, welche seit den letzten drei Jahren nicht
Mitglieder der Versammlung der Aeltesten gewesen sind, eine Kommission von

fünf Personen, aus jeder der obigen fünf Klassen eine, die binnen den näch-
sien vier Wochen über die Beschwerde entscheidet, und die Klassen bestimmt,

in welche jeder der Beschwerdeführenden zu setzen ist. Auch hier findet ein
Rekurs statt.

§. 53. Bis die Entscheidung erfolgt, müssen die Beschwerdeführenden
den auf sie von den Aeltesten vertheilten Beitrag zahlen.

§. 51. Die Aeltesien fertigen den jährlichen Anschlag von den gewöhn-
lichen Ausgaben an. Die außergewöhnlichen Zahlungen dürfen nur auf den

Beschluß derselben von der Kasse gemacht werden.

g. 55. Jährlich legen die Aeltesten der zur Wahl versammelten Kor-

poration die Rechnung über die Verwaltung der Gemeinkasse ab, und verthei-

len unter den Anwesenden gedruckte Auszüge davon.

. 56. ODie Korporation läßt diese Rechnung durch eine aus ihrer Mitte
vor der Eröffnung der Wahlversammlung zu ernennende Kommission von drei

Gliedern, die aber nicht zu den Aeltesten gehören dürfen, abnehmen und die

Decharge darüber erkheilen.
VIII.
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VIII. Abschnitt.

Von der Verpflichtung zur Annahme der Wahlen

und Aufträge.

§. 57. Wer die ihm nach diesem Statute durch die Wahl oder beson-

dern Auftrag übertragenen Aemter und Geschäfte nicht annehmen will, muß
rechtliche Entschuldigungsgründe dafür anführen.

&amp;# 58. Zunächst entschuldigt von dieser Annahme das, was nach dem

Allg. Landrecht Th. 2. Tit. 18. §. 208. und 209. von der Uebernahme der

Vormundschaften entbindet.

K. 59. Auch Stadtverordnete und Bezirksvorsteher bönnen zur Ueber-

nahme solcher Geschäfte wider ihren Willen nicht verpflichtet werden.

§. 60. Die aus der Versammlung der Aeltesten scheidenden Mitglie-
der können zur Annahme einer abermaligen Wahl in selbigen erst nach Ver-
lauf von vollen drei Jahren nach ihrem Austritte verpflichtet werden.

&amp;. 61. Die Schätzungs-Kommissarien G. 52.) sind zwar in fol-
genden Jahren wieder wählbar; es kann aber Niemand genöthigt wer-

den, die Wahl öfter als einmal in drei nach einander folgenden Jahren

anzunehmen.

§#. 62. Besondere Auftrage können die Aeltesten oder deren Vorste-

her einem Korporationsgliede nur einmal in einem Jahre geben.

§. 63. Wer außer obigen Entschuldigungsgründen die Annahme der

nach diesem Statut auf ihn gefallenen Wahlen oder ihm gemachten Auf-
träge verweigert, erhält eine Woche Bedenkzeit und kann, wenn er am

Ende derselben noch auf seiner Weigerung beharrt, von den Aeltesten be-

straft werden.

Für den ersten Weigerungsfall dürfen dieselben eine Erhöhung der Geld-
beiträge eintreten lassen; im zweiten Falle können sie das sich weigernde
Mitglied außerdem noch von dem Genusse der Ehrenrechte, die im H. 20. be-

reits bezeichnet sind, ausschließen, und im dritten Falle sind sie berechtigt,
dasselbe gänzlich aus der Korporation zu ercludiren.

K G4. Sollte Jemand so wenig Gemeinsinn verrathen, daß er die

mit seinem Amte verbundenen Verpflichtungen nicht wahrnimmt, und sich

geflissentlich denselben entzieht, und sollten die Aufforderungen der Aeltesten
oder des Vorstehers insbesondere hierunter vergeblich seyn; so tritt für die

letzteren ebenfalls die Befugniß zur Ausübung des Strafrechts ein. We-
gen der Strafen gilt das im vorigen F. für den ersten und zweiten Fall

H 2 Geord-
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Geordnete hier ebenfalls; doch sind die Aeltesien noch außerdem berechtigt,
das nachlässige Mitglied schon bei dem ersten Straffalle, seines Amtes zu

entsetzen.

§. 65. In Beziehung auf beide vorhergehende F. C. bleibt jedoch dem,
der die Strafe erleiden soll, der Rekurs vorbehalten; auch steht es den Ael-

testen frei, zu jeder Zeit die ergangenen Strafbestimmungen zu mildern oder

gänzlich wieder aufzuheben.

IX. Abschnitt.

Von der Suspension und dem Verluste der

Mitgliedschaft.

&amp;# 66. Die Rechte der Mitgliedschaft der Korporation sind unter-

brochen, wenn das Mitglied unter Kuratel gestellt wird, sich für zahlungs-

unfähig erklärt, oder in eine kriminelle Untersuchung füällt.

§. 67. Die Wirkung dieser Suspension haftet nur auf der Person des

Suspendirten und nicht auf dem Gewerbe. Der Suspendirte kann#

persönlich keine Geschäfte vollziehen, welche die Rechte der Mitgliedschaft
voraussetzen, er kann überhaupt diese Rechte nicht ausüben, darf den

Versammlungen der Korporation nicht beiwohnen und ist weder stimm= noch
wahlfähig. Die Handlungsgeschäfte können indessen durch einen persdnlich
fähigen Disponenten während der Dauer der Suspension fortgesetzt betrie-
ben werden.

§. 08. Die Suspension wird aufgehoben

a) durch die Aufhebung der Kuratel,

b) durch vollsiändige Abfindung mit den Gläubigern, sey es durch

Zahlung oder Erlaß oder Befristung,

P) durch vollständige Freisprechung von der Criminal-Beschuldigung.

§. 09. Eine Lossprechung auf weiteren Beweis bewirkt dagegen die

Aufhebung der Suspension an sich nicht, vielmehr entscheiden die Aeltesten,

ob die Suspension aufhören könne, ohne den Ruf der Korporation zu gefähr-

den, oder, ob sie bloß fortgesetzt werden müsse, oder, ob der haftende Ver-

dacht so dringend oder so erniedrigender Art sey, daß die gänzliche Ausschließung
erfolgen müsse. Die Aeltesten sind in dieser Hinsicht berechtigt, die Gerichte
um die Mittheilung des erfolgten Erkenntnisses zu ersuchen.

&amp;. 70. Die Rechte der Mitgliedschaft und die kaufmännischen Rechte

gehen verloren
a) durch
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a) durch den Tod,

h) durch freiwillige Entsagung, welche jedoch den Aeltesten in glaubhafter
Form angezeigt werden muß,

c) durch einen Beschluß der Letzteren.

F. 71. Die Aeltesten sind verpflichtet, die Ausschließung eines
Mitgliedes aus der Korporation durch einen Beschluß auszusprechen, wenn dasselbe

a) fur einen muthwilligen oder gar betrugerischen Bankeruttirer durch

rechtskraftiges Urtheil erklart,
b) wenn dasselbe eines Meineides, Verfalschung offentlicher Papiere,

Privat-Urkunden oder Unterschriften, der absichtlichen Verbreitung
falscher Munzen, oder sonst eines qualificirten Betruges über-
wiesen ist:

c) wenn auch wegen anderer Verbrechen auf Zuchthaus- oder Festungs-
strafe oder gar korperliche Zuchtigung gegen dasselbe rechtskraftig er-

kannt ist;

wenn dasselbe das Stadtburgerrecht verliert, dies mag nun durch

Entsagung, Entfernung, durch rechtskraftiges Erkenntniß, oder durch
einen Beschluß der Stadtverordneten-Versammlung erfolgen;

Te) wenn durch ein richterliches rechtskräftiges Erbenntniß der Verlust der

kaufmännischen Rechte festgesetzt wird;

1) wenn ein Mitglied wegen böslicher Defraudation landesherrlicher Gefälle

zum zweitenmale durch ein förmliches Erkenntniß verurtheilt worden ist;

6 wenn ein Mitglied der Uebertretung gegen die Wuchergesetze überführt
und deshalb bestraft worden ist.

#. 72. Dagegen bleibt es den Aeltesten überlassen, den von

ihnen wohl zu erwägenden Umständen nach, entweder die Ausschließung
oder die Suspension oder auch die unbeschraänkte Beibehaltung in der Korpo-

ration zu beschließen:

a) in den im F. 69. angeführten Fällen;

b) wenn bei einer Criminal-Untersuchung in Fällen, die nicht zu dem F. 71.

a. und b. dieses Abschnitts gehören, bloß auf Geld= oder Gefängniß-

strafe erkannt worden ist;

c) wenn die nach K. 71. dieses Abschnitts rechtskräftig erkannte Strafe im

Wege der Gnade erlassen, oder in Geld= oder in bloße Gefängniß-

strafe verwandelt worden ist.

Die Ansicht, welche die Aeltesten hierbei leiten muß, ist zunachst die

Erhaltung der Ehre und des unbescholtenen Rufes der Korporation im

Mublico und auf auswärtigen Handeleplätzen.
d) Eben

d#
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d) Eben so bleibt es den Aeltesten uberlassen, zur Ehre der Korpo-

ration und zum Vortheil des Handelsstandes, der durch Defrandan-

ten ebenfalls gefährdet wird, sonst bekannte Personen, die zu die-

ser Klasse gehören, schon auf das erste rechtskraftige Erkenntniß zu
ercludiren.

§#. 73. Wenn im Publikum Gerüchte über ein Mitglied der Korpo-

ration umlaufen, wodurch dasselbe solcher Handlungen beschuldigt wird, die,
wenn sie erweislich wären, die Ausschließung zur Folge haben würden;) so
sind die Aeltesten berechtigt, ein solches Mitglied vor sich zu laden, ihm mit

Schonung diese Gerüchte zu eröffnen, eine Warnung zu erlassen und ihm

anheimzugeben, seinen Ruf zu vertheidigen. Geschieht dies nicht, erhalten
die Gerüchte sich, und bleibt auch eine zweite Warnung ohne Erfolg; so
wird es dem Ermessen der Aeltesten überlassen, nach Maaßgabe des Grun-

des der Gerüchte, den Verlust der Mitgliedschaft festzusetzen, wogegen in-

dessen ebenfalls der Rekurs freisteht.

X Abschnitt.

Von den Lehrlingen und Gehülfen.

#. 74. Die Verträge, welche Mitglieder der Korporation über
die Annahme der Lehrlinge und Gehülfen schriftlich abzuschließen haben,
sind zwar an und für sich selbst eine bloße Privat-Angelegenheit; sie sol-

len jedoch einer Verlautbarung vor den Aeltesten bedürfen, so wie diese auch

die Zeugnisse nach beendigter Lehr= oder Dienstzeit, falls sie kein Bedenken

dabei finden, bestätigen, und bei diesem wichtigen Theile ihres Berufs
überhaupt dahin wirken sollen, daß Rechtlichkeit, Ordnungsliebe und Sach-
kenntniß als die wahren Grundlagen kaufmännischer Bildung anerkannt und

behauptet werden. Die Art und Weise, wie die Aeltesten diesen Endzweck

zu erfüllen gedenken, und das Verfahren, so sie dabei in Ausübung ge-

bracht zu sehen wünschen, bleibt ihrer reiflichen Prüfung überlassen; sie
sind jedoch verpflichtet, auf Erfordern der Obrigkeit# darüber zu jeder Zeit
sich gründlich auszuweisen.

. 75. Jedes Mitglied der Korporation ist verpflichtet, einen Lehrling
oder Gehülfen auf die Aufforderung der Aeltesten sofort zu entlassen, wenn

dieses wegen solcher Vergehungen gefordert wird, welche bei Mitgliedern
der Korporation Ausschließung begründen würden. Der Rekurs bleibt jedoch
nachgelassen.

XI.



XI. Abschnitt.

Von der Ausübung der Befugniß des Rekurses und der

Aufsicht über die Korporation.

§. 70. In den Fällen, wo einem Mitgliede der kaufmännischen

Korporation, das eine Strafe erleiden soll, das Recht des Rekurses ein-

gerdumt ist, muß dasselbe binnen 10 Tagen nach dem Empfange des Be-

scheides, seine Beschwerde bei der höhern Instanz anbringen, wenn es von

der Befugniß, Remedur nachzusuchen, Gebrauch machen will. Geschieht

dieses ordnungsmäßig, so muß vor der Anwendung der Strafmaaßregel die

Entscheidung der vorgeordneten Instanzen abgewartet werden, im entgegen-
gesetzten Falle aber ist mit der Exekution vorzugehen.

§. 77. Der hiesige Magistrat soll die der Korporation zunächst vor-

gesetzte Behörde seyn, und als solche unter der hiesigen Regierung und
dem Ministerium für Handel und Gewerbe stehen.

Urkundlich haben Wir dieses Statut, welchem Wir hierdurch Gesetzes-
kraft verleihen und über welches Wir fest und unverbrüchlich gehalten wissen

wollen, durch Unsere eigenhäándige Unterschrift und unter Beifügung Unseres

großen Koöniglichen Insiegels vollzogen.

Gegeben Berlin, den 2ten März 1820.

(I. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. Graf v. Bülow.

(No. 595.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 5ten März 1820. wegen der Bewasfnung der

auf einjährige Dienstzeit eintretenden Freiwilligen.

J% bestimme hierdurch: daß die auf einjahrige Dienstzeit eintretenden Frei-

willigen hinführo nicht mehr gehalten seyn sollen, sich Waffen und Lederzeug-
stücke aus eignen Mitteln zu beschaffen, sondern daß ihnen dieselben aus den

Vorräthen, mit der Bedingung gegeben werden, sie nach vollendeter Dienst-

zeit in einem völlig brauchbaren Zustande zurückzuliefern. Dagegen fallen
diese Freiwilligen bei der Geld= und Brodverpflegung aus und erhalten fer-

nerhin
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nerhin auf öffentliche Kosten nur freies Quartier. Um indessen armen Stu-

direnden, oder anderweitigen zum einjährigen Dienst berechtigten jungen
Männern, die Ablösung ihrer Diensipflicht zu erleichtern, will Ich gestatten,
daß in einzelnen außerordentlichen Fallen die Hülfsbedürftigsten in die Ver-

pflegung aufgenommen werden, wenn sie ihre Bedürftigkeit dem Regiments-
Kommandeur durch glaubwürdige Atteste nachweisen und sie von dem Bri-

gade-Divisions-Kommandeur und kommandirenden General genehmigt wor-

den. Diese sollen denn nicht allein vollständig verpflegt, sondern auch auf
Meine Kosten mit Waffen versehen werden, wogegen sie sich die Bekleidung

wie bisher zu beschaffen haben. Solche Freiwillige gehören zur etatsmäßi-
gen Stärke der Truppentheile, alle übrigen werden als überzählig geführt.

Bei der Kavallerie findet die obige Bestimmung aber keine Anwendung, viel-

mehr sollen die bei dieser Waffe eintretenden Frei illigen jederzeit aus der

Verpflegung wegfallen und überzählig seyn.
In Beziehung auf die Berechtigung zum Eintritt bleibt es genau bei

den bisherigen Verfügungen.

Berlin, den 5ten März 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

das Krieges-Ministerium.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 HNo.- 6 —

(No. 596.) Abkommen mit der Fürstlich -Schwarzburg-Sondershausenschen Regierung

wegen Tgenleine Aufbebung der Kostenvergütungen in unvermögendenVom 25sten März 1820.SOU

u-t die Königlich-Preußische Regierung mit der Fürstlich -Schwarz-

burg-Sondershausenschen Regierung dahin übereingekommen ist, die gegen-
seitige Kostenvergütung in Kriminal-Untersuchungssachen wider unvermögende
Personen aufzuheben; so erklären gedachte beide Regierungen Folgendes:

1) In allen Fällen, wo Delinquenten von einer Königlich-Preußischen

Kriminal-Justizbehörde an eine Fürstlich= Schwarzburg-Sondershausen-
sche Kri inal-Justizbehörde, oder von dieser an jene, nach vorgängiger

Regquisition ausgeliefert werden, sind nicht allein alle baaren Auslagen,
sondern auch die sämmtlichen nach der bei dem requirirten Gericht üb-
lichen Tare zu liquidirenden Gerichtsgebühren dem letzteren aus dem
Vermogen des an das regquirirende Gericht ausgelieferten Delinquenten,

wenn solches dazu hinreicht, zu entrichten. Hat aber der ausgelieferte

Delinquent kein hinreichendes Vermögen, so fallen die Gebühren für
die Arbeiten des requirirten Gerichts durchgehends weg, und das

requirirende Gericht bezahlt alsdann dem Ersteren nur die baaren Aus-

lagen für Atzung, Transport, Porto und Kopialien.

2) Nach gleichen Grundsätzen soll auch in Absicht der Bezahlung der Ko-
sten in solchen Kriminalfällen verfahren werden, wo es nicht auf die

Auslieferung von Delinquenten, sondern nur auf die Abhörung oder

Sistirung von Zeugen oder andern Personen ankommt.

3) Zu Entscheidung der Frage: ob der Delinquent hinreichendes eigenes
Vermäögen zur Bezahlung der Gerichtsgebühren besitze oder nicht? soll
in den beiderseitigen Landen nichts Weiteres als das Zeugniß derjenigen
Gerichtsstelle erfordert werden, unter welcher der Delinquent seine we-

Jahrgang 1820. I sent-

(Ausgegeben zu Berlin den 9ten Mai 1820.)
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sentliche Wohnung hat. Sollte derselbe seine wesentliche Wohnung
in einem dritten Lande gehabt haben, und die Beitreibung der Kosten

dort mit Schwierigkeiten verbunden seyn; so wird es angesehen, als

ob er kein hinreichendes eigenes Vermögen besitze.

4) Den bei Kriminal-Untersuchungen zu sistirenden Zeugen, und andern

abzuhèrenden Personen, sollen die Reise= und Zehrungskosten nebst der,
wegen ihrer Versäumniß ihnen gebührenden Vergütung, nach deren
vom regquirirten Gericht geschehenen Verzeichnung, bei erfolgter wirk-
licher Sistirung vom regquirirenden Gericht sofort verabreicht werden.

Sofern sie deswegen eines Vorschusses bedürfen, wird das requirirte
Gericht zwar die Auslage davon übernehmen; es soll selbige jedoch vom

requirirenden Gericht, auf die erhaltene Benachrichtigung dem requirirten
Gericht ungesäumt wieder erstattet werden.

5) Gegenwärtige im Namen Sr. Majestät des Königs von Preußen, und

Sr. Durchlaucht des Fürsten von Schwarzburg-Sondershausen zweimal
gleichlautend ausgefertigte und von den beiderseitigen Ministerien unter-

zeichnete Erklärung soll, nach erfolgter gegenseitiger Auswechselung,
Kraft und Wirksamkeit in den gesammten beiderseitigen Landen haben,
und öffentlich bekannt gemacht werden.

So geschehen zu Berlin, den 25sten März 1820.

CI. S.) C. Fürst von Hardenberg.

(No. 597.) Deklaration des K. 12. des Patents vom g9ten November 1816. wegen Wie-

dereinführung des Allgemeinen Landrechts und der Allgemeinen Gerichts-
ordnung in die mit der Provinz Westpreußen vereinigten Distrikte, den

Culm= und Michelauschen Kreis und die Stadt Thorn mit ihrem Gebiete.

Vom 28sten März 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen rc. 7.

haben Uns die Zweifel vortragen lassen, welche über die Anwendung des

K. 12. Unsers Patents vom 9ten November 1816., wegen Wiedereinführung

Unserer Gesetze in den Culm= und Michelauschen Kreis und die Stadt Thorn,

in Hinsicht auf die Erbfolge der Ehegatten entstanden, und erklären solche,

nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, folgendergestalt:
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4) Die Bestimmung des vorgedachten §. 12., nach welcher der uberlebende,
nicht aus Verträgen oder letztwilligen Verfügungen erbende Ehegatte,
die Wahl hat: ob er nach den, zur Zeit der geschlossenen Ehe geltend

gewesenen, oder nach den Vorschriften des Allgemeinen Landreches bei
vorhandener ehelicher Gürergemeinschafk, erben wolle, ist nur von sel-
chen Ehen zu verstehen, welche vor dem isten Januar 1817., als dem

Tage, mit welchem das Allgemeine Landrecht in den vorgedachten Lan-

destheilen Gesetzeskraft erhalten hat, geschlossen sind.

2) Diese Bestimmung betrifft ferner nur die Ehen unter Personen solchen

Scandes, für welche die Gemeinschaft der Güter nach dem Eingange
des §. 12. auch jetzt beibehalten worden ist.

3) Diejenigen überlebenden Ehegatten dagegen, welche zu der Klasse von

Personen gehören, für welche die Gütergemeinschaft nicht beibehalten
ist, haben bei der Auseinandersetzung nur die Wahl zwischen den Rech-

ten, die ihnen die Gesetze geben, welche zur Zeit der geschlossenen
Ehe gegolten, und zwischen dem Erbfolgereche des Allgemeinen Land-
rechts bei nicht vorhandener Gütergemeinschaft.

Urkundlich unter Unserer höchsteigenh#ndigen Unterschrift und Beidruk-

kung Unsers Königlichen Insiegels.

Gegeben Berlin, den 28sten März 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:
Friese.

(No. 508.)
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(No. 598.) Allerhochste Kabinets-Order vom 2sten April 1820. wegen Praklusion der

Baar-Zahlungen fur die bereits verlooseten Lieferungsscheine.

B.. eits durch Meine Verordnung vom ssten Marz 1815. ist bestimmt,

daß mit der Umschreibung von Lieferungsscheinen in Staats-Schuldscheine, der

Anspruch auf Bezahlung aus dem zur Tilgung der ersteren damals ausge-

gesetzten Realisationsfonds, fortfallt.

Diese Umschreibung ist durch Meine Order vom 7ten Mai 1818. auf

alle Lieferungsscheine ausgedehnt und um dezhalb hat seit jener Zeit die vor-

geschriebene Realisirung nach dem Loose aufgehèrt. Die Amortisation er-
folgt jetzt auf dem, in Meiner Verordnung vom 17ten Januar d. J. wegen

künftiger Behandlung des gesammten Staats-Schuldenwesens, vorgezeich-
neten Wege.

Da indessen die Valuta mehrerer Lieferungsscheine, welche nach den

früheren Verloosungen durch Baar-Zahlungen einzulösen sind, noch nicht er-
hoben ist: so hat die Hauptverwaltung der Staatsschulden die Inhaber sol-
cher Scheine im Allgemeinen zur Empfangnahme bei der Staatsschulden-

Tilgungskasse offentlich aufzufordern, und dabei einen, auf wenigstens drei
Monate hinauszusetzenden Präklusiv-Termin unter der Verwarnungbek annt
zu machen, daß mit dessen Ablauf der Anspruch auf baare Zahlung erlischt,

wodurch jedoch das Recht, die Umschreibung der ausgelooseten Lieferungs-
Scheine in Staars-Schuldscheine auch nach Ablauf des Termins zu ver-

langen, nicht ausgeschlossen wird, sondern vielmehr ausdrücklich vorbehalten
bleibt.

Berlin, den 20sten April 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

die Hauptverwaltung der Staatsschulden.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

 No. 7.

(No. 599.) Instruktion wegen Enichtung der Untergerichte in den mit dem Preußischen

Staate vereinigten ehemals Sächsischen Provinzen. Vom 4ten Mai 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

Thun kund und zu wissen:

Die Einführung Unserer Gesetze, in den mit Unserer Monarchie verei-

nigten ehemals Sachsischen Provinzen, hat eine angemessene Umänderung in
der vorgefundenen Verfassung der Gerichte nöthig gemacht. In Beziehung
auf die Obergerichte ist dieselbe bereits geschehen; bei den Untergerichten aber

blieb sie ausgesetzt, weil es Unsere Absicht war, diese Veränderung in Rück-

sicht auf die stäbtische Gerichtsbarkeit gleichzeitig mie der neuen Einrichtung

des Gemeindewesens eintreten zu lassen.

Da diese Angelegenheit, jedoch wegen ihrer vielfachen Beziehungen noch
einer näheren Berathung unterliegt, der Zustand der Justizverwaltung bei den
Untergerichten in den gedachten Provinzen aber keinen längeren Aufschub mehr
leidet; so wollen Wir, daß die Einrichtung jener Untergerichte unverzüglich
geschehe, und dabei, mit Rücksicht auf die Einführung der Städteordnung,
nach folgenden Grundsätzen verfahren, diese auch in dem Departement des
Oberlandesgerichts in Naumburg um des Zusammenhanges willen; auf dieje-

nigen Bezirke, welche sonst nicht zu Sachsen gehört haben, ausgedehnt werden.

1. Die den Untergerichten zustehende Gerichtsbarkeit, welche in Unserm

Namen verwaltet wird, soll künftig

1) durch formirte Kollegien, welche den Numen Landgerichte führen, wo rrichung
2) durch Gerichtsämter, welche aus einem einzelnen Richter mit einem whtensu96

Gerichtsschreiber bestehen, Gerichtsäm-

ausgeübt werden. Landgerichte und Gerichtsämter stehen unter dem Ober-

Landesgerichte, zu dessen Bezirke sie gehören, als Untergerichte.
Jabrgang 1820. K 2. Nach

(Ausgegeben zu Berlin, den 13ten Juni 1820.)



— 66 —

Aufhbren der 2. Nach dem Vorgange bei Einführung der Städteordnung in den alten

Hoerschtstal. Provinzen, soll alle Gerichtsbarkeit der Städte und in den Städten und Vor-

u0 de stddten, auch über Kämmerei= und Stadtgüter, sie mag bisher von einem
Stadtrath oder einer andern Korporation oder auch von einer einzelnen Pri-

vatperson ausgeübt worden seyn, aufhören und nach dem unten zu bemerken-
den Unterschied, theils an die Landgerichte, theils an die Gerichtsämmier über-

gehen. Dagegen soll jede Stadt, welche bisher ihren Richter innerhalb ihrer
Mauern gehabt hat, wenigstens den Sitz eines Gerichtsamts erhalten.

Im übrigen bleibt es vor der Hand wegen der Patrimonial-Gerichts-

barkeit in Civilsachen, sofern sie mit dem Besitze eines Grundstücks verbunden

ist und von Privatpersonen auf eine zu rechtbeständige Weise ausgeübt wird,

bei der Bestimmung des §F. 19. Unseres Publikations-Patents vom 15ten No-
vember 1816.

3. In Folge der Aupfhebung der Gerichtsbarkeit der Stabte und in den
Städten werden

a) die Stadtikommunen und alle diejenigen, welchen bisher die Jurisdik-

tion in denselben zugestanden hat, von allen Kosten und Lasten der Ge-

richtsverwaltung befreit;
b) nur die Lokalien, welche bisher schon zum Sitz der Gerichte gedient

haben, oder dazu gewidmet werden können, ohne andern nöthigen Kom-
munalbestimmungen Eintrag zu thun, sind den Gerichten umentgeldlich

einzurdumen.
Kompetenz 4. Mit Ausnahme der Gegenstände, welche vor die Gerichtsc#mter gehö-
2ren, wird die Civilgerichtsbarkeit über nicht erimirte Personen und Grund-

stücke in den Stadten und auf dem platten Lande durch die Landgerichte ver-

waltet. Desgleichen umfaßt auch ihre Kompetenz diejenigen Kriminalfälle,
welche Unsere Verordnung vom 11ten März 1818. mit Rücksicht auf den

K. 19. der Kriminalordnung den Untergerichten zuweiset.
Organisation 5. Ein Landgericht soll aus einem Dirigenten mit dem Titel „Landgerichts-
A endse. Direktor“ und dem Range eines Oberlandesgerichts-Raths, aus Mitgliedern,

nicht unter 3 und nicht über 6, welche den Titul „Landgerichts-Rathe“ führen,

aus Assessoren mit Stimmrecht und aus dem nöthigen Subaltern-Personal

bestehen.
Angabl, um- 6. In dem Oberlandesgerichts-Bezirke von Naumburg sind folgende Land-

kenga#ggt gerichte anzulegen:
richte. I. zu Erfurt für

à) den Stadtkreis Erfurt,

b) den Erfurter Landkreis,

P) den Schleusinger,
d) den Neustädter,

e) den
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e) den Langensalzer und

O den Weissenseer Polizeikreis.
II. zu Naumburg für

a) den Stadtkreis Naumburg,
b) den Zeitzer,
c) den Weissenfelser,

d) den Eckardtsberger und
e) den Querfurter Polizeikreis.

III. zu Halle für
a) den Stadtkreis Halle,

b) den Saalkreis,
c) den Merseburger Polizeikreis und
d) für einen kleinen unweit Halle belegenen Theil des Mannsfelder

Seekreises.
IV. zu Eisleben für

a) den Mannsfelder Seekreis,

b) den Mannsfelder Gebirgskreis,
c) den Sangerhäuser Polizeikreis,
d) die ehemals Schwarzburg-Rudolstädtschen Aemter Kelbra und

Heringen.
V. zu Wittenberg für

a) den Wittenberger,
Pb) den Bitterfelder, und

c) den Delitzscher Polizeikreis.
VI. zu Torgau fur

a) den Torgauer,
b) den Liebenwerdaer, und

) den Schweinitzer Polizeikreis.
Die Landgerichte, welche in den zu den Oberlandesgerichts-Bezirken

von Frankfurt und Glogau gelegten ehemals Sechsischen Distrikten zu bilden

sind, sollen noch besonders bestimmt werden.
7. Einem jeden Landgerichtsbezirke wird eine bestimmte Anzahl von Ge-Gerichtskm-

richtsämtern zugetheilt. Diese sollen in der Regel durch das Gebiet einerter#-
Stadt unter Beilegung der in der Nähe befindlichen Ortschaften, wobei die

alte Verbindung derselben unter sich möglichst zu berücksichtigen ist, gebildet
werden.

Der bestimmte geographische Umfang der Gerichtsämter und der Sitz

derselben, wird durch die Amtsblätter bekannt gemacht werden.
8. Die bei den Gerichtsämiern angestellten Richter stehen zu den Land= Verbältniß

gerichten in dem Verhaältnisse von Kommissarien, indem die Landgerichte keineir, Gerche

K 2 Zwi- Landgercch-
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Zwischeninstanz zwischen ihnen und den Oberlandesgerichten bilden dürfen.
Sie werden den Assessoren der Landgerichte gleichgestellt und können, wenn

dazu besondere Gründe vorhanden sind, jedoch nur auf den Antrag des betref-

fenden Oberlandesgerichts, durch den Justizminister zum Landgerichte einbe-
rufen, und durch andere Assessoren des letztern, ersetzt werden.

Lrsentsatten 9. Ein Gerichtsamt besteht aus dem eigentlichen Richter oder Gerichts-
I#er#ercrichts-amtmann,einem Aktuar oder Gerichtsschreiber und einem Gerichtsdiener.

Bei ganz kleinen Amtsbezirken fallt die Stelle des Gerichtsschreibers weg und

in diesem Falle werden da, wo die Gesetze zur Gultigkeit einer Verhandlung

außer dem Richter noch einen Aktuar oder zwei Gerichtsschoppen erfordern,

zwei ein fur allemal zu verpflichtende Gerichtsschoppen gegen die vorschrifts-

maßigen Gebuhren zugezogen.

z Guln 10. Nach dem Grundsatze, daß minder wichtige und schleunige Sachen,
#mt überhaupt alle, die einer kollegialischen Berathung und Bearbeitung nicht be-

dürfen, für das Interesse der Gerichtseingesessenen am besten durch einzelne

leicht zugängliche Richter besorgt werden, bestimmen Wir die Kompetenz der
Gerichtsämter dahin:

A. Vermöge eines perpetuirlichen Auftrages gehbren vor sie:

1) alle Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit, namentlich
a) die Aufnahme der Verhandlungen, welche die Veräußerung, Ver-

pfandung oder Belastung eines Grundstücks betreffen;
b) Auf= und Annahme der Testamente und anderer letztwilliger Verordnungen.

Sie sind jedoch verpflichtet, nach erfolgter Auf= und Annahme, die

letztwillige Berordnung an das Landgericht zur gerichtlichen Verwahrung

einzusenden.
c) Versiegelunge!, wo dieselben gesetzlich Statt finden, auch in Sterbe-

fallen der Eximirten;

2) Anlegung und Führung der Hypothekenbücher über Wandeläcker oder so-

genannte walzende Grundstücke. Die Anlegung der übrigen Hypotheken-
bücher über nicht eximirte Grundstücke, steht allein den Landgerichten zu,

doch bleibt vorbehalten, selbige, wenn sie angelegt sind, zur weitern
Fuhrung den Gerichtsamtern zu uberweisen;

3) gerichtliche Leitung der Vormundschaften uber nicht eximirte Pflegbefohlne,
in sofern damit keine Vermogens-Verwaltung verbunden ist;

4) Aufnahme der Klageanmeldungen und anderer Gesuche der Gerichtsei

gesessenen in ihren Rechtsangelegenheiten uberhaupt;
õ) Instruktion, Erkenntniß und Vollstreckung der rechtskraftigen Urtel

a) in allen Bagatellsachen von 50 Rthlr. und darunter,

b) in allen Injuriensachen unter Leuten des gemeinen Bürger= und Bauern-

standes;
6)) An-



— 69 —

6) Annahme und Instruktion aller summarischen Prozesse über 50 Rthlr.,
als Exekutiv-, Wechsel= und Arrestprozesse, des possessorii summa-

rüssimi und der Spoliensachen, so wie der Mieths= und Gesindestrei-

tigkeiten, der Grenz= und Bausachen. Nach geschlossener Insiruktion
sendet das Gerichtsamt die Akten zum Erkenntniß an das Landgericht ein;

alle Verfügungen in Kriminalfällen, welche die Kriminalordnung §F. 20.
und 21. den Civilgerichten beigelegt. Der Gerichtsamtmann ist daher

eben so befugt als schuldig, den eines Verbrechens Angeschuldigten oder
Verdächtigen, wo es überhaupt zulässig ist, zu verhaften, und ihn, sobald
er eingebracht wird, noch vor der Ablieferung an das Inquisikoriat, über

Namen, Alter, Herkunft und andere persönliche zur Sache gehörigen

Umstände summarisch zu vernehmen, bei Verbrechen, welche Spuren zu-
rücklassen, z. B. Todschlag, Brandstiftung, gewaltsamen Diebstahl 2c. zc.

für die Erhebung und legale Berichtigung des Thatbestandes zu sorgen,
wenn der Verbrecher aus dem Gerichtsamts-Bezirke gebürtig ist, die zur

Untersuchung erforderlichen Nachrichten über seinen bisherigen Lebens-
wandel einzuziehen, und ein Verzeichniß seines Vermögens aufzunehmen;
Instruktion und Erkenntniß in Fällen, wo der F. 14. der Kriminal-Ord-
nung mit Bezug auf §. 10. Th. II. Tit. 17. des Allgemeinen Landrechts

eine polizeiliche Untersuchung und Bestrafung von Vergehen durch das

Civil-Gericht zuläßt. Eben so gehört zur Kompetenz der Gerichtsämter,
die Untersuchung und Bestrafung der Holzfrevel und der Kontraventionen

gegen die Zoll= und Steuergesetze, wenn die gesetzliche Strafe nicht über

10 Rthlr. Geldbuße beträgt.

B. Zu den Geschäften, welche das Gerichtsamt nur auf beson-

dern Auftrag oder Regquisttion verrichtet, gehören

1) die Instruction im ordentlichen Prozesse bei Objekren über 50 Rthlr., wenn

Kläger und Verklagter oder doch der letztere im Amtsbezirke wohnen,

2) einzelne Prozeßhandlungen z. B. Lokalbesichtigungen innerhalb des Amts-

bezirk, Zeugenvernehmungen 2c.,

3) Inventuren, Tarationen, Exekutionen 2c.,

4) überhaupt alle Geschäfte im Gerichtsamtsbezirke, wobei eine kommissa-
rische Bearbeitung nöthig gehalten wird.

Die Geschäfte unter 1. und Z. verrichtet das Gerichtsamt auf besondern

Auftrag des Oberlandesgerichts oder des Landgerichts, in deren Bezirken es gele-

gen ist, die Handlungen unter 2. und 4. auch auf Requisition der Inquisitoriate.

Mit Genehmigung Unsers Ministers der Justiz, kann endlich ein Ge-
richtsamtmann, welchem von einer Stadtkommune die Stelle eines Syndikus

angetragen wird, selbige nebenbei übernehmen; er muß aber alsdann 2 #len
llen,

7

8
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Fallen, wo das Interesse der Kommune mit dem Interesse einzelner Einwoh-
ner in Kollision kommen kann, seines Richteramts sich enthalten.

t Gebtbein= 11. Die Landgerichte legen bei ihren Kosten und Gebührensätzen die
e allgemeine Gebührentare für die Land= und Stadtgerichte in großen Scdten

#nd Vert é( zum Gumde. Dies geschieht auch von den Gerichtskmtern in allen Ge-
schaften, welche sie auf besondern Auftrag, oder auf Requisition der Inqui-
sitoriate verrichten.

In den übrigen Angelegenheiten, welche vermöge beständigen Auftrages
vor sie gehören, liquidiren sie nach der Gebührentare für die sämmtlichen Un-

tergerichte.
Die Kopialien werden in allen Fallen sowohl von den Landgerichten

als den Gerichtscmtern, nach der Gebührentare für die Oberlandesgerichte
angesetzt.

beh 5.e Schreiberei bei den Gerichtschmtern, so weit sie nicht der Aktua-

rius besorgt, geschieht durch Lohnschreiber, welche zu jeder Zeit entlassen
werden können.

Einrichtung 12. Was die Inquisitoriats-Einrichtung betrifft, so soll
rer Iuutft= D fur jeden Landgerichts-Bezirk ein Inquisitoriat angelegt werden, und dieses

b) der Regel nach aus zwei Kriminalrichtern, wovon der eine die Direktion

führt, zwei Aktuarien und dem nöthigen Subalternpersonal bestehen.
c) Die Kriminalrichter werden aus den Mitgliedern des Landgerichts ge-

wählt und können, wenn besondere Gründe dazu vorhanden sind, je-
doch nur auf den Antrag des Oberlandesgerichts, durch den Justizmini-
ster einberufen und durch andere Mitglieder ersetzt werden.

d) Wegen der Trennung des Antheils von Henneberg und des Neustädter

Kreises durch fremdes Gebiet, wird den Gerichtsämtern zu Jiegemück,
Schleusingen, Suhl und Kühndorf die Ausübung der Kriminal-Juris=
diktion in der Art beigelegt, daß sie alle Untersuchungen, mit Ausnah-

me folgender schweren Verbrechen, als Todtschlag, Mord, Kindermord,
Raub und Brandstiftung, bis zum Spruche zu führen und die geschlos-

senen Akten an das Oberlandesgericht in Naumburg einzusenden ver-

pflichtet sind.

Beee r 13. Die Immediat-Kommission für die Justiz-Einrichtung in den neuen
dee- 5 tK#D Provinzen, wird unter Leitung Unseres Staatskanzlers, die Organisation der
Inkailhen, Untergerichte nach den Grundsätzen dieser Instruktion ausführen.

Gegeben Berlin, den 4ten Mai 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Kircheisen.

(No. 600.)
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(No. 600.) Allerhochste Kabinetsorder vom 5ten Mai 1820., daß den zur Festungsstrafe

kondemnirten Soldaten die Strafzeit nicht auf die Dienstzeit angerechnet
werden soll.

D. die Anrechnung der Festungsstrase auf die Dienstzeit des Soldaten eine

gesetzlich nicht begründete, unverdiente Begünstigung für den Sträfling ent-
halt, und den Soldaten von tadelloser Führung zur Beschwerde gereicht; so
bestimme Ich hierdurch: daß wenn ein Soldat des stehendes Heeres während

der dreijährigen Dienstzeit, wo die Mannschaft ununterbrochen bei ihren Fah-
nen versammelt ist, zu einer Festungsstrafe verurtheilt wird, die, während

dieser Frist erduldete Strafzeit nicht als wirkliche Dienstzeit angerechnet und
bei der gesetzlichen Dienstverpflichtung nicht in Anschlag gebracht werden soll.
Dasselbe findet auch in Ansehung der Freiwilligen statt, ohne Rücksicht auf
die für sie nachgelassene kürzere Dienstzeit; auf die Kriegsreserve und Land-
wehr beider Aufgebote ist diese Bestimmung jedoch nicht anzuwenden. Ich
beauftrage das Staatsministerium, diese Verordnung zur allgemeinen Kennt-
niß zu bringen.

Berlin, den 5ten Mai 1820.

Friedrich Wilhelm.
An das Staatsministerium.

(No. 601.) Perordnung wegen des Zwanggebrauchs der Extrapostfuhren. Vom 20sten
Mai 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2.

In der Absicht, den durch die Edikte vom 11ten April 1766. und 12ten

Juni 1804. angeordneten Zwangsgebrauch der Extrapostsuhren soweit zu er-

maßigen, als eine Vereinigung des Bedürfnisses der Posteinrichtung mit dem
Interesse der Gewerbtreibenden und des reisenden Publikums es zuläßt, ver-

ordnen Wir für diejenigen Provinzen Unsers Staats, in welchen das Allge-
meine Landrecht mit seinen Deklararionen wegen des Postregals, und die

alteren Postgesetze eingefuhrt sind, auf den Antrag Unsers Staatsminifterii,
nach vernommenem Gutachten Unsers Staatsraths, wie folgt:

1. Der Postzwang erstreckt sich allein auf den Fall, da der Reisende mit

einem gedungenen Gespann, Extrapost oder Lohnfuhre, an einem auf einer

Postroute gelegenen Stationsorte angekommen ist, und von da mit einem

andern gedungenen Fuhrwerk weiter fahren will.
2. Rei-
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2. Reisende, die mit einem gedungenen Gespann, Extrapost oder Lohn-
fuhre, an einem Poststationsorte ankommen, durfen von nun an schon 24 Stun-

den nach ihrer Ankunft mit andern Miethspferden ihre Reise fortsetzen.
3. Werden ihnen die verlangten Postpferde nicht binnen einer Stunde

nach der Bestellung gegeben, oder ist die Postbehorde nicht im Stande, ihnen
auf ihr Begehren einen verdeckten Wagen zu stellen, da sie doch einen solchen

anderweitig miethen konnten, so ist ihnen erlaubt, auch innerhalb der vorbe-
stimmten 24stündigen Frist mit einem andern Lohnfuhrwerk weiter zu fahren.

Diese Bestimmungen sollen auch für die Residenz Berlin gelten.
4. Die Uebertretung der Vorschriften über den Zwangsgebrauch der Er-

trapostfuhren soll, mit Aufhebung der bisherigen Strafbestimmungen, sowohl
an dem Reisenden, als an demjenigen, welcher die Pferde für Bezahlung

gestellt hat, mit einer Geldstrafe von zehn Thalern geahndet, diese Strafe
auch im Wiederholungsfalle verdoppelt werden.

Gegeben Berlin, den 26ffen Mai 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt: Friese.

(No. 602.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 30 sten Mai 1820. wegen eines festzusetzenden Prä-

klusions-Termins über die gestempelten Tresorscheine und die unverzinslichen,

auf die Vermögens= und Einkommen-Steuer ausgestellten Anweisungen.

D. die wiederholten Aufforderungen der Behörden an die unbekannten In-

haber der durch Mein Edikt vom 24ten Mai und Meiner Verordnung vom

20sten Juni 1812., Gesetzsammlung Theil I. Seite 67. und 97. kreirten

a) gestempelten Tresorscheine
b) und unverzinslich au porteur lautenden Anweisungen auf die Vermo-

gens= und Einkommensteuer
zur Erhebung der darin ausgedrückten Summe, den erwarteten Zweck nicht

herbeigeführt haben: so will Ich, um diesen Theil der Staats-Schuld zum

Abschluß zu bringen, es auf den Antrag der Haupt-Verwaltung vom 15ten

Mai d. J. genehmigen, daß dieselbe einen Termin bestimmt, mit dessen Ab-
lauf alle Ansprüche aus den eben bezeichneten Papieren ohne Ausnahme er-

löschen. Dieser Termin muß indessen wenigstens auf drei Monate hinausge-
setzt und durch die Amtsblätter gehörig bekannt gemacht werden.

Berlin, den 30sten Mai 1820.

Friedrich Wilhelm.
An

die Haupt-Verwaltung der Staats-Schulden.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Sctaaten.

—..zs—H— No. 8.

(No. 603.) Convention à cause de Tabo-

Htion reciproque du droit dedetraction

et de T’impot d’émigration entre la Prusse

et la Sardaigne. Du 18 Fevrier 1820.

Sa Majesté le Roi de Prusse et Sa

Majesté le Roi de Sardaigne égale-
ment soigneux d’écarter toutes difli-

culiés sur application de la Con-

vention du 9 Septembre 1797. aux

pays due Leurs Majestés possèdent
actuellement, et animés du desir de

faciliter de plus en plus les relations

qui subsistent entreles #ets des deux

Euts, ont nomméà cet elet pour

leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi de Prusse:

Monsieur le Comte de Waldbourg-

Truchsess, Chevalier de plusieurs
ordres, Colonel dans Ses armées,

Son Envoyé extraordinaire et Mi-

nistre plénipotentiaire pres Sa Ma-

jeste le Roi de Sardaigne,

et Sa Majesté le Roi de Sardaigne:

Monsieur le Comte de Laval, Che-

valier de plusieurs ordres, Lieute--
nant-Colonel dans IEtat-Général

de Ses armées, Directeur-Général

Jahrgang 1820.

(No. 603.) Kowvention wegen gegenseitiger
Aufhebung des Abschosses und Abfahrts-

geldes zwischen Preußen und Sardinien.
Vom 18ten Februar 1820.

eine Majestät der König von Preußen
und Seine Majestaät der König von Sar-

dinien, von gleichem Verlangen beseelt,
alle Schwierigkeiten, Hinsichts der An-
wendung der Konvention d. d. Turin den

Iten September 1797. auf diejenigen Län-

der, welche Ihre Majestäten gegenwärtig
besitzen, sorgfdltigst zu entfernen und den

Wechselverkehr zwischen den Unterthanen
beider Staaten immer mehr zu erleichtern,

haben zu diesem Zwecke Bevollmächtigte
ernannt, nämlich:

Se. Majestät der König von Preußen

den Herrn Grafen zu Waldburg-
Truchseß, Obristen in Ihrer Armee,

Ritter mehrerer Orden, Ihren außer-
ordentlichen Gesandten und bevollmäch-

tigten Minister zu Turin; und

Se.Majestät der KönigvonSardiien
den Herrn Grafen de Laval, Ritter

mehrerer Orden, Obristlieutenant im
Generalstabe ihrer Armeen, General--
Direktor der Posten und ersten Beam-

ten

(Ausgegeben zu Berlin den 20sten Juni 1820.)



des Postes, et Premier Ofsicier de

la Secrétairerie d Etat pour les Af-

faires Etrangeres,

lesquels après avoir échangé leurs
pleins-pouvoirs sont convenus des

arlicles suivants.

Article 1.

La Convention conclue à Turin le

9 Septembre 1797. Etablissant une

Parfaite réciprocité en fait de succes-
Sion et TLabolition à cet eflet des droits

d Aubeine et de détractions entre les.

Sujets respectils des deux Puissances,
Fitendranomméememtauz Pays, qu El-

les possèdent aujourdhui. Elle sera
exécutoire en tout son contenugené--

ralement dans toutes les provinces

des Etuts actuels respectifs.

Arlicle 2.

Labolition du droit de détraction

e#selln heredituria et centus emigra-

tionis) aura lieu, quelque soit le motif

ou la cause de Texportation de biens,

argent, et autres proprictés mobiliei-

res; Elle s édiendra non-seulement

aux droits à verser dans les Caisses

de TEtat ou du Souverain, mais en-

corc aux droits à verser dansles Cais=

ses des Communes, Villes, Bourgs,

Fondations pieuses, Ordres de Che-

Valerie, Jurisdictions patrimoniales,

Corporations, et personmes morales,

ou individus quelconques, ensorte

du’aucune des susdites Caisses ne

puisse epiger, ou lever aucun des

droils compris sous celui de de-
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ten im Staats-Seiretariat für die aus-

wärtigen Angelegenheiten,

welche nach geschehener Auswechselung
ihrer Vollmachten, über folgende Areikel
übereingekommen sind.

Artikel 1.

Die zu Turin am 96en September

1797. abgeschlossene Konvention, durch

welche eine vollsiändige Gegenseitigkeit,
rücksichtlich der Erbschaften und zu diesem

Zwecke die Aufhebung des Heimfallsrechts
und des Abschosses zwischen den beidersei-

tigen Unterthanen, festgestellt worden ist,
wird sich nunmehr auch auf diejenigen
Länder erstrecken, welche beide Mächte ge-

genwärrig besitzen. Sie wird im Allge-
meinen ihrem ganzen Inhalte nach in

sämmtlichen jetzigen Provinzen beider
Staaten zur Anwendung kommen.

Artikel 2.

Die Abschaffung des Abschosfses (ga-
bella haereditaria) und des Abfahrtsgel-

des (census emigrationis) findet statt,

welches auch der Beweggrund oder die

Ursache der Ausführung des Vermögens,
baaren Geldes oder andern Mobiliar-Ei-

genthums sein möge. Oiese Freizügig-
keit erstreckk sich nicht nur auf die Abzüge,

welche in die Staaks= oder Landesherrli-

chen Kassen fließen, sondern auch aufdiejeni-
gen Abzüge, welche in die Kassen der Ge-

meinden, Städte, Flecken, frommen
Stiftungen, Ritterorden, Patrimonial=
Gerichte, Korporationen und moralischen

oder Privatpersonen irgend einer Art flie-

Ken, so daß kbeine der genannten Kassen ir-

gend einen der vorerwähnten Abzüge wird

for-



traction, sans dueles intéresséssoient

cependant dispensés de payer les
memesddroitsauxzquelssont, ouseront

assujetlis dans chaque pays les natio-

nanx memes, pour leurs propriétés

et pour leurs successions.

Article 3.

Lexemption des droits ne regar-

dant qdue les biens, argent et autres

propriétés, les individus sortant de

Tun des dits Etats, meme pour aller

se fixer dans lautre, resteront astreints

à toutes les obligations personnelles,

due les lois présentes ou futures, no-

tamment celles touchant le service

militaire, leur imposeront et dont ils

ne pourront etre dispenses due par

une faveur spéciale de leur souverain

respectif.

Article 4.

La Convention susénoncée, etles

dispositions précédentes sont meme

applicables aux successions ouvertes,

et à tous les cas existant postérieure-

ment à lépoque de la runion re-

spective de chacun des pays idui font

partie des Etats des deux puissances

contractantes depuis la Convention

de 1797. sans préjudice toutefois de

Tautorité de la chose jugée et des

transactions léegitimement stipulées.

Arlicle 5.

La présente Convention sera rati-

fiée, et les ratifications échangées à
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fordern oder erheben können. Die Be-

theiligten werden sich jedoch der Entrich-

tung derjenigen Abgaben auf ihr Vermö-
gen oder ihre Erbschaften nicht entziehen
können, welche in jedem der beiden Staa-

ten von den Eingebornen selbst, gegen-

wärtig erhoben werden, oder in der Folge

darauf gelegt werden mögten.

Artikel 3.

Da diese Abzugsbefreiung nur das

Vermögen, Geld= oder Mobiliar-Eigen-
thum betrifft, so bleiben die Individuen,
welche aus einem der beiden Staaten aus-

wandern, selbst um sich in dem andern

niederzulassen, allen persönlichen Pflichten,
welche die gegemwärtigen und künftigen
Gesetze, namentlich die Gesetze wegen der

Militair-Verpflichtung, ihnen auferlegen
werden, unterworfen, und können davon

nur durch eine besondere Begünstigung

ihres Landesherrn befreit werden.

Artikel 4.

Die obgedachte Uebereinkunft und die

vorhergehenden Bestimmungen erstrecken
sich selbst auf alle eröffnete Erbschaften
und auf alle Fälle, welche nach dem Zeit-

punkt der gegenseitigen Vereinigung der-
jenigen Provinzen, welche die Staaten
der beiden kontrahirenden Mächte seit der

Konvention von 1797. bilden, vorhanden

gewesen sind, jedoch unbeschadet der Gül-
tigkeit gerichtlicher Entscheidungen und
gesetzlich verabredeter Vergleiche.

Artikel s.

Die gegenwärtige Uebereinkunft soll
ratifizirt und die Ratifikationen sollen zu

22 Turin
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Turin dans Tespace de trois mois, ou Turin, in dem Zeitraum von drei Mona-

Pplutot, si faire se peut. ten oder, wenn möglich, eher ausgewech-

selt werden.

En foi de quoi Nous avons signé Zu Urkund dessen haben die gegenseiti-

la présente, et 7 avons apposé le ca- gen Bevollmächtigten dieselbe, unter Bei-

chet de Nos armes. drückung ihrer Siegel gezeichnet.

Fait à Turin, le Dix-huit Février So geschehen Turin den 181en Fe-

Mil-huit-Cent-vingt. bruar 1820.

(L. S.) signé Louis Comte (L. S)
de Waldbourg-Truchsess. Ludw. Grafzu Waldburg-Truchseß.

(L. S.) de Laval. (L. S.) de Laval.

Diese Konvention ist diesseits den Züsten März, und jenseits den 29sten

April ratifizirt und die Ratifikation in Turin den 4ten Mai d. J. ausgewechselt
worden.

[No. 604.)
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MMo. 604.) Allerhochste Kabinetsorder vom 20sten Mai 1820. wegen der bei der Offizier-

Wittwenkasse wieder aufzunehmenden, erkludirt gewesenen Pensions-Mit-
glieder.

D. verhängnißvollen Jahre von 1806. bis 1813. haben viele auf halben

Sold gesetzte Offiziere in die Nothwendigkeit versetzt, ihre Gerechtsame als
Mitglieder der Offzier-Wittwenkasse aufzugeben, und auf die dereinslige
Sicherstellung der Existenz ihrer Familien zu verzichten. In der Rücksicht,
daß der größte Theil dieser Interessenten des Instituts ohne eigenes Ver-
schulden dahin gebracht, und ihre Wiedereinsetzung in die verlornen Rechte

ohne Kostenaufwand zu bewirken ist, will ich dieserhalb Folgendes festsetzen.
1) Es soll allen von 1808. bis 1814., wo die Pensionszahlungen

wieder voll geleistet wurden, von der Offizier-Wittwenkasse erkludirten Mit-

gliedern, deren Ehen noch zur Zeit der Exklusion bestehen, jedoch mit Aus-
nahme derjenigen, die ihren Wohnsitz im Auslande, oder die seit 1813. fremde

Dienste genommen haben, die im Ciovildienste versorgt und der Allgemeinen

Wittwenkasse beigetreten sind, und derer die kassirt oder ohne Abschied ent-

lassen wurden, die Wiederaufnahme in die Offizier-Wittwenkasse unter nach-

stehenden Bedingungen gestattet sepn.
2) Alle die, welche innerhalb zweier Jahre die rückständigen Beitrage

und Zinsen nachzuzahlen vermögend sind, werden gegen Sicherstellung dieser
Leisiung, auf ihr Verlangen, als Mitglieder der Offzier-Wittwenkasse wieder
anerkannt und gegen prompte Zahlung der laufenden Beiträge in das frühere

Verhältniß wieder eingesetzt.

3) Denjenigen, welche dazu unvermögend sind, und sich durch Atteste
ihrer Ortsbehörde gegen die Offizier-Wittwenkasse darüber ausweisen, soll
die Zahlung der Räckstände rc. bis nach ihrem Ableben gestundet, und die

Abtragung der letzteren alsdann durch Abzüge von der Pension der überleben-

den Wittwe dergestalt bewirkt werden, daß bei einer Pension von 100 bis

incl. 150 Rthlr. ein Abzug von 20 Prozent, von 200 bis 300 Rthlr. incl.

von 40 Prozent, und von 350 Rehlr. bis 500 Rehlr. von 50 Prozent jähr-

lich statt findet. Die prompte Zahlung der laufenden Beiträge durch Gehalts-
und Pensionsabzüge ist aber auch für diese Incteressenten unerläßlich, und sie
sind gehalten, bei dem früheren Absterben der Frau, damit so lange fortzu-

fahren, bis die Rückstandsumme abgetragen ist.
4) Den Wittwen schon verstorbener erkludirter Interessenten soll die

Pension, mit der sie eingekauft waren, vom üsten Juli c. a. ab gezahlt, zum

Behufe der Tilgung der Rückstände aber, bei einer Pension von 100 bis

150 Rthlr. incl. ein Abzug von 40 Prozent, bei einer Pension von 200
bis
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bis 300 Rthlr. von 50 Prozent, und bei einer Pension von 350 bis 500

Rthlr. von 60 Prozent gemacht werden. Dieser Abzug vermindert sich bei

vorhandenen unerzogenen Kindern der hier genannten Wittwen aus der Ehe

mit dem exkludirten Manne um 10 Prozent, ohne Rucksicht auf die Zahl der

Kinder, jedoch nur so lange, bis das jungste das 17te Jahr zuruckgelegt hat.

5) Von Wittwenpensionen unter 100 Rthlr. findet wegen der Ruck-

stande weder bei schon vorhandenen noch bei kunftigen Wittwen ein Ab-

ug statt.
6) Eine Erhohung des Einkaufkapltals findet bei der Wiederaufnahme

nicht statt; die Verminderung nur unter der Bedingung, daß die Ruckstande

nach der ursprunglichen Einkaufsumme berichtigt werden.
7) Der Antrag zur Wiederaufnahme der bei 2. und 3. aufgefuhrten

Interessenten muß innerhalb dreier Monate, vom Tage der Bekanntmachung
dieser Bestimmungen durch die offentlichen Blatter, bei der Offizier-Wittwen-
kasse eingehen, widrigenfalls darauf keine Rucksicht genommen wird. Ich
beauftrage das Kriegsministerium, diese Verfugung der Direktion des Insti-
tuts mit der Anweisung bekannt zu machen, zweifelhafte Falle ungesaumt zu
Meiner Entscheidung zu bringen.

Potsdam, den 20sten Mai 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

das Kriegsministerium.

(No. 605.)
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(No. 605.) Allerhochste Kabinetsordre vom 25sten Mai 1820., daß die Halfte der Geld-

strafen für Maaß= und Gewichtsvergehen der Denunziant erhalten soll.

A. Ihren Antrag vom töten d. M. bestimme Ich hierdurch, daß die Hälfte

jTder für Maaß= und Gewichtsvergehungen gesetzlich feststehenden Geldstrafen
den Denunzianten zu Theil werden soll.

Berlin, den 25sten Mai 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

den Staatsminister Grafen von Bülow.

(No. 606.) Deklaration des g. 157. der Städteordnung, wegen Berücksichtigung invalider

Militairpersonen bei Besetzung städtischer Posten. Vom 29sten Mai 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen rc. 2c.

Da Zweifel darüber entstanden sind, ob durch die den Magisträten

im §. 157. der Städteordnung beigelegte Befugniß, ihre Unterbediente zu

wählen, die vorher bestandene, und auf ausdrücklichen Anordnungen des

Staats beruhende Verpflichtung der Magistrate, die städtischen Unterbedien-

tenstellen mit versorgungsberechtigten Milikair -Invaliden zu besetzen, für still-
schweigend aufgehoben zu achten sey, oder nicht? so finden Wir Uns bewogen,
auf den Bericht des Staatsministeriums, nach erfordertem Gutachten Unseres

Scaatsraths, den erwähnten F. 157. der Städdteordnung dahin zu erklaren:

das die frühere Verpflichtung der Magisträte zu den besoldeten städtischen

Unterbedientenstellen keine andere, als versorgungsberechtigte Militair-

Invaliden zu wählen, im Allgemeinen als forrbestehend angesehen werden

muß. Doch kann dieselbe auf diejenigen Stellen der Magistratssubalternen,
welche eine höhere oder eigenthümliche Geschäftsbildung erfordern, nur in

soweit bezogen werden, als versorgungsberechtigte Militair-Invaliden vor-

handen sind, welche diese Geschäftsbildung besitzen.
Ur-
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Urkundlich unter Unserer Hochsteigenhandigen Unterschrift und beige-
drucktem Koniglichen Insiegel.

Gegeben Berlin, den 29sten Mai 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 —— No. 9. —

(No. 607.) Instruktion wegen Ausfuhrung des Edikts vom 21sten Juni 1815., die Ver-

haltnisse der vormals unmittelbaren deutschen Reichsstande in der Preußi-

schen Monarchie betreffend. Vom 30sten Mai 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

haben durch Unsere Verordnung vom 21sten Juni 1815. die Verhältnisse der,
Unserer Monarchie einverleibten, vormals unmittelbaren deutschen Reichssiände

im Allgemeinen bestimmt.
Da jedoch die darin enthaltenen Grundsätze bei der Anwendung man-

cherlei Schwierigkeiten gefunden, so wollen Wir, zur näheren Entwickelung
derselben und zur vollständigen Ausführung des, durch sie und durch den in

Unsere Verordnung aufgenommenen 14ten Artikel der deutschen Bundesakte

begründeten, Rechtszustandes jener vormals unmittelbaren deutschen Reichs-
stände, nachdem Wir auch zuvor deren Wünsche und Anträge in einer mit

ihnen gepflogenen Verhandlung näher vernommen, Nachstehendes hierdurch
festsetzen.

. 1. Als vormals unmittelbare deutsche Reichsstände, auf welche

Unsere Verordnung vom 21sten Juni 1815. Anwendung findet, sind zu be-

trachten:
1. in der Provinz Westphalen:

1) der Herzog von Aremberg, wegen der Grafschaft Recklinghausen;

2) der Fürst von Bentheim-Steinfurth, wegen der Grafschaft Stein-

furth;
3) der Fürst von Bentheim-Rheda, wegen der Herrschaft Rheda und

der Grafschaft Hohen-Limburg;
4) der Freiherr von Boemmelberg, als Besitzer der Herrschaft Gehmen;

5) der Herzog von Croy, wegen der Herrschaft Dülmen;

6) der Fürst von Kaunitz-Rietberg, wegen der Grafschaft Rietberg;

7) der Herzog von Looz-Corswaren, wegen seines Unserer Monarchie
einverleibten südlichen Antheils von Rheina-Wolbeck;

Jahrgang 1820. M. 8) der

(Ausgegeben zu Berlin den 22sten Juni 1820.)
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8) der Fürsi, vormalige Rheingraf von Salm-Horstmar, wegen der

Grasschaft Horstmar;
9) der Fürst von Salm-Kyrburg, wegen seines Antheils an Ahaus

und Bocholt;
10) der Fürst von Salm-Salm, wegen seines Antheils an Ahaus und

Bocholt und wegen der Herrschaft Anholt;
11) der Fürst von Sayn-Wittgenstein-Berleburg, wegen seines An-

theils an der Grafschaft Wittgenstein;

12) der Fürst von Sayn-Wittgenstein-Hohenstei wegen seines

Antheils an der Grafschaft Wittgenstein.
II. in der Provinz Niederrhein:

1) der Fürst von Solms-Braunfels, wegen der Aemter Braunfels

und Greifenstein;
2) der Fürst von Solms-Lich und Hohen-Solms, wegen des Amts

Hohen-Solms;
3) der Fürst von Wied-Neuwied, wegen der niedern Grafschaft Wied

mit Ausnahme des Amts Grenzhausen;
4) der Fürst von Wied-Runkel, wegen der obern Grafschaft Wied mit

Ausnahme des Amts Runkel, dann wegen der Aemter Alten-Wied und

Neuerburg.
III. in der Provinz Kleve-Berg:

der Fürst von Sayn-Wittgenstein = Berleburg, wegen der

Herrschaft Homburg an der Mark.

&amp; 2. Die vorgenannten, Unserer Hoheit (Souverainetät) als erste
Standesherren unterworfenen, vormals unmittelbaren deutschen Reichsstände,

genießen für ihre Personen und Familien, sofern sie zu den Fürstlichen und

Graflichen Hdusern gehbren und für ihre standesherrlichen Besitzungen dieje-
nigen besondern Rechte und Vorzüge, welche ihnen durch Unsere Verordnung
vom Listen Juni 1815. und durch den in selbige aufgenommenen Arrikel 14.

der deutschen Bundesakte zugesichert sind. Dagegen liegen ihnen auch die
Mflichten ob, welche aus ihrer Unterwerfung unter Unsere Hoheit (Souve-
rainetat) entspringen.

&amp;# 3. Die Häupter der standesherrlichen Familien haben nicht nur bei

jeder Königlichen Regierungs-Veränderung, sondern auch bei ihrer Sukzession
in die Standesherrschaft, Uns und Unsern Nachfolgern in der Regierung die
Huldigung zu leisten. Wird diese von Uns und Unsern Nachfolgern unmit-

telbar eingenommen, so muß auch die Leistung von den Standesherren per-

sönlich geschehen; außerdem können sie dieselbe mittelst Einsendung einer Ur-
kunde nachstehenden Inhalts an die Behörde, welche mit Einnahme der Hul-

digung beauftragt wird, ablegen:
Ich,
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Ich, der unterzeichnete Kömiglich -Preußische Standesherr, gelobe und
verspreche hiermit für mich und alle meine Nachfolger, daß ich Seiner
Königlichen Majestatt 2c. 2c. und Allerhöchsidero Nachfolgern in der Re-

gierung von wegen meiner Person und meiner inländischen standesherr-

lichen Besitzungen und Gerechtsame, als meinem rechtmäßigen Ober-

haupte (Souverain) alle schuldige Treue, Ehrerbietung und Gehorsam
unverbrüchlich leisten, auch nach meinen Kräften alles dasjenige thun
oder lassen will, was zur Abwendung Allerhöchstdero Schadens, oder
zur Beförderung Allerhöchsidero Nutzens dienen kann.

So wahr mir Gott helfe u. s. w.

Urkundlich meiner eigenhändigen Unterschrift und beigedruckten Siegels.
In vorstehender Art ist auch die Huldigung von denjenigen Standes-

herren nachzuholen, welche sie noch nicht geleistet haben.

&amp;. 4. Zu gehbriger Ablegung der Lehnspflicht in allen Veränderungs= ttuuafter
fällen, wo es sich gebührt, sind die Standesherren auch fortan in so weit kehnm#lcht,

verpflichtet, als sie noch zu Uns in Lehnsverhültnissen stehen.
5. 5. Die Standesherren sind sowohl für sich und ihre Familien, als Unterwer-

auch bei Ausübung aller ihnen zustehenden Gerechtsame den allgemeinen Lan- vt L"
desgesetzen unterworfen. seb-.

g. 6. Die Standesherren und die ebenbürtigen Mitglieder ihrer Fami-
lien sind berechtigt, die vor Auflösung der deutschen Reichsverbindung inne-

gehabten Titel und Wappen zu führen, jedoch mit Hinweglassung solcher
Worte und Symbole, durch welche einzig ihr Verhältniß zu dem deutschen
Reiche oder ihre vormalige Eigenschaft reichsständischer oder reichsunmittel-
barer regierender Landesherrn, bezeichnet ward.

#. 7. In Absicht auf das Kanzleizeremoniel, wird aus Unserm Kabi- 1cah
net, den Standesherren von Fürstlichen und Gräflichen Häusern, das Ehren-

wort: Herr (Herzog, Furst, Graf) oder Frau (Herzogin, Fürstin, Gräfin)
gegeben und von allen Landesbehörden ist sämmtlichen Standesherren und

den Mitgliedern ihrer Familien in den an sie ergehenden amtlichen Ausferti-

gungen, die ihrer Geburt angemessene Kourtoisie (Durchlaucht, Hochgebohren)
zu ertheilen.

Außerdem sollen denselben bei allen feierlichen Gelegenheiten, diejeni-
gen Vorzüge zu Theil werden, welche ihrem bevorrechteten Standesverhült=

nisse angemessen sind.
X. 8. Den, die Standesherrlichkeit ausübenden Hauptern standesherr-

licher Familien von Fürstlichen oder Gräflichen Hausern, so auch den, die

Standesherrlichkeit verwaltenden mütterlichen oder agnatischen Hauptvormün-
dern oder Administratoren, bleibt unbenommen, in ihren Kanzleischreiben,

Vollmachten und andern offenen Erklérungen, wenn, solche nicht an t
of-

Uiel und
Wappen.
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Hof-, Staats= und Militair-Behörden gerichtet sind, von sich in der mehrfa-

chen Person durch Wir und Uns zu sprechen.

Klechengebet. #. 9. In den standesherrlichen Bezirken kann in dem Keirchengebet,
nach Uns und den Mitgliedern Unsers Hauses, auch des Standesherrn und

seiner Familie Erwähung geschehen. Dem gemäáß wird die Gebetsformel
von Unserer geistlichen Oberbehörde bestimmt werden.

Oeffentliche §. 10. Auch kann vaselbst öffentliche Trauer statt sinden, nach dem
TravrAbleben des Standesherrn, seiner Gemahlin und seines vermuthlichen Nach-

folgers, mittelst Trauergelduts und Unterbleibung öffentlicher Lustbarkeiten.
Ebrenwache. §. 11. Den Hauptern der standesherrlichen Familien steht frei, inner-

halb ihres standesherrlichen Bezirks aus ihren Privateinkünften Ehrenwachen
zu unterhalten, welche jedoch dadurch von der allgemeinen Militairpflicht nicht
befreiet werden.

Frele Wahl &amp;# 12. Die Standesherren und die Mitglieder ihrer Familien genießen
gelts Aufent= die unbeschränkte Freiheit, ihren Aufenthalt in jedem zum deutschen Bunde

gehbrigen oder mit demselben in Frieden lebenden Stcaate zu nehmen.
Exemtionen &amp;. 13. Sie und die Mitglieder ihrer Familien haben die!Befreiung

*— a) von aller Militairpflichtigkeit,
uglie- b) von ordentlichen Personalsteuern jeder Art, aber nicht

Fsee c) von indirekten Steuern, denen sie innerhalb und außerhalb ihrer stan-

desherrlichen Bezirke gleich andern Landeseinwohnern unterworfen sind.
Von dem Erbschaftsstempel sind sie jedoch bei Sukzessionen in die Stan-

desherrschaft, welche in der Familie Statt finden, unbedingt, bei andern
Erbschaften oder Permächtnissen aber nur in sofern befreit, als diese

innerhalb der Standesherrschaft ihnen zufallen.
Gerichts stand §. 14. Für Civilstreitigkeiten haben die Standesherren und die

— Mitglieder ihrer Familien, einen privilegirten Gerichtsstand, dergestalt, daß
in ihren persönlichen Rechtssachen, desgleichen in solchen, welche ihre standes-
herrlichen Besitzungen oder die diesen anklebenden Gerechtsame betreffen, das-

jenige Oberlandesgericht kompetent ist, in dessen Gerichtssprengel sie in Hinsicht
auf ihren Wohnort, oder nach den übrigen, bei der Sache eintretenden Ver-

hältnissen, zufolge der Landesgesetze, gehören.
§# 15. Standesherren sind niemals aus dem Grunde allein, weil sie

in Unserer Monarchie eine Standesherrschaft besitzen, vor den hiesigen Gerich-
ten in blos personlichen Angelegenheiten Recht zu nehmen verbunden. Dagegen

sind sie, im Falle sie in mehreren BundesstaatenstandesherrlicheBesitzungen
oder einen auf andere Art gesetzmäßig begrändeten, mehrfachen Personal-Ge-
richtsstand haben, nach erlangter Wolljährigkeit verpflichtet, vor dem Ober-

landesgerichte, in dessen Bezirke die Standesherrschaft gelegen ist, zu erklären,
welchen in= oder ausla#ndischen Ort sie als ihren Wohnsitz betrachtet haben wollen.

g. 16.



&amp;.16. Gewillkührte und testamentliche, insonderheit Stamm= oder

Familienausträge, sind in Ciwvilstreitigkeiten der Mitglieder einer standesherr-
lichen Familie unter sich nur in sofern kompetent, als diejenigen Verfügungen,

worin solche festgesetztsind,Unsere Bestähigung erhalten haben.

§. 17. In peinlichen Sachen, mit Ausnahme der in Unserm Dienste 83 zind
begangenen Verbrechen, genießen die Häupter der standesherrlichen Familien, Sachen
sofern sie nicht den Gerichtsstand eines Oberlandesgerichts vorziehen, einen:2 bent-
privilegirten Gerichtsstand vor Austrägen und es findet dabei folgendes Ver- rn.

fahren statt:
a) die Untersuchung gebührt dem Oberlandesgerichte, welches nach den Lan-

desgesetzen kompetent ist, und wird von einem durch das Präsidium zu

ernennenden Mitgliede, unter Vorsitz des Präsidenten oder eines Direk-

tors, geführt.
b) Die ordentlichen Kri inalgerichte und Polizeibehörden jeden Orts sind

befugt und verpflichtet, wo nach den Gesetzen überhaupt ein hinreichender

Grund dazu vorhanden ist, sich des Angeschuldigten auf eine dem Stande
der Person angemessene Weise zu versichern. Sie müssen jedoch hiervon

ohne Verzug dem Oberlandesgericht ihres Bezirks Anzeige machen und
dieses hat innerhalb dreimal vier und zwanzig Stunden, nach erhaltener
Anzeige, über die Rechtmäßigkeit der Haft und über die Einleitung des

peinlichen Verfahrens, einen Beschluß zu fassen.
c) Von dem Augenblick an, wo die Verhaftnehmung für rechtmäßig erkannt

isi, bis zur völligen Wiedereinsetzung des Angeschuldigten in seinen vo-

rigen Stand oder bis zu seinem Ableben, gebührt die Ausübung der

standesherrlichen Gerechtsame dem vermuthlichen Nachfolger,
oder, wenn dieser hieran verhindert ist, dem nächsten Agnaten, in deren
Ermangelung einem von Uns zu ernennenden Administrator. Die Ver-

mögensverwaltung kommt in einem solchen Falle demjenigen zu,
welchen die Familienstatute, wo aber diese nichts darüber enthalten, die

Landesgesetze bestimmen.
d) Nach geschlossener Untersuchung werden die Akten an Unser Justizmini-

sterium gesendet. Dieses bringt zehn ebenbürtige Standesgenossen, oder
in deren Ermangelung „Personen, die ihnen an Rang oder Geburt am

nächsten stehen, dem Angeschuldigten in Vorschlag, von welchen dieser

innerhalb vier und zwanzig Stunden nach gemachter Vorlegung, fünf
auswählt. Die Ausgewählten werden von Uns mittelst Kabinetsbefehls

zur Abhaltung des Austrägalgerichts nach Berlin berufen.
eCe) Unser Justizminister, welcher in dem Austrägalgericht den Vorsitz führen

soll, versammelt die einberufenen Austragalrichter, nimmt zuvörderst

von ihnen auf Gewissen und Ehre das Versprechen zu sorgfälligsier Er-
wägung
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wagung der Sache und vollkommener Unpartheilichkeit in der Abstim-

mung, laßt sodann durch zwei von ihm zu Referenten und Korreferenten
ernannte, auf die Justiz verpflichtete Rathe, die Sache aktenmaßig
und mit beigefugtem Rechtsgutachten vortragen, sammelt die Stimmen
der Richter, zu welchen jedoch weder der Vorsitzende noch die beiden

Referenten gezahlt werden, nach ihrer durch das personliche Lebensalter
eines jeden bestimmten Sitzordnung und bildet hieraus nach der Stim-
menmehrheit als Beschluß das Endurthel, welches von den Austragal-

richtern zu unterzeichnen und von dem Vorsitzenden zu beglanbigen ist.

Durch dieses Endurthel kann in keinem Falle eine Konfiskation der stan-

desherrlichen Besitzungen des Angeschuldigten verfügt werden, sondern
wo auch diese nach den bestehenden Gesetzen erkannt werden müßte, fin-

det nur die Sequestration derselben auf seine Lebenszeit und zwar zum

Wortheil derjenigen, welche derselbe zu ernähren verbunden ist und zur

Tilgung seiner Schulden, statt.
Der Ueberschuß gehört zu seinem künftigen Nachlaß.

8) Vor der Publikation und Vollziehung, die vor das Oberlandesgericht

gehèren, welches die Untersuchung geführt hat, ist das Urthel jedesmal
zu Unserer Bestätigung vorzulegen. Finden Wir Uns veranlaßt, die
Strafe zu mildern oder den Angeschuldigten ganz zu begnadigen, so ist

dies dem letztern gleichzeitig mit der Publikarion des Urthels bekannt zu

machen.
h) Gegen das publizirte Urthel des Austragalgerichts findet keine weitere

Instanz Statt. Hat jedoch der Angeschuldigte statt eines Austrägalge-
richts, den Gerichtsstand vor einem Oberlandesgerichte gewählt so wird

in den gegen dessen Ausspruch gesetzlich zuldssigen-Rechtsmitteln nichts
geandert.

b)der ubri- g. 18. Was den Gerichtsstand der Mitglieder einer standesherrlichen
tr “bm# Familie außer dem Familienhaupte in peinlichen Rechtssachen betrifft, so genießen

— Liese Militairverbrechen ausgenommen, denselben prioilegirten Gerichtsstand
vor dem Oberlandesgerichte, wie in bürgerlichenRechtshändeln. In Hinsicht auf
bloße Verhaftung gilt auch bei ihnen alles, was oben in Ansehung der Hdup=
ter standesherrlicher Familien festgesetzt ist.

K###een6. § 19. Anlangend die Gerichtsbarkeit in nicht streitigen Sachen der
Fhigen Standesherren und der Mitglieder ihrer Familien, so ist
Szchde a) die obervormundschaftliche Behörde für einen Standesherrn und die

Wrnd er ebenbürtigen Mitglieder seiner Familie dasjenige Oberlandesgericht, in
* Fami- dessen Bezirke die Standesherrschaft gelegen ist und wenn ein Standes-

herr mehrere einländische Standesherrschaften besitzt, dasjenige, in des-

sen Bezirke der verstorbene Bater des zu bevormundenden zugleichaeedeWohn-
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Wohnsitz gewählt hatte (K. 15.), ohne Rucksicht auf auslandischen Gu-
terbesitz und etwanige Bevormundung.

Das vormundschaftliche Patent wird von dem Justizministerium aus-

gefertiget und von Uns vollzogen. Die Grundsatze der Bevormundung,

der vormundschaftlichen Verwaltung und der Aufsicht uber diese, sind

zuvorderst aus den noch bestehenden oder kunftig unter Unserer Genehmi-

gung zu errichtenden Familienvertragen, auch aus dem nachzuweisenden
Familienherkommen, in deren Ermangelung aber, aus den Landesge-
setzen zu schbpfen.

Wo von Obrigkeitswegen die Ernennung eines Vormunds geschehen

muß, erfolgt dieselbe von Uns unmittelbar auf den Antrag des Justiz=
ministers. ·

b) In Fallen einer Erbvertheilung unter Mitgliedern der standesherrlichen
Familie, bleibt die Auseinandersetzung, so lange deshalb kein Rechtsstreit
entsteht, dem Haupt der Familie vorbehalten. Die Versiegelung, wo

solche nothig ist, geschieht in der Standesherrschaft von ihrer nachsten
Gerichtsbehorde, außerhalb derselben von derjenigen des Orts, welche

nach den Gesetzen dazu befugt ist. Die Entsiegelung und Inventur ge-
hort uberall vor diejenige Gerichtsbehorde, welche das Familienhaupt

dazu erwahlt.
c) In allen Gegenstanden der freiwilligen Gerichtsbarkeit, in welchen die

Landesgesetze die Wahl der gerichtlichen Behorde den Interessenten nicht
uberlassen, ist in Beziehung auf die Standesherren und deren Familien

dasjenige Oberlandesgericht kompetent, vor welches die Sache nach den

Landesgesetzen gehort.
d) Die standesherrlichen Besitzungen werden in das Hypothekenbuch des

Oberlandesgerichts eingetragen, unter welchem sie gelegen sind.

g. 20. In Polizeisachen sind die Standesherren und die Mitglieder unterord-

ihrer Familien verpflichtet, während ihres Aufenthalts innerhalb ihres stan= zängta Volt-
desherrlichen Bezirks nur nach den Anordnungen der Provinzialregierung, bei

einem Aufenthalte außerhalb desselben aber auch nach den Anordnungen der

Polizeibehörde des Orts sich zu richten.

#. 21. Nach den Grundsätzen der früheren deutschen Verfassung, sollen m.
nicht nur die noch bestehenden Familienverträge der standesherrlichen Häuser See

aufrecht erhalten werden, sondern es soll auch diesen die Befugniß zustehen,
fernerhin Verfügungen über ihre Familienverhältnisse und Güter zu treffen.

Jene Familienverträge und diese Verfügungen bedürfen jedoch, ehe sie eine
vor den Gerichten verbindliche Kraft erhalten, Unsere Genehmigung, welche

Wir ihnen, auf vorhergegangene Begutachtung der Provinzialregierung m
na
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nach den Umsiähnden auch des Oberlandesgerichts, nicht versagen werden, sofern
weder gegen die Rechte dritter Personen, noch auch gegen die Landegesetze
etwas darin enthalten ist. So weit es erforderlich ist, soll der Inhalt der-

selben durch Unsere Landesbehörden zur allgemeinen Kenntniß und Nachachtung
gebracht werden.

n. 57 §. 22. Den Standesherren und ihren Familien bleiben in Absicht auf
verbeltats, ihre Besitzungen, alle diejenigen Rechte und Vorzüge, welche aus ihrem Ei-

berenndinve—genthum und aus dessen ungestortem Genusse herruhren.
H l,un- Dahin gehört besonders, sofern die Lehnsverbindung noch besteht, bei

Pund Ein ihren inländischen Privataktivlehen die Lehnherrlichkeit, bei ihren inländischen
Mivatpassiolehen das nutzbare Eigenthum, sammt den damit verbundenen

Rechten. Was diejenigen Lehnverhältnisse betrifft, in welchen ehehin einzelne
Standesherren zu Kaiser und Reich standen, so sind solche bei Vorderlehen

der Standesherren als aufgehoben, hingegen bei inländischen Reichsafterlehen
der Standesherren, Aktiv= und Passivlehen, so weit diese inmittelst nicht

pofu worden sind, als fortdauernd zu betrachten.
0 §. 23. Den Standesherren bleibt in ihren standesherrlichen Bezirkent 2 Benutzung jeder Art der Jagd-und Fischereigerechtigkeit, der Bergwerke,

“*2 — der Hütten= und Hammerwerke, so weit sie ihnen bereits zusteht, jedoch muß
dieselbe nach den Landesgesetzen und den für deren Ausführung ergehenden

Anordnungen der obern Staatsbehbrden geschehen, auch darf dem Staate der
durch Unser Edikt vom LDusten Juni 1815. vorbehaltene Vorkauf nicht ver-

weigert werden.

Steuerfrel- K. 24. Die Standesherren genießen bei ihren Domainen ohne Unter-
beit der Do-schied, ob dieselben in Domanialgrundstücken oder Gefällen bestehen, wenn

sie schon vor Auflösung des deutschen Reichs zu ihrem nunmehr standesherr-
lichen Stamm= oder Familiengute gehört haben und von ihnen steuerfrei be-

sessen worden sind, die gänzliche Befreiung von ordentlichen Grundsteuern.

Diese Befreiung findet auch auf die außerhalb des standesherrlichen Bezirks
gelegene Domanialgrundstücke und Gefalle Anwendung, wenn die vorbemerkten

Bedingungen dabei vorhanden sind; ist nicht auszumitteln, ob die Domainen
dieser Art vor Auflösung des deutschen Reichs zu ihrem Stammgute gehört
haben, so soll dies im Zweifel zu Gunsten der Standesherren vermuthet werden.

Die Befreiung findet dagegen nicht statt:
a) bei Gütern und Gefällen der Standesherren, welche vor Auflôsung des

deutschen Reichs nicht zu ihrem Stammgute gehört, oder welche sie erst
nach jener Auflösung erworben haben.

b) Auch kommt sie den Besitzern ihrer in fremde Hände gegebenen Lehngäter
Erbleih= und Erbpachtgüter, so weit dieselben von ihrem dinglichen

Rechte
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Rechte oder ihrer Nutzung an jenen Gütekn Grundsteuer zu enrrichten
haben, nicht zu statten.

Die Standesherren bleiben verpflichtet, von ihren Domainen zu außer-

ordentlichen Steuern, namentlich zu Kriegessteuern, verhältnißmäßig bei-
zutragen.

§. 25. Die grundherrlichen oder Patrimonial-Abgaben, sowohl Geldhe-
bungen als auch Naturallieferungen, bestehendin Gutsrekognitionen, Grund= oder

Grunt- odertrimonial-

aicche, e-
Bodenzinsen, Renten, Gulten, Zehnten, desgleichen Neubruch- oder Noval- rechtsam
zehnten bei künftigen Urbarmachungen in solchen Bezirken, wo der Standes-

herr Universalzehneberechtigter ist, und dergleichen, sind den Standesherren von

ihren Patrimonialpflichtigen fernerhin zu entrichten, sofern solche nicht seit
Auflösung des deutschen Reichs durch Vertrag, Urthel, Verjährung oder aus-
drückliches Gesetz aufgehoben worden.

Wo von der ehemaligen französischen, westphälischen oder bergischen

Regierung, desgleichen in den von Nassau und Hessen-Darmstadt abgerrete-

nen Landestheilen, durch die Gesetzgebung der vorigen Regierung, grundherr-

liche Abgaben oder Dienste ohne Entschädigung der Berechtigten aufgehoben
oder erlassen worden sind, da können in Beziehung auf einen Verlust, wel-

chen die Standesherren erlitten haben, keine andern Grundsätze eintreten,

als welche wegen eines ähnlichen Verlustes bei Unsern Domainen oder allge-

mein bei allen Grundherren zur Anwendung kommen. Dagegen sollen die

Standesherren auf die Abzüge, welche ihnen ihre Patrimonialpflichtigen an den

Domanialgefällen, wovon sie die Steuerfreiheit genießen, wegen der seit dem

Eimritt der Mediatistrung neu auferlegten Steuern gesetzlich zu machen be-

rechtiget sind, aus Unsern Scaatskassen entschädiget werden.
§ 26. Oie in ihren standesherrlichen Bezirken und in ihren Domai- ——1 e

nen gelegenen Schlösser oder Hauser, welche zu ihrem Wohnsitz für beständig der Standes-

oder abwechselnd bestimmt sind, nebst den dazu gehbrigen Nebengebäuden, Pae 7.
sind frei von Einquartierung.

§. 27. Alle indirekten Sceuern werden von den, durch Unsere Behör-, is
den bestellten Einnehmern erhoben und fließen auch in Unsere Kassen. In Aiern

Absicht derjenigen direkten Steuern, welche zur Zeit der Publikation Unsers
Edikts vom Listen Juni 1815. schon bestanden haben, geschieht die Erhe-

bung unbeschadet und mit Vorbehalt jeder künftigen Aenderung in der innern
Steuerverfassung von den Standesherren durch die von ihnen zu bestellenden

Einnehmer. Es treten hiebei, desgleichen wegen Verwendung dieser Steuern,
folgende besondere Grundsätze ein:

a) Die Erhebung der Steuern im standesherrlichen Bezirke geschieht in einer
übereinstimmenden Form der Verwaltung wie in dem Uns unmittelbar

unterworfenen Gebiete. Es mussen dahe die Einnehmer, welche die
Jahrgang 1820. Stan-



Gerichts-
nutungen.

Genuß d
Dispensa-
tions- und

Konzesstons-
Gelder.

— 90 —

Standesherren bestellen, Unserer Finanzbehörde dieselbe Qualistation
nachweisen und Kaution leisten, wie diejenigen, welche von ihr unmittel-

bar ernannt werden; deshalb sind sie auch der Provinzialregierung zur

Besiätigung vorzuschlagen. Die Aufsicht und Kontrolle dieser verschie-
denen Einnehmer steht dem Landrath des Kreises zu.

b) Das jährliche Einkommen an jenen direkten Steuern ist also zu verwenden

1) Zuerst ist daraus die Entschadigungsrente zu berichtigen, welche ein
oder der andere Standesherr, in Gemaßheit der früheren Auseinan-

dersetzung mit seinem vormaligen Souverain, oder vermöge Unseres
Edikts vom 2usten Juni 1815., oder der gegenwärtigen Instruktion,

etwa zu fordern hat; fener soll

2) die jährliche Verzinsung und die allmahlige Tilgung der auf den slan-

deöherrlichen Bezirk übernommenen Staatsschuld daraus erfolgen;

5) ist der Bedarf auszumitteln, welchen außer den Kosten der Steuer-

erhebung, die Verwaltung der Justiz und der Polizei, desgleichen
die Aufsicht über Kirchen und Schulen, im standesherrlichen Bezirke,
verglichen mit einem ahnlichen Uns unmittelbar unterworfenen Ge-

biete desselben Regierungsbezirks nach einem billigen Anschlage sordert
und dieser den Standesherren ebenfalls auf die direkten Steuern

anzuweisen.
4) Bleibt nach Abzug dieser Verwendungen noch ein Ueberschuß an di-

rekten Steuern, so muß derselbe zu der Regierungs-Hauptkasse abge-
führt werden, reicht aber die Einnahme nicht zu so ist das Fehlende
aus den übrigen, von dem standesherrlichen Bezirke in die Regie-

rungs-Hauptkasse fließenden Einkünften zuzuschießen. Zu diesem Ende
muß ein förmlicher Etat mit jedem Standesherrn angelegt werden.

§#. 28. Wenn über die Frage: ob eine noch bestehende Abgabe grund-
herrlich sey, oder die Natur einer Steuer habe? zwischen Unsern Behörden

und den Standesherren Streit entsieht und dieselbe in Güte nicht zu vermit-

teln ist, so soll die Sache zur prozessualischen Erörterung vor die Gerichte
gewiesen, von diesen aber im Zweifel für den Standesherrn entschieden werden.

§#. 29. Gerichtsnutzungen, welche in der Provinz, wo die Standes-

herrschaft gelegen ist, vorkommen, fallen den Standesherren zu, sofern sie
nicht nach den Grundsatzen des Allgemeinen Landrechts Th. II. Tit. 17. F. 113.
bis 126. dem Staate oder den Armenkassen vorbehalten sind. Zu den dem

Staate vorbehaltenen Nutzungen gehoren die fiskalischen Strafen, beson-
ders in Steuerk

g. 30. Die Standesherren beziehen die gesethlich zulässigen Dispensa-

tions= und Konzessionsgelder, so weit sie vermöge der ihnen zustehenden Aus-

übung
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übung von Polizei= und Konsistorlal-Rechten, nach Inhalt der Landes-

gesetze, Dispensationen und Konzessionen zu ertheilen befugt sind.

#. 31. Hat ein Standesherr Brückengeld, Pflaster-, Wege= oder undW
Chausseegeld und ahnliche zur Unterhaltung offentlicher Anstalten bestimmte Gel.

Abgaben hergebracht, oder wird er künftig dazu berechtiget, so ist der Ertrag
dieser Abgabe zunächst zu dem bestimmten Zwecke zu verwenden. Von diesen
Abgaben ist der Standesherr für sich und die Mitglieder seiner Familie inner-
halb des standesherrlichen Bezirks befreit, wenn er dieselben auch nicht bezieht.

§. 32. Es steht den Standesherren frei, für ihre Person und Familie S
in Absicht aller persönlichen Beziehungen und Leistungen aus der Verbindung ren In Bozle-

mit den Gemeinden auszuscheiden. #ng aufe
Auch sollen die im Kommunalverbande begriffenen Besitzungen der Stan-lalen.

desherren, bei welchen sie die Befreiung von der ordentlichen Grundsteuer ge-
nießen, in Absicht aller Kommunalrechte und Verbindlichkeiten, so weit nicht

Verträge oder ergangene Judikate ein Anderes besonders festsetzen, den König-
lichen Domainen derselben Provinz unter einerlei Verhältnissen gleich geachtet
werden.

Wegen der bis zu dem Eintritt dieser Veränderung in einem und dem

andern Falle etwa schon erworbenen Rechte, bleibt die Auseinandersetzung
den Interessenten vorbehalten.

§# 33. Gemeindeabgaben, so weit sie in der Lokal-, Provinzial= oder

Allgemeinen Landesverfassung gegründet sind, fließen sie in die Kasse der betref-
fenden Gemeinde und werden unter standesherrlicher Aufsicht, zum Besten der

Gemeinde verwendet.

g. 34. Frohnen= oder Patrimonialdienste, namentlich Hand- —— der
und Spanndienste, desgleichen Gerichtsdienste und niedere Polizeidienste, in Heege ünter-
der vor Auflösung des deutschen Reichs hergebrachten Art, so weit unterdessen fassen.

durch Vertrag, Urthel, Verjährung oder Gesetze keine Aufhebung oder Verän-
derung erfolgt ist, haben die standesherrlichen Untersassen ihrer Standesherr-
schaft, Gemeindedienste, den Gemeinden wozu sie gehdren, Staats-

dienste, allein Uns, auf die Anordnung Unserer Behörden, zu leisten.

g. 35. In Absicht auf Erhebung und Beitreibung der von den Stan- Eschteder
desherren zu beziehenden Steuern, Nutzungen und Abgaben, wie auch ihrer ren.
liquiden Domainengefälle, bei letztern, jedoch nur auf einen zweijahrigen Rück- den Zisich

stand, desgleichen zu ordnungsmäßiger Benutzung der ihnen zu leistenden treitung
Lehn-, Frohn= und Gerichtsdienste, genießen die standesherrlichen Be- et Ein-
hörden bei. gleichen Pflichten, dieselben Rechte, welche Unsern für die Bezie- ünfte.

hung solcher Abgaben und Dienste angeordneten Behörden zukommen.

## 36. In Rechtsstreitigkeiten eines Standesherrn mit seinen Doma- n Isct
nialpächtern, Abgabe= oder Dienstpflichtigen, Schuldnern und GlSubigern tung dei t

N2 kön-
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geröbeen ent-können diejenigen seiner Domanial-, Rent= oder Verwaltungsbehörden, in de-
bebemen.“ ren amtlichen Wirkungskreis die Sache einschlägt, für ihn als Haupt= oder

tiseien. Nebenpartheien gerichtlich auftreten. Diese bedürfen hierzu keiner besondern

Legitimation, wenn die Behörde ein standesherrliches Kollegium bildet, oder

der Einzelne für sein Amt gerichtlich verpflichtet ist.

weines §. 37. Die standesherrlichen Untersassen haben als Landesunterthanen
# den Ken Uns und Unsern Nachfolgern in der Regierung in derselben Art, wie die
Wsberrsichenübrigen Einwohner der Provinz, die Huldigung zu leisten. Bei Aufnahme

neuer Untersassen und so oft eine Veränderung in der Person des zur Aus-

übung der Standesherrlichkeit berechtigten Haupts der Familie erfolgt, kann
aber auch ein Standesherr von seinen Untersassen die Untersassenpflicht in fol-

gender Art sich angeloben lassen:
daß sie nächst der Uns, als ihrem regierenden Landesherrn schuldigen
Unterthanenpflicht dem (Namen) Standesherrn, als ihrer standesherr-

lichen Obrigkeit, gebührende Achtung und Gehorsam jederzeit erweisen
wollen.

ur. g. 38. Den Standesherren steht die Ausübung bestimmter Regierungs-
sos rechte, nach den Landesgesetzen und nach den für deren Ausführung ergehen-

kun vichn den Anordnungen der betreffenden Oberbehörden unter deren Aufsicht zu.

#ibe- Diese Rechte sind folgende:
-r g. 39. Es gebührt ihnen in ihren Standesherrschaften die Ausübung
brst * der burgerlichen Gerichtsbarkeit, sowohl in streitigen als nicht streitigen Sa-

rlchtsbarleit. chen, der peinlichen, desgleichen auch der polizeilichen und der Forstgerichts-

barkeit, wo diese besonders bestehen. Konigliche Beamte und alle Eximirte
sind, wenn sie auch in der Standesherrschaft wohnen, von der standesherrli-

chen Gerichtsbarkeit ausgenommen.
Gerichte g. 40. Diejenigen Standesherren, welche während der deutschen Reichs-
w In= verbindung für ihren jetzt standesherrlichen Bezirk die Rechtspflege auch in

zweiter Instanz ohne Widerspruch der höchsten Reichsgerichte ausgeübt ha-
ben, sollen, sofern sie es verlangen, auch in Zukunft dazu berechtiget seyn,
wenn zu den Kosten für das Behufs der zweiten Instanz zu bestellende Kolle-

gium, welche durch die Sporteln und andere Gerichtsnutzungen nicht aufkom-
men, der oben G. 27. Litt. b. Nr. 3.) angewiesene Fond, neben andern

daraus zu bestreitenden Verwaltungskosten, hinreicht oder sie das Fehlende

aus Privatmitteln zuschießen. Standesherren, die als Agnaten zu Einem

Hause gehören, können auch zu ihrer Erleichterung ein gemeinschaftliches Ap-
pellationsgericht für ihre Standesherrschaften errichten.

#icd *W §. 41. Die standesherrlichen Gerichte erster Instanz müssen minde-
ferrichen stens aus einem Richter und Aktuar, die standesherrlichen Obergerichte min-

Gerichte. destens aus einem Direktor, zwei Mitgliedern, und einem Beisitzer, besgien,
en
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chen aus einem verhaltnißmaßigen Subalternpersonal bestehen. Auch haben
sie die Qualifikation nachzuweisen, wovon die Anstellung der Richter bei Un-

sern Unter= und Obergerichten gesetzlich abhängt.

K. 42. Für jedes standesherrliche Gericht erster Instanz, wenn kein E—

standesherrliches Appellationsgericht vorhanden ist, außerdem aber für dieses, ert chen
bildet Unser Oberlandesgericht derselben Provinz die unmittelbar hohere 52

Instanz. sachen
Das standesherrliche Obergericht ist die erste Instanz für die standes-

herrlichen Beamten, mit Ausnahme des Direktors, der Rathe und Beisitzer

des Obergerichts, welche ihren Gerichtsstand auch in erster Instanz bei dem

Oberlandesgerichte der Provinz haben. Vor diesem nehmen auch alle stan-
desherrlichen Beamten in erster Instanz Recht, wo kein besonderes standes-

herrliches Obergericht gebildet wird.
§. 43. In peinlichen Sachen wird das erste Erkenntnitß von dem stan=F.in pein-

desherrlichen Obergericht abgefaßt, die zweite Instanz ist vor Unserm Ober- acchennSa-

landesgerichte. Existirt aber in einer Standesherrschaft kein Obergericht,
sondern nur ein Untergericht, so hat selbiges in allen Fallen, wo auf eine

hohere Strafe als vierwochentliches Gefangniß, Funfzig Thaler Geldbuße
oder eine leichte Züchtigung erkannt wird, das Erkenntniß mit den Akten an

das vorgesetzte Oberlandesgericht einzusenden, welches alsdann nach der Vor-
schrift Unserer Kri inalordnung §. 513. auch in den Provinzen, wo selbige

noch nicht publizirt ist, zu verfahren hat.
§. 44. Die standesherrlichen Untergerichte stehen zundchst unter der Aufsccht

Aufsicht der standesherrlichen Obergerichte, beide aber unter der Aufsiche Un- Ft
seres Oberlandesgerichts, zu dessen Bezirksiegehoren. erichte.

g. 45. Den Standesherren steht ferner in dem ganzen Umfange ihrer 2 Stan-

standesherrlichen Bezirke, auch über eximirte Personen, die niedere Polizei Nbwibsche
bis zur Grenze zu, wie solche von Unsern Regierungen durch die Landräthe waltuns.

verwaltet wird. Sie üben dieselbe aus:

a) durch Lokal-Polizeibeamte in derselben Art, als es unter gleichen Um-
ständen unmittelbar in Unserm Nahmen geschieht;

b) durch einen Oberbeamten, welcher unter dem Titel eines standesherrli-

chen Polizei= oder Regierungs-Rarhs die Aufsicht und Leitung der Lo-
kal-Polizei-Aemter führt und die Gewalt ausübt, welche Unsern Land-

rathen zusteht.
c) Die Aufsicht über die Stadt= und Dorf-Kommunen in den standesherrli-

chen Bezirken, desgleichen die Konkurrenz der Standesherren bei der
Wahl und Anstellung der Vorgesetzten und Beamten jener Kommunen,

muß sich innerhalb derselben Grenzen halten, welche die bereits beste-
henden oder noch zu erlassenden Gemeindeordnungen Unsern Regierun-

gen



Forstpolizei.

Verbaltniß
der standes.

Hichen
*n n

— 94 —

gen und Landräthen, in Beziehung auf die Uns unmittelbar unterwor-

fenen Gemeinden vorschreiben.
Der unter b. gedachte Oberbeamte muß die Qualisckation eines Land-

ralhs nachweisen.
Wollen die Standesherren von der Befugniß zur Anstellung eines sol-

chen Oberbeamten wegen der für seinen Unterhalt erforderlichen Kosten, kei-
nen Gebrauch machen, so geht die demselben unter b. beigelegte Ausübung

der Polizei auf Unsern Landrath über.

&amp; 46. Die in der Standesherrschaft für ausübende innere und dußere

Heilkunde und für Geburtshülfe nöthigen Beamten können von den Stan-

desherren, bei vorher nachgewiesener Qualifikation, angestellt werden.

. 47. Die standesherrlichen Polizeibehörden sind in dem Maaße, als
es im Amte Unserer denselben korrespondirenden unmittelbaren Beamten liegt,

eben so befugt als verpflichtet, die zur Ausführung Unserer Polizeigesetze und

der Polizeiverordnungen Unserer Oberbehörden nöthigen Anstalten zu treffen
und Befehle zu erlassen, auch Polizeivergehen durch gesetzmäßige Strafen zu
ahnden.

K. 48. Polzzeistrafen, zu deren Festsetzung, und wenn sie in Gelde

bestehen, zu deren Erhebung die standesherrlichen Behörden befugt sind, kön-
nen auch bei vorwaltenden untadelhaften Ursachen von der Standesherrschaft

gemildert oder ganz erlassen werden.

§. 49. Die Handhabung der niedern Forstpolizei, auch außer den ih-

nen ausschließend zugehbrigen Waldungen, in dem ganzen Umfange des stan-

desherrlichen Bezirks, gehört ebenfalls zu den Gerechtsamen der Standesherren.

Sie üben sie durch Forstbeamte aus, deren Qualifikation Unserer Pro-

vinzialregierung nachzuweisen ist. In Rücksicht auf Kommunalwaldungen
müssen auch die standesherrlichen Behörden die Schranken beobachten, welche

die Gesetze Unsern eigenen Behörden vorzeichnen.

g. 50. Der Landrath, welcher Unsere Gerechtsame verwaltek, ist nicht
befugt an die Standesherrschaft oder an deren Polizeibehörden in polizeilichen

Angelegenheiten Verfügungen zu erlassen, wohl aber sind die letzteren ver-

9t pflichtet, ihm auf seine Requisition über alle Gegenstände der Polizeiverwal-
desKreises. tung Auskunft zu geben. Er bleibt das Organ, durch welches die Provin-

b. zu d

Pboninlsalregierung.

zialregierung von dem Gange und dem Zustande dieses Zweiges der Verwal-

tung im standesherrlichen Bezirke Kenntniß nehmen kann.

§. 51. Der standesherrliche Oberbeamte für die Polizeiverwaltung,
sieht in derselben Art unter der Leitung und Aufsicht Unserer Regierungen,

wie Unser Landrath. Es findet daher auch von seinen Verfügungen und An-
ordnungen derselbe Rekurs Statt.

g. 52.
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g. 52. Das Kirchen-Patronatrecht und die Bestellung der Schullehrer WW .
haben die Standesherren, in so weit als ihnen das eine und die andere vor ——
Auflösung des deutschen Reichs zustand und darin mittlerweile weder zu?m t

Gunsten einer Privatperson noch der Kirchengemeinde eine Veränderung vor-St—-
gegangen ist. lsen

#&amp;# 53. Den Standesherren gebährt überdem im ganzen Umfange ih-

rer standesherrlichen Bezirke, die Aufsicht über Kirchen, Schulen, Erziehungs-
anstalten und milde Stiftungen, insonderheit über gewissenhafte Verwaltung
der diesen Gegenständen gewidmeten Fonds. Diese Aufsicht wird von ihnen

durch besondere geistliche und Schul-Inspektoren ausgeübt.
Auch ist ihnen erlaubt, durch Vereinigung derselben mit dem Oberbe-

amten, welcher die Polizeiverwaltung führt und mit einem Mitgliede des

standesherrlichen Obergerichts, zu einem kollegialen Betrieb der dahin ein-

schlagenden Geschafte, ein besonderes Konsistorium zu bilden. Letzteres, oder
wo ein besonderes Konsistorium nicht gebildet wird, der geistliche und der

Schul-Inspektor, darf jedoch
a) nichts vornehmen, was nach der Dienstinstruktion vom 23sten Oktober

1817. in den Wirkungskreis Unserer Konfistorien oder in katholischen

Kirchensachen, Unseres Oberpräsidenten gehèrt. Hiebei können dieselben
nur in Auftrag und auf Anweisung Unseres Konsistorü oder des Ober-

prdsidenten handeln. Der geistliche Inspektor vertritt für den standes-
herrlichen Bezirk die Stelle des Superintendemen.

b) Die Befugnisse der Standesherren und ihrer Konsisiorialbehörden, be-

schränken sich einzig auf die Gegenstände, welche der §. 18. der Regie-
rungs-Instruktion vom 23ten Oktober 1817. der besondern Kirchen-

und Schulkommission zuweiser.
) Auch hiebei stehen sie unter Aufsicht Unserer Provinzialregierung und der

ebengedachten Kommission, an welche die standesherrliche Konfistoriakbe=

hörde zu berichten und von der sie Verfügungen anzunehmen hat.

d) Diese Aufsicht tritt besonders darin ein, daß die Besetzung sämmtlicher
geistlichen und Schullehrer-Scellen, desgleichen die Bestähtigung der von

Privatpersonen dazu erwählten Subjekte, in soweit eine und die andere

den Standesherren zusteht, nur unter Zustimmung Unserer verfassungs-

mäßig dazu geeigneten Oberbehörden geschehen kann.

## 54. In Absicht der Kirchen-, Kollegial- oder Sozialrechte bei evan-
gelischen Kirchengemeinden, kommen auch in den standesherrlichen Bezirken
die Grundsätze in Anwendung, welche künftig durch die Synodalordnung wer-
den festgesetzt werden.

§. 55. Für die Ausäbung der Gerichtsbarkrit der Polizeiverwaltung #lgee ges
und der Konsfistorialgerechtsame, nach Maaßgabe der vorhergehenden Bestim-der Heih

mun-
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Ferlichen, mungen, bilden die Standesherrschaften zwar eigene Bezirke. Wir behalten
de Kerlien, Uns jedoch vor, dieselben theils unter sich, theils durch Verbindung mit einem

gubeche der Uns unmittelbar unrerworfenen Gebiete, wiewohl für die obigen Verwal-

dor umer 4, tungszweige als abgesonderte Territorien bestehend, zu landräthlichen Kreisen
gierungs= zu vereinigen, je nachdem ein überwiegendes Interesse der höhern Verwal-

rechte. tung oder auch der in dem betreffenden Bezirke wohnenden Unterthanen das

Eine oder das Andere rathsam macht. Der von Uns bestellte Landrath ubt

in dem standesherrlichen Bezirke alle den Standesherren in dem Edikte vom

2Isten Juni 1815. und in der gegenwartigen Instruktion nicht zugetheilte,
und daher Uns vorbehaltene Regierungsrechte in der verfassungsmäßigen Ver-

waltungsordnung aus. Wo er einer Mitwirkung der standesherrlichen Be-

hörden für diesen Zweck bedarf, sind dieselben verpflichtet, auf die an die

standesherrliche Oberbehörde von ihm ergehende Regquisition, ihm alle dienst-
liche Hülfe, wie Unsere ihm unmittelbar untergeordneten Behörden zu leisten.

Zu jenen Uns vorbehaltenen Rechten gehören besonders die Geschäfte, welche
die Aushebung zu Unserm Kriegsheer und die Landesbewaffnung im Allgemei-
nen, ferner die direkten und indirekten Steuern angehen.

PePuhblifatten §. 56. Die Publikation Unserer Gesetze und aller auch auf die stan-
und der Ver. desherrlichen Bezirke anwendbaren Verordnungen Unserer Oberhörden, ge-

voomungen schieht durch die Gesetzsammlung und die Amtsblátker eben so für die Stan-

#e örden in desherrschaften als für den übrigen Regierungsbezirk, zu welchem sie gehbren.
zure Auch haben die standesherrlichen Beamten, wenn diese Uns zugleich verpflich-

chrken. tet werden, in denselben Verhältnissen als Unsere unmittelbaren Beamten die

Gesetzsammlung und Amtsblätter auf ihre Kosten zu halten.

Verbaunis ##57. Die Beamten, welche die Standesherren für die Ausübung
errlichen aller ihnen überlassenen untergeordneten Regierungsrechte ernennen, sind zu-

BM gleich als Staaksdiener zu betrachten. Daher

a) bedürfen sie alle mit dem Nachweise gleicher Qualifikation, auch der

Bestätigung derjenigen Unserer Behörden, von welchen die Anstellung Unserer

unmittelbaren Beamten gleicher Kathegorie abhängt. Diese Beslätigung ist
nicht nöthig bei den Subalternen in dem Kanzlei= und Registratur-Dienste;

b) sie werden in ihrem Amts= oder Diensteide auch Untz vor den Standes-

herren dahin verpflichtet:
daß sie Uns und allen Unsern Nachfolgern in der Regierung treu,

gehorsam und unterthänig seyn, nach ihren Kräften Unsern Schaden
abwenden und Nutzen befördern, das ihnen anvertraute Amt nach

den Landesgesetzen treu, fleißig und gewissenhaft verwalten, die von

den ihnen vorgesetzten Behörden ihnen zukommenden Aufträge, Be-
fehle und Weisungen gehörig vollziehen und die durch Unser Edikt

vom #2usten Juni 1815. und gegenwärtige Instruktion festgestellten

Rechts-
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Rechtsverhaltnisse uberall gebuhrend beachten wollen; auch daß sie
dem (Namen) Standesherrn als ihrer Standes= und Dienstherrschaft,

so wie dessen Nachfolgern, alle schuldige Treue und gebührenden Ge-

horsam jederzeit erweisen, desselben Besies möglichst befördern, seinen
Schaden aber abwenden wollen.

c) In Hinsicht auf Entlassung, Versetzung, Pensionirung, Suspension,
und Entsetzung, genießen sie dieselben Rechte, wie Unsere für gleichen
Zweck angestellten Beamten, siehen jedoch denjenigen von diesen, welche
gleichen Amts-Charakter mit ihnen haben, im Range nach.

d) Wegen des Beitritts zur allgemeinen Wittwenkasse gelten bei ihnen die-
selben Bestimmungen, wie bei Unsern Staatsdienern.

e) In den Verhandlungen standesherrlicher Behörden mit solchen Unserer
Behörden, die ihnen nicht vorgesetzt sind, ist wechselseitig die Form des
Ersuchens, der Empfehlung und der Mittheilung zu beobachten.

g. 58. Eine unmittelbare Einwirkung in die materielle Geschäftsfüh-

rung ihrer Beamten und Behörden, steht den Standesherren nicht zu. Woahl aber

sind sie befugt, von denselben Auskunft und Bericht zu erfordern, Unordnun-

gen und Verzögerungen durch schriftliche Ermahnungen und Befehle, auch
durch Ordnungsstrafen, welche letztere ihnen jedoch gegen die Einnehmer der
direkten Steuern und gegen richterliche Beamte nicht zukommen, bis zu dem

Maaße, als Unsere Regierungen sie androhen und verfügen können, entgegen
zu wirken und alles dasjenige zu veranstalten, was dem formellen Geschäfts-

betrieb förderlich ist. Gebühren, welche ihre Behörden beziehen, desgleichen
Strafen für Polizei-, Forst= und Jagd-Vergehen, welche von diesen fesigesetzt
werden, können sie auch unmitrelbar erlassen.

§ 59. So weit zur Bestreitung des Aufwands, welcher auf die ei-

nem Standesherrn überlassene obrigkeitliche Verwaltung an Besoldungen, °andesherrli-
r RePensionen und sonstigen Bedurfnissen und Ausgaben zu machen ist, weder

die besonderen Einnahmen, welche einzelnen Zweigen jener Verwaltung gewid-
met sind, z. B. die Gerichtsnutzungen, noch auch der oben (27. b. 3.) be-d

stimmte Betrag aus den Steuern nicht hinreichen, ist das Fehlende von dem

Standesherrn aus eigenen Mitteln beizuschießen.

Auftein-r mit

te

Phundenen

#&amp;# 60. Für ihren Hausstaat, für die Verwaltung ihrer Domainen, Beamte für

ihrer Lehn= und Patrimonial-Gerechtsame, für alle ihre Familien= und Pri- Eivatange-
enheiten

vat-Angelegenheiten, können die Standesherren aus ihren Mitteln eigene *Standes-
Diener anstellen, bei ihren Gerichten eidlich verpflichten lassen, auch densel-
ben Titel beilegen, welche ihren standesherrlichen Verhaltnissen und dem amt-

lichen Wirkungskreis der Diener angemessen sind. Auch steht ihnen frei, drei

oder mehrere dieser Diener fur die Besorgung der ebengedachten Angelegen-
heiten in ein Kollegium als Rentkammer oder Domainenkanzlei zu vereinigen.

Jabrgang 1820. O Will
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Will ein Standesherr zu diesen Geschäften auch eines und des andern stan-

desherrlichen, zugleich für den Staatsdienst angestellten Beamten sich bedie-
nen, so muß zur Vermeidung einer Pflichtenkollision, die Genehmigung der

vorgesetzten Provinzialbehörde eingeholt werden.
#. 61. Das Verhältniß der im vorigen F. erwähnten Diener zu der

Dienstherrschaft ist blos privatrechtlich. Ueber gegenseitige Rechte und Ver-

bindlichkeiten, auch in Absicht der Entlassung und Dienstveränderung, ent-

scheidet allein der Dienstvertrag, und wenn darüber Streit entsteht, das kom-

Hetente Gericht.

&amp;. 62. Verdußern kann ein Standesherr seine Eigenthumsrechte

vatgüter, seine Bergwerke, Hütten= und Hammerwerke, seine Jagd= und

3 Fischerei- Gerechtigkeit, seine Rechte auf Patrimonialabgaben und Patrimo-=
nialdienste, also Grund= und Bodenzinse, Renten, Gülten und Zehnten,

Hand= und Spanndienste, seine Patronatrechte, seine Erbzins= und Lehns-
herrlichkeit 2c. alles dieses mit Beobachtung derjenigen Förmlichkeiten, welche

seine Familienverfassung, das etwanige Lehnverhältniß und die Landezgesetze

vorschreiben.
Die Befreiung der Domainen und Domainengefälle von ordentlichen

Steuern, so wie diejenige der standesherrlichen Schlösser oder Wohnhauser
von Einquartierung, geht auf den neuen Erwerber nur dann über, wenn der-

selbe ein ebenbürtiges Mitglied der Familie des Verdußerers ist.
&amp;# 03. Was die Veräußerung der Standesherrlichkeit betrifft,

so kann:

a) dieselbe an ebenbürtige Mitglieder der Familie des Verdußerers unter

Beobachtung der durch Landesgesetze, etwaniges Lehnverhaltnitß und Fa-
milienverfassung gebotenen Förmlichkeiten, ebenfalls mit voller Wirkung
geschehen; soll aber

5b) eine solche Verdußerung an ebenbürtige Mitglieder anderer standesherr-
lichen Familien gemacht werden, so muß, ehe dieselbe rechtliche Wirkung
erhält, in allen Fallen Unsere Genehmigung hinzukommen.

Q0) Erfolgt die Veräußerung der Standesherrlichkeit an ein ebenbürtiges

Mitglied der standesherrlichen Familie, so wird der Veräußerer, auch
in Ansehung aller persönlichen standesherrlichen Vorrechte, einem bloßen

Mitglied der Familie gleich; erfolgt sie aber
4) an ein ebenbürtiges Mitglied einer andern standesherrlichen Familie,

so behalten Wir Uns, nach den Umständen des besonderen Falls, die

nähere Bestimmung über die Wirkungen der Verdußerung auf die blos
durch Unser Edikt vom 21sten Juni 1815. begründeten persönlichen

Vorzüge des Veräußerers und seiner Familie vor.

g. 64.



— 99 —

s. 64. In Absicht der Schulden der Standesherren und ihrer Bezirkev.Auselnan=
ist die Auseinandersetzung, wenn sic nicht bereits geschehen, nach folgenden dfzung

Grundsätzen zu bewirken: Hiads-
a) Persönliche oder Privatschulden der Standesherren, desgleichen ihre 7Ertleeder

Domainen= und Kammerschulden bleiben ihnen zur Last mit dem einer

jeden Schuldforderung zukommenden Rechtsverhältniß.
b) Die Amts= und Gemeindeschulden haften auf den Amts= und Gemeinde-

Kassen.

c) Als Staats= oder Landesschulden sind solche anzusehen, welche vor der

Auflösung des deutschen Reichs nach ihrer Entstehung und Verwendung
zum Besten des Landes, verfassungsmäßig auf der Steuerkasse hafteten.

Ihre Verzinsung und Tilgung beruht gegenwärtig auf den aus dem
standesherrlichen Bezirke aufkommenden direkten und bei deren Unzuläng-

lichkeit, auf den übrigen Steuern.

4) Schulden, die durch Landeskriegskosten entstanden sind, finden in den

standesherrlichen Bezirken eine gleiche Behandlung, als ähnliche Schul-
den desselben Regierungsbezirks.

e) Schulden, welche durch den Reichsdeputationshauptschluß von 1803.
auf Entschädigungsbesitzungen eines Standesherrn angewiesenst-sind, na-
mentlich sowohl Landes= als Kammerschulden vormaliger geistlicher reichs-

ständischer Landesherren und 1 HKorporationen, müssen mit Rück-
sicht auf den Inhalt des Reichsd sschlusses und der spaterhin
bis zur Auflosung des deurschen Reichs in einzelnen Fällen etwa ge-

schlossenen Verträge, welchen kein Eintrag geschehen soll, nach obigen
(a—d) Grundsätzen behandelt werden.

1) Schulden des deutschen Ordens und des Johanniterordens, welche auf

eingezogenen Ordensgütern haften, fallen den Standesherren zur Last,
wenn sie die Güter eingezogen und besitzen oder doch besessen, und ohne

weitern Vorbehalt verdußert haben.
8) Entsteht Streit über die Natur der Schulden, und findet keine gütliche

Vereinigung Scatt, so gehört die Entscheidung vor die Gerichte, welche,
wenn das Verhältniß nicht näher aufzuklären ist, im Zweifel, ob eine

Schuld als eine dem Standesherrn zur Last fallende Kammerschuld oder

als eine Landesschuld zu betrachten sey, zu Gunsten des Standesherrn

erfolgen soll.

g. 65. Bei der Auseinandersetzung wegen der Pensionsansprüche,b.wegender
welche gegenwärtig aus irgend einem Titel erhoben werden, kommen folgende Pensionen.

Grundsatze in Anwendung:
a) Personen die wegen geleisteter Staatsdienste in den jetzo Unserer Hoheit

unterworfenen standesherrlichen Bezirken, nach den von Uns erlassenen
Be-
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Bestimmungen, auf eine Pension Anspruch machen konnen, empfangen
dieselbe aus den in Unsere Kasse fließenden Einnahmen des standesherr-

lichen Bezirks.
b) Personen, welche bei der Verwaltung der Domainen und grundherr-

lichen Gerechtsame, oder bei der Person des Standesherrn oder für

dessen Privatgeschäfte angestellt gewesen waren, können, wenn ihnen
überhaupt ein Anspruch auf Pension zusteht, diese nur von dem Stan-

desherrn verlangen.
c) Waren die Dienste des Pensionssuchenden gemischter Art, so ist mit Rück-

sicht auf das frühere korrespondirende Gehalt nur ein verhältnißmäßiger

Beitrag zur Pension auf Unsere Staatskassen zu übernehmen.
d) Die auf dem Reichsdeputationsschlusse beruhenden Pensionen, welche

den Standesherren wegen eingezogener Dom= und anderer geistlichen

Stifter und Klöster, mit Rücksicht auf die davon unterhabenden Besitzun-

gen zur Last fallen, es mögen die Stifter und Klöster vor oder nach

Auflôsung des deutschen Reichs eingezogen seyn, müssen vom isten No-
vember 1813. ab, nach den Grunvsätzen des Reichsdeputationsschlusses

von den Standesherren an die Pensionsberechtigten gezahlt werden. Ist

in Gemäßheit des Reichsdeputationsschlusses eine Theilung der Besitzungen

einer eingezogenen geistlichen Korporation geschehen, so tragen die Stan-
desherren nur nach Verhältniß des auf sie gefallenen Antheils zu den

Pensionen bei; Streitigkeiten, welche über die Anwendung der Grund-

sätze des Reichsdeputationsschlusses zwischen den Pensionsberechtigten und
den Standesherren oder zwischen diesen und Unserm Fiskus entstehen,

gehbren, wenn sie in der Güte nicht ausgeglichen werden können, zur

Entscheidung der Gerichte.
ee) Dieselben Grundsätze (d.) finden wegen der Pensionsansprüche der

Mitglieder und Angehörigen des deutschen und Johanniterordens in

Absicht der bei der Einziehung in den Besitz von Standesherren überge-

gangenen Ordensgüter in Anwendung.
Wir tragen Unserm Staatsministerium hierdurch auf, nach dem Inhalt

der vorstehenden Instruktion, die vormals unmittelbaren deutschen Reichssiände
in die vollständige Ausübung und in den Genuß aller ihnen zustehenden Ge-

rechtsame einzuführen, zu dem Ende das Weitere mit einem jeden derselben

einzuleiten, auch die betreffenden Provinzialbehörden zur genauen Beachtung
der festgestellten Rechtsverhältnisse anzuweisen.

Gegeben Berlin, den Zosten Mai 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein. v. Kircheisen. v. Bülow.

v. Schuckmann. v. Lottum. v. Klewitz. v. Schöler.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Stagaten.

 JNo. 10.—

(No. 608.) Verordnung wegen Einrichtung des Hypothekenwesens in dem mit den Preugi-

schen Staaten vereinigten Herzogthum Sachsen. Vom töten Juni 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen c. c.

Thun kund und fugen hiermit zu wissen:

Nachdem Wir in dem mit Unseren Staaten vereinigten Herzogthum
Sachsen bereits durch das Patent vom 15ten November 1816. g. 16. eine

besondere Verordnung uber das Hypothekenwesen Uns vorbehalten, und diese

Ankundigung auch auf die Aemter Heringen und Kelbra durch die Verordnung
vom 20sten Oktober 1819. erstreckt haben; so verordnen Wir gegenwartig,

nach erfordertem Gutachten Unsers Staatsraths, wie folget:

K. 1. Es sollen hierdurch die Allgemeine Hypothekenordnung vom 2osten 5Etaftb=
Dezember 1783. nebst den spätern Gesetzen, wodurch dieselbe erldutert oder ab- Föshhgeändert ist, in den erwähnten Landestheilen unter den nachfolgenden Gur botbeken-

Bestimmungen Gesetzeskraft erhalten.

S. 2. Der Erwerb von Hypothekenrechten vor Einführung des Allge= clo ene

meinen Landrechts und der Gerichtsordnung ist lediglich nach dem zur Jeit a#rt, en
dieses Erwerbes geltenden Recht zu beurtheilen. dn

§ 3. Auch wenn seit Einführung dieser Gesetze bis zur Gesetzeskraft 10ubÖ
der gegenwärtigen Verordnung ausdrückliche oder vertragsmäßige Hypotheken
errichtet worden sind, so soll die Gültigkeit ihrer Bestellung nach dem frü-
hern Recht beurtheilt werden.

#K. 4. a) Desgleichen soll der Erwerb stillschweigender oder gesetzlicher
Hypotheken in diesem Zeitraum in sofern nach dem frühern Recht beurtheilt

werden, daß das Realrecht derselben auch ohne gerichtlichen Konsens und
ohne Eintragung angenommen werden soll.

Jahrgang 1820. P b) Da-

(Ausgegeben zu Berlin den 27sten Juni 1820.),
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b) Dagegen soll auch schon für diesen Zeitraum lediglich nach Unsern
Gesetzen bestimmt werden, welche Hypotheken als stillschweigende oder gesetz-
liche anzusehen sind, und von wem sie erworben werden konnten.

B. zar g. 5. Diejenigen Gläubiger, welchen nach den Grundsätzen der ##
ünstigen 2 —4. ein älteres Hypothekenrecht zusteht, haben solches vor dem 4sten

P5s Januar 1822. bei der kompetenten Hypothekenbehörde anzumelden, und der-

selben die zur Begründung ihres Anspruchs dienenden Urkunden und Beweis-
mittel zu übergeben.

. 6ö. Sie erlangen durch diese Anmeldung das Recht, in dem kunf-
tigen Hypothekenbuche mit derjenigen Prioritat eingetragen zu werden, welche
ihnen nach den fruheren Gesetzen zukam, ohne Rucksicht darauf, wer sich unter

mehreren derselben, innerhalb des im H. 5. bestimmten Zeitraums, fruher an-

gemeldet haben möge.
K. 7. Die Hppothekenbehörde verfertigt sogleich nach dem 1sten Januar

1822. eine Tabelle aller ältern Hypotheken, welche bei ihr in Gemäßheit des F. 5.

angemeldet und dargethan seyn werden, und stellt dieselben mit Benutzung
der ihr vorliegenden Nachrichten in die durch F. 6. bestimmte Ordnung. Diese
Tabelle muß spatestens bis zum 1sten Juli 1822. vollendet seyn.

g. 8. Vom ssten Juli bis zum 31sten August 1822. steht es allen Inter-

essenten frei, diese Tabelle einzusehen, und ihre Erinnerungen dagegen der Hypo-
thekenbehorde anzuzeigen.

Nach Ablauf dieser Zeit konnen keine Erinnerungen mehr vorgebracht
werden.

g. 9. Hierauf tragt dieHypothekenbehorde unverzuglich alle diese Hypo-
thekenin das nach Vorschrift der Hypothekenordnung einzurichtende Hypotheken-

buch ein, und legt dabei die im F. 7. vorgeschriebene Tabelle zum Grunde.

Sind in Gemäßheit des F. 8. Erinnerungen angebracht worden, welche

nicht sogleich als völlig unbegründet erkannt werden, so werden dieselben in
Form einer Protestation vermerkt, sämmtliche Interessenten werden davon be-

nachrichtigt, und es wird denselben überlassen, ihre Ansprüche im Wege Rech-

tens wahrzunehmen, dergestalt, daß der Abschluß des Hypothekenbuchs dadurch

nicht aufgehalten werden darf.

§. 10. Sobald die Hypothekenbehörde das Hypothekenbuch vollendet hat,

macht sie dieses durch das Amtsblatt der Regierung bekannt.

 -Behand- &amp; 11. So lange die im 9. 10. vorgeschriebene Bekanntmachung noch
une rt,“ nicht erfolgt ist, soll dennoch jeder Gläubiger, welcher sich zur Eintragung gehö-
kattelen rig angemeldet hat, sein Recht gegen einen dritten Besitzer verfolgen können.

Der 512 9. 12. Desgleichen erlangt ein solcher Glädubiger durch die gehörige An-

Kroztbe. meldung das Recht, im Fall eines Konkurses, in die dritte Klasse gesetzt zu werden.
F. 13.
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g. 13. Selbst nach eroffnetem Konkurse soll ein jeder Glaubiger, wel-
cher vor der gegenwartigen Verordnung ein Hypothekenrecht erworben hatte, die

Anmeldung desselben nachzuholen, und dadurch die dritte Klasse zu erhalten be-

fugt seyn, so lange der Iste Januar 1822. noch nicht eingetreten ist.
Von diesem Tage an hat ein solcher Gläubiger dieses besondere Recht

nicht mehr, und wird im Konkurse lediglich nach Unsern allgemeinen Gesetzen
beurtheilt.

§. 14. Von der im PH. 10. vorgeschriebenen Bekanntmachung an ist der eunl (e

Erwerb neuer Hypothekenrechte lediglich nach dem Allgemeinen Landrecht, der 9nbrurwerbck=
Allgemeinen Gerichtsordnung und der Hypothekenordnung zu beurtheilen. en Hypothe-

§. 15. Sollen vor diesem Zeitpunkt, vom#jetzt an, neue Hopothekenrechte

erworben werden, so sind dieselben ohne Unterschied, ob sie durch Vertrage

oder unmittelbar durch gesetzliche Bestimmung entstehen, zur künftigen Ein-
tragung anzumelden. Die Hypothekenbehörde hat die angemeldete Hypothek
zu prüfen, und nach befundener Richtigkeit dem Gläubiger eine Rekognition,
daß dieselbe völlig zur Eintragung geeignet und vorbereitet ist, auszufertigen.

§. 16. In das Hypothekenbuch selbst werden sie demnächst in der Art

eingetragen, daß sie sämmtlichen älteren gehbrig angemeldeten Hypotheken nach-
stehen, unter einander aber nach der Zeit der Ammeldung geordnet werden.

K 17. Wenn diese künftigen Hypotheken solchergestalt angemeldet und
mit einer gerichtlichen Rekognition versehen sepn werden, so soll ihnen auch schon
vor der wirklichen Vollendung der Hypothekenbücher das Realrecht und das

Recht der drieten Klasse eben so, wie es in G. 11. und 12. für die altern

Hypotheken bestimmt worden ist, zukommen. Ihre Priorität wird alsdann

nach Vorschrift des §. 16. festgesetzt.

&amp;. 18. Oie durch das sächsische Lehnsmandat vom 3osten April 1764.

für die Allodialgüter bestimmte Beschränkung der Verpfändung auf zwei Drittel
des Werthes, soll bei der Errichtung künftiger Hypotheken nicht mehr beachtet
werden.

§. 19. Alle Grundeigenthümer, desgleichen alle Inhaber solcher dingli= 1V. Von

chen Rechte an einem Grundstück, für welche nach Unsern allgemeinen Gesetzen #
die Eintragung erforderlich ist, werden hierdurch aufgefordert, ihre RechtedenRechten.
vor dem isten Januar 1822. bei der Hypothekenbehörde anzumelden.

§. 20. Es ist für jeden Besitzer eines unbeweglichen Eigenthums eine

Zwangspflicht, seinen Besitztitel zu berichtigen. Dem gemäß ist jeder Besitzer
schuldig, in den durch die Behörden ihm vorher zu bestimmenden Terminen und

Fristen sich gehörig zu melden, den Rechtsgrund nachzuweisen, worauf sich
sein Eigenthum oder Besitz gründet, und die darüber sprechenden Urkunden,

Kauf-, Tausch-, Erbzins= oder Erbpochts- Kontrakte, Testamente, Erbehei-
P2 lungen
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lungen oder wie sie sonst Namen haben, in beweisender Form vorzulegen.
Wer diesen Auflagen ungehorsamer Weise kein Genuge leistet und seinen Be-
sitztitel nicht hochstens bis zum Ablauf des Jahres 1821. nachweiset, soll

durch fiskalische Strafen zu seiner Obliegenheit nachdrucklich angehalten wer-
den, und der Erleichterungen, welche dieses Patent den Interessenten bei

der ersten gegenwartigen Einrichtung, namentlich auch in Hinsicht der Kosten
und Stempel gewahrt, verlustig seyn.

§. 21. Jedoch wird durch die gegenwärtige Verordnung an den Rech-

ten der Mitbelehmten und Gesammthänder, sie mögen zur Eintragung in die

Hypothekenbücher angemeldet werden oder nicht, und insbesondere an den

Bestimmungen des sächsischen Mandats vom 30sten April 1764. Titel 6. F. 1.

nichts geändert.

g. 22. Desgleichen gehören blos persbnliche, insbesondere bloße Wech-
selschulden, so wie alles andere, was sich nicht zur Eintragung in die Hy-

pothekenbücher eignet, nicht zum Gegenstand dieser Verordnung.

V. Gemein= #§# 23. Diejenigen, welche sich nicht melden, behalten zwar ihre

Goftliche Rechte gegen die Person ihres Schuldners oder gegen dessen Erben, und kön-
gen. nen sich auch an das ihnen verhaftete Grundslück, in sofern solches noch in

den Händen des gegenwärtigen (das heißt, des im Praklusionstermine das

Grundstück inne habenden) Besitzers befindlich ist, halten. Gegen einen drit-
ten aber und zu dessen Nachtheil soll ein solcher Gläubiger kein Realrecht an

das Grundstück auszunben im Stande seyn.

H. 24. Wenn daher Jemand erst nach dem isten Januar 1822. mit

einer Vindikationsklage, oder mit anderen Eigenthums-Ansprüchen an ein

Grundstück hervortritt, so kann er damit nur gegen den jetzigen Besitzer, Falls

das Gut noch in dessen Händen ist, gehört werden, und muß auch, wenn

er obsiegt, alle bis dahin auf das Grundstück eingetragene Hypotheken und

andere Realrechte anerkennen, und den Inhabern solcher Forderungen aus
dem Gute eben so gerecht werden, als wenn er ihnen die Rechte selbst ein-

gerdumt hätte.

§. 25. Wird aber ein anderer Realanspruch, der nicht das Eigen-

thum betrifft, nach dem #sten Januar 1822. angemeldet, und das Grund-

stück befindet sich noch in den Händen des gegenwärtigen Besitzers F. 23.,

so soll zwar ein solcher Gläubiger gegen den Besitzer ebenfalls noch gehörr,
und ihm gestattet werden, sich an das verhaftete Grundstück zu halten. Er

muß aber allen bis dahin schon zur Eintragung angemeldeten Hypotheken-
forderungen mit seinem Anspruch nachstehen, und kann zum Nachtheil der-
selben von seinem erstrittenen Realrechte keinen Gebrauch machen.

g. 26.
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g. 26. Ist das Gut nach dem ssten Januar 1822. an einen dritten

Besitzer veraußert, so haben die, welche ihre Realansprüche anzumelden un-
terlassen, ihre Rechte gegen das Gut ganz verloren, und durfen weder der

dritte Besitzer, noch die, welche von ihm ihre Rechte herleiten, deshalb im

geringsten beunruhigt, oder in Anspruch genommen werden. Der saumige
Realglaubiger kann seine Rechte nur gegen seinen Schuldner, dessen Erben

und deren sonstiges Vermogen verfolgen.

§. 27. Die im Allgemeinen Landrecht Theil I. Titel 20. 96. 411. und

412., und in der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 50. F. 394.

enthaltenen Bestimmungen werden hierdurch für die vorkommenden Fälle in den

betreffenden Gerichtsbezirken, so lange außer Kraft gesetzt, bis von Seiten
der Hppothekenbehörde die F. 10. dieser Verordnung vorgeschriebene Bekannt-

machung erfolgt seyn wird.

K. 28. Zur möglichsten Erleichterung der Interessenten, wollen Wir

allen die Hypotheken-Einrichtung betreffenden Verhandlungen, so weit sie bis
zum isten Januar 1822. vorfallen und zugleich vor der gegenwärtigen Ver-

ordnung erworbene Rechte zum Gegenstand haben, die Stempelfreiheit zusi-
chern, sie auch von Erlegung der in der Sporteltare vorgeschriebenen Taxen

und Gerichesgebühren befreien. Nur zu den unvermeidlichen baaren Auslagen,

deren Vorschuß Unsere Kassen erforderlichen Falls übernehmen werden, soll
den Gutsbesitzern und Real-Pratendenten, ein nach dem Objekt zu bestim-

mendes geringes Pauschquantum abgefordert werden.

K. 29. Da sich die Führung besonderer Ingrossationsbücher durch die

Erfahrung als überflüssig bewiesen hat, so wird hierdurch die Hypothekenord=

nung dahin abgeändert, daß keine Ingrossationsbücher angelegt und geführt
werden sollen.

§K. 30. Für die Ausführung der gegenwärtigen Verordnung werden die

Hypothekenbehörden noch mit besonderer Instruktion von Unserm Justizminister

versehen werden, nach welcher sie sich zu achten haben.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen, und mit
Unserm Koöniglichen Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen Berlin, den 16ten Juni 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstei

Beglaubigt:
Friese.

(No. 609.)
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(No. 609.) Verordnung die Erwerbung und Ausbbung der Realrechte auf Grundstücke,

insbesondere der Hypothekenrechte, bei nicht vollständig eingerichtetem

Hypothekenwesen, betreffend. Vom 16ten Juni 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von

Preußen rc. 2c.

Thun kund und fügen hiermit zu wissen:

Da in einem Theile derjenigen Unserer Provinzen, worin das Allge-

meine Landrecht, die Allgemeine Gerichtsordnung und die Hypothekenordnung

stetrs in Anwendung geblieben sind, desgleichen in denjenigen neuen oder wie-
dererworbenen Provinzen, worin Wir diese Gesetze neu oder wieder eingeführt

haben, die Einrichtung der Hypothekenbücher noch nicht hat vollendet werden

können; und da zugleich über die Anwendung mehrerer Stellen aus jenen Ge-

setzen, worin das Dasepn von Hypothekenbüchern vorausgesetzt wird, daselbst

Zweifel entstanden sind; so verordnen Wir für die in den gedachten Provin-

zen noch nicht mit Hypothekenbüchern versehene Gerichtsbezirke (jedoch mit
Ausschluß des Herzogthums Sachsen, indem für dasselbe über diesen Gegen-

stand eine besondere Verordnung heute erlassen worden), nach erfordertem Gut-
achten Unseres Staatsraths, wie folget:

#. 1. Wer auf ein in einem solchen Gerichtsbezirk gelegenes Grund-

stück künftig irgend einen Titel zu einer Hypothek erwirbt, hat denselben sofort

zum Behuf der künftigen Eintragung bei der Hypothekenbehörde anzumelden,
und derselben seine Urkunden und Beweismittel zu übergeben.

§. 2. Die Hypothekenbehörde wird hierdurch angewiesen, den ange-

meldeten Titel nicht blos für die künftige Eintragung genau aufzuzeichnen,

sondern auch sofort zu prüfen, ob. die Hypothek zur Eintragung schon geeignet
ist, und in diesem Falle demjenigen, welcher die Eintragung sucht, eine Re-
kognition darüber unter dem Original-Instrumente, worin die Hypothek be-

stellt worden isi, auszufertigen, sodann aber sämmtliche Urkunden und Be-

weismittel dem Gläubiger zurückzugeben.

§. 3. Ist in der vergangenen Zeit eine solche Anmeldung und Beschei-

nigung bereits vorgekommen, so soll dieselbe gleichfalls die in dieser Verord-
nung enthaltenen Rechte und Vorzüge genießen.

#. 4. Ist in einem solchen Fall zwar die Anmeldung bereits gesche-

hen, jedoch die Prüfung und Bescheinigung von Seiten der Hypothekenbehörde

noch nicht hinzugekommen (welches vorzüglich in den neuen oder wiederer-
wor-
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worbenen Provinzen der Fall ist), so soll diese Prüfung und Bescheinigung
noch jetzt auf Verlangen des Gldubigers unverzüglich nachgeholt werden.

#. 5. In allen diesen Fällen erwirbt der Glaubiger durch diese An-

meldung und Bescheinigung das Recht:

a) seine Ansprüche gegen dritte Besitzer zu verfolgen;

b) auf Eintragung ins Hypothekenbuch, bei dessen künftiger Vollendung,
nach dem Zeitpunkt der geschehenen Anmeldung;

) bei einem, wenn gleich vor der Vollendung des Hypothekenbuchs aus-

brechenden Konkurse auf Ansetzung in die dritte Klasse, gleichfalls nach
dem Zeitpunkt der geschehenen Anmeldung.

&amp; . Der nach b. und c. des vorigen Paragraphs an die Zeit der

Anmeldung geknüpfte Rang soll jedoch in Unsern neuen oder wiedererworbe-

nen Provinzen für diejenigen Fälle eine Ausznahme leiden, in welchen eine solche

neuerrichtete Hypothek mit einer alten (d. h. vor Einführung Unserer Hypo-
thekenordnung entstandenen) Hyppothek konkurrirt. Ist nämlich in einem sol-
chen Falle die alte Hypothek nur überhaupt innerhalb des durch das Hy-

pothekenpatent vorgeschriebenen Präklusivtermins angemeldet worden; so soll
sie der neuerrichteten schlechthin vorgehen, selbst wenn diese früher als jene

angemeldet seyn sollte.

§. 7. Jeder Gläubiger, welcher die in der gegenwärtigen Verordnung

enthaltenen Rechte geltend machen will, muß erforderlichem Falls das Eigen-
thum desjenigen, von welchem er seine Hypothek herleitet, nachweisen, und

wird von diesem Beweise durch die ihm in Gemäßheit des F. 2. ertheilte Re-

kognition nicht befreiet.

&amp;. 8. Verlangt ein Gläubiger, welchem auf den Grund der gegenwär-

tigen Verordnung ein Hypothekenrecht zusteht, die Subhastation eines Grund-
stücks; so soll dabei nach den Vorschriften der Allgemeinen Gerichtsordnung
Theil I. Titel 51. K. 99. und folgenden, verfahren werden.

§#. 9. Alle Bestimmungen Unserer Gesetze, welche mit dem Inhalt

der gegenwärtigen Verordnung im Widerspruch stehen würden, und namentlich
die §#. 411. und 412. des Allgemeinen Landrechts Theil I. Titel 20., so wie

der F. 394. der Allgemeinen Gerichtsordnung Theil I. Titel 50., sollen in den

oben bezeichneten Gerichtsbezirken noch zur Zeit nicht zur Anwendung kommen,
indem Wir alle diese Gesetzesstellen hierdurch dahin erklären, daß darin andere

Verhältnisse, als für welche die gegenwärtige Verordnung erlassen wird, vor-

ausgesetzt sind.
K. 10.
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K. 10. Sobald in einem solchen Gericht das Hypothekenbuch vollendet

ist, hat das Gericht diese Vollendung in dem Amtsblatt der Regierung bekanne

zu machen. Mit dieser Bekanntmachung hört für die betreffenden Grundstücke
in einem solchen Gerichtsbezirk die im §. 9. ausgesprochene Suspension auf.

K. 11. Sümmtliche Gerichte werden hierdurch ernstlich erinnert, die

Vollendung der noch fehlenden Hypothekenbücher möglichst zu beschleunigen.

Urkundlich haben Wir diese Verordnung eigenhändig vollzogen, und mit
Unserm Koniglichen Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen Berlin, den 164en Juni 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 No. 11.—

(No. 610.) Gesetz wegen der böhnung und des Umzugs der Schiäfer und Schaferknechte

in Neu--Vorpommern und Rügen, im Großherzogthum Posen und in

den mit Westpreußen vereinigten Distrikten des ehemaligen Herzogthums
Warschau. Vom sten Juni 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen 2c. 7.

haben beschlossen, die im Großherzogthum Posen und den mit Westpreußen

vereinigten Distrikten des ehemaligen Herzogthums Warschau, imgleichen in
Neu-Vorpommern und Rügen, zum Nachtheil der Schaafzucht noch beste-

hende Gewohnheit, vermöge welcher Schäfer und Schäferknechte, an Lohnes
Statt, eigene Schaafe in den Schäfereien halten, wie es bereits in andern

Unserer Provinzen geschehen ist, aufzuheben, und verordnen deshalb, imgleichen
wegen des Umzugs der genannten Wirthschaftsbeamten und Dienstboten, auf

den durch den Wunsch mehrerer Einwohner jener Provinzen veranlaßten An-
trag Unsers Staatsministeriums, nach vernommenem Gutachten Unsers Staats-

raths, wie folgt:
§. 1. Es ist fernerhin nicht mehr zulässig, daß dienende Schäfer und

Schäferknechte in den ihrer Wartung und Pflege anvertrauten Heerden, be-

sondere von der Stammheerde unterschiedene Schaafe (sogenanntes Vorvieh)

halten, weder als besonderes Eigenthum, noch als Gegenstand ihrer Nutzung.
g. 2. Es behält jedoch bei den vor Verkündigung dieser Vererdnung

auf eine solche Ablohnungsart geschlossenen Verträgen, bis zu deren Ablauf,
sein Bewenden, und nur alsdann, wenn darin kein Abzugstermin bestimmt

ist, soll die gegemwärtige Verordnung mit dem Umzugstermin 1821. zur An-

wendung kommen.
#. 3. Das Verbot wegen des Vorviehes der Schäfer und Schäfer-

knechte schließt nicht aus, daß ihnen an Lohnes Statt, ein im Verhältniß zum

Ganzen bestimmter Antheil (eine Quote) an der ihrer Pflege und Wartung
anvertrauten Heerde, überlassen werden kann.

Jahrgang 1820. Q g. 4.

(Ausgegeben zu Berlin, den 6ten Juli 1820.)
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h. 4. Außer dem Fall des ersten Umzuges nach Verkündung dieser
Verordnung, §. ., ist es nicht mehr erlaubt, daß den Schäfern und Schi-
ferknechten bei ihrem Abzuge Schaafe oder Schafereigeräthschaften aus den
Schäfereien ihrer Dienstherrschaften verabfolgt, noch daß dergleichen von der
neuen Dienstherrschaft bei ihrem Anzuge angenommen werden.

K 5. Steht den Schäfern und Schäferknechten ein Eigenthum oder

Miteigenthum an dergleichen Gegenständen zu, welche sie in der herrschaft-

lichen Schäferei zurückzulassen schuldig sind; so muß ihnen, im Fall keine an-

derweitige Vereinigung über ihre Absindung zu Stande gekommen, der Werth
derselben bei ihrem Abzuge, von der Herrschaft, nach einer davon aufzuneh-

menden Tare, bezahlt werden. In Ermangelung bereiter Mittel dazu, findet
augenblicklich Exekution in der Heerde Statt.

§. 6. Bei zusammengebrachten Heerden der Mitglieder siädtscher oder
ländlicher Gemeinen, wo die Theilnehmer selbst die háusliche Wartung des

Viehes besorgen, und blos der Hütung wegen Schäfer und Schaüferknechte

halten, mögen sich jene Interessenten mit letzteren auch fernerhin auf Haltung
besondern Viehes einigen, und denselben die Einbringung eigener Schaafe
und Schefereigeräthschaften gestatten.

§ 7. Die in S#. 4. und 5. getroffenen Bestimmungen finden auf

dienende Schäfer, welchen die ganze Schaafheerde oder der größere Theil

derselben zugehört, eben so wenig, als auf Schäfer, welche eine Schaferei

gepachtet haben, Anwendung.
&amp;#. S8. Der Umzugstermin dienender Schäfer und Schäferknechte ist

von jetzt an in Neu-Vorpommern und Rügen der 25ste Mai, im Großher-

zogthum Posen und den vorgedachten mit Westpreußen vereinigten Oistrikten
der 24/te Junius. Er findet nicht blos auf Verträge, die künftig geschlossen
werden, sondern auch auf die bereits vor Kundmachung dieser Verordnung

eingegangenen Dienstverpflichtungen Anwendung; dergestalt, daß an Sitelle
des verabredeten, der gesetzliche Ab= und Umzugstermin des betreffenden

Jahres eintritt.

§#. 9. Ausnahmen von dieser Regel finden nur Statt, wegen des An-

zuges der außer der gewöhnlichen Dienstzeit, imgleichen wegen des Abzuges
der auf kürzere Zeit als Jahresfrist angenommenen Schäfer und Schäfer-

knechte. Auch behält es bei den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen,
wegen Aufhebung der Dienstverträge vor Ablauf der kontraktmäßigen Dienst-

zeit, sein Bewenden.

&amp;# 10. Die Dienstkündigungen müssen vom Jahre 1821. an, vom

btsten bis 15ten Februar jeden Jahres erfolgen. Für das jetzt laufende Jahr
behält es dagegen bei den üblichen Kündigungsterminen sein Bewenden.

K. 11.
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#. 11. Herrschaften, welche den Schäfern und Schaferknechten wider

die oben ertheilten Vorschriften gestatten, Vorvieh zu halten, Schaafe und

Schafereigeräthschaften bei ihrem Abzuge mitzunehmen, oder dergleichen bei
ihrem Anzuge mitzubringen, sollen mit einer Geldstrafe von 50 bis 200 Rchlr.

belegt werden.

Gegeben Berlin, den #sten Juni 1820.

¶. 85) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:
Friese.

[No. 611.) Allerhöchste Kabinetsorder vom isten Juli 1820., dic resp. Anmeldung und

Liquidirung der Kompensations-Anerkenntnisse betreffend.

D. es die Ordnung in dem Staatshaushalt nöthig macht, daß alle Anspruche,

welche in Folge Meiner Verordnung vom 19ten Dezember 1812. aus den in dem

Zeitraum vom 15tten März 1812. bis #sten Januar 1813. gemachten Kriegs-Lie-

ferungen und Leistungen noch abgeleitet werden können, sobald als möglich re-

gulirt werden, so bestimme Ich für diesen Zweck Folgendes:
4) Die Inhaber von Kompensations-Anerkenntnissen, welche über Forde-

rungen der vorgedachten Art ausgefertigt worden sind, es mögen sich solche

in der ersten, zweiten oder folgenden Hand befinden, müssen selbige bei
den betreffenden Behörden, innerhalb der ersten 3 Monate nach der Be-

kanntwerdung Meiner gegenwärtigen Bestimmung, mit Vorzeigung der
urschriftlichen Anerkenntnisse, und bei denen, welche sich in zweiter und

folgender Hand befinden, mit den dazu gehörigen beglaubigten Cessions-
Urkunden anmelden.

2) Die Inhaber der noch in erster Hand befindlichen Kompensations-Aner-
kennenisse, können diese in der bisherigen Ark, jedoch auch nur in der vor-

stehend bestimmten Frist von drei Monaten, noch ferner zur Vergütung in

Lieferungs-Scheinen liquidiren.
Bei den Anerkenntnissen, welche durch beglaubigte Cessionen in die zweite

und folgende Hand gekommen sind, kann eine solche Liquidation noch nicht
Statt
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Statt finden, da die Grundsatze, wie hiebei zu verfahren, noch nicht festge-
setzt sind, und Ich Mir hieruber die weitere Bestimmung noch vorbehalte.

Wenn die ersten Inhaber die resp. Anmeldungs= und Liquidations-Frist,
und die zweiten und folgenden Besitzer die Anmeldungs-Frist von 3 Mona-

ten verstreichen lassen, so soll kein weiterer Anspruch aus diesen Anerkennt-

nissen, auf Abrechnung, Vergütung oder auf Ausfertigung von Lieferungs-=
Scheinen, zur Liquidation zugelassen werden, und die Eigenthümer gänz-
lich damit präkludirt seyn.

3) Das Ministerium des Schatzes hat nicht allein hierüber, sondern auch nicht
minder eine allgemeine Aufforderung mit gleicher Frist und gleichem Prchju-
diz zur Anmeldung und Liquidation von Ansprüchen zu erlassen, welche

ohne daß darüber Kompensations-Anerkenntnisse ausgefertigt worden, noch
wegen Kriegsforderungen und Leistungen aus dem Eingangsgedachten Zeit-
raume aufgestellt werden bönnen.

4) Nach Publikation dieser Meiner Order können Kompensations-Anerkennt-

nisse, sie mögen in erster oder folgender Hand sich befinden, auf eine irgend
verbindliche Art nicht mehr cedirt werden. Dergleichen Geschäfte, wenn

sie dennoch Statt finden sollten, sind für nichtig zu achten.
Sie haben hiernach das Nöthige durch die betreffenden Behörden zu

veranlassen.
Berlin, den 1sten Juli 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

den Staats-Kanzler Herrn Fürsten von Harbdenberg.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

 NMo. 12. —

(No. 612.) Publikations -Patent über die unterm 15ten Mai 1820. vollzogene Schluß-
Mkte der über Ausbildung und Befestigung des deutschen Bundes zu Wien

gehaltenen Ministerial-Conferenzen. De dato den 24sten Juni 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Goktes Gnaden Konig von
Preußen 2c. 2c.

verordnen hierdurch, daß die Schlußakte der über Ausbildung und Befestigung

des deutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerial=Conferenzen,welche
wörtlich also lautet:

Die souverainen Fürsten und freien Städte

Deutschlands, eingedenk ihrer bei Stiftung des deutschen Bundes übernomme-
nen Verpflichtung, den Bestimmungen der Bundesakte durch ergänzende und

erläuternde Grundgesetze eine zweckmäßige Entwickelung und hiermit dem Bun-
des-Verein selbst die erforderliche Vollendung zu sichern, überzeugt, daß sie
um das Band, welches das gesammte Deutschland in Friede und Eintracht

verbindet, unauflbslich zu befestigen, nicht länger anstehen durften, jener Ver-
pflichtung und einem allgemein gefühlten Bedürfnisse durch gemeinschaftliche
Berathungen Genüge zu leisten, haben zu diesem Ende nachstehende Bevoll-
mächtigte ernannt, namlich:

1) Seine Meajesiät der Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und

Böheim:
den Herrn Clemens Wenzel Lothar Fürsten von Metternich-

Winneburg, Fürsten zu Ochsenhausen, Herzog von Portella, Ritter des

goldnen Vließes; Großkreuz des Königlich-Ungarischen St. Stephans-Ordens,
des goldnen Civil-Ehrenkreuzes und des Ordens des heiligen Johannes von

Jerusalem; Ritter des Russisch -Kaiserlichen Orden des heil. Andreas, des
heil. Alerander-Newsky und der heil. Anna erster Classe, des Königlich= Sar-
dinischen Ordens der Annunciade, des Königlich-Oädnischen Elephanten-Or-
dens, des Königlich-Preußischen schwarzen Adlers und rothen Adlers und des

Königlich= Schwedischen Seraphinen-Ordens; Großkreuz des Königlich= Spa-
nischen Ordens von Carl III., des Königlich-Portugiesischen Christus -Ordens
und des Königlich-Französischen Ordens der Ehrenlegion; Ritter des König-

lich = Sicilianischen St. Januarius= und Großkreuz des Königlich -Sieilianischen
Jabrgang 1820. R Se.

(Ausgegeben zu Berlin den Zten Juli 1820.)
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St. Ferdinand= und Verdienst-Ordens; Ritter des Königlich-Baierischen St.

Hubert-Ordens; Großkreuz des Großherzoglich-Toskanischen St. Joseph-Or-
dens; Ritter des Königlich-Würtembergischen goldnen Adlers und des König-

lich-Sächsischen Ordens der Rautenkrone, Großkreuz des Königlich-Nieder=

ländischen Löwen-, des Königlich-HannöverschenGuelphen= und des Kurfürst-
lich-Hessischen Lawen-Ordens, und des Großherzoglich-Hessischen Hausordens;
Ritter des Großherzoglich-BadischenOrdens der Treue, und Großkreuz des
Constantinischen St. Georg-Ordens von Parma; Kanzler des militairischen
Marie-Theresien-Ordens, Kurator der K. K. Akademie der bildenden Künste

und Konservator der Universität zu Krakau; Kämmerer, wirklichen geheimen

Rath, Staats= und Konferenz-, dann dirigirenden Minister der auswärtigen

Angelegenheiten 2c.

2) Seine Majestät der König von Preußen:

den Herrn Grafen Christian Günther von Bernsterff, Ihren

wirklichen geheimen Staats= und Kabinets-Minister, wie auch Minister der

auswärtigen Angelegenheiten, Ritter des schwarzen und rothen Adler-Ordens,
des St. Andreas= und des Elephanten-Ordens, Großkreuz des St. Stephans=

Ordens, der Ehrenlegion, des Danebrog-Ordens, des Großherzoglich-Badi-

schen Ordens der Treue, des Zähringer Löwen= und des Hessischen Löwen-Ordens;

den Herrn Friedrich Wilhelm Ludwig Freiherrn von Kruse-
marck, ihren General-Lieutenant, außerordentlichen Gesandten und bevoll-

mächtigten Minister bei Sr. Kaiserlich -Königlich-Apostolischen Majestät,, Rit-
ter des rothen Adler-Ordens erster Klasse, des Verdienst-Ordens und des ei-

sernen Kreuzes, Großkreuz des schwedischen Militair= Schwert-Ordens; und
den Herrn Johann Emanuel von Küster, Ihren geheimen

Staatsrath, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei
Sr. Majestät dem König von Würtemberg und Er. Königl. Hoheit dem

Großherzog von Baden, Ritter des rothen Adler-Ordens zweiter Klasse und

des eisernen Kreuzes.
3) Seine Majestät der König von Baiern:

den Herrn Freiherrn Friedrich von Zentner, Ihren wirklichen Staats-

rath und General-Oirektor im Staatsministerium des Innern, Reichsrath, Groß-
kreuz des Civil-Verdienst-Ordens der Baierischen Krone; und

den Herrn Freiherrn Johann Gottlieb Eduard von Stainlein,

Ihren geheimen Rath und bevollmächtigten Minister am Kaiserlich-Königlich=
Oesterreichischen Hofe, Ritter des Civil-Verdienst-Ordens der Baierischen

Krone, Kommandeur des K. K. Oesterreichischen St. Leopold-Ordensund

Ritter des Kömlich -Preußischen rothen Adler-Ordens dritter Klasse.
4) Seine Majesict der König von Sachsen:

den Herrn Detlev Grafen von Einsiedel, Ihren Kabinets-Mi-

nister, Staats-Sekretair der innern Angelegenheiten, Kammerherrn und Dom-

Decham zu Wurzen; Ritter des Königlich= SächsischenHausordens der Rau-
ten-
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tenkrone, des Koniglich-Sachsischen Civil-Verdienst-Ordens, des Koniglich-
Ungarischen St. Stephans-, des Königlich= Spanischen Ordens Carl des III.
und des Großherzoglich-Weimarischen Falkenordens Großkrenz;

den Herrn Friedrich Albrecht Grafen von der Schulenburg-

Closteroda, Ihren wirklichen geheimen Rath, Kammerherrn und bevoll-
mächtigten Minister am Kaiserlich-Oesterreichischen Hofe, Ritter des Königlich-

Sächsischen Hausordens der Rautenkrone, des Königlich=SachsischenCivil-
Verdienst-Ordens, des K. K. Oesterreichischen Leopold-, und des Königlich-

Preußischen rothen Adler-Ordens Großkreuz, Ritter des St. Johanniter-Mal-
theser-Ordens; und

den Herrn Hanns August Fürchtegott von Globig, Ihren ge-

heimen Rath und Kammerherrn, Großkreuz des Königlich= Sächsischen Civil-
Verdienst= und des Königlich-Preußischen rothen Adler-Ordens.

5) Seine Majestät der König von Großbritanien und Hannover.

den Herrn Ernst Friedrich Norbert Grafen von Münster, Erb-

landmarschall des Königreichs Hannover, Großkreuz des Königlich= Hannöve=
rischen Guelphen-Ordens und des Königlich-Ungarischen St. Stephans-Ordens,
Ihren Staats= und Kabinets-Minister; und

den Herrn Ernst Christian Georg August Grafen von Harden-

berg, Großkreuz des Koniglich-Hannbverischen Guelphen-Ordens, des Kai-
serlich-Oesterreichischen Leopold-Ordens, des Koniglich-Preußischen rothen
Adler-Ordens, Ritter des Johanniter-Ordens; Ihren Staats= und Kabinets-

Minister, außerordentlichen Abgesandten und bevollmächtigten Abgesandten an

dem Hofe Sr. Kaiserlich= Königlich-Apostolischen Majestät.
6) Seine Majestät der König von Würtemberg:

den Herrn Ulrich Lebrecht Grafen von Mandelsloh, Ihren

Staatsminisier und außerordentlichen bevollmächtigten Minisier am Kaiserlich-

Oesterreichischen Hofe; Großkreuz des Königlichen Ordens der Würtembergi-
schen Krone, Nitter des Königlich=BaierischenSt.Hubertus-Ordens.

7) Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:

den Herrn Rheinhart Freiherrn von Berstett, Ihren wirklichen ge-

heimen Rath, Staatsminister der auswärtigen Angelegenheiten, Großkreuz
des Großherzoglichen Haus-Ordens der Treue und des Zähringer Löwens, wie

auch des Kaiserlich-Russischen Alerander-Newsky= und des Großherzoglich-
Sachsen-Weimarischen Ordens vom weißen Falken; und

den Herrn Friedrich Carl Freiherrn von Tettenborn, Comman=

deur des Großherzoglich-Badischen Militair-Ordens, Ricter des Militair-The-

resien= und des Oesterreichisch -Kaiserlichen Leopold-Ordens, Ritter des Rus-
sisch-Kaiserlichen Ordens der heil. Anna erster Klasse, des heil. Wladimir zwei-
ter, des heil. Georgs dritter Klasse und des goldnen Ehrensäbels mit Brillan=

ten, Offizier der Königlich -Französischen Ehrenlegion, Kommandeur des Ké-

niglich-Preußischen rothen Adlers und des —“ Schwedischen Schwert--
R 2 Ordens,
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Ordens, Großkreuz des Großherzoglich-Hessischen Hausordens und des Kur-

hessischen Lowenordens, Ritter des Koniglich-Baierschen Militair-Ordens,
Großherzoglichen General-Lieutenant und General-Adjutanten der Kavallerie,

außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister am Kaiserlich=Kö-
niglich-Oesterreichischen Hofe.

8) Seine Konigliche Hoheit der Kurfürst von Hessen:
den Herrn Freiherrn von Münchhausen, Ihren geheimen Rath und

Kammerherrn, außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister
am Kaiserl. Königl. Oesterreichischen Hofe, Kommandeur zweiter Klasse des
Kurhessischen Hausordens vom goldnen Löwen.

9) Seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen:
den Herrn Karl du Bos Freiherrn du Thil, Ihren wirklichen gehei-

men Rath, Kommandeur, Großkreuz des Großherzoglichen Hausordens und
Kommandeir erster Klasse des Kurfürstlich-Hessischen Ordens vom goldnen Löwen.

10) Seine Majestät der König von Danemark, Herzog von Holstein

und Lauenburg:
den Herrn Joachim Friedrich Grafen v. Bernstorff, Ihren gehei-

men Konferenz-Rath, außerordentlichen Abgesandten und bevollmächtigten Mi-

nister am Kaiserlich -OesterreichischenHofe, Großkreuz des Danebrog-Ordens.
11) Seine Majestät der König der Niederlande, Großherzog von

Luremburg:
den Herrn Anton Reinhart von Falck, Kommandeur des Nieder-

ländischen Löwenordens, Minister für den öffentlichen Unterricht, die National-
Industrie und die Kolonien.

12) Seine Konigliche Hoheit der Großherzog von Sachsen-Weimar, und

Ihre Durchlauchten die Herzoge von Sachsen-Gotha, Sachsen-Coburg,

Sachsen-Meiningen und Sachsen-Hildburghausen:
den Herrn Karl Wilhelm Freiherrn von Fritsch, Großherzoglich=

Sachsen-Weimar-Eisenachischen wirklichen geheimen Rath und Staatsminister,
Großkreuz des Großherzoglichen Hausordens vom weißen Falken.

13) Seine Durchlaucht der Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel:
den Herrn Grafen von Münster r#c.; und

den Herrn Grafen von Hardenberg ke.

Seine Durchlaucht der Herzog von Nassau:

den Herrn Freiherrn Ernst Franz Ludwig Marschall von Bie-
berstein, Ihren dirigirenden Staatsminister, des Preußischen rothen Ad-
ler-Ordens, und des Großherzoglich-Badischen der Treue Großkreuz.

14) Ihre Königlichen Hoheiten die Großherzöge von Mecklenburg-
Schwerin und Mecklenburg-Strelitz:

den Herrn Leopold Hartwig Freiherrn von Plessen, Großher-
zoglich-Mecklenburg-Schwerinschen Staats= und Kabinets-Minister, Groß-

kreuz des Königlich-DänischenDanebrog-Ordens.
15) Ihre
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15) Ihre Durchlauchten die Herzoge von Holstein-Oldenburg, von

Anhalt-Köthen, Anhalt-Dessau und Anhalt-Bernburg; die Für-
sten von Schwarzburg-Sondershausen und Rudolstadt:

den Herrn Günther Heinrich von Berg, Präsidenten des Ober-

appellations=GerichtszuOldenburg,Herzoglich-Holstein=Oldenburgischen,
Herzoglich-Anhaltischenund Fürstlich= SchwarzburgischenBundestags-Gesand-
ten, Kommandeur des Guelphen-Ordens.

10) Ihre Durchlauchten die Fürsten von Hohenzollern-Hechingen

und Hohenzollern-Siegmaringen, Liechtenstein, Reuß dltere
und jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe und Waldeck:

den Herrn Freiherrn von Marschall 2c.

17) die freien Städte Lübeck, Frankfurt, Bremen und Hamburg:

den Herrn Johann Friedrich Hach, J. U. D.,-Senator zu Lü-
beck und Gesandten;

welche zu Wien, nach geschehener Auswechselung ihrer richtig befundenen
Vollmachten, in Kabinets-Konferenzen zusammengetreten, und, nach sorgfäl-
tiger Erwaägung und Ausgleichung der wechselseitigen Ansichten, Wünsche
und Vorschlge ihrer Regierungen, zu einer definitiven Vereinbarung über
folgende Artikel gelangt sind:

Art. I. Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der deutschen

souverainen Fürsten und freien Städte, zur Bewahrung der Unabhängigkeit und

Unverletzbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten, und zur Erhaltung der
innern und dußern Sicherheit Deutschlands.

Art. II. Dieser Verein besteht in seinem Innern als eine Gemeinschaft

selbstständiger, unter sich unabhängiger Staaten, mit wechselseitigen gleichen
Vertrags-Rechten und Vertrags-Obliegenheiten, in seinen dußern Verhültnis-
sen aber, als eine in politischer Einheit verbundene Gesammt-Macht.

Art. III. Der Umfang und die Schranken, welche der Bund seiner

Wirksamkeit vorgezeichnet hat, sind in der Bunde-akte besiimmt, die der Grund-

vertrag und das erste Grundgesetz dieses Vereins ist. Indem dieselbe die Zwecke
des Bundes ausspricht, bedingt und begrenzt sie zugleich dessen Befugnisse und

Verpflichtungen.
Art. IV. Der. Gesammtheit der Bundesglieder steht die Befugniß der

Entwickelung und Ausbildung der Bundesakte zu, in sofern die Erfüllung der

darin aufgestellten Zwecke solche nothmendig macht. Die deshalb zu fassenden
Beschlüsse däürfen aber mit dem Geist“ der Bundesakte nicht im Widerspruch

stehen, noch von dem Grundkarakter des Bundes abweichen.

Art. V. Der Bund ist als ein unauflöslicher Verein gegründel, und

es kann daher der Austrikt aus diesem Verein keinem Mitgliede desselben frei-

stehen.
Art. VI. Der Bund ist nach seiner ursprünglichen Bestimmung auf die

gegenwärtig daran theilnehmenden Staaten beschränkt. Die Aufnahme eines
neuen



—118 —

neuen Mitgliedes kann nur statt haben, wenn die Gesammtheit der Bundesglie-

der solche mit den bestehenden Verhältnissen vereinbar und dem Vortheil des

Ganzen angemessen findet. Veränderungen in dem gegenwärtigen Besitzstande
der Bundesglieder können keine Veränderungen in den Rechten und Verpflich-

tungen derselben in Bezug auf den Bund, ohne ausdrückliche Zustimmung der

Gesammtheit, bewirken. Eine freiwillige Abtretung auf einem Bundesgebiete
haftender Souverainetäts-Rechte kann ohne solche Zustimmung nur zu Gunsten

eines Mitverbündeten geschehen.
Art. VII. Die Bundesversammlung, aus den Bevollmächtigten sämmt-

licher Bundesglieder gebildet, stellt den Bund in seiner Gesammtheit vor, und

ist das besiändige verfassungsmäßige Organ seines Willens und Handelns.
Art. VIII. Die einzelnen Bevollmächtigten am Bundestage sind von

ihren Committenten unbedingt abhängig, und diesen allein wegen getreuer
Befolgung der ihnen ertheilten Instruktionen, so wie wegen ihrer Geschäfts-

führung überhaupt, verantwortlich.
Art. IX. Die Bundesversammlung übt ihre Rechte und Obliegen-

heiten nur innerhalb der ihr vorgezeichneten Schranken aus. Ihre Wirksam-

keit ist zunächst durch die Vorschriften der Bundesakte, und durch die in Ge-
mäßheit derselben beschlossenen oder ferner zu beschließenden Grundgesetze, wo

aber diese nicht zureichen, durch die im Grundvertrage bezeichneten Bundes-

zwecke besiimmt.
Art. X. Der Gesammtwille des Bundes wird durch verfassungsmäßi-

ge Beschlüsse der Bundesversammlung ausgesprochen; verfassungsmäßig aber
sind diejenigen Beschlüsse, die innerhalb der Grenzen der Kompetenz der Bun-

desversammlung, nach vorgängiger Berathung, durch freie Abstimmung ent-
weder im engern Rathe oder im Plenum, gefaßt werden, je nachdem das Eine

oder das Andere durch die grundgesetzlichen Bestimmungen vorgeschrieben ist.
Art. XI. In der Regel faßt die Bundesversammlung die zur Be-

sorgung der gemeinsamen Angelegenheiten des Bundes erforderlichen Beschlusse
im engern Rathe, nach absoluter Stimmenmehrheit. Diese Form der Schluß-
fassung findet in allen Fallen Statt, wo bereits fesistehende allgemeine Grund-

sätze in Anwendung, oder beschlossene Gesetze und Einrichtungen zur Ausfüh-
rung zu bringen sind, überhaupt aber bei allen Berathungs-Gegensiänden,

welche die Bundesakte oder spätere Beschlüsse nicht bestimmt davon ausge-
nommen haben.

Art. XAII. Nur in den in der Bundesakte ausdrücklich bezeichneten

Fällen, und, wo es auf eine Kriegserklärung, oder Friedensschluß-Besiati-

gung von Seiten des Bundes ankommt, wie auch, wenn über die Aufnahme ei-

nes neuen Mitgliedes in den Bund entschieden werden soll, bildet sich die Ver-

sammlung zu einem Plenum. Ist in einzelnen Fallen die Frage: ob ein Gegen-
stand vor das Plenum gehört? zweifelhaft, so steht die Cntscheidung derselben
dem engern Rathe zu. Im Menum findet keine Erörterung noch Berathung statt,

sondern
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sondern es wird nur daruber abgestimmt, ob ein im engern Rathe vorbereiteter

Beschluß angenommen oder verworfen werden soll. Ein gultiger Beschluß im
Plenum setzt eine Mehrheit von zwei Drittheilen der Stimmen voraus.

Art. XIII. Ueber folgende Gegenstande:

1) Annahme neuer Grundgesetze, oder Abanderung der bestehenden;

2) Organische Einrichtungen, das heißt, bleibende Anstalten, als Mittel

zur Erfüllung der ausgesprochenen Bundeszwecke;
3) Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund;

4) Religions-Angelegenheiten;
findet kein Beschluß durch Stimmenmehrheit statt; jedoch kann eine definitive
Abstimmung über Gegenstände dieser Art nur nach genauer Prüfung und Erbr-

terung der den Widerspruch einzelner Bundesglieder bestimmenden Gründe, de-
ren Darlegung in keinem Falle verweigert werden darf, erfolgen.

Art. XIV. Was insbesondere die organischen Einrichtungen betrifft,
so muß nicht nur über die Vorfrage, ob solche unter den obwaltenden Umstän-

den nothwendig sind, sondern auch über Entwurf und Anlage derselben in ihren

allgemeinen Umrissen und wesentlichen Bestimmungen, im Plenum und durch
Stimmen-Einhelligkeit entschieden werden. Wenn die Entscheidung zu Gun-

sten der vorgeschlagenen Einrichtung ausgefallen ist, so bleiben die sämmtlichen
weitern Verhandlungen über die Ausführung im Einzelnen der engern Versamm-

lung überlassen, welche alle dabei noch vorkommende Fragen durch Stimmen=
mehrheit entscheider, auch, nach Befinden der Umstände, eine Kommission aus

ihrer Mitte anordnet, um die verschiedenen Meinungen und Anträge mit mög-

lichster Schonung und Berücksichtigung der Verhältnisse und Wünsche der Ein-

zelnen auszugleichen.
Art. XV. In Fällen, wo die Bundesglieder nicht in ihrer vertrags-

mäßigen Einheit, sondern als einzelne, selbststindige und unabhängige Staa-
ten erscheinen, folglich jura singulorum obwalten, oder wo einzelnen Bun-

desgliedern eine besondere, nicht in den gemeinsamen Verpflichtungen Aller be-

griffene Leistung oder Verwilligung für den Bund zugemuthet werden sollte,
kann ohne freie Zustimmung sämmtlicher Betheiligten kein dieselben verbindender
Beschluß gefaßt werden.

Art. XVI. Wenn die Besitzungen eines souverainen deutschen Hau-

ses durch Erbfolge auf ein anderes übergehen, so hängt es von der Gesammt-

heit des Bundes ab, ob und in wie fern die auf jenen Besitzungen haftenden

Seimmen im Plenum, da im engern Rathe kein Bundesglied mehr als eine

Sctimme führen kann, dem neuen Besitzer beigelegt werden sollen.

Art. XVII. Die Bundesversammlung ist berufen, zur Aufrechthaltung
des wahren Sinnes der Bundesakte, die darin enthaltenen Bestimmungen,

wenn über deren Auslegung Zweifel entstehen sollten, dem Bundeszweck ge-

mäß zu erklären, und in allen vorkommenden Fällen den Vorschriften dieser

Urkunde ihre richtige Anwendung zu sichern.
Art.
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Art. XVIII. Da Eintracht und Friede unter den Bundesgliedern

ungestört aufrecht erhalten werden soll, so hat die Bundesversammlung, wenn
die innere Ruhe und Sicherheit des Bundes auf irgend eine Weise bedroht

oder gestört ist, über Erhaltung oder Wiederherstellung derselben Rath zu

pflegen, und die dazu geeigneten Beschlüsse nach Anleitung der in den folgen-
den Arktikeln enthaltenen Bestimmungen zu fassen.

Art. XIX. Wenn zwischen Bundesgliedern Thätlichkeiten zu besorgen,
oder wirklich ausgeübt worden sind, so isi die Bundesversammlung berufen, vor-

läusige Maaßregeln zu ergreifen, wodurch jeder Selbsthülfe vorgebeugt und
der bereits unternommenen Einhalt gethan werde. Zu dem Ende hat sie

vor allem für Aufrechthaltung des Besitzstandes Sorge zu tragen.
Art. XX. Wenn die Bundesversammlung von einem Bundesgliede

zum Schutze des Besitzstandes angerufen wird, und der jüngste Besitzstand

streitig ist, so soll sie für diesen besonderen Fall befugt seyn, ein bei der Sache
nicht betheiligtes Bundesglied in der Nähe des zu schützenden Gebiets auf-

zufordern, die Thatsache des jüngsten Besitzes, und die angezeigte Störung
desselben ohne Zeitverlust durch seinen obersten Gerichrshof summarisch unter-
suchen und darüber einen rechtlichen Bescheid abfassen zu lassen, dessen Voll-

ziehung die Bundesversammlung, wenn der Bundesstaat, gegen welchen er

gerichtet ist, sich nicht auf vorgangige Aufforderung freiwillig dazu versteht,
durch die ihr zu diesem Ende angewiesenen Mittel zu bewirken hat.

Art. XXI. Die Bundesversammlung hat in allen, nach Vorschrift

der Bundesakte bei ihr anzubringenden Streitigkeiten der Bundesglieder die

Vermittelung durch einen Ausschuß zu versuchen. Können die entstandenen

Streitigkeiten auf diesem Wege nicht beigelegt werden, so hat sie die Ent-
scheidung derselben durch eine Ausirägal-Instanz zu veranlassen, und dabei,

so lange nicht wegen der Austrägal-Gerichte überhaupt eine anderweitige
Uebereinkunft zwischen den Bundesgliedern statt gefunden hat, die in dem

Bundestags-Beschlusse vom sechszehnten Juni achtzehnhundert und siebenzehn
enthaltenen Vorschriften, so wie den, in Folge gleichzeitig an die Bundestags-

Gesandten ergehender Instruktionen, zu fassenden besondern Beschluß zu beob-
achten. 

Art. XXII. Wenn nach Anleitung des obgedachten Bundestags-Be-

schlusses der oberste Gerichtshof eines Bundesstaats zur Austrägal-Instanz

gewählt ist, so steht demselben die Leitung des Prozesses und die Entscheidung
des Streits in allen seinen Haupt= und Nebenpunkten uneingeschränkt und

ohne alle weitere Einwirkung der Bundesversammlung oder der Landesregie-

rung zu: Letztere wird jedoch, auf Antrag der Bundesversammlung, oder

der streitenden Theile, im Fall einer Zögerung von Seiten des Gerichts, die

zur Beförderung der Entscheidung nöthigen Verfügungen erlassen.
Art. XXIIII. Wo keine besondere Entscheidungs-Normen vorhanden

sind, hat das Austrägal-Gericht nach den in Rechtsstreitigkeiten derselben
Art
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Art vormals von den Reichsgerichten subsidiarisch befolgten Rechtsquellen,

in so fern solche auf die jetzigen Verhaltnisse der Bundesglieder noch anwend-
bar sind, zu erkennen.

Art. XXIV. Es steht ubrigens den Bundesgliedern frei, sowohl bei

einzelnen vorkommenden Streitigkeiten, als fur alle kunftige Falle, wegen
besonderer Austrage oder Compromisse ubereinzukommen, wie denn auch fru-
here Familien= oder Vertrags-Austräge durch Errichtung der Bundes-Au-
strägal-Instanz nicht aufgehoben, noch abgeandert werden.

Art. XXV. Die Aufrechthaltung der innern Ruhe und Ordnung in

den Bundesstaaten steht den Regierungen allein zu. Als Ausnahme kann

jedoch, in Rücksicht auf die innere Sicherheit des gesammten Bundes, und

in Folge der Verpflichtung der Bundesglieder zu gegenseitiger Hülfsleistung,
die Mitwirkung der Gesammtheit zur Erhaltung oder Wiederherstellung der

Ruhe, im Fall einer Widersetzlichkeit der Uncerthanen gegen die Regierung,

eines offenen Aufruhrs, oder gefährlicher Bewegungen in mehreren Bundes-
staaten, statt finden.

Art. XXVII. Wenn in einem Bundesstaate durch Widersetzlichkeit.

der Unterthanen gegen die Obrigkeit die innere Ruhe unmittelbar gefährdet,

und eine Verbreitung aufrührerischer Bewegungen zu fürchten, oder ein wirk-

licher Aufruhr zum Ausbruch gekommen ist, und die Regierung selbst, nach
Erschöpfung der verfassungsmäßigen und gesetzlichen Mittel, den Beistand des

Bundes anruft, so liegt der Bundesversammlung ob, die schleunigste Hülfe
zur Wiederherstellung der Ordnung zu veranlassen. Sollte im letztgedachten

Falle die Regierung notorisch außer Stande seyn, den Aufruhr durch eigene
Kräfte zu unterdrücken, zugleich aber durch die Umstände gehindert werden,
die Hülfe des Bundes zu begehren, so ist die Bundesversammlung nichts

desto weniger verpflichtet, auch unaufgerufen zur Wiederherstellung der Ord-
nung und Sicherheit einzuschreiten. In jedem Falle aber dürfen die verfüg-
ten Maaßregeln von keiner längern Dauer seyn, als die Regierung, welcher

die bundesmäßige Hülfe geleistet wird, es nothwendig erachtet.
Art. XXVII. Die Regierung, welcher eine solche Hülfe zu Theil

geworden, ist gehalten, die Bundesversammlung von der Veranlassung der
eingetretenen Unruhen in Kenntniß zu setzen, und von den zur Befestigung

der wiederhergestellten gesetzlichen Ordnung getroffenen Maaßregeln eine be-
ruhigende Anzeige an dieselbe gelangen zu lassen.

Art. XXVIII. Wenn die öffentliche Ruhe und gesetzliche Ordnung in

mehreren Bundesstaaten durch gefahrliche Verbindungen und Anschläge bedroht
sind, und dagegen nur durch Zusammenwirken der Gesammtheit zureichende

Maaßregeln ergriffen werden können, so ist die Bundesversammlung befugt
und berufen, nach vorgängiger Rücksprache mit den zunächst bedrohten Re-
gierungen, solche Maaßregeln zu berathen und zu beschließen.

Art. XXIX. Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer Jufsliz=

verweigerung eintritt, und auf gesetzlichen Wegen ausreichende Hülfe nicht
Jabrgang 1870. S erlangt
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erlangt werden kann, so liegt der Bundesversammlung ob, erwiesene, nach
der Verfassung und den bestehenden Gesetzen jedes Landes zu beurtheilende

Beschwerden uber verweigerte oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen, und
darauf die gerichtliche Hulfe bei der Bundesregierung, die zu der Beschwerde

Anlaßgegeben hat, zu bewirken.
Art. XXX. Wenn Forderungen von Privatpersonen deshalb nicht

befriedigt werden können, weil die Verpflichtung, denselben Genüge zu lei-

sten, zwischen mehreren Bundesgliedern, zweifelhaft oder bestritten ist, so“
hat die Bundesversammlung, auf Anrufen der Betheiligten, zuvörderst eine
Ausgleichung auf gütlichem Wege zu versuchen, im Fall aber, daß dieser
Versuch ohne Erfolg bliebe, und die in Anspruch genommenen Bundesglieder
sich nicht in einer zu bestimmenden Frist über ein Kompromiß vereinigten, die recht-

liche Entscheidung der streitigen Vorfrage durch eine Austrägalinstanz zu veranlassen.
Art. XXXI. Die Bundesversammlung hat das Recht und die Ver-

bindlichkeit, für die Vollziehung der Bundesakte und übrigen Grundgesetze,
des Bundes, der in Gemäßheit ihrer Kompetenz von ihr gefaßten Beschlüsse

der durch Austräge gefällten schiedsrichterlichen Erkenntnisse, der unter die Ge-

währleistung des Bundes gestellten kompromissarischen Entscheidungen und der
am Bundestage vermittelten Vergleiche, so wie für die Aufrechthaltung der

von dem Bunde übernommenen besonderen Garantieen, zu sorgen, auch zu

diesem Ende, nach Erschöpfung aller andern bundesverfassungsmäßigen Mittel,
die erforderlichen Exekutionsmaaßregeln, mit genauer Beobachtung der in

einer besondern Exekutionsordnung dieserhalb festgesetzten Bestimmungen und
Normen, in Anwendung zu bringen.

Art. XXXII. Da jede Bundesregierung die Obliegenheit hat, auf

Vollziehung der Bundesbeschlüsse zu halten, der Bundesversammlung aber

eine unmittelbare Einwirkung auf die innere Verwaltung der Bundesstaaten

nicht zusteht, so kann in der Regel nur gegen die Regierung selbst ein Exe-

kutionsverfahren statt finden. Ausnahmen von dieser Regel treten jedoch ein,

wenn eine Bundesregierung, in Ermangelung eigener zureichenden Mittel,
selbst die Hülfe des Bundes in Anspruch nimmt, oder wenn die Bundesver-

sammlung unter den im sechs und zwanzigsien Artikel bezeichneten Umständen,

zur Wiederherstellung der allgemeinen Ordnung und Sicherheit unaufgerufen
einzuschreiten verpflichtet ist. Im ersien Fall muß jedoch immer in Ueberein-
stimmung mit den Anträgen der Regierung, welcher die bundesmäßige Hülfe
geleistet wird, verfahren, und im zweiten Fall ein Gleiches, sobald die Re-

gierung wieder in Thatigkeit gesetzt ist, beobachtet werden.
Art. XXXIII. Die Erekutionsmaaßregeln werden im Namen der

Gesammtheit des Bundes beschlossen und ausgeführt. Die Bundesversamm-

lung ertheilt zu dem Ende, mit Berücksichtigung aller Lokalumsiände und

sonstigen Verhältnisse, einer oder mehreren, bei der Sache nicht betheiligten
Regierungen, den Auftrag zur Vollziehung der beschlossenen Maaßregeln,
und bestimmt zugleich sowohl die Stärke der dabei zu verwendenden Mann-

schaft,
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schaft, als die nach dem jedesmaligen Zweck des Exekutionsverfahrens zu
bemessende Dauer desselben.

Art. XXXIV. Die Regierung, an welche der Auftrag gerichtet ist,

und welche solchen als eine Bundespflicht zu übernehmen hat, ernennt zu

diesem Behuf einen Civilkommissair, der, in Gemäßheit einer, nach den Be-

stimmungen der Bundesversammlung, von der beauftragten Regierung zu er-

theilenden besondern Instruktion, das Exekutionsverfahren unmittelbar leitet.

Wemnn der Auftrag an mehrere Regierungen ergangen ist, so bestimmt die

Bundesversammlung, welche derselben den Civilkommissair zu ernennen hat.

Die beauftragte Regierung wird, während der Dauer des Erxekutionsverfah-
rens, die Bundesversammlung von dem Erfolge desselben in Kenntniß erhal-

ten, und sie, sobald der Zweck vollständig erfüllt ist, von der Beendigung des

Geschäfts unterrichten.
Art. XXXV. Der Bund hat als Gesammtmacht das Recht, Krieg,

Frieden, Bündnisse und andere Verträge zu beschließen. Nach dem im zwei-
ten Artikel der Bundesakte ausgesprochenen Zwecke des Bundes übt derselbe

aber diese Rechte nur zu seiner Selbstvertheidigung, zur Erhaltung der Selbst-

ständigkeit und dußern Sicherheit Deutschlands, und der Unabhängigkeit und
Unverletzbarkeit der einzelnen Bundesstaaten aus.

Art. XXXVI. Da in dem eilften Artikel der Bundesakte alle Mit-

glieder des Bundes sich verbindlich gemacht haben, sowohl ganz Deutschland,
als jeden einzelnen Bundesstaat, gegen jeden Angriff in Schutz zu nehmen,
und sich gegenseitig ihre sämmtlichen unter dem Bunde begriffenen Besitzungen
zu garantiren, so kann kein einzelner Bundesstaat von Auswärtigen verletzt

werden, ohne daß die Verletzung zugleich und in demselben Maaße die Ge-
sammtheit des Bundes treffe.

Dagegen sind die einzelnen Bundesstaaten verpflichtet, von ihrer Seite

weder Anlaß zu dergleichen Verletzungen zu geben, noch auswärtigen Staa-
ten solche zuzufügen. Sollte von Seiten eines fremden Staates über eine

von einem Mitgliede des Bundes ihm wiederfahrene Verletzung bei der Bun-

desversammlung Beschwerde geführt, und diese gegründet befunden werden,
so liegt der Bundesversammlung ob, das Bundesglied, welches die Be-

schwerde veranlaßt hat, zur schleunigen und genügenden Abhülfe aufzufordern,
und mit dieser Aufforderung, nach Befinden der Umstände, Maaßregeln, wo-

durch weitern friedestbrenden Folgen zur rechten Zeit vorgebeugt werde, zu
verbinden.

Art. XXXVII. Wenn ein Bundesstaat, bei einer zwischen ihm und

einer auswärtigen Macht entstandenen Irrung, die Dazwischenkunft des Bun-

des anruft, so hat die Bundesversammlung den Ursprung solcher Irrung und

das wahre Sachverhältniß sorgfältig zu prüfen. Ergiebt sich aus dieser
Prüfung, daß dem Bundesstaate das Recht nicht zur Seite steht, so hat die

Bumdesversammlung denselben von Fortsetzung des Streites ernstlich abzumah-
nen, und die begehrte Dazwischenkunft zu verweigern, auch erforderlichen

S 2 Falls
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Falls zur Erhaltung des Friedensstandes geeignete Mittel anzuwenden. Er-
giebt sich das Gegentheil, so ist die Bundesversammlung verpflichtet, dem
verletzten Bundesstaate ihre wirksamste Verwendung und Vertretung angedeihen
zu lassen, und solche so weit auszudehnen, als nothig ist, damit demselben volle

Sicherheit und angemessene Genugthuung zu Theil werde.
Art. XXXVIII. Wenn aus der Anzeige eines Bundesstaats, oder

aus andern zuverlassigen Angaben, Grund zu der Besorgniß geschopft wird,
daß ein einzelner Bundesstaat, oder die Gesammtheit des Bundes, von ei-

nem feindlichen Angriffe bedroht sey, so muß die Bundesversammlung sofort
die Frage: ob die Gefahr eines solchen Angriffes wirklich vorhanden ist? in
Berathung nehmen, und darüber in der kürzest-möglichen Zeit einen Aus-

spruch thun. Wird die Gefahr anerkannt, so muß, gleichzeitig mit diesem
Ausspruche, wegen der in solchem Falle unverzüglich in Wirksamkeit zu setzen-

den Vertheidigungsmaaßregeln, ein Beschluß gefaßt werden. Beides, jener
Ausspruch und dieser Beschluß, ergeht von der engern Versammlung, die

dabei nach der in ihr geltenden absoluten Stimmenmehrheit verfährt.
Art. XXXIX. Wenn das Bundesgebiet von einer auswärtigen Macht

feindlich überfallen wird, tritt sofort der Stand des Krieges ein, und es muß

in diesem Falle, was auch ferner von der Bundesversammlung beschlossen

werden mag, ohne weitern Verzug zu den erforderlichen Vertheidigungsmaaß-

regeln geschritten werden.
Art. XI. Sieht sich der Bund zu einer förmlichen Kriegserklrung

genöthigt, so kann solche nur in der vollen Versammlung nach der für dieselbe

vorgeschriebenen Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen beschlossen werden.
Art. XII. Der in der engern Versammlung gefaßte Beschluß über

die Wirklichkeit der Gefahr eines feindlichen Angriffes verbindet sämmtliche

Bundesstaaten zur Theilnahme an den vom Bundestage nothwendig erachte-
ten Vertheidi smaaßregeln. Gleicherweise verbindet die in der vollen Ver-
sammlung ausgesprochene Kiegserkldrung sämmtliche Bundesstaaten zur unmit-
telbaren Theilnahme an dem gemeinschaftlichen Kriege.

Art. XIIII. Wenn die Vorfrage, ob Gefahr vorhanden isi, durch die

Stimmenmehrheit verneinend entschieden wird, so bleibt nichts desto weniger
denjenigen Bundesstaaten, welche von der Wirklichkeit der Gefahr überzeugt

sind, unbenommen, gemeinschaftliche Verrheidigungsmaaßregeln unter einander
zu verabreden.

Art. XLIIII. Wenn in einem Falle, wo es die Gefahr und Be-

schützung einzelner Bundesstaaten gilt, einer der streitenden Theile auf die
förmliche Vermittelung des Bundes anträgt, so wird derselbe, in so fern er

es der Lage der Sachen und seiner Stellung angemessen findet, unter voraus-

gesetzter Einwilligung des andern Theils, diese Vermittelung übernehmen: je-
doch darf dadurch der Beschluß wegen der zur Sicherheit des Bundesgebiets

zu ergreifenden Vertheidigungsmaaßregeln nicht aufgehalten werden, noch in der

Ausführung der bereits beschlossenen ein Stillstand oder eine Verzögerung eintreten.
Art.
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Art. XLIV. Bei ausgebrochenem Kriege steht jedem Bundesstaate
frei, zur gemeinsamen Vertheidigung eine großere Macht zu stellen, als sein
Bundeskontingent betragt; es kann jedoch in dieser Hinsicht keine Forderung
an den Bund statt sinden.

Art. XLV. Wenn in einem Kriege zwischen auswartigen Machten

oder in andern Fallen Verhaltnisse eintreten, welche die Besorgniß einer Ver-

letzung der Neutralitat des Bundesgebiets veranlassen, so hat die Bundesver-

sammlung ohne Verzug im engern Rathe die zur Behauptung dieser Neutra-

litat erforderlichen Maaßregeln zu beschließen.
Art. XLVI. Beginnt ein Bundesstaat, der zugleich außerhalb des

Bundesgebiets Besitzungen hat, in seiner Eigenschaft als Europaische Macht
einen Krieg, so bleibt ein solcher die Verhaltnisse und Verpflichtungen des
Bundes nicht berührender Krieg dem Bunde ganz fremd.

Art. XLVII. In den Fällen, wo ein solcher Bundesstaat in seinen

außer dem Bunde belegenen Besitzungen bedroht oder angegriffen wird, rritt
für den Bund die Verpflichtung zu gemeinschaftlichen Vertheidigungs-Maaß=
regeln, oder zur Theilnahme und Hülfsleistung nur in so fern ein, als der-

selbe, nach vorgängiger Berathung durch Stimmenmehrheit in der engern Ver-
sammlung, Gefahr für das Bundesgebiet erkennt. Im letztern Falle finden
die Vorschriften der vorhergehenden Artikel ihre gleichmäßige Anwendung.

Art. XIVIII. Die Bestimmung der Bundesakte, vermöge welcher,

nach einmal erklärtem Bundeskriege kein Mitglied des Bundes einseitige Un-

terhandlungen mit dem Feinde eingehen, noch einseitig Waffenslillstand oder

Frieden schließen darf, ist für sämmtliche Bundesstaaten, sie mögen außerhalb
des Bundes Besitzungen haben oder nicht, gleich verbindlich.

Art. XLIX. Wenn von Seiten des Bundes Unterhandlungen über

Abschluß des Friedens oder eines Wasffenstillstandes statt sinden, so hat die

Bundesversammlung zu spezieller Leitung derselben einen Ausschuß zu bestellen,
zu dem Unterhandlungs-Geschäft selbst aber eigene Bevollmächtigte zu ernen-
nen, und mit gehbrigen Instruktionen zu versehen. Die Annahme und Beslä-

tigung eines Friedensvertrags kann nur in der vollen Versammlung geschehen.

Art. L. In Bezug auf die auswärtigen Verhältnisse überhaupt liegt
der Bundesversammlung ob:

1) Als Organ der Gesammtheit des Bundes für die Aufrechthaltung fried-

licher und freundschaftlicher Verhältnisse mit den auswärtigen Staaten

Sorge zu tragen;
2) Die von fremden Mächten bei dem Bunde beglaubigten Gesandten an-

zunehmen, und, wenn es nöthig befunden werden sollte, im Namen des

Bundes Gesandte an fremde Mächte- abzuordnen;
3) In eintretenden Fällen Unterhandlungen für die Gesammtheit des Bun-

des zu führen, und Verträge für denselben abzuschließen;
4) Auf Verlangen einzelner Bundesregierungen, für dieselben die Verwen-

dung des Bundes bei fremden Regierungen, und, in gleicher Art, Louf
er-
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Verlangen fremder Staaten, die Dazwischenkunft des Bundes bei ei

zelnen Bundesgliedern eintreten zu lassen.
Art. LI. Die Bundesversammlung ist ferner verpflichtet, die auf das

Militairwesen des Bundes Bezug habenden organischen Einrichtungen, und

die zur Sicherstellung seines Gebiets erforderlichen Vertheidigungs-Anstalten

zu beschließen.
Art. LII. Da zu Erreichung der Zwecke und Besorgung der Angele-

genheiten des Bundes, von der Gesammtheit der Mitglieder Geldbei#trdge zu

leisten sind, so hat die Bundesversammlung
1) den Betrag der gewöhnlichen verfassungsmäßigen Ausgaben, so weit

solches im Allgemeinen geschehen kann, festzusetzen;
2) in vorkommenden Fällen die zur Ausführung besonderer, in Hinsicht

auf anerkannte Bundeszwecke gefaßten Beschlüsse erforderlichen außeror-
dentlichen Ausgaben und die zur Bestreitung derselben zu leistenden Bei-

träge zu bestimmen;
3) das matrikelmäßige Verhältniß, nach welchem von den Mitgliedern des

Bundes beizutragen ist, festzusetzen;
4) die Erhebung, Verwendung und Verrechnung der Beiträge anzuordnen

und darüber die Aufsicht zu führen.

Art. Ulll. Die durch die Bundesakte den einzelnen Bundesstaaten.

garantirte Unabhängigkeit schließt zwar im Allgemeinen jede Einwirkung des
Bundes in die innere Staatseinrichtung und Staatsverwaltung aus. Da

aber die Bundesglieder sich in dem zweiten Abschnitt der Bundesakte über

einige besondere Bestimmungen vereinigt haben, welche sich theils auf Gewähr=
leistung zugesicherter Rechte, theils auf bestimmte Verhaltnisse der Unterthanen
beziehen, so liegt der Bundesversammlung ob, die Erfüllung der durch diese
Bestlimmungen übernommenen Verbindlichkeiten, wenn sich aus hinreichend be-

gründeten Anzeigen der Betheiligten ergiebt, daß solche nicht statt gefunden
habe, zu bewirken. Die Anwendung der in Gemäßheit dieser Verbindlichkeiten

getroffenen allgemeinen Anordnungen auf die einzelnen Fälle bleibt jedoch den
Regierungen allein überlassen.

Art. LIV. Da nach dem Sinn des dreizehnten Artikels der Bundes-

akte, und den darüber erfolgten spatern Erklärungen, in allen Bundesstaaten

landstandische Verfassungen statt finden sollen, so hat die Bundesversamm-
lung darüber zu wachen, daß diese Bestimmung in keinem Bundesstaat uner-

füllt bleibe.

Art. LV. Den souverainen Fürsten der Bundesstaaten bleibt überlassen,

diese innere Landes-Angelegenheit, mit Berücksichtigung sowohl der früherhin
gesetzlich bestandenen ständischen Rechte, als der gegenwärtig obwaltenden Ver-
hältnisse zu ordnen.

Art. LVI. Die in anerkannter Wirksamkeit bestehenden landständi-

schen Verfassungen können nur auf verfassungsmäßigen Wege wieder abgeän-
dert werden.

Art.



Art. LVII. Da der deutsche Bund, mit Ausnahme der freien Stadte,
aus souverainen Fürsten besteht, so muß, dem hierdurch gegebenen Grundbegriffe

folge, die Tsammte Staatsgewalt in dem Oberhaupke des Staats vereinigt
leiben, und der Souverain bann durch eine landständische Verfassung nur in der

Ausübung bestimmter Rechte an die Mitwirkung der Stände gebunden werden.
Art. LVIII. Die im Bunde vereinten souverainen Fürsien dürfen durch

keine landsteindische Verfassung in der Erfüllung ihrer bundesmäßigen Verpflich-

tungenWehinder oder beschränkt werden.
Art. LIX. Wo die Oeffentlichkeit landständischer Verhandlungen durch

die Verfassung gestattet ist, muß durch dieGeschäftsordnung dafür gesorgt werden,daß die gesetzlichen Grenzen der freien Aeußerung, weder bei den Verhamdm en
selbst, noch bei deren Bekanntmachung durch den Druck, auf eine die Ruhe Ses

einzelnen Bundesstaats oder des gesammten Deutschlands gefährdende Weise über-
schritten werden.

Art. LX. Wenn von einem Bundesgliede die Garantie des Bundes für

die in seinem Lande eingeführte landständische Verfassung nachgesucht wird, so ist

die Bundesversammlung bercchtigt, solche zu übernehmen. Sie erhält dadurch die
Befugniß, auf Anrufung der Betheiligten die Verfassung aufrecht zu erhalten,
und die über Auslegung oder Anwendung derselben entskandenen Irrungen, so fern
dafür nicht anderweitig Mirtel und Wege gesetzlich vorgeschrieben sind, durch güt-
liche Vermittelung oder kompromissarische Entscheidung beizulegen.

Art. LXI. Außer dem Fall der übernommenen besondern Garantie einer
landständischen Verfassung, und der Aufrechthaltung der über den dreizehnten Ar-
tikel der Bundesakte hier festgesetzten Bestimmungen, ist die Bundesversammlung
nicht berechtigt, in landständische Angelegenheiten, oder in Streitigkeiten zwischen
den Landesherren und ihren Ständen einzuwirken, so lange solche nicht den im
sechs und zwanzigsten Artikel bezeichneten Charakter annehmen, in welchem Falle
die Bestimmungen dieses, so wie des sieben und zwanzigsten Artikels auch hiebei

ihre Anwendung finden. Der sechs und vierzigste Artikel der Wiener Kongreß-
akte vom Jahre achtzehn hundert und funfzehn, in Betreff der Verfassung der
freien Stadt Frankfurt, erhalt jedoch hierdurch keine Abänderung.

Art. LXII. Die vorstehenden Bestimmungen in Bezug auf den dreizehn-
ten Artikel der Bundesakte sind auf die freien Städte in soweit amwendbar, als
die besondern Verfassungen und Verhltnisse derselben es zulassen.

Art. LXIII. Es liegt der Bundesversammlung ob, auf die genaue und
vollständige Erfüllung derjenigen Bestimmungen zu achten, welche der vierzehnte
Artikel der Bundesakte in Betreff der mittelbar gewordenen ehemaligen Reichs-
stände und des ehemaligen unmittelbaren Reichsadels enthdlt. Diejenigen Bun-
desglieder, deren Landern die Besitzungen derselben einverleibt worden, bleiben ge-

gen den Bund zur unverruckten Aufrechthaltung und der durch jene Bestimmungen
egründeten staatsrechtlichen Verhältnisse verpflichtet. Und wenn gleich die über

die Anwendung der in Gemächeit des vierzehnten Artikels der Bundesakte erlasse-
nen Verordnungen oder abgeschlossenen Verträge entstehenden Streitigkeiten in ein-

elnen Fällen an die kompekenten Behbrden des Bundesstaats, in welchem die Be-
sen en der mittelbar gewordenen Fürsten, Grafen und Herren gelegen sind, zur

Entscheidung gebracht werden müssen, so bleibt denselben doch, imFal- der ver-

weigerten gesetzlichen und verfassungsmäßigen Rechtshülfe, oder einer einseitigen
zu hrem Nachtheil erfolgten legislativen Erklarung der durch die Bundesakte ihnen

zugesicherten Rechte, der Rekurs an die Bundesversammlung vorbehalten; Lurs
iese
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diese ist in einem solchen Falle verpflichtet, wenn sie die Beschwerde gegrundet findet,
eine genugende Abhulfe zu bewirken.

Art. LXIV. Wenn Vorschlage zu gemeinnutzigen Anordnungen, deren

Zweck nur durch die usammenwirtende heilnahme aller Bundesstaaten vollstan-
dig erreicht werden kann, von einzelnen Bundesgliedern an die Bundesversamm-
lung gebracht werden, und diese sich von der Zweckmäßigkeit und Ausführbarkeit
solcher Vorschäge im Allgemeinen überzeugk, so liegt ihr ob, die Mittel zur Voll-
führung derselben in sorgfältige Erwägung zu ziehen, und ihr anhaltendes Bestre-
ben dahin zu richten, die zu dem Ende erforderliche freiwillige Vereinbarung

unter den ainchichen Bandesgliedern zu bewirken.
Art. LXV. Die in den besondern Bestimmungen der Bundesakte, Artikel

160, 18, 19, zur Berathung der Bundesversammlung gestellten Gegenstände bleiben
derselben, um durch gemeinschaftliche Uebereinkunft zu möglichst gleichfrmigen
Verfügungen darüber zu gelangen, zur fernern Bearbeitung vorbehalten.

Die vorstehende Akte wird als das Resultat einer unabänderlichen Verein-
barung zwischen den Bundesgliedern, mittelst Präsidial-Vortrags an den Bun-
destag gebracht, und dort, in Folge gleichlautender Erklärungen der Bundesre-

gierungen, durch förmlichen Bundesbeschluß zu einem Grundgesetz erhoben wer-
en, welches die nämliche Kraft und Gültigkeit wie die Bundesakte selbst haben

und der Bundesversammlung zur unabweichlichen Richtschnur dienen soll.
Zur Urkund dessen haben sämmtliche hier versammelte Bevollmächtigte die

gegenwärtige Akte unterzeichnet und mit ihren Wappen untersiegelt.
So geschehen zu Wien, den funfzehnten des Monats Mai, im Jahr ein

tausend acht hundert und zwanzig.
(L. S.) Fürst von Metternich. (L. S.) Freiherr von Berstett.
(I. 8.) Graf Bernstorff. (L. S.) Freiherr von Tettenborn.
(L. S.) Krusemarck. (L. S.) Münchhausen.
(L. S.) J. E. von Küster. (L. S.) du Bos du Thil.
(L. S.) Freiherr von Zentner. (l. S.) J. Bernstorff.
(L. S.) Freiherr von Stainlein. (L. S.) A. R. Falck.
(L. S.) Graf v. d. Schulenburg. (L. S.) Karl Wilh. Freih. v. Fritsch.
(L. S.) von Globig. (L. S.) E. F. L. Marschall v. Bieberstein.
(L. S) Ernst Graf v. Hardenberg. (I. S.) L. H. Freiherr von Plessen.
(L. S.) Graf von Mandelsloh. (L. S.) von Berg.

(L. S.) J. F. Hach.
nachdem dieselbe durch einen in der Sitzung der Bundesversammlung am 8ten

Juni d. J. einhellig gefaßten Beschluß zu einem der Bundesakte an Kraft und

Gültigkeit gleichen Grundgesetze des Bundes erhoben worden, als solches zur
allgemeinern Kenntniß gebracht, und von allen Behbrden und Unterthanen in

den zum deutschen Bunde gehbrenden Provinzen Unserer Monarchie geachtet
werde. Gegeben Berlin, den 24Sten Juni 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. Graf v. Bernstorff.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

 NN3o. 13.

([No. 613.) Verordnung über die Einführung der Vorschriften des Allg. Landr. Th. II.

Tit. 20. &amp;. 12. bis 15. incl., und der Krim. Ordn. K. 96. bis 98. incl.,

wegen der von Preußischen Unterthanen im Auslande, oder von Fremden

im Inlande oder auch im Auslande begangenen Verbrechen oder Ver-

gehen, in sämmtliche Provinzen der Monarchie, worin die Preußischen

Gesetzbücher noch nicht Gesetzeskraft haben. Vom 30. Juni 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen rc. 2c.

Um die Grundsätze wegen Untersuchung und Bestrafung der von Unsern

Unterthanen im Auslande, imgleichen der von Fremden innerhalb Unserer

Staaten oder auch im Auslande begangenen Verbrechen oder Vergehen, in

allen Provinzen der Monarchie in Uebereinstimmung zu bringen, verordnen
Wir, auf Antrag Unsers Staatsministeriums, nach erfordertem Gutachten
Unsers Staatsraths, wie folgt:

1. Die Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil II. Titel 20.

S. 12. bis 15. einschließlich, imgleichen der Kri inalordnung F. 96. bis 98.

einschließlich, welche zu dem Ende der gegenwärtigen Verordnung als Anhang
beigefügt sind, sollen von nun an in allen Provinzen der Monarchie, worin

die erwähnten Gesetzbächer übrigens noch nicht Gesetzeskraft haben, mit den-
tenigen Modifikationen in Anwendung kommen, welche aus der eigemhüm-
lichen Einrichtung der Gerichte in diesen Provinzen sich von selbst ergeben.

2. Alle, diesen Worschriften zuwiderlaufende, in den oberwähnten

Provinzen bisher gültig gewesene Gesetze und Verordnungen, namentlich
auch die Artikel 5. ö. und 7. des in den Rheinprovinzen noch geltenden Ge-

setzbuchs über das gerichtliche Verfahren in Strafsachen, sollen dagegen außer
Kraft treten.

3. Die Minister der Justiz und der auswärtigen Angelegenheiten haben

für die Beobachtung dieser Verordnung zu sorgen. Besonders wird der Justiz-
minister die Gerichte in den neuen Provinzen mit dem Sinne der Vorschriften

Jahrgang 1820. T des

(Ausgegeben zu Berlin den 15ten Juli 1820.)
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des Allgemeinen Landrechts und der Kriminalordnung, und mit der Art, wie

sie in den alten Provinzen Unserer Monarchie, wo jene Gesetzbucher gelten,

angewandt werden, in einer besondern Instruktion bekannt machen.
Gegeben Berlin, den 30sten Juni 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:
Friese.

Anhang.
Allgemeines Landrecht Theil II. Ticel 20. Abschnitt 1. §. 12. bis 15.

K. 12.
No nur Unterthanen, sondern anch Fremde, welche innerhalb der Grenze

des Scaats sich aufhalten, sind sich um die Gesetze desselben zu erkundigen

verpflichtet.
#§# 13. Dergleichen Fremde, welche innerhalb Landes Verbrechen be-

gehen, werden daher auch nach inlandischen Gesetzen bestraft.
K. 14. Fremde aber, wenn sie wegen auswärts begangener Verbrechen

zur Strafe gezogen werden sollen, müssen nach den Gesetzen des Orts, wo

sie das Verbrechen begangen haben, beurtheilt werden.
g. 15. Doch kommt es allen denen, welche wegen auswärks began-

gener Verbrechen innerhalb Landes bestraft werden sollen, zu statten, wenn

die hiesigen Gesetze eine gelindere Strafe auf das auswärts begangene Ver-
brechen bestimmt haben.

Kri inalordnungTitelI. chn 3. g. 96. bis 98.

Aules was wegen des Gerichtssiahen in Kriminalsachen verordnet worden,

findet nur alsdann Anwendung, wenn die mehrern bei einer Kriminalunter-

suchung eintretenden Gerichtsstande sich insgesammt in hiesigen Landen be-
sinden. Ist aber einer oder der andere davon ein ausländisches Gericht, so

hat es wegen der Frage: in wie fern die Auslieferung verlangt werden könne?

bei den Bestimmungen der mit auswärtigen Staaten bestehenden Verträge,
sein Bewenden.

Jedoch ist dabei Folgendes zu beobachten:
1) Jeder Unterrichter, der von einem auswäriigen Gericht einen Verbrecher

ausgeliefert erhdlt, muß, wenn zugleich die Ausstellung von Reversalien

de observande reciproco verlangt wird, hierzu die Autorisation bei
dem Landes-Justizkollegio nachsuchen, welches bei dem Depa###emen#t

der auswärtigen Angelegenheiten anfrägt.
2) Bei
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2) Bei Auslieferung eines Verbrechers an ein auswartiges Gericht, muß
darauf gedrungen werden, daß das Letztere ebenfalls vor der Ausliefe-
rung Reversalien ausstelle; es sey denn, daß das Departement der aus-

wärtigen Geschäfte solche in einzelnen vorkommenden Fällen für über-
flüssig erklärt.
Kein Richter darf einen Menschen außer Landes verabfolgen lassen, oder
an ein auswärtiges Gericht abliefern, bevor nicht zu dieser Auslieferung

die Autorisation des Departements der auswärtigen Angelegenheiten ein-
geholet worden.
Untergerichte müssen diese Autorisation bei dem ihnen vorgesetzten Ober-

gericht nachsuchen, welches letztere über das Verlangen des auswärtigen
Richters an das Kabinetsministerium gutachtlich berichtet.

Wenn nicht durch Verträge ein anderes bestimmt worden, so muß auf
die Auslieferung des Verbrechers angetragen werden, wenn derselbe ein
Ausländer, und das Verbrechen im Auslande verübt worden ist.

§. 97. Hat ein hiesiger Unterthan ein Verbrechen außerhalb Landes

begangen, und das einländische Gericht, welches ihn ergriffen hat, will sich
mit Führung der Untersuchung wider ihn nicht befassen, so isi es innerhalb
sechs Meilen den Verbrecher an den ordentlichen Richter seines inländischen

Wohnorts abzuliefern befugt, und dieser ist die Untersuchung zu übernehmen

verpflichtet.
g. 98. Wenn die Handlung des angeschuldigten diesseitigen Unterthans

nur nach den auswartigen und nicht nach den hiesigen Gesetzen strafbar ist,

so findet weder Untersuchung noch Bestrafung Statt.

3

4

5

(No. 64.) Deklaration des g. 3. der Verordnung vom 1#ten März 1818. über die Lehen

und Fideikommisse in den jenseits der Elbe gelegenen Provinzen. Vom

1. Juli 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Kdnig von
Preußen 2c. 21c.

Thun kund und fügen hiermit zu wissen:

In der Verordnung vom 11ten März 1818. haben Wir bestimmt, daß

für diejenigen Lehen und Fideikommisse in Unsern jenseits der Elbe gelegenen
Provinzen, welche zur Zeit der Wiedereinführung des Allgemeinen Landrechts
noch nicht völlig freies Eigenthum geworden waren, die Erbfolgerechte der
Agnaten von der Zeit dieser Wiedereinführung an, als wiederhergestellt be-

trachtet werden sollten.
Da aber in der Zwischenzeit, von dieser Wiedereinführung an bis zur

Gesetzeskraft der Verordnung vom 1##ten März 1818., die Besitzer der Lehen
und
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und Fideikommisse Veraußerungen oder anderweite Belastungen derselben vor-

genommen haben konnten, und in der erwahnten Verordnung uber das Ver-

haltniß der Agnaten zu solchen dritten Erwerbern nichts ausdrucklich bestimmt
ist, so sind hieruber in den Gerichten Zweifel entstanden. Um diese Zweifel
und die daraus entsprungene Rechtsungewißheit zu entfernen, sinden Wir Uns

gegemwärtig bewogen, nach erfordertem Gutachten Unsers Staatsraths, und
mit Räcksicht auf die Verordnung vom 11. März 1818., imgleichen auf

das Allgemeine Landrecht Theil I. Titel 18. 9. 290. 291. Titel 15. 9. 26.
Titel 20. §. 80., auf das Hypothekenpatent vom 22. Mai 1815. und auf

die fernere Hypothekenverordnung vom 23. Dezember 1816. zu verordnen,

wie folget:
K. 1. Diejenigen Agnaten, welche ihre Erbfolgerechte zur Eintragung

in die Hypothekenbächer vor dem 1sten Januar 1818. gehörig angemeldet

haben, können das Gut bei eintretendem Sukzessionsfall auch von allen dritten

Besitzern, welche dasselbe in der Zeit nach Wiedereinführung des Allgemeinen
Landrechts bis zur Gesetzeskraft der Verordnung vom 11ten März 1818. er-

worben haben, zurückfordern; sie sind jedoch diese Enwerber als redliche Be-

sitzer zu behandeln verpflichtet. Eine gleiche Verpflichtung haben sie auch
gegen die Erwerber anderer dinglichen Rechte an dem Lehen oder Fideikommi

aus jenem Zeitraum.
g. 2. Dasselbe gilt von denjenigen Agnaten, welche sich in dem Zeit-

raum vom isten Januar 1818. bis zur Gesetzeskraft der Verordnung vom

oten März 1818. gemeldet haben, wenn die Verdußerung oder Bestellung

irgend eines dinglichen Rechts für einen Dritten, später, als diese Anmeldung,

vorgefallen ist.
g. 3. Solche Agnaten dagegen, welche sich weder vor dem isten Ja-

nuar 1818., noch vor einer solchen Veräußerung oder Bestellung irgend eines

dinglichen Rechts für einen Dritten, gemeldet haben, müssen die Rechte der
dritten Erwerber unbedingt anerkennen.

S. 4. In allen diesen Fällen bleibt es den zur Erbfolge gelangenden
Agnaten unbenommen, aus dem Vermögen des Besitzers, welcher die Ver-

dußerung oder die Bestellung irgend eines dinglichen Rechts für einen Dritten
vorgenommen hat, so weit es die bestehenden Gesetze gestatten, Ersatz zu fordern.

Urkundlich unter Unserer Allerhochsteigenh##ndigen Unterschrift und bei-

gedrucktem Koniglichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 1sten Juli 1820.

(. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:
Friese.



Gesetz-Sammlung
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Koöniglichen Preußischen Stgaten.

 JNo. 14.—

(No. 615.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 7ten August 1 820., die Einrichtung des Abga-

benwesens betreffend.

N. # Mir die zut Vollendung der Stener-Reform entworfenen Gesetze

mit dem Gutachten des Staatsraths vorgelegt worden, habe Ich auf Ihren

Antrag noch eine Kommission aus den Prinzen Meines Hauses und einigen
andern Mitgliedern des Staatsraths angeordnet, um wiederholenrlich zu erwä-

gen, ob es ohne Gefahrdung höherer Staatszwecke moglich sep, den Staats-

bedarf noch so erheblich zu ermäßigen, daß eine wesentliche Exleichterung der

Abgaben gegen die vorliegenden Steuergesetze erfolgen könne. Diese Prufung
ist gegenwärtig soweit vollendet, daß die Unvermeidlichkeit der vorgeschlagenen

Abgaben unter einigen, die Ausführung erleichternden Bestimmungen bestätigt
worden ist. Ich trage Ihnen daher nunmehr auf, die Bekanntmachung der
beigebenden von Mir vollzogenen Gesetze:

1) über Einrichtung des Abgabemvesens,
2) wegen Einführung einer Klassensteuer,
3) wegen Entrichtung einer Mahl= und Schlachtsteuer,

- wegen Entrichtung der Gewerbesteuer
sofort zu veranstalten. Den dem Gesetze wegen Einrichtung des Abgabemvesens
C. 2. beizufügenden allgemeinen Etat der gewöhnlichen Ausgaben und Ein-

nahmen des Staats werde ich Ihnen künftig zur nachtrdglichen Bekanntmachung

zugehen lassen. Vorjetzt kommt es zunächst darauf an, die vorliegenden Ge-

setze unverzüglich zur Ansführung zu bringen, und namentlich die Klassensteuer in
den drei oberen Klassen mit bier, zwei und einem Thaler monarlich voin Iisten Ju-

lius, die sämmtlichen übrigen Klassen aber vom IUsten September dieses Jahres ab

unfehlbar einziehen zu lassen, da bei Deckung des laufenden Staatsbedarfs
auf diese Einnahme gerechnet worden. Berlin, den 7ten August 1820.

Friedrich Wilhelm.
An den Staatskanzler Herrn Fürstenv.Hardenberg!

Jabegang 182e. u (No. 616.)

(Ausgegeben zu Berlin den 12ten August 1820.)



(No. 616.) Gesetz über die Einrichtung des Abgabenwesens. Vom Josten Mai 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen rc. 7.

Um die Reform der Steuer-Gesetzgebung zu vollenden, welche Wir in

der Verordnung vom 2 dsten Oktober 181. Unsern getreuen Unterthanen zugc-

sagt, würden Wir vor Allem eine Revision der Grundsteuer in Unsern sammtli-

chen Provinzen nothig gefunden haben, wenn Wir nicht in BetrachtderSchwierig-
keiten, die damit unzertrennlich verbunden sind, rathsam gefunden hätten, diesen,
die Provinzial-Inreressen mehr berührenden Gegenstand der Berathung mit den

Ständen vorzubehalten.
Da jedoch der Slaatsbedarf, namentlich, neben dem, nach möglichster

Beschränkung unvermeidlich gebliebenen Aufwande für die Kriegsmacht und
die Verwaltung, ganz besonders auch die Verzinsung und der durch Unsere

Verordnung vom I7##en# Januar dieses Jahres festgesetzte jährliche Abtrag der

größtentheils zur Befreiung und Wiederherstellung des Landes ausgenommenen
Staatsschuld forrdauernd gesichert bleiben muß;

Da ferner dieser Bedarf, bei gestiegenen Preisen aller Arbeiten und

Leistungen, nach Aufhebung der Universalafzise, Binnenzölle, Naturalliefe-
rungen für das Militair, auch Vorspanns in den alten Provinzen, so wie
der droits reunis in den sonst von Frankreich besessenen Landestheilen,

selbst mit Beihülfe der durch die Gesetze vom 20sten Mai 1818. und Zten Fe-

bruar 1819. eingeführten Steuern noch nichr vollständig gedeckt ist;
und da endlich auch diesenigen Verminderungen der Ausgaben, welche

sowohl nach Unserer Verordnung vom 17ten Januar d. J. durch Ersparung
der Zinsen von den abgelöseten Staatsschulden, als aus den sich nach und

nach ausführbar zeigenden Verbesserungen der Verwaltung erwartet werden dür-
fen, und zur Erleichterung der Steuern bereits bestimmt sind, doch erst nach

Verlauf einiger Jahre wirksam hervortreten können:
so haben Wir nicht anstehen wollen, auch die Erhebung der zu Bestrei-

tung des gesammten Staalsbedarfs annoch erforderlichen übrigen Abgaben
sofort zu verfügen, und verordnen deshalb, nach vernommenem Gutachten

Unsers Staatsraths, wie folgt:
H. I. Die Auflagen sind fernerhin:

a) die Zölle und die Verbrauchsstener von ausländischen Waaren, nach dem

Gesetz vom 20shten Mai 1818;

b) die Abgabe vom Salz, nach dem Gesetz vom 17ten Januar 1820. und

den früheren, diesen Gegenstand betreffenden Veroronungen;
c) die Stempelsteuer, wie solche durch ein besonderes Gesetz bestimmt wer-

den wird;

d) die



ch die Gewerbesteuer, nach einem neuen Gesetze vom heutigen Tage;
e) die Grundsteuer in ihrer gegenwartigen Verfassung, und nach den Be—

stimmungen, die dieses Gesetz im F. 3. bis 7. enthält;
-die Steuer von inlandischem Branntwein, Branmalz, Weinmost und

Tabacksblattern, nach dem Gesetze vom gten Februar 1910;

8) an die Stelle der abzuschaffenden persönlichen Steuern, eine Klassensteuer,
und da, wo diese nicht erhoben wird,

h) eine Mahl= und Schlachtsteuer, beides (g, l#) nach Inhalt der heute
besonders ergehenden Gesetze.

S. 2. In Vollziehung Unserer, den Staatshaushalt und das Staatsschul-

denwesen betreffenden, Kabinetsorder vom. 1 vten Januar d. J. No. II. (Gesetz-

sammlung No. 570.) lassen Wir den von Uns genehmigten allgemeinen Etat

der gewöhnlichen Ausgaben und Einnahmen des Staats, für die drei nächsten

Jahre vom Isten Januar 1820. bis 31sten Oezember 1822. hier beifügen.
&amp;#. 3. Die Grundsteuer wird in jeder Provinz nach den Grundsätzen und

Vorschriften erhoben, welche darin gegenwärtig zur Anwendung kommen.
g. 4. Doch wird hierbei verordnet, daß schon jetzt an keinem Orte, wo-

selbst die Grundsteuer in Folge der seit 1780. eingetretenen Staatsveränderungen
neu eingeführt oder erhöhet worden ist, der Belauf derselben den fünften Theil

des Rein-Ertrages vom verpflichteren Grundstücke übersteigen dürfe.
Der Grundbesitzer, der eine höhere Belastung durch die Grundfkeuer

behauptet, und zu erweisen vermag, kann die Herabsetzung auf den fünften

Theil des Ertrages fordern.
Bezirks= und Gemeindeabgaben dürfen hierbei nicht in Anschlag ge-

bracht werden.

Die Domainengrundstücke und Forsten sind stenerpflichtig, und
wenn sie nach Anleitung des Gesetzes vom Oten März 1810. veräußert werden,

überall mit der landüblichen Grundsteuer, jedoch in keinem Fall niedriger, als

dem sechsten Theil des Rein-Ertrages, zu belegen.
S. 6. Der Servis, welcher bisher von den Sltädten und Distrikren in den

östlichen Provinzen zur General-Serviskasse oder zu den Haupt-Jnstitutenkassen

bezablt wurde, wird von denselben im bisherigen Betrage bis zu der im Ein-

gange dieses Gesetzes angedeuteten Revision der Grundsteuer zu den Staats=

kassen entrichtet.
Wo gar kein Realservis erhoben wird, oder wo der Beitrag zur allge-

meinen Serviskasse oder den Haupt-Institutenkassen mehr beträgt, als der

Realserois, steht es der Gemeine frei, ihren Servisbeitrag den Grundbesitzern
als Grundsteuer verhältnißmäßig aufzulegen, oder andere, den ertlichen Ver-

bällnissen angemessene Abänderungen bei der obersten Venwaltungsbehörde in

Antrag zu bringen.
1 2 C. v.
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§. 7. Die Gemeinden sind schuldig, die Grundsteuer mit Einschluß des
im C. 6. gedachten Servises von den Zahlungspflichtigen einzuziehen, und in

monatlichen Beiträgen vor Ablauf jeden Monats an die ihnen angewiesene

Kasse abzuführen, auch in Zukunft die Servis-Angelegenheiten in der bisheri-
gen Art zu bearbeiten.

&amp;. 8. Die Erhebung der Mahl= und Schlachtsteuer geschieht in denjeni-
 gen Städren, die in dem anliegenden Verzeichnisse benannt sind. Wenn jedoch

eine dieser Gemeinen, in welchen bisher eine Mahlsteuer nicht erhoben wurde,
vorziehen sollte, das von der Mahl= und Schlachtsteuer zu erwartende Ein-

kommen auf dem Wege der Klassensteuer aufzubringen, so hat sie ihren An-
trag zu Unserer unmittelbaren Entscheidung an die vorgesetzte Behörde zu richten.

Auch soll den Städten, die im Berzeichnisse nicht genannt sind, die Wahl
der Mahl= und Schlachtsteuer stalt der Klassensteuer gestattet seyn, wenn die

oberste Verwaltungsbehörde die Hebung, den örtlichen Verhältnissen nach,
hinlänglich gesichert findet.

&amp;. O. Gegen Entrichtung der im §. I. festgesetzten Steuern hören alle

bisherigen darunter nicht begriffenen Abgaben auf, namentlich
an Konsumtionssteuern:

a) die Akzise vom Gemahl, Fleisch und Brennmaterial, so wie die Land-

Konsumtionssteuer vom-Schlachtvieh in den alten Provinzen (99. 1——.
Verordnung vom 8ten Februar 1810.;

b) die Generalakzise, Landakzise, Fleischsteuer und der Mahlgroschen, oder
dessen Surrogat im Herzogthum Sachsen;

P) die besondere Mahl= und Schlachtsteuer in einzeluen Distrikren zwischen

der Elbe und Weser, und im Mindenschen Regierungsbezirk;
) die Schlachtsteuer im Großherzogkhum Posen und in einem Theile des

Marienwerderschen Regierungsbezirks;
e) die Oktroi in den westphälischen und rheinischen Stadten. (. 13.)

.38. An persönlichen Steuern:

3) die durch das Edikt vom 7ten September 1811. eingeführte Personen-
steuer, überall, wo sie bisher erboben worden;

b) die Personen= und Karaktersteuer im Herzogehum Sachsen;

P)die in einem Theile des Arnsberger Regierungsbezirks erhobene Ver-
mögenssteuer;

d) die französische und bergische Personal= und Mobiliarsteuer in den west-
lichen Provinzen; ·

e)dieThür-midFenstcrsteuerJwosienoch-stattsindek.
C. Die Gewerbesteuer:

a) die durch das Edikt vom 2ken November 1810. oingeführte allgemeine

Gewerbesteuer;
b)sammt-



b) sämmrliche„Gewerbe-, Patent= und Nahrungssteuern, die in den seir
dem UstenJanuar1813. wieder= oder neuerworbenenLandestheilen bis-

her erhoben worden sind.
D. Alle unrer' den direkteh Steuern in den Etats aufgeführte Ab-

gaben,die nachriner von dem Finanzminister anzustellenden, Prüfung, ihter
jetzigen. Natur nach, zu einer der unter A. B. C. benannten Steuern zurech-
nen sind.

IE. Deögleichen soll dem Herzogthum Sachsen so. viel an Abgaben er-

lassen werden, alsder ganze jetzige Betrag der Quotembersteuer ausmacht, dieser
Erlaß jedoch in der Art statt finden, daß darauf zunächst die unter der Be-

mennung der Magazinmetze. öder des.Magazingetreides noch besiehende Na-
kurallieferung, ferner die auf die Gewerbe, oder auf die Personen gelegten
Ouatember= oder Schocksteuern, so weit solche noch aus den Katastern mit

lleberzeugung zu ermitteln sind, in Anrechnung kommen.
Was dann nöch übrig bleibt, soll zur Erleichterung derjenigen Unter-

thanen des Herzogthums Sachsen verwendet werden, welche durch die neuen
Stenern verhältnißmäßig am meisten belastet werden,

§. 10. Es hören sermer guf:
-a) das Naturälgnartier des garnisonirenden Militairsin den Bürgerhäusern,

und zwar der Offiziere binnen längstens sechs Monaten nach Verkündigung
dieses Gesetzes, der Gemeinen und Unteroffiziere aber in dem Verhält-

nisse, in welchem die Kaserneneinrichtung nach dem Maaße der vorhan-
denen Mittel fortschreiten kann;

b) vom Jahre 182 I. ab die außerordentlichen Zuschüsse der Städte zum regle-
mentsmäßigen Servis für die Offiziere, oder der sogenannte Hülfsservis;

D) ferner vom Jahre 182 1. ab die Beiträge der Stadtgemeinen zur Unterhal-
tung der Gerichts-, imgleichen der vom Staate außerhalb den Magisträten

besonders angeordneten Pol#eibehörden, jedoch verbleiben beide Behörden
im ungestörten Besitz der Lokale, die sie gegenwärtig inne haben.

S. 1I. Staatseinkünfte, die auf einem speziellen Erhebungseikelberuhen,
z. B. die dermalige besondere Abgabe der Mennoniten u. d. m. sind unter den

aufgehobenen Abgaben nicht begriffen.
S. I2. Diejenigen Landestheile, worin wegen ihrer abgesonderten Lage

die im F. I. Buchst. a. b. u. f. angeordnete Verbrauchsabgaben nicht erhoben

werden können, sund verpflichtet, andere Abgaben dagegen zu übernehmen,
welche nach ihren besondern Verhältnissen durch besondere Verordnungen fesizu-
setzen sind.

§. 13. Die Bezirks= und Gemeineausgaben mussen von denBezirken und

Gemeinen besonders aufgebracht werden. Glauben sie auf dem Wege einer
Erhöhung der Klassen= oder der Mahl= und Schlachtsteuer die Beiträge- der

ein-



einzelnen Mitglieber am angemessensten erheben zu konnen, soist ihnen solches
unter Genehmigung der vorgesetzten Regierungen, welche deshalb von dem

Finanzministerium mit allgemeiner Anweisung versehen werden sollen, verstattet.
Andere Auflagen und Ausschlage fur die Bezirks- und Gemeinebedurfnisse kon-
nen jedoch nur dann erhoben werden, wenn sie bereits bestehen, und das Be-

dürfniß derselben noch fortdauert, oder wenn sie in der Verfassung oder auf

landesherrlicher Bewilligung beruhen, in allen Fällen aber nur, in sofern sie

den Bestimmungen der allgemeinen Steuergesetze und der Freiheit des innern

Verkehrs nicht binderlich sind.
§. 4. Mit der Ausführung dieses Gesetzes soll der Finanzminister sich

ohne Verzug und in der Maaße beschäftigen, daß, so wie die Einrichtungen zu
Erhebung der neu angeordneken Steuern vollendet worden, und mit deren Ein-

führung vorgegangen werden kann, die laut F. 9. aufgehobenen, bis dahin

noch zu erhebenden Steuern, aufhören.
Wir befehlen allen Unsern Behörden und Unterthanen, sich nach den

Vorschriften dieses Gesetzes gehorsam zu achten.
Gegeben Berlin, den Zosten Mai 1820.

(I. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenbergq. v. Altenstrin.

Beglaui

Frrese.

Beilage B.
zu H. 8. des Gesehes wegen Einrichtung des Abgabenwesens.

VerzeichnißderStädte,
in welchen die Mahl= und Schlachtsteucr erhoben wird.

I. Konigsberg in Pr. 11. Graudenz mitFestung. 21. Gnesen.
2. Memel. 12. Marienwerder. 22. Inowrazlaw.

3. Braunsberg. 13. Thorn. 23. Meseritz.
#. Pillan mit Festung. 14. Posen. 24. Ostrowa.
5. Gumbinnen. 15. Lissa. 20. Schwerin.
6. Tilsit. 16. Rawiez. 20. Zduny.

7. Insterburg. 17. Fraustadt. 27. Roqgasen.
§. Danzig. 18. Bromberg. 28. Schonlanke.
O. Eibing. 19. Ktotoschin. 20. Filehne.

t#. Marienburg. 20·. Kempen. 30. Grätz. #



. Bojanowo.

. Schneidemuhl.

Chodziesen.
 Czarnikow.
. Berlin.

. Charlottenburg.

. Potsdam.

. Brandenburga. d.H.

. Prenzlow.

. Spandow.

. Neu-Ruppin.

.Wynietzen.

.Rathenow.

.Schwedt.

. Wittstock.

. Frankfurth,

. Landsberg a. d. W. 8

. Kustrin.

. Zullichau.

Kottbus.

. Konigsberg i. d. N.

. Krossen.

. Guben.

. Stettin mit Damm.

. Stargard.

. Anelam.

. Demmin.

. Treptow a. d. Rega.

. Schwienemunde.

. Kolberg.

. KRoslin.

. Stolpe.

. Stralsund.

. Greifswalde.

. Wolgast.

. Breslau.

. Brieg.

. Oels.

. Groß--Glogan.

. Liegnitz.

. Gruneberg.

72. Gorlitz.

Goldberg.
Sagan.
uLauban.

. Neisse.

. Ratibor.

. Neustadt.

0. Oppeln.

. Schweidnitz.

. Glatz.

. Hirschberg.

Jauer.
. Frankenstein.

. Reichenbach.

. Magdeburg.

. Burg.

88. Halberstadt.
. Aschersleben.

. Quedlinburg.

. Stendal.

. Salzwedel.

. Halle.

. Wittenberg.

. Torgau.

. Merseburg.

. Naumburg a. d. S.

. Zeitz. ·

. Weissenfels.

Berlin, den Zosten Mai 1820.

100.

IOI.

102.

103.

10

los.
106.

107.
108.

109.

110.

1II.

112.

113.

114.

115.
116.

117.
118.

119.
120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.
128.

129.

130.

131.

132.

Eilenburg.
Erfurth.
Mühlhausevy.
Nordhausen.
Langensalza.
Heiligenstadt.
Munster.
Köefeld.

Wahrendorf.
Bochole.
Minden.

Bielefeld.
Herford.
Paderborn.
Söst.
Dortmund.

Hamm.
Arnsberg.
Colln mit Deutz.
Bonn.

Dusseldorf.
Wesel.
Kleve.

Duisburg.
Emmerich.
Koblenz mit Ehren-

breitstein.
Wetzlar.
Kreuznach.
Trier.

Saarbrück.

Saarlouis.

Jachen.—
Julich.

Friedrich Wilhelm.
C. Furst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt- Friese.
([o. 617.)



(No. 617.). Gesetz wegen Einführung einer Klassensteuer. Vom Zosten Mai 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von
Preußen rc. 2c.

Durch das allgemeine Gesetz, welches Wir über die Einrichtung des

Abgabenwesens am heutigen Tage vollzogen, haben Wir die Crhebung einer
besonderen Abgabe unter der Benennung einer Klassensteuer angeordner,
über welche Wir hiedurch, nach erstattetem Gutrachten Unseres Staatsraths,

folgende nähere Bestimmungen festsetzen.

K. 1. Der Klassensteuer sind alleEinwohner, ohne Unterschied, unterwor-
fen, wenn sie nicht entweder durch gegenwartiges Gesetz ausdrucklich davon befreir,

oder durch frühere Spezialbestimmungen seit dem Jahre 1815. von den ge-
wohnlichen Personalsteuern bereits entbunden sind.

g. 2. Befreit von der Klassensteuer sind:

a) die Einwohner derjenigen Städte, in welchen der Staat eine Mahl-
und Schlachtsteuer erheben läßt.

b) Fremde, wofür in dieser Beziehung nur diejenigen Ausländer zu achten
sind, welche sich nicht ein volles Jahr an demselben Orte aufhalten.

) Kinder vor vollendetem I#ten Jahre.

d) Alle beim stehenden Heer und bei den Landwebrstaimmen in Reih und

Glied befindliche aktive Militairpersonen, nebst den in ihrer Hausbaltung

lebenden Mitgliedern ihrer Familie, insofern sie selbst oder diese ihre
Angehörigen weder eigenes Gewerbe noch Landwirtbschaft treiben.

Auch die Landwehrmänner ersten Aufgebots und ihre Familien, sofern
sie in deruntersten Klasse steuern, sind für den Monat, in welchem sie

zur Uebung einberufen werden, von der Klassensteuer frei.
Während eines Krieges sind die Familien aller unter den Waffen ste-

henden Militairpersonen frei, insofern sie nicht eigenes Gewerbe oder
Landwirthschaft treiben.

e) Arme, die von Almosen aus Staats. oder Gemeinekassen leben.

f) Diejenigen, die in öffentlichen Anstalten auf bffentliche Kosteen verpflegt
werden.

g. Z. Die Steuer wirdin derRegel nach funf Klassen erhoben, dergestalt

baß die Lohnarbeiter, gemeines Gesinde und. Tagelobner die untersie oder
fünfte, der geringere Bürger= und. Bauerstand die vierte, bie wohlhabenden
Einwohnerdie beiden darauf folgenden Klassen, und die vorzüglich wohlha-
benden und reichen Eimwohnet, die erste 8 bilden. Die genaueren Merk-

male dieserKkassen sollen für jeden Regierungsbezirk durch eine besondere, von
Uns



Uns unmittelbar zu vollziehende Instruktion bestimmt, und durch das Amts-
blatt der Regierung bekannt gemacht werden.

Für die Verschiedenheit des kleinen Grundbesitzes und Gewerbebekriebs

kann, nach dem Ermessen der obersten Verwaltungsbehörde, zwischen der
vierten und fünften noch eine Klasse eingeschaltet werden. Mehr als sechs
Klassen werden nirgend gebildet.

S. 4.a) Die Hobung geschieht in der Regel nach Haushaltungen.

b) Zur Haushalltung gehört der Hausherr, oder wo Frauen selbstständig
eine Wirthschaft führen, die Hausfrau, mit ihren Angehörigen, denen
sie Wohnung und Unterhalt geben.

c) Kostgänger, oder Personen, die mit Gehalt oder Lohn zu Dienstleistungen
angenommen sind, werden nicht zu den Angehörigen einer Haushaltung

gezählt.
d Steuerpflichtige, welche weder einer bestenerten Haushaltung angehören,

noch eine eigene Haushaltung führen, zahlen die Hälfte des Steuersatzes
ihrer Klasse als Personensteuer.

ge#) In der untersten Klasse wird die Steuer überhaupt von den einzelnen

Zahlungspflichtigen, mithin auch von jedem besteuerten Angehörigen
einer Haushaltung, als Personensteuer, entrichtet, jedoch sollen aus

einer und derselben Haushaltung niemals mehr als drei Personen diese
Steuer bezahlen.

K. 5ö. Die Steuer beträgt monatlich:

a) in der ersten Klasse

aa) fur die Haushaltung Vier Thaler Preußisch,
bb) fur einen Einzelnen Zwei Thaler -

P) in der zweiten Klasse
aa) fur die Haushaltung Zwei Thaler Preußisch,
bb) fur einen Einzelnen Einen Thaler -

c) in der dritten Klasse

aa) für die Haushaltung Einen Thaler Preußisch,
bb) für einen Einzelnen Zwölf Groschen Brandenburgisch;

20 in der vierten Klasse

aa) für die Haushaltung Acht Groschen Brandenburgisch,
bb) für einen Einzelnen Vier Groschen -

e) in der Zwischenklasse zwischen der vierten und funften, wo dieselbe nach

K. 3. statt findet
aa) für die Haushaltung BVier Groschen Brandenburgisch,
bb) für einen Einzelnen Zwei Groschen -

Jabrgang 1820. X H ln



— 142 —

) in der untersten Klasse
von jeder steuerbaren Person Einen Groschen Brandenburgicch,

ohne lUnrerschied, ob te zu einer Haushaltung gehort oder nicht,

jedoch im ersten Fall unter der im vorigen F. unter e. wegen der

Personenzahl bestimmten Erleichrerung.

9. 6. a) Die Klassifikation nach den §. 3. gedachten Instruktionen ge-
schiehr überall, von den Kommunalbehorden unter Aufsicht der Landrathe.

b) Von eben denselben werden die Jahresrollen und die Ab= und Zugangs-

listen angefertigt.

c) Die Erhebung geschieht durch die Gemeindebeamten, welche die Grund-
und Gewerbestener einziehen.

4)0 Die Formen der Geschäftsführung werden nach Verschiedenheit der Pro-

vinzialverhältnisse durch besondere Instruktionen vorgezeichnet. Für die
vorschriftsmäßige Vertheilung und Einziehung der Steuern finddie Re-
gierungen verankworllich.

#. 7. a) Jeder Eigenthümer eines bewohnten Grundstücks oder dessen
Stellvertreter haftet der Behörde, welche das Verzeichniß der steuerpflichti-

gen Haushaltungen und Personen aufnimmt, für dierichtige Angabe derselben.

Jedes Familienhaupt ist für die richtige Angabe seiner Angehbrigen,
seines Hausstandes und seiner andern steuerpflichtigen Huusgenossen ver-
antwortlich.

Jede bei der Aufnahme des Verzeichnisses unterlassene Angabe einer

stenerpflichrigen Person soll, außer der Nachzahlung der rückständigen
Steuer, mit einer Geldbuße des vierfachen Jahrbetrages derselben be-
legt werden.

Das Verfahren gegen diejenigen, welche sich einer Uebertrerung dieses
Gesetzes schuldig machen, findet nach der Bestimmung der Stenerord-
nung vom gten Februar 7810. GVG. OI — o5. und der Deklaration des

§. 05 derselben vom 20sten Januar 1820. Statt.

2 Die Vergehungen der Steuerbeamren werden nach §. 50. der Steuer-
ordnung vom dien Februar 1819. geahndet.

 8.à3) Die BekanmmachungderSteuervollen erfolgt für das erstemal
in einer augemessenen Frifi nach gescher ener Verkündung dieses Gesetzes,
weiterhin aber mit dem Anfange jedes Jaors.

Sobald sie gescheben, muß der Steuerpflichtige in den ersten acht Tagen
jedes Monats seinen Beitrag vorans entrianzen. Gs #änug’ von ihm ob,

sie auch für einen längeren Zeraum bis zum ganzen Jahresbelrage zu
bezahlen.

b

C.

dZ

b

0) Die



— 143 —

c) Die Saumigen werden von dem Stenerempfanger aufgesordert, die Zah-
lung binnen drei Tagen zu leisten, nach deren fruchtio.m Aol zus durch

die kompeleme Cxekutionsbehorde mit der Beitreibung ver #a.### wird.

Spätesteno 5 Tage vor dem Ablaufe jedes Monats muß die eingehobene

Steuer, nebst der Nachweisung der etwa unvermeidlichen Auslalle und der

Reste an die zum weitern Emofang beslinmte Kasse abgeliefert seyn.
e) Oer Stenerempfänger ist für dielenigen Steuern selbst verantworktlich,

bei denen er den wirklichen Ausfall oder die fruchtlos verbangie Cxekmion

nicht sorort nachweisen kann, und muß solche vorschußweize zur Kasse
ertrichten. ·

0. Die örtliche Erhebung der Steuer liegt den Geineinden ob, welche
dafür einen Aunbeil von vier Prozent der eingezogenen Summe cryalten.

. 10. Der Finanzminister hat dieses Gesetz zur Ausführung zu bringen,
und W befetlen allen Unsern Bel örden und Unterkhanen, sich nach dem Inhalte

besselben eflichumäßig zu achten.
Gegeben Berlin, den zosten Mai 1820.

d

(I. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstei

Beglaubligt:

Friese.

(No. 618.) Gesetz wegen Enkrichtung einer Mahl= und Schlachtskeuer. Vom Josten
Mai 1820.

Wi Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. #v.

verordnen hiermit, im Verfolg Unsers heutigen Gesetzes über die Einrichtung
des Abgabenwesens, wegen Erhebung einer Mahl= und Schlacht-Steuer,

nach angehoörtem Gutalhten Unsers Staatoraths, wie folset:
&amp;. 1. Die Mahl= und die Schlacht-Steuer werden in derRegel neben.

einander entrichtet.
#. 2. a) Die Mahlsteuer wird vonallen Getreidearten, Körnern und

Hulsenfrüchten erhoben, welche zu Mehl, Schroot, Graupen, Grütze
und Gries durch eine Mühle bereitet werden.

„(b) Alles Malz und dasjenige Getreide, welches die Inhaber einer Bren-
nerel oder. Brauerei erweislich zur Destillation oder zum Brauen ver-

wenden, ist dieser Steuer nicht unterworfen.
X 2 g. 3.

Von der

Mahlsteuer.
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g. 3. Es sollen erhoben werden:
von 1 Centner Weizen 16 Groschen,

von 1 Centner Roggen, Gerste, Buchweizen und andern Getreidearken

und Hülsenfrüchten 4 Groschen brandenburgisch.

# 4. a) Wenigstens Ein Viertel Centner muß auf Einmal zur Mühle

gesandt werden. Kein Müller darf eine geringere Quantität annehmen.
b) Bei der Verwiegung wird für den Sack nichts abgerechnet, auch macht

es bei der Versteuerung keinen Unterschied, ob das Getreide trocken

oder angefeuchtet sep.
JP) Dagegen soll auch bei der Verwiegung jeder Getreidepost ein Ueberge-

wicht unter einem Sechszehntel Centner nicht berücksichtigt werden.

K. Wer Weizen mit anderem Getreide vermischt mahlen läßt, muß
von dem Gewichte der ganzen Mischung die Weizensteuer entrichten.

&amp;. 6. a) Die Steuer muß erlegt werden, bevor das Getreide zur

Mühle kommt.

bb) Aues Getreide muß mit einem vom Steueramt ausgegebenen Mahlzettel
versehen, und jeder Sack mus mit dem Namen des Steuerpflichtigen

bezeichnet seyn.
Mahizettel werden in der Regel nur zum Vermahlen des Getreides in

den zur Stadt gehörigen Mühlen ertheilt. Doch kann deren Ertheilung
zum Mahlen des Weizens auf entlegenen Mühlen vom Finanz-Minister,
oder der dazu von ihm beauftragten Behörde, auch in solchen Fällen nach-

gegeben werden, wo die städtischen Mühlen den Bedarf zu beschaffen nicht
vermögen. Die Vorsichtsmaaßregeln zur Sicherung des richtigen Ein-
gangs der Steuer werden alsdann der Oertlichkeit gemaäß besonders
bestimmt.

K. 7. In den Städten, wo die Mahlsteuer erhoben wird, ist

a) es nicht erlaubt, bewegliche Mahlmühlen, Handmühlen und Stampfen
zu halten, und

b) zur Anlegung einer Mühle, die mit thierischer Kraft ov#er durch Dampfe
gerrieben wird, die Genehmigung der Regierung erforderlich.

Von der ##. 8S. Die Schlachtsteuer wird von allem geschlachteten Rindvieh,

hlacht. Schaafen, Jiegen und Schweinen, mit Einschluß der Kälber, Lämmer und
Ferkel, entrichtet.

§. 9. Von einem Centner Fleisch soll Ein Thaler erhoben werden.

. #0. Bei erfolgender Verwiegung wird das ganze ausgeschlachtete

Stück unzerschnitten mit dem Fleische, den Knochen und dem Fette gewogen.
Fuße, Eingeweide und Darmfett werden nicht mitgewogen.

.

K. 1I.



K. 11I. a) Die Steuer kann anch nach Stücksätzen entrichtet werden.
b) Der Finanz-Minister soll in jeder Stadt die nach der Localität ange-

messenen Sätze, je nachdem gewöhnlich großes und schwereres, oder
kleines und leichteres Vieh geschlachtet wird, für das Stück von jeder
Art Schlachtvieh bestimmen.

c# Hiernach bleibt es sodann dem Steuerpflichtigen überlassen, entweder
die Steuer von dem Stücke vor dem Schlachten zu erlegen, oder vorher,

unter dem Erbieten zur Verstenerung nach dem Gewicht, gegen Bestel-

lung eines Pfandes den Schlachtzettel des Steuer-Amts auszuwirken

und den Rumpf des geschlachteten Viehes hiernächst zur Waage zu
bringen.

§. 12. Es findet keine Steuer-Vergütung auf mahl= und schlacht-

steuerpflichtige Waaren Statt, die, nachdem sie in Folge des gegenwärtigen
Gesetzes versteuert worden sind, in Landestheile gebracht werden, wo Statt der

Mahl= und Schlacht-Steuer die Klassensteuer eingeführt ist. Auch begründet bei
Versendungen aus einer steuerpflichtigen Stadt in die andere die erwanige

Verschiedenheit der zugeschlagenen Kommunal-Steuersätze keinen Anspruch
auf Nachsteuer oder Vergütung.

§. 13. a) Wer innerhalb des Bezirks der steuerpflichtigen Stadt-Ge-
meine oder überhaupt um Umfange der Stadt sich aufhäalt, ist, ohne Aus-
nahme, die Stener zu tragen verpflichtet.

b)) Einzelne Vorstädte, Vorwerke oder andere bewohnte Anlagen, die der
Oertlichkeir nach nicht unter gehöriger Aufsicht zu halten sind, können
durch die Regierung unter Zustimmung des Finanz-Ministers zur Klassen-
steuer angezogen, und von der Mahl= und Schlacht -Steuer ausge-
schlossen werden.

#. IA. Bäcker, Schlächter oder andere Personen, die mit Mehl, Grau-

pe, Grütze, Gries, geschrotetem Getreide, geschroteten Hülsenfrüchten, Brod,
Backwerk, Nudeln, Stärke und Puder, oder mit Fleisch und Fett von Rind-

vieh, von Schaafen, Ziegen und Schweinen, so wie mit Waaren, die aus

solchem Fleisch und Fette zubereitet sind, als Talglichten, Schinken, Würsten
u. s. w. einen Handel treiben, sollen von den Früchten, welche sie vermahlen

lassen, oder vermahlen einführen, und von dem Viehe, welches sie schlachten

lassen, oder geschlachtet einführen, auch dann, wenn sie nicht in der Stadt,

aber in nicht größerer Entfernung als einer halben Meile von dem steuer-

pflichtigen Stadtbezirk an einem der Klassensteuer unterworfenen Ort sich nie-
dergelassen haben, die Mahl= und Schlachr-Steuer eben so zu entrichten
schuldig seyn, als wenn sie zur Stadt gehörten, ohne deshalb von der Klas-

sensteuer ihres Wohnorts entbunden zu werden. *-*
. 15.

Allgemelne
Vorschriften.
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h. 15. a) Werden die im K. 14. benannten Gegenstande in Quantitaten.
von einem Sechszehntel Ceniner und druber in eine sieuerpilichtige Stadt ein-

gebracht, so mussen sie gleich bei der Ankunft dem Steuer-Amt angemeldet
und versteuert, oder es muß demselben nachgewiesen werden, entweder,

daß sie aus dem Auslande eingefuhrt und die Steuer an der Grenze

entrichtet worden, oder daß sie aus einer mahl= und schlachtsteuerpflich-

tigen Stadt herkommen.
b) Für das Gewicht des Sackes oder der sorstigen Umgebung, womit die

Waare zur Verwiegung gelangt, wird bei der Versteuerung kein Abzug

gestatter, es bleibt aber auch ein Uebergewicht, welches nicht /16. Cent-
ner der auf einmal zur Verwiegung gekommenen Quantität beträgt,

unberücksichtiget.
P) Die Entrichtung der Steuer von solchen Waaren wird dahin bestimmt:

aa) von Kraftmehl, Puder, Graupe, Grüte und Gries wird das doppelte,

bb) von Mcehl das Ein= und Cindrittelfache,

cc) von Schroot und Backwerk aller Art das Einfache des Satzes bezahlt,

welchen das Getreide, woraus diese Erzeugnisse bercilel worden, sleuert,
dd) die Fleisch= und Fettwaaren werden mit Gin und Eindrütel des Satzes

von dem in den Städlen auö#geschlachteten Fleische berechnek. "

d) Eine Unterlassung der Anzeige bei der Ankunft der Waaren in der Stadt,
oder eine Abweichung von dem durch die Steuerbehörde vorgeschriebenen

Wege, welchem der Steuerpflichtige bis zum Steueramt folgen muß,
wird als eine Defrandation angesehen und geabndet.

Auch derjenige macht sich einer Oefraudation schuldig, welcher dergleichen
Waaren zum Handel in kleineren Quantitären mitrelst Wiederholung ein-
bringe oder einöringen läßt. P

§. 10. a) Müller und Schlächter müssen dem Steueramte anzeigen,

welche Mühlengebäude, Schlachthäuser und andere Räume sie zum Be-

triebe ihres Gewerbes und zur Aufbewahrung ihrer Vorräthe benutzen.
Nur in den angezeigten Lokalen, die unter Aufucht des Steueramts ste-

hen,, dürfen sie ihr Gewerbe treiben und ihre zum Gewerbe-Betriebe
bestimmten Vorräthe aufbewahren.

Müller und Schlächter sind verpflichtet, dasjenige genau zu beobachten,
was von der obersten Verwalrungs-Bcehörde wegen zu führender Mahl-

und Schlacht -Bücher, wegen des Verfahrens mit den Mahl= und

Schlacht-Zetteln, wegen Aufbewahrung dieser Bücher und Zeltel und

überhaupt zur Kontrolle der Steuer entweder allgemein oder, mit

Berücksichtigung brtlicher Verhältnisse, besonders vorgeschrieben wird.
4) Das Müller= und Bäcker-Gewerbe kann nur mit Erlaubniß der ober-

sien Verwaltungs= Beheorde vereint betrieben werden.

e

b

24

K. 17.



9. 17. a) Defraudationen ziehen die Konfiskation der Waaren, woran
solche begangen werden, sowohl fur Gewerbetreibende als fur andere

Steuerpflichtige nach sich.
Außer der Konfiskation treten die Strafen ein, welche die Steuer-Ord-

nung vom gten Februar 1819. 9. 60. — 65. g9. 83. — 90. auf

die Uebertretung der gefetzlichen Vorschriften zun Gefährdung der Steuer
angedroht hat. Ueberall, wo in diesen Vorschriften von Brennern und

Brauern geredet wird, sindet die Anordnung auf diejenigen Gewerbe-
treibenden Anwendung) welche die M hl= und Schlacht-Steuer zu ent-

richten schuldig sind.
In Ansehung des Verfahrens gegen die Kontravenienten werden die

Bestimmungen der Steuer-Ordnung vom Sten Februar 1810. 8#. ##.

bis 95. und der Deklaration des F. 03. vom 2o0sten Januar d. J. an-

gewendet.
In gleicher Ark sollen diejenigen Vorschriften der Stener-Ordnung vom

Sten Gebruar 1810., welche die zur Kontrolle der Stener getroffenen

Maaßregeln der Steuer-Behörde zum Gegenstande haben, namentlich
die 99. J0. 51. — 50. und 72. sowohl von den Steuer-Beamten als.

von den Steuerpflichtigen beobachtet werden.

S. 18. Die Grhebung der Steuer geschieht durch die Zoll= oder Steuer-
Aemter.

§#. 10. Wir übertragen dem Finanz-Minister die Ausführungobiger Vor-
schriften, welche von allen Unsern Behörden und Unterthanen gemessenst zu
befolgen sind. .

Gegeben Berlin, den Zosten Mai 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Furst v. Hardenberg. v. Altenstei

Beglaubigt:

Friese.

b

c

d

(No. 619.) Geletz wegen Entrichtung der Gewerbesteuer. Vom Josten Mai 1820.

Wa. Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen rc. 1.

verordnen hierdurch, in Gemäßheit# Unsers Gesetzes über die Einrichtung des

Abgabenwesens vom heutigen Tage, wegen Erlegung der Gewerbesteuer,

nach erfordertem Gulachten Unsers Staatsraths, wie folget:
C. 1.
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h. 1. Die Gewerbesteuer soll im ganzen Staate gleichformig nach

dem Inhalte des gegenwärtigen Gesetzes erhoben werden.

Gewerbe-Steuer=
osflichtigkelt über-
haupt.

Näbere Bestlm-!
mungen.

A. ür den Handel.

/

utnahmen.

h. 2. Gewerbesteuerpflichtig sind fortan nur

der Handel,

die Gastwirthschaft,

das Verfertigen von Waaren auf den Kauf,
der Betrieb von Handwerken mit mehreren Gehulfen,

der Betrieb von Muhlenwerken,

das Gewerbe der Schiffer, der Fracht- und Lohnfuhrleute, der Pferdever-

leiher und diejenigen Gewerbe, die von umherziehenden Personen betrie-
ben werden.

K. 3. Die Gewerbesteuerpflichtigkeit vom Handel trifft

a) jedes Groß= oder Einzeln -Handels-, Kommissions-, Speditions-,
Wechselbank-, Leih-, Assekuranz-, Fabrik= und Rhedereigeschäft, das
unter einer bekanntgemachten Firma mit kaufmännischen Rechten betrie-
ben wird. Auch die bei der Kaufmannschaft angestellten Mäckler und

Handels-Agenten sind der Steuer unterworfen.
Welche Firma kaufmännische Rechte verleihe, ist nach den Gesetzen

jedes Orts zu beurtheilen. Wo diese nichts bestimmen, treten ohne Un-

terschied der Provinzen die Anordnungen des Allgemeinen Landrechts
&amp;. 475.und 483. — 487. Tit. 8. Th. II. ein, welche in der Bei-

lage A. abgedruckt sind.

K. 4. Die Stener wird von jeder einzelnen Firma, von jedem einzelnen
Komtoir, von jedem einzelnen Laden, ohne Rücksicht auf die Zahl der Theil-

nehmer, erhoben.

K. ö. b) der Steuer vom Handel sind ferner untkerworfen, die ein Gewerbe

daraus machen, neue oder alte Sachen, Waaren und Erzeugnisse jeder Art

zum Wiederverkauf anzukaufen, oder zum Verkauf in Auftrag zu über-
nehmen, ohne kaufmännische Rechte zu besitzen, als Lieferanten, Vieh-
oder Pferdehändler, Aufkäufer, Krämer, Trödler, Höker und Viktua-
lienhandler u. s. w.

§5. 6. Als Wiktualienhándler zu besteuern ist auch:

aa) wer, gewerbsweise, Vieh vom erkauften Futter unterhált, um es zum
Verkauf zu mästen, oder mit der Milch zu handeln;

bb) wer die Milch einer Heerde, das Obst eines Gartens, den Fischfang
in Gewässern und ähnliche Nutzungen, abgesondert, zum Gewerbsbe-
triebe pachtet.

K. 7. Aller Handel der Ausländer auf Messen und Jahrmärkten ist von
dieser Eteuer (9. 3. bis 6.) frei.

 . 8.
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&amp;. 8. Fremde Einkaufer inlandischer Erzengnisse oder Fabrikate sind
frei, sofern sie nicht, umherziehend, Aufkauferei im Einzelnen betreiben.

#. . a) Wer, gewerbsweise, ein offenes Lokal hält, um Personen mit B. Für die Gat

oder ohne Kost für Bezahlungzubeherbergen,istalsGastwirthsteuerpflichtig.wiebschef.
b) Wer, gewerbsweise, möblirte Zimmer (chambres garnies) vermiethek,

ist derselben Steuer unterworfen, jedoch nicht der, welcher bloße Schlaf-
stellen hält.

#.# . c Wer, gewerbsweise, ein offenes Lokal hält, um zubereitete

Speisen oder Getränk, zum Genuß auf der Stelle oder außerhalb, feil

zu bieten, ist als Speise= oder Schankwirth steuerpflichtig.
d) Restaurateurs, Garköche, Zuckerbäcker, sogenannte Italiäner= und

Schweizerladen, Pfefferküchler, Kaffeeschänker, Tabagisten und dgl.
sind hierunter begriffen.

e) Der Betrieb des Backer- und Schlachtergewerbs gehort nicht hieher,
sondern ist als Fertigung der Waaren auf den Kauf, zu besteuern.

§. 11. Landlente, die in den Städten auf offenem Markte an Markt= C. Lusnahmen für

tagen Roggenbrodt verkaufen, sind steuerfrei, in sofern sie das Backen des tn
Brodts nur als Nebengeschäft treiben. den Kauf.

#. I2. Gewerbesteuerfrei sind D. Ausnahmen für

a) Handwerker, die in der Regel nur um Lohn oder nur auf Bestellung di Handwere.

arbeiten, ohne auch außer den Jahrmärkten ein offenes Lager von fer-

tigen Waaren zu halten, so lange sie das Gewerbe nur für ihre Per-

son oder mit Einem erwarhsenen Gehülfen und mit Einem Lehrlinge

betreiben. Die Hülfe weiblicher Hausgenossen und eigener Kinder unter
15 Jahren bleibt unberücksichtigt.

&amp;. 13. b) Weberei und Wurkerei, sofern sie nur als Nebenbeschäfti-

gung neben anderem Gewerbe, oder auf nicht mehr als zween Stühlen
betrieben wird.

§. I. à) Mühlenwerke, die blos für den eigenen Verbrauch des Be= K. Fassebene für
sitzers arbeiten, oder 4 Mählen.

nur zu Ent= oder Bewässerung der Ländereien bestimmt sind, unkerliegen
der Gewerbesteuer nicht. 1

&amp;. 15.)Hammer-, Bohr-, Schleif-, Polir-, Papier-, Loh= und
Walkmühlen, Maschinen zum Bergbau, zum Hütten= und Salinenwesen,
so wie überhaupt durch Elementar= oder thierische Kräfte gertriebene Ma-
schinen, die zur Bearbeirung der Fabrikmaterialien, zur Spinnerei, Webe-
rei, Apprekur, dienen, werden nicht mit der Mühlen-, sondern entweder

mit der Handels= oder mir der Handwerks= Gewerbesteuer betroffen, und

auch dieses nur in sofern, als sie selbstständig betrieben werden, und nicht

Nabrgang 1520. zu

bt



zu ener schon außerdem gewerbesteuerpflichtigen Fabrikanstalt oder So-

zietät gehören.
J. aaucnahme für. §. 10. a) Landwirthe, die mit ihrem Wirthschaftsgespanne gelegentlich

wnan ar auch Frachtfuhren verrichten, sind der Gewerbesteuer als Fuhrleute nicht
werbe und für- untkerworfen. * 4

Pferdwerlceiher. D) Fuhrleute und Pferdeverleiher, die ihr Gewerbe nur mit Einem Pferde

betreiben, sind frei-
E. Ansnabme für- g. 17. Das Schiffergewerbe mit Stromschiffen und Lichterfahrzeugen

ue Schleelrt. unter und bis zu drei Lasten Tragbarkeit, einschließlich, ist gewerbesteuerfrei.

u. Illgemelne Tus- . 18. Weun mehrere Gewerbe absichtlich mit einander in Verbindung

nahme wigen gesetzt sind, und an demselben Orte von Einer Person betrieben werden, soll die
vorvrionnerGewerbesteuer nur Einmal nach dem gemeinschaftlichen Umfange derselben

arhoben werden. Der zufällige Betrieb. verschiedenartiger Gewerbe durch Eine

Person ist einer solchen gewerblichen Verbindung nicht gleich zu achten.
Berechtigung zum - 0à)) Wer ein Gewerbe betreiben will, es mag steuerfrei oder

*m*s pflichtig seyn, mus der Kommnunalbehörde des Orrs Anzeige davon machen.
An geigt. 5b) Zur Anzeige an diese Behorde ist auch derjenige verbunden, der sein

bisheriges Gewerbe im Orte zu betreiben aufhort.

Dewerbeschelm g9. 20. a) Gewerbescheine werden fortan nur fur solche Gewerbe ertheilt,
welche mit Umherziehen (H. 2.) betrieben werdem.

5)) Sie sind nur für das Jahr gültig, für welches sie ertheilt werdem.

 ) Die Ausfertigung geschieht durch die Regierungen.
g. 21. a) Personen, die von Ort zu Ort umherreisem, um Waaren

bestellungen zu suchen, müssen mir einem Gewerbeschein versehen seyn.

5) Dagegen bedürfen diejenigen, die ein offenes Gewerbe freiben, und zu-
dessen. Behuf umherreisen, blos um die Materialien zu ihrer eigenen.

Fabrikatiom aufzukanfen, keines Gewerbescheins, sondern blos einer po-
lizcilichen Legitimation. .

H.2-2..Diejenigen,welchemnherziehendeinGewcröebetreibemmüssen-
drei Monat vor Ablauf des Jahrs die Ausfertigung neuer Gewerbescheine bei

der Regierung nachsuchen.
S. 23. Sie sind verpflichtrt,, sich vor dem Anfange ihres Geschäfts bei

der Kouumunalbehörde des Orts zu „nelden.

. 2J. Gastwirthe sind schuldig, von solchen Personen, wenn sie über

Nacht ausgenommen seyn wollen, sich den Gewerbschein für das laufende Jahr.
vorzeigen zu lassen, und wenn sie ihn nicht besitzen,, der Ortspolizeibehörde
sofort Anzeige zu machen-

Sähe der Gewer“ 6 25. Die Sätze der Gewerbeskeuer und die Regelm, nach wel-
Soilen# una Regeln , . , * ·

mekhkvuag..ascrcsieausgcjsnurcluverkhchundemgezogmwr.rdmfollen,,wetsetdi
u·--««Ll-1lagc B.1—:as:h,s..

K»26«.
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6 26. Da es zur Erleichkerung der Gewerbe angemessen ist, daß den mitwirkung der

Steuerpflichtigen selbst bei der Vertheilung der Steuer so viel möglich eine Grerbeseitenoer.
Eimwirkung gestattet werde, so setzen Wir fest, daß der Stncr.

10 die Gewerbetreibenden, welchen kaufmännische Rechte beigelegt sind (§.3.7*
2) die Gast-, Speise= und Schankwirthe,
3) die Baöcker,
40 die Schlächter, und zwar

jedes dieser Gewerbe unter sich, eine Gesellschaft bilden., welcher ein jeder
beitreten muß, der das Gewerbe treibt.

a) In den drei ersten Abtheilungen der Städte, welche die Beilage B.
enthalt, bildet jedes dieser 4 Gewerbe in jeder einzelnen Stadt eine
solche Gesellschaft.

b) In der vierten Abtheklung vereinigen sich die 4 Gewerbe des ganzen
Kreises, um die 4 Gesellschaften zu bilden.

Die Regierungen sind ermächtigt, auch bei den übrigen hier nicht be-
naunten, gewerbetreibenden Klassen dergleichen Gesellschaften zu bilden, wenn
solches den örtlichen Verhält#nissen nach ausführbar ist.

§. 27. 2) Diese Steuerverbindungen stehen in keiner Beziehung mit et-
wanigen Zunftrechten, in welcher Hinsicht weder da, wo und in se weit ste

bestehen, durch gegenwärtiges Gesetz etwas abgeändert, noch da, wo sie
abgeschafft worden, etwas hergestellt werden soll.

b) Schlächter und Bäcker in der Nähe solcher Städte, in welchen die

Mahl= und Schlachtsteuer eingeführt ist, sind dem städtischen Verein
beizutreten, und die städtische Gewerbsteuer in dem Falle zu entrichten

verbunden, wenn sie nach dem Gesetz wegen der Mahl= und Schlacht-

steuer zu diesen Abgaben angezogen werden.

g. 28. a) den Gesellschaften (F. 26.) liegt die Vertheilung der Steuer

nuter sich durch ihre Abgeordneten ob.

5b) Zu dem Ende ernennen sie jährlich durch Stimmenmehrheit 5s Abgeord-
nete aus ihrer Mitte.

g) Bei der Wahl ist zu beachten, daß von diesen Abgeordneten Einer das

Gewerbe im geringsten, Einer im höchsten und Zwei im miltlern Um-

fange treiben. Die Wahl des Fünften ü#st unbeschränkt.

d) Für jeden Abgeordneten wird ein Stellvertreter erwählt, um ihn nöthi-
genfalls zu ersetzen.

e) Ist die Zahl der Gewerbsgenossen in einer Stadt oder einem Kreise
nicht hinreichend, um so viel Abgeordnete und Stellvertreter zu wählen,

se wird durch die Gesamntheit der Gesellschast die Steuer vertheilt.



 )
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K. 20. a) Die Verpflichtung zur Uebernahme des Amts eines Abgeord-
neten, und die Rechte der Obrigkeit bei der Wahl sind, ohne Unterschiedder
Provinzen, nach dem Allgemeinen Landreiht S##. 100—165.Titel6.TheilII.
welche diesem Gesetz unter C. anhangweise beigefügt sind, zu beurtheilen.
In den drei ersten Abtheilungen, nach der Beilage B. leiten die Magi-
sträre, in der vierten die Landräthe, die Wahlen der Abgeordneten und

führen die Aufsicht bei den Berathungen über dieselben.

9. 30. a) Wo eine Vertheilung durch Gesellschaften der Steuerpflich-
tigen selbst nicht Statt fsindet, wie bei dem Handel ohne kaufmännische
Rechre u. s. w., wird die Vertheilung in den 3 ersten Abtheilungen durch
die Kommunal= und in der vierten durch die Kreiobehörde bewirkt.

b) Diese Behörden sind jedoch verpflichtet, sich dabei des Raths der Ge-

Verrichtungen der
Kommunal

werbetreibenden zu bedienen. Solche, die in Kommunalämtern stehen,

können hierbei ihre Mitwirkung nicht verweigern.
§. 31. Den Kommunalbehörden in den drei ersten Abtheilungen und den

Kreipvehlren. und Kreisbehörden in der vierten liegt es ob, die namenklichen Nachweisungen der
Gewerbesteuerpflichtigen, welche in ihrer Stadtgemeine oder in ihrem Kreise

ein steuerpflichtiges Gewerbe betreiben, jährlich anzufertigen.
Sie sind für die Richtigkeit und Vollskändigkeit dieser Nachweisungen

verantwortlich.

## 32. Auf den Grundderselbenwerden die Vertheilungen in vorgeschrie-
bener Form (§8#. 28. 35.) vorgenommen, die Erhebungsrollen in den drei ersten
Abtheilungen von der Kommunalbeherde, in der vierten von den Steuerbe-

amten angelegt und der Regierung zur Prüfung eingereicht. Der Finanz-
minister soll über das hierbei zu beobachtende Verfahren und über die Kon-

trolle des Zu-J und Abgangs besondere Anweisungen ertheilen.
§&amp;. 33. a) Jedem Steuerpflichtigen wird vor dem Eintritt des ersten

Jahlungstages bekannt gemacht, wie viel er an Gewerbesteuer für Ein

Jahr zu entrichten habe..
b) Wer gegen die gutachrliche Meinung der Abgeordneten oder der Be-

b

horde, welche die Vertheilung angelegt haben, eine Ermaßigung des
Ansatzes begründen zu können glaubt, dem soll ein Rekurs durch die

aufnehmende Behörde (F. 31.) an den Landrath, an die Regierung und

an das Finanzministerium offen stehen. Inzwischen muß er unter Vor-

behalt des Ersatzes die Gewerbesteuer, soweit sie fällig wird, vorläufig
abtragen.

§. 3à) Zur Erhebung der Gewerbesteuer sind die Kommunalbehéer-
den verpflichtet.

Diejenigen, welche auf einen Gewerbeschein umherziehend ein Gewerbe
betreiben wollen, müssen für die Oauer des Gewerbescheins die Steuer

im



im Vorans, folglich jedesmal für ein ganzes Jahr, und ebe ihnen der

Gewerbescheimausgeliefert wird, bezahlen.
(üc) Von stehenden Gewerben wird die Steuer in monatlichen Theilen erho-

ben, und zwar mit der Klassensteuer zugleich, wo dieselbe eingeführt ist.

d) Die Gewerbesteuer (zu ch muß monatlich in den ersten acht Tagen je-
des Monats vorausbezahlt werden, wenn der Steuerpflichtige nicht vor-

zieht, sie auf mehrere Monate voraus zu berichrigen.

 RBei unterbleibender Vorausbezahlung (d) läßt der Steuer-Empfänger
den Sdumigen auffordern, die Steuer binnen drei Tagen, bei Vermei-

dung der Erekution, zu berichtigen.
) Nach Ablauf vieser Frist wird zur Exekution geschritten.
8) Spatestens fünfTagevor dem Ablauf jedes Monats muß die eingezo-

gene Steuer nebst der Nachweisung der unvermeidlichen Ausfälle und

der Reste, bei welchen die Aufforderung und Erekution bis dahin fruchrlos

geblieben, an die zum Empfange bestimmte Staatskasse abgeliefert seyn.

h) Was der Steuerempfänger vorstehend (8) nicht nachweisen kann, muß
er aus eigenem Vermogen, in Stelle des Steuerschuldigen, vorschuß-
weise, an die Kasse berichtigen.

g. 35. Bleibt die Exekution fruchtlos, so kann der Schuldner an dem fer-

nern Betriebe des steuerpflichtigen Gewerbes durch Schließung der Laden, und

durch Beschlagnahme der Waaren und Werkzeuge, bis zur vollständigen Be-
richtigung der Steuer, verhindert werden.

K# 30. Den Kommmen wird für die bei Ennittelung, Verthe- lung und

Erhebung der Gewerbesteuer ihnen übertragenen Geschäfte, der fünf und

zwanzigste Theil der Einnahme zugestanden.
S. 37. a) Oie Gesetze, welche die Berechtigung zum Gewerbe bisher in

einzelnen Landestheilen verschiedenrlich bestimmt haben,sollen einer Revision
unterworfen, und, wo es nothig, verbessert, ergänzt, oder durch neue

Anordnungen ersetzt werden.
b) Bis zur Beendigung dieser Revisson und bis in Folge derselben nähere

Bestimmunzen werden erlassen werden, sollen, auch da, wo das Gesetz
über die polizeilichen Verhältnisse der Bewerbe vom Tien September 1311

nicht publizirt ist, diejenigen Personen für solche geachtet werden, die
ein Gewerbe umherziehend betreiben, welche in den 9#.#1 30 — 139.

des gedachten Gesetzes als solche bezeichnet sind. Oiese gesetzlichen
Vorschriften sind in der Beilage D. beigefügt.

* K. 39. Das Umherziehen mit Material- und Spezereiwaaren, mit Wei,
Branntwein und Li#koren aller Art, so wie mit Zeugen, die aus Wolle, Bamn-

wolle, oder Seide, ganz oder in Uermischung mit andern Materialien, ver-

ferligt sund, soll künftig nicht mehr gestaltet werden.
SJ. 30.



B. 39. a) Wer die im 9. 19. angeorbnete Anmelbung des Anfangs
oder Aufhorens eines Gewerbes unterlaßt, verfälltinEinenThaler
Strafe, wenn das Gewerbe nicht steuerpflichtig ist.

D) Wer den Anfang eines steuerpflichtigen Gewerbes nicht anzeigt, erlegt
neben der rückständigen, dem Gewerbe aufzuerlegenden Steucr, für die

Unterlassung der Anzeige eine Strafe, die dem wvierfachen Betrage der

einja3hrigen Steuer gleichkommt.
e# Werdas Aufhören eines steuerpflichtigen Gewerbes nicht anzeigt, öbleict,

so lange er diese Anzeige unrerläßt, zur Bezahlung der Stener verpflichtet.

trafeder Ueber- K. 40. Werumherziehend ein Gewerbe treibt, ohne sich durch Vorzeigung

Sihrung dieser Ver eines für ihn ausgestellten Gewerbescheins des laufenden Jahrs über seine Befug=
« nißauöwcisenzukönnen,hatnichtmkrdierückständige,seinemGewekbeangc

messene Steuer nachzuzahlen, und den einjahrigen Betrag, vierfach, als Strafe
zu entrichten, sondern auch uberdies die Konfiskation derjenigen Gegenstande
verwirkt, die er wegen seines Gewerbes bei sich fuhrt.

“é. 47. Einzelnen Gewerbetreibenden, die der Steuergesellschaft(G.206.)
beizutreten verweigern, soll der Bekrieb des Gewerbes untersagt werden.

§. 42. 2) In Ansehung des Verfahrens gegen die Uebertreter dieses
Gesetzes werden die Bestimmungen der Steucrordnung vom Sten Februar

1819. W. Ol. bis 05. und der Deklaralion des §. 93. vom 20sten Januar

1820. angewendet.
b) Die Vergehungen der Steuer= und Gemeindebeamten, durch welche den

Vorschriften dieses Gesetzes entgegen gehandelt wird, werden nach 9. 59.
der Steuerordnung vom gten Februar 1810. geahndet.

Wir beauftragen den Finanzuinister mit der Ausführung dieses Gesetzes,
und befehlen allen Unsern Behörden und Unrerthauen, die Vorschristen desselben
treugehorsam zu befolgen. «

Gegeben Berlin, den zosten Mai 1820.

I. S.) Friedrich Wilbelm.

C. Fürst r. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.

————

Bei-
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Beilage A.

zu 6. J. des Gesetzes wegen Entrichtung der Gewerbestener.

Auszug

aus dem Allgemeinen Landrecht Theil II. Titel 8. Abschnitt 7. von Kausfleuten.

 n 9. 475.
W. den Handel mit Waaren oder Wechseln als sein Hauptgeschaft treibt,

wird ein Kaufmann genannt.

. 433

Die Unternehmer der Fabriken haben in Rücksicht auf den Betrieb der-

selben und den. Absatz der darin verfertigten Waaren, kaufmännische Rechte.

K 481.

Eben dies gilt von Schifförhedern in Ansehung der auf die Nhederei,
unmittelbar Bezug habenden Geschäfte.

. 485.

Bewohner des platten Landes, die nur mit selbst erzeugten, oder durch

landwirthschafrliche Mittel veredelten Produkten, imgleichen Handwerker und

Fabrikanken, welche mit den von ihnen selbst verferiigten Arbeiten WVerkehr-
neiben, sind für Kaufleute nicht zu achten..

 486.
Krämer in Deôrferm umd Flecken, Hausirer, Trödler und gemeine Vik-

tualienhändler haben nicht die Rechte der Kaufleute.,

*F. 487.
Wermre#nzelne Lieferungen übernimmt, wird dadurchnoch kein Kausmamn-

Bei-



Beilage B.

zu dem Gesetze wegen Entrichtung der Gewerbesteuer, die Aus-

mittelung und Vertheilung der Sätze betreffend, wonach dieselbe
erhoben werden soll.

Abthei- 1) E. werden nach Maaßgabe der Wohlhabenheit und Gewerbsamkeit

vier Abtheilungen angenommen.

2) Zur ersten Abtheilung gehören die Städte Berlin, Breslau, Danzig,
Cöln, Königsberg in Preußen, Magdeburg, Stettin, Aachen, Elber-
feld mit Barmen.

3) Zur zweiten Abtheilung gehören die Städte Memel, Braunsberg, Pll-
lau, Tilsit, Gumbinnen, Insterburg, Elbing, Marienburg, Thorn,
Graudenz (mit der Festung), Marienwerder, Posen, Rawitsch, Lissa,
Fraustadt, Bromberg, Potsdam, Brandenburg a. d. H., Prenzlau,
Spandau, Neu-Ruppin, Wrietzen, Rathenau, Wittstock, Schwede,
Charlottenburg, Frankfurth a. d. O., Landsberg a. d. W., Guben,

Kottbus, Küstrin, Züllichau, Königsberg in der Neumark, Krossen, Star-
gard in Pommern, Anklam, Pasewalk, Treptow a. d. R., Demmin,

Schwinemünde, KRolberg, Stolpe, Köslin, Rügenwalde, Stralsund,
Greifswalde, Wolgast, Barth, Brieg, Oels, Neisse, Neustadt, Op-
peln, Ratibor, Schweidnitz, Glatz, Hirschberg, Jauer, Frankenstein,
Schmiedeberg, Reichenbach, Groß-Glogau, Görlitz, Grüneberg, Lieg-
nitz, Goldberg, Sagan, Lauban, Halberstadt, Quedlinburg, Burg,
Aschersleben, Salzwedel, Stendal, Schbnebeck, Kalbe a. d. Saale,

Halle, Naumbumng a. d. Saale, Merseburg, Zeitz, Wittenberg, Eisleben,
Torgau, Weisenfels, Eulenburg, Erfurt, Mühlhausen, Nordhausen,
Langensalza, Suhl, Heiligenstadt, Münster, Kösfeld, Wahrendorf,
Bochold, Minden, Bielefeld, Herford, Paderborn, Soest, Iserlohn,
Altena, Hamun, Dortmund, Siegen, Arnsberg, Bonn, Mühlheim am
Rhein, Düsseidorf, Krefeld, Neuß, Mühlheim a. d. Ruhr, Essen, Lennep,

Solingen, Wesel, Kleve, Duisburg, Emmerich, Koblenz mit Ehren-
breitstein, RKreuznach, Neuwied, Westzlar, Trier, Saarbrück, EKaarlouis,
Eupen, Düren, Montjoie, Burtscheid, Malmedy und Julich.

Da die Gewerbsamkeit der einzelnen Städte jedoch an sich wandelbar
ist, so bleibt die Ansetzung andrer hier nicht genannten Städte in die

zweite Abtheilung, so wie die Absetzung einzelner vorbenannten Städte
aus



aus derselben, besonderer Festsetzung mit unmittelbarer Koniglicher Ge—

nehmigung vorbehalten.
Die dritte Abtheilung enthalt der Regel nach alle Städte, welche funf-

zehnhundert oder mehr Civil-Einwohner haben, und nicht zur ersten oder

zweiten Abtheilung gehören. Ausnahmen von dieser Regel begründet
ein besonderes lebhaftes Verkehr der schwächer bewohnten odcr eine

besonders auffallende Nahrlosigkeit der stärker bewohnten Städre.
Welche Städte hiernach namentlich für jetzt in die dritte Klasse gehö-
ren, wird jede Regierung für ihren Bezirk ausmitteln, und nach erfolg-
ter Genehmigung des Finanzministeriit durch die Amtsblätter bekannt

machen.

Die vierte Abtheilung entha#lt die übrigen Städte und das Land, wozu

alle Ortschaften gehören, die in den drei ersten Abrheilungen nicht ent-

halten sind.

Auf bisherige oder vormalige Stadt-Rechte kommt es bei Bildung der
Abtheilungen nicht an.

Dagegen ist bei derselben der Zusammenhang der Ortschaften mit ihren
Umgebungen wohl zu beachten. Diejenigen nahen Anlagen und Oer-
ter, welche durch und für die Gewerbe und Genüusse einer großen oder

Mittelstadt ganz oder doch hauptsächlich bestehen, sind in dieser Rück-

sicht als Zubehör derselben anzusehen und daher mit ihr zu einer Abthei-

lung zu bringen, worüber das Finanzministerium entscheidet.

8) Da, wo nach den folgenden Erhebungssätzen ein Mittelsatz für jede Ab- Vertbeilung der
theilung besteht, den die Gewerbetreibenden dieser Art im Durchschnitt Sten

als Gewerbesteuer aufbringen müssen, wird derselbe mit dek Zahl der

Gewerbesteuerpflichtigen einer Stadt in den drei ersten Abtheilungen oder

eines Kreises in der vierten Abtheilung multiplizirt. Das Ergebniß die-
ser Berechnung enthält die Summe, welche die Stadt oder der Kreis im

Ganzen an Gewerbesteuer aufbringen muß.

0) Dieser Mittelsatz ist dasjenige, was jeder, der das Gewerbe dieser Art

in der gegebenen Abtheilung betreibt, als Gewerbesteuer zu zahlen hat.
Da indeß der Umfang, worin jeder Enzelne das Gewerbe betreibt, sehr

verschieden seyn kann, so ist von denjenigen, welche den Mittelsatz nicht
aufbringen können, ein bestimmter niedrigerer Satz zu zahlen. Der

Ausfall, welcher hierdurch entsteht, muß durch höhere Beitrage derjeni-
gen gedeckt werden, welche vermoge ihres starkern Gewerbetriebs mehr
als den Mittelsatz zahlen konnen.

10) Wo die Gewerbesteuer im Verhältniß der Bevölkerung erhoben wird,

(Buth#. D. und k. No. 12.) briug. die Gesammtheir der Sleuerpflich-
Jihrgang 1820. tigen
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teuersatze.
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tigen einer Abtheilung diejenige Summe auf, welche fur jeden Kopf der
Bevolkerung feststeht, der sich bei der jahrlichen Zahlung in ihrem Be-

zirke vorfindet.

Bei den Backern und den Schlachtern kommt der Zugang im Laufe des

Jahres durch neu Antretende der Gesellschaft zu gut, wogegen sie aber
auch fur den Abgang durch Austretende im Laufe desselben Jahres haf-

tet. Ueber Zugang und Abgang geben die Abgeordneten dieser Gesell-
schaften der Kommunalbehdrde, wenn sie davon Kenmtniß erhalten,
Nachricht.

12) Die Sätze, wonach die Vertheilung der Gewerbesteuer dem gemäß zu
bewirken ist, sind nachstehende:

A. Für den Handel mit kaufmännischen Rechten.

a) der Mittelsatz,

as) in der Isten Abthl. 30 Rtl. jährk. oder monatl. 2 Rel. 12 gr.

bb) -· 2ten 1 1 12 -

ccq 3. u. 4.= 1 1 –—

b) der niedrigste Satz,
aa) in der Isten Abthl. 12 Ril. jährlich oder monatlich 1 Ril.—gr.
bb) 2ten 8 — 16-Brandb.

cc) 3. u. 4. 6 —- 12--

c) die Satze steigen von 6, auf 8, 12, 18, 24, 30, 36, 48, 60, und
weiter aufwarts jedesmal um 12 Rthlr. nach Beschaffenheit des

Umfangs der Geschafte.

B. Fur den Handel ohne kaufmannische Rechte.

a) der Mittelsatz,

aa) in der Isten Abtheil. Rthlr. jahrlich oder monatlich 16 gr. Brandenb.
bb) 2ten - 12 =

cc) Zzten 8
dd) Aten 2 4

b) der niedrigste Satz,
aa) in den drei ersten Abthl. 2 Rehlr. jährlich oder monatlich &amp; gr. Brandb.

bb) indervierten Abtheilung 1 - 2.

) die Sätze steigen nach Beschaffenheit des Umfangs der Geschäfte auf

2, 4, 6, 8, 1I2, 18, 24, 30, 30, 48, u. s. w. jedesmal um 12Whn-
 Für



C. Für die Gast-, Speise= und Schankwirthschafe.

a) der Mittelsatz,

22) in der '#ten Abthl. 12 Ril. jährlich oder monaklich 1 Rtl.—gr.
bb) 2ten 8 — 165 Branbb.

cC) Sten 6 — 12

dd) aAten 4 — 8

b) der niedrigste Satz;

aa) in der ersten oder zweiten Abthl. 1 Ril. jährlich oder monatlich 8 gr. Brandb.
bb) dritten vierten 2 - 4

c die Sätze über 2 Rehlr. steigen nach Beschaffenheit des Umfanges
des Geschäfts wie bei B. bestimmt worden.

D. Für die Bäckergewerbe.

Die Gewerbestener der Bäcker in der ersten und zweiten Abtheilung
wird in der Nro. 10 be erkten Art, also ermittelt, daß im Ganzen jährlich

nach der Bevölkerung

in der ersten Abkheilung 8 vf. Brandenburgisch vom Kopfe,
zweiten 6

aufgebracht werden.

In solchen Städten der zweiten Abtheilung, in welchen viel Acker= und

Landbau getrieben wird, mithin das Gewerbe der Bäcker unbedeutender ist,
kann mit dem Durchschnittsertrage vom Kopf unter Genehmigung des Finanz-

Ministeriums von 6 Pf. Brandenburgisch auf 5, 4 bis zu 3 Pf. berunter-

9egangen werden.
In der dritten und vierten Abtheilung wird ein Mittelsatz aufgebracht,

welcher von jedem Backer

in der dritten Abtheilung 6 Rchlr. jährlich,

vierten Oü 4
beträgt.

Der niedrigste Satz= it
in der dritten Abtheilung Rthlr. jahrlich,

-vierten -

Steigerungen der Satze nac dem großeren Umfange des Gewerbes

erfolgen in der oben zu B. bemerkten Art.

E. Für das Fleischergewerbe.

Es sinden hier die vorher für das Bäckergewerbe ertheilten Bestün-
mungen mit der Maaßgahe Anwendung, daß

3 2 der
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der Mittelsatz in der dritten und vierten Abtheilung 8 Rehlr. und 0 Rthlr.
jahrlich, der niedrigste Satzin der dritten und vierten Abtheilung 4 Rihlr.

beträgt, und die Steigerungen nach den zu B. angegebenen Sätzen
geschehen.

F. Für die Brauerei und G. Für die Brennerei

wird die Gewerbesteuer nach Maaßgabe des Umfanges und Ertrages ent-
richtet. Der Steuersatz kann bei Brauereien niemals unter zwei, bei Bren-

nereien niemals unter sechs Thaler betragen. Die Sätze sind wie unter B. c.

so einzurichten, daß sie jedesmal auf. 2, 4, 6, 8, 12, 18, 21, 30, 36,

48, und von da ab weiter mit 12 Rthlr. steigeno, bestimmt werden. Als

Anhalt zur Schätzung dient, daß in der NRegel 24 Scheffel jährlicher Ver-
brauch an Malz oder Branntweinschroot mit 8 Groschen Brandenburgisch
Gewerbesteuer zu belegen sind. Der Verbrauch des vorletzten Jahres wird

bei dem folgenden zum Grunde gelegt. Brennerei, welche nur als ländliches
Nebengewerbe betrieben wird, ist frei, in sofern nicht Ubcr 200 Scheffel. sährlich
darin verbrannt werden. Wo die Brauerei in einem gemeinschaftlichen Lokale
betrieben wird, wird die Gewerbesteuer nur einmal nach dem Umfange des

darin betriebenen Gewerbes aller Theilnehmer erhohen.

H. Für die Handwerkssteuer ist

a) der Mittelsatz,

aa) in der Asten Abtheil. 8 Rthlr. jährlich oder monatlich 10 g#. Brandenb.
bb) 2ten 6 = 12

cc) z. u. aten- 4 8

b)) der niedrigste Satz",

aa) in der Asten Abtheil. 4 Rehlr. T oder monatlich 8 gr. Brandenb.
bb) = 2.3.u. J.2 4=

In Ansehung der Steigerungenfinder das zu B. angegebene Verhäl-
niß ebenfalls statt.

J.. Für das Müllergewerbe.
Die Gewerbesteuer von Windmühlen wird blos nach ihrer Bauart fest-

gesetzt, ohne Rücksicht auf die Verrichtung, für welche sie bestimmt sind,
sofern diese nur überhaupt gewerbesteuerpflichrig ist.

Windmühlen, an welchen blos der Theil'des Gebäudes, worin die

Ruthenwelle liegt, beweglich ist, das übrige gehende Werk aber feststehr,

zablen monatlich einen Thaler. Windmühlen, veren ganzes Gebäude auf
einem am untern Umfange desselben angebrachten Ringe beweglich ist (Palt-
rocken) zahlen monatlich zweiorittel Thaler oder 10 gt. Brandenburgssch.

ind=
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Windmuhlen, deren ganzes Gebaude blos auf einem Zapfen in der Mitte

ihrer Grundfläche ruhet, und auf demselben beweglich ist (Bockmühlen) zahlen

mona:lich Eindritel-Thaler oder 8 Gr. Brandenbimgisch.
Die Gewerbestener von Wassermühlen wird nach Mehl-Mahlgängen

geschätzt. Ein Laufer mit dem dazu gehörigen Bodensteine bildet einen Mahl-

gang.

Graupen= und Grützgänge werden den Mahlgängen gleich geachtet.

In Oehlmühlen gilt jede Presse für einen Mahlgang.

In andern Stampfwerken, (außer den Oehlmühlen) gelten sechs Löcher
im Grubenbaume, worin gestampft wird, oder die in deren Stelle tretenden

Vorrichtungen für einen Mahlgang.

Schneidemühlen mit einer einzigen Säge gelten für einen halben Mahl-

gang. Setzt die Schneidemuhle mehrere Sagen zugleich in Bewegung, so
gilt jedes Sägegatter für einen Mahlgang.

Ein Mahlgang, der in gewöhnlichen Jahren das ganze Jahr hindurch

zum täglichen Betrieb binreichendes Wasser hak, zahlt monatlich einen Thaler.

Ein Mahlgang, dem es in gewöhnlichen Jahren von Johannis bis

Michaeli dergestalt an Wasser mangelt, daß er nicht mehr taglich forrdauernd

gebraucht werden kann, zahlt monatlich einen halben Thaler.

Mahlgänge, welche wegen der Beschaffenheit des Zuflusses gewöhnlich schon
im Mai zu mahlen aufhören müssen, und erst im November wieder in Gang kom-

men, zahlen für den ganzen Jahresbetrieb überhaupt nur zwei Thaler.

Enthält eine Mühle verschiedene Werke in solcher Verbindung, daß sie nur
wechselsweise benutzt werden können, so wird die Gewerbesteuer nur von den Wer-

ken, die zugleich gehen können, erboben, und diejenigen, welche blos in Gang ge-
bracht werden können, wenn diese ruhen, bleiben frei.

Wegen Windstillen, Eisgang und Stauwasser oder strengem Froste, wie

auch wegen Ausbesserungen im gehenden Zeuge, findet kein Erlatß an der Gewer-
bestener statt. Fallen aber Bauten vor, wegen welcher die Mühle zu einer Zeit,

wo sie sonst wohl hätte betrieben werden können, stillstehen muß, so wird die Ge-

werbesteuer für diejenigen Monate, in welchen vomm ersten bis zumletzten Tage der-

selben gar nicht hat gemahlen werden konnen, auch nicht erhoben.

Von Mühlen, welche durch Feuerung betrieben werden, wird von jeder

Pferdekraft eine Gewerösteuer von einem Sechstheil Thaler oder 4 Gr. Branden-

burgisch monatlich entrichtet.

Ein NRog#mühlengang zahlt ebenfalls monatlich einen Sechstheil Thaler

oder 4 Groschen Brandenburgisch.
, · K. Für
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K. Fur die Schiffahrt, das Frachtfuhr-, Lohnfuhr- und Pferdeverleiher-Gewerbe.

a) Das Schiffergewerbe mit Stromschiffen und Lichterfahrzeugen wird nach

Maaßgabe ihrer Tragbarkeit von drei Las bis seche Last mit iwei Thalern.
über secho Last bis zwölf Last mit vier Thalern, und von da an steigend mit

zwei Thalern für sechs Last jährlich besteuert.
Fuhrleme und ferdeverleiher, welche zwei Pferde und darüber halten, zah-
len von jedem Pferde Einen Thaler jäbrlich.

)Die Rhederei ist nach F. 3. des Gesetzes als Handel mit kaufmännischen Rech-

ten zu besteuern.

Eine andere Besteuerung des Schiffergewerbes als die vorstehend benannte,
findet überhaupt nicht Sratt.

5b #

L. Für Gewerbe, welche umherziehend betrieben werden.

Vom Aufkauf, Handwerksbetrieb oder Handel beträgt die vor Aushändi-

gung des Gewerbescheins zu entrichtende Gewerbesteuer für den Kopf ohne Aus-

nahme jahrlich theils z'wei bis vier, und theils zwölf Thaler.
Sammler von Garn, Lunnpen, Asche, Federn, Borsten, Topfbinder, Kes-

selflicker, Scheerenschleiser werden, da wo ihr Gewerbe nach dem Ermessen der

Regirrung einen örrlichen Nutzen hat, mit dem Satze von zwei bis vier Thalern
betroffen. Wo aber dieser Nutzen nicht angenommen wird, und beiallen Verkäu-=
fern von Waaren, Aufkäufern von Lebensmitteln für die Städte, Marionetten=

spielern, Taschenspielern, Musikanten., Thierführern, Seiltänzern rc. findet der
Satz von zwölf Thalern für jede Person Anwendung. Wenn das Gewerbe der

Equilibristen, Seiltänzer, Kunstreiter in einer größeren Gesellschaft getrieben wird,
können die Regierungen den Satz, wo es nöthig ist, für jeden Theilnehmer ermä-

Ligen, jedoch niemals auf weniger als vier Thaler für eine Person. Die Kegie-
rungen werden von Enrrichtung der Gewerbesteuer in denjenigen Fällen befreien,

wo nach ihrer Ueberzeugung ein rein wissenschaftliches, oder ein höheres Kunstin-

teresse bei den Ausstellungen oder Leistungen umherziehender Personen Statt findet.

Der gewöhnliche kleine Nadelkram der Lumpensammler ist keine Veranlas-
sung zu einer höhern Bestenerung.

In Gegenden, wo es üblich ist, daß Leinweber in der Nachbarschaft ihres

Wohnorks selbst gefertigte Leimvand uum Verkauf im Herumrragen feilbieten, steht

es dem Finanzminnisterium frei, die Steuersätze zu ermäßigen oder zu erlassen.

Berlin, den zosten Mai 1820.

Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt: Friese.

Bei-
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Bei.lageC.

Auszug aus dem Allgemeinen Landrecht Tit. 6. Theil II.

s. 160.
E. muß jedoch die Wahl der vorgesetzten Obrigkeit zur Genehmigung angezeige

werden.

. 161.

Ein Mitglied der Korporation ist die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen
verbunden, wenn ihm nicht eben die Grunde der Entschuldigung, aus welchen eine

aufgetragene Vormundschaft abgelehnt werden kann, zu statten kommen.

s. 162.

Die Beurtheilung der angeführten Entschuldigungsursachen gebührt der

Obrigkeit.
g. 163.

Die von der Korporation geschehene und von dem gewahlten angenommene

Wahl kann die Obrigkeit dennoch verwerfen, wenn der gewählte die Eigenschaften.

nicht besitzt, welche nach allgemeinen oder nach den Cesetzen der Gesellschafr zu
dieser Stelle erforderlich sind.

9. 164.

Wird die Wahl verworfen: so muß die Korporation von neuem wahlen.

. 165.

Fallt auch diese Wahl auf einen Untuchtigen: soverliert die Korporatiom
für diesen Fall ihr Wahlrecht, und die Stelle wird von der Obrigkeit besetzt.

Bei-
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Beilage D.

Auszug aus dem Gesetze über die polizeilichen Verhältnisse der Ge-
werbe vom 'ien September 1811.

g. 136.
H# gehbren namentlich herumziehende Krämer aller Art. Darunter sollen

aber nicht verstanden werden Kaufleute, Fabrikanren und Handwerker, die mit

ihren Waaren Jahrmärkte beziehen und diese daselbst in offenen Läden und Buden

feil halten; auch nicht Landwirthe und Landhandwerker, die ihre Exzeugnisse zu
Markte bringen, sondern nun diejenigen, die eigene oder fremde Exzeugnisse außer

ihrem gewöhnlichen Wohnorte von einem Orte zum andern zum Verkaufe herum-

führen, und auf offenen Straßen, in Gasthöfen oder Privathäusern im Umherzie-

hen feil bieten.

S. 137.

Ferner herumziehende Aufkäufer und Sammler aller Art. Dahin gehören.

jedoch die nicht, welche umherreisen, um Materialien zu ihrer eigenen Fabrikation

aufzukaufen, welches vielmehr auf den bloßen Fabrikations-Gewerbeschein und po-

lizeilichen Reisepaß unbedenklich geschehen kann. Auch nicht die, welche Messen
und Jahrmärkte besuchen, un daselbst Waaren zum Wiederverkauf im Ganzen

einzuhandeln; sondern nur die, deren Gewerbe darin besteht, im Lande umherzu-
reisen, um in Privakhausern, Gasthöfen, oder auf offener Straße Waaren irgend
einer Art zum Wiederverkauf zu erstehen.

. 138.

Ferner Schweine-, Rindvich= und Pferdekastrirer, Kesselflicker, Topfbin-.
der, Schcerenschleifer, soweit letztere nicht elwan ihr Gewerbe in Läden oder festen

Buden betreiben.

. 13.

Endlich Marionettenspieler, Seiltänzer, Eaquilibristen, Taschenspieler,
Thierführer, umherziehende Musikanten, überhaupt alle diejenigen, welche um-

herreisen, um irgend eine Sache oder Verrichtung für Geld auszustellen.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

— No. 15. —

(No. 620.) Allerhochste Kabinetsorder vom 24sten Juli 1820., enthaltend nahere Bestim-
mungen der Allerhochsten Order vom 20sten Mai 1820. wegen Wieder-

aufnahme der von 1808. bis 1814. exkludirten Offiziere und wegen

Pensionirung ihrer Wittwen aus dem Fonds der Offizier-Wittwenkasse.

A. die am 18ten d. M. zu Meiner Entscheidung gebrachten Anfragen, wegen

Wiedereinsetzung erkludirter Interessenten der Offizier-Wittwenkasse und ihrer
Wittwen in die verlornen Rechte, bestimme Ich dahin:

ad 1. sollen auch solche Exkludirte, die in den Jahren 1806. bis 1814.

auf halbes Gehalt oder Pension Verzicht geleistet haben, von dem Be-

nefiz der Verordnung vom 20sten Mai c. nicht ausgeschlossen seyn;

ad 2. kann aber dies Benefiz nur auf Wittwen Anwendung sinden, deren

Ehemänner von 1806. bis 1814. erkludirt worden sind und in so weit,

als den Letzteren der Wiedereintritt zustehen würde.

ad 3. und 5. Soll es, bei Beurtheilung des Anspruchs der Interessenten

auf Wiedereinsetzung in die verlornen Rechte, nicht auf ein früheres

periodisches Aufenthalts= oder Diensiverhältniß, sondern nur darauf

ankommen, ob sie zur Zeit der Publikation der Verordnung vom 20sten

Mai c. noch im Auslande wohnhaft oder in fremden Diensten ange-

stellt waren.

ad 4. Hiernach ist auch bei schon vorhandenen Wittwen Erkludirter zu

verfahrten.

ad 6. Auch will Ich in Erwägung der angeführten Rücksichten, und bei

dem geringen Objekt des Mehrbetrages nachlassen, daß den Wittwen

nichterkludirter Interessenten, deren ursprüngliche Pension auf einen
geringeren Ertrag herabgesetzt worden ist, der ursprüngliche Satz vom

tsten Juli ebenfalls, jedoch gegen die geordneten Abzüge, nach Maaß-
gabe des Mehrbetrages, gezahlt werde.

Jabrgang 1820. Aa ad

(Ausgegeben zu Berlin den 28sten September 1820.)
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ad 7. Eben so soll den noch lebenden Ehemännern, welche in jener Pe-

riode die Pension heruntergesetzt haben, gestattet seyn, solche unter den-

selben Bedingungen auf den frühern Einkaufssatz zu erhöhen, unter
denen die Wiederaufnahme der Erkludirten Statt findet.

ad 8. Ist der Abzug auf alle Rückstände ohne Unterschied auszudehnen;
bei Pensionen unter 100 Rcthlr. findet aber auch wegen des rückstän-

digen Antritksgeldes kein Abzug Statt, und was

ad 9. künftige Wittwen Erkludirter anbetrifft, deren Pension unter

100 Rechlr. beträgt, so wird vorausgesetzt, daß die Wiederaufnahme

innerhalb der festgesetzten 3 Monate erfolgt ist. Endlich

ad 10. soll auch der Wittwe des Obristlieutenants v. Stockhausen und

der mit ihr etwa in gleichem Fall befindlichen Wittwen das verlorne

Pensionsrecht ebenfalls zugestanden seyn.

Carlsbad, den 24len Juli 1820.

Friedrich Wilhelm.

An das Kriegs-Ministerium.

([No. 621.)
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(No. 621.) Allerhochste Kabinetsorder vom 30sten August 1820., die Abtragung der Berg-
werkssteuern in den Rheinischen Provinzen betreffend.

A.“ Ihren Bericht vom 20sten v. M., das bisherige Verfahren bei der

Ausmittelung der sogenannten verhältnißmäßigen Bergwerkssteuern in den
Ländern am Rheine, nach dem Bergwerksgesetz vom ##sten April 1810., und

nach dem Dekret vom öten Mai 1811. betreffend, will Ich, aus den von

Ihnen angeführten Gründen, zur Sicherstellung des Kassen-Interesses, geneh-
migen, daß die genannten Bergwerksabgaben in ihrem bisherigen Betrage
von Fünf Prozent des reinen Ertrages einer Grube, fortan nicht mehr durch

Abschätzung nach einem Betriebs -Etat, im Mai eines jeden Jahres, sondern
erst am Schluß desselben, nach den darüber vorzulegenden vollständigen Rech-
nungen, ausgemittelt und erhoben, zur Erleichterung der Bergwerksbesitzer

denselben aber Abschlagszahlungen im Laufe des Jahres nachgelassen werden
sollen. Die Ausmittelung selbst geschieht unter der Direktion des Berghaupt-
manns der Provinz, oder seines Stellvertreters, von einer Kommission, welche

von dem betreffenden Bergamts-Direktor, von den Bergbeamten und dem

Rendanten, so wie von zwei Bergwerksbesitzern des Distrikts, welche unter

sich zu wählen haben, gebildet werden soll. Die Entscheidung auf die etwa-

nigen Beschwerden über die Festsetzungen dieser Kommission, liegt Ihnen, als
Chef des Departements, ob und die dazu erforderlichen Erörterungen geschehen
durch die Ober-Berghauptmannschaft in dem Ihnen anvertrauten Ministerium.

Teplitz, den 30sten August 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

den Staats-Minister von Schuckmann zu Berli

(No. 622.)
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(No. 622.) Allerhochste Kabinetsorder vom 14ten September 1820., die einstweilige An-

wendung des Allgemeinen Landrechts, 20sten Titels 2ten Theils, als

Singular-Recht für den ganzen Militairstand betreffend.

Jo bin mit der in Ihrem Berichte vom 29sten v. M. über das Strafmil=

derungs-Gesuch des Eduard Büsgen ausgeführten Meinung:

daß der 20ste Titel des 2ten Theils des Allgemeinen Landrechts,

nachdem dasselbe durch das Patent vom 14ten März 1797. bei sämmt-

lichen Militairgerichten eingeführt und in den Kriegsartikeln darauf

Bezug genommen ist, als Singularrecht für den ganzen Militairstand,
ohne Unterschied der Provinzen oder des temporairen Garnisonortes,

so lange betrachtet werden muß, bis die Revision der Militairgesetze
vollendet seyn wird,

einverstanden, und will, daß danach verfahren werde, weshalb Ich auch die

gegen den vormaligen Lieutenant Büsgen erkannte 5jahrige Zwangsarbeits-
Strafe auf zweijährigen Festungsarrest herabsetze und Ihnen danach die wei-

tere Verfügung und Bescheidung des Büsgen auf seine wieder beigefügte

Vorstellung überlasse.
Berlin, den 14ten September 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

den Staats= und Juflizminister von Kircheisen.
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Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

—— NMNo. 16 —

(No. 623.) Gesetz, die gutsherrlichen und bauerlichen Verhaltnisse in den vormals zum

Konigreich Westphalen, zum Großherzogthum Berg oder zu den fran-

zösisch-hanseatischen Departements gehörenden dandestheilen betreffend.
Vom 25sten September 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von
Preußen c. c.

Da die in denjenigen Theilen Unserer Monarchie, welche vormals zum

Königreich Westphalen, dem Großherzogthum Berg, oder den franzosisch-
hanseatischen Departements gehort haben, über die gutsherrlichen und bäuer-

lichen Verhältnisse unter der fremden Herrschaft erlassenen Gesetze theils zu
Beschwerden gegen ihren Inhalt, theils zu Zweifeln über ihren wahren Sinn

häufige Veranlassung gegeben haben, und nach Einführung Unserer allgemeinen
Gesetzgebung das neue Bedenken entstanden ist, ob auch Unsere Gesetze über

diesen besondern Gegenstand mit eingesührt seyen; so verordnen Wir in der

Absicht, sowohl alle diese Zweifel zu entfernen, als auch jenen Beschwerden
in soweit abzuhelfen, als sie gegrüundet befunden worden, und es, ohne be-

reits vollsiändig erworbene Rechte zu verletzen, möglich gewesen, nach ver-

nommenem Gutachten Unsers Staatsraths, wie folgt:

## 1. In Bezug auf diejenigen Theile der oben bezeichneten Pro- Alis.n
vinzen, worin Unsere allgemeine Gesetzgebung bereits eingeführt ist, erklären un Scd

Wir hierdurch, daß es keinesweges Unsere Absicht war, auch in Ansehung

der gutsherrlichen und bauerlichen Verhältnisse die vorgefundenen fremden Ge-

setze abzuschaffen und Unsere Gesetze einzuführen, daß Wir Uns vielmehr eine

genauere Prüfung dieses Gegenstandes noch zur Zeit vorbehalten hatten.
Wir erklären aber daselbst von jetzt an die fremden Gesetze, soweit sie sich

auf jene Verhältnisse und auf die Zehenten beziehen, für gänzlich abgeschafft,
und wollen, daß diese Verhältnisse daselbst hinfort lediglich nach dem gegen-
wärtigen Gesetz beurtheilt werden. Jedoch soll dabei in Ansehung der noch
fortdauernden Dienste aus Unserm Allgemeinen Landrecht Theil II. Tit. 7.

Jahrgang 1820. Bb der

(Ausgegeben zu erlin den 17ten Oktober 1820.)
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der sechste Abschnitt als subsidiarisches Recht neben dem gegenwärtigen Gesetz
zur Anwendung kommen.

§. 2. In denjenigen Theilen der genannten Provinzen dagegen, worin
die fremde Gesetzgebung im Ganzen noch zur Zeit beibehalten ist, bleiben
auch die das gutsherrliche und bauerliche Verhältniß und die Zehenten betref-

fenden Gesetze, in soweit sie nicht durch das gegenwärtige Gesetz näher be-
stimmt oder abgeändert werden, noch ferner in Kraft.

§. 3. Die Leibeigenschaft und Erbunterthdnigkeit ist und bleibt mit

ne ihren Folgen aufgehoben.
ung auf- §. 4. Zu diesen Folgen werden gerechnet und sind daher aufgehoben;

1) die bloß persönlichen Dlenste oder Personal-Frohnden;
2) die Verbindlichkeit, in dem Hause des Gutsherrn als Gesinde zu dienen

(das sogenannte Gesinde-Zwangsrecht);
3) die Verbindlichkeit, zur Eingehung einer Heirath die Einwilligung des

Gutsherrn einzuholen, und an diesen für die Einwilligung eine Abgabe

(z. B. Bedemund, Brautlauf 2c.) zu entrichten;
4) alle ungemessene Dienste, wenn sie auch in Rücksicht des Besitzes eines

Grundstücks obliegen, ohne Unterschied zwischen den ehemals Bergischen
und den übrigen Landestheilen, jedoch mit der im F. 68. angeordneten

Ausnahme.
§. 5. Als gemessene, und folglich nicht aufgehobene Dienste sollen nur

diejenigen betrachtet werden, bei welchen auf rechtsgültige Weise, wehin auch
das Herkommen gehört, entweder die Anzahl der Tage, oder der Umfang der

zu leistenden Arbeit bestimmt ist. Aus diesem letzten Grund ist es zu den ge-

messenen Diensten zu rechnen, wenn der Verpflichtete bestimmte Acker= oder Wie-

senstücke allein zu bearbeiten hat; imgleichen wenn ihm die Bearbeitung einer

größern Feldflur von bestimmtem Umfang, in Gemeinschaft mit dem Gutsherrn

oder mit anderen Diensipflichtigen obliegt, vorausgesetzt, daß der Beitrag eines
Jeden zu dieser gemeinschaftlichen Arbeit bestimmt sey.

Nach diesen Grundsätzen sollen nicht allein die für den Ackerbau zu lei-

stenden Dienste, sondern auch alle übrigen, und namentlich die Baudienste

(Baufrohnen, Burgfeste) beurtheilt werden.
· Z.6.DemGutsherrnstehtkeinRechtinAnsehungderErziehungund

Bestimmung der Kinder der Bauern zu. Auch kann er ihnen weder die Ver-

bindlichkeit auflegen, bei dem Bauernstande und dem Gewerbe ihrer Aeltern

zu bleiben, noch sie verhindern, sich außerhalb des Bauerguts niederzulassen,
und ihm steht eben so wenig das Recht zu, unter mehreren Miterben den

Annehmer einer bäuerlichen Stelle zu bestimmen.

§. 7. Er kann von den Bauern den Eid der Treue und Unterthänig=
keit nicht fordern.

g. 8.
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§. 8. Er kann sie zur Erfüllung ihrer beibehaltenen Verbindlichkeiten

gegen ihn weder durch körperliche, noch durch Geldstrafen nöthigen, sondern sich
nur an die Gerichte wenden, da der Dienstzwang und jedes andere Recht dieser

Art aufgehoben ist. Wenn jedoch die Pflichtigen die den Gutsherrn schuldigen
Dienste durch ihr Gesinde verrichten lassen, so finden gegen letzteres die Vor-
schriften der Gesinde-Ordnung vom 8ten November 1810. Art. 76—S81.

Anwendung.

#§&amp;#. 9. Aufgehoben ist ferner das unter dem Namen: Sterbefall, Best-
haupt, Kurmede, Mortuarium etc. bekannte Recht, einen Antheil aus dem

Nachlaß eines Bauern, seiner Frau oder Kinder zu fordern;jedoch sind hievon
die vormals bergischen Landestheile ausgenommen, worin dieses Recht, in so-
fern es auf einem Bauergute haftet, für aufgehoben nicht zu achten ist.

§. 10. Die Personalabgabe, welche von den nicht angesessenen Ein-

wohnern für den Schutz unter dem Namen: Schutzgeld, Beirauchsgeld, Heuer-

lingsgeld, Einliegerecht, Beiwohnerrecht und unter andern gleichartigen Be-
nennungen zu entrichten war, ist aufgehoben; auch finden diese Dienste, welche
des verliehenen Schutzes wegen geleistet werden mußten, nicht mehr Statt.

Dagegen haben aber auch die bisherigen Schutzunterthanen auf die Vortheile,
welche ihnen an einigen Orten dafür zustanden, nicht ferner Anspruch.

§. 11. Ferner dürfen nicht mehr gefordert werden:
1) Dienste, welche wegen der Lehnsverbindung oder wegen der Gerichtsbar-

teit geleistet werden mußten, und

2) die Jagdfrohnen aller Art, es sey denn, daß von der des öffentlichen Wohles

wegen vorzunehmenden Ausroktung schädlicher Thiere die Rede wäre.

§#. 12. Gemeinen, als solche, sind zur Leistung von Frohndiensten nicht

anders verbunden, als wenn ihnen Grundstücke oder dingliche Rechte überlassen

sind, oder wenn sie Geldsummen verschulden, für welche die gedachten Dienste
übernommen worden.

§&amp;# 13. Auf Gemeindedienste hingegen, desgleichen auf die unter dem

Namen von Burgfesten, Landfrohnen u. s. w. zu öffentlichen Staatsbedürfnissen

zu leistenden Dienste, so wie auf diejenigen, welche im F. 33. Buchst. c. näher

bezeichnet sind, bezieht sich die Aufhebung nicht.

§. 14. In den vormaligen französisch -hanseatischenDepartements be-
halt es bei der besondern Vorschrift, daß, wer Rechte, die ohne Entschddigung

abgeschafft sind, von Privatpersonen gekauft hat, weder Zurückerstattung des
Kaufpreises, noch Schadenersatz fordern, wer aber solche Rechte von den

Staatsdomainen erkauft hat, nur auf Zurückzahlung des von ihm bezahlten

Kaufpreises oder auf Zurückgabe der dafür von ihm an den Staat überlassenen

Gegensiände Anspruch machen kann, sein Bewenden.
Bb2 S. 15.
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§. 15. Jeder bäuerliche Besitzer, welchem zur Zeit der erlassenen frem-
den Gesetze ein vererbliches Besitzrecht an einem Grundstück zustand, hat daran

§. 16. Haften nehmlich auf dem Grundstück andere Lasten als bloße

Geldabgaben, so hat er daran lediglich das nutzbare Eigenthum. In dieser
Lage darf er das Grundstück ohne Einwilligung des Berechtigten nicht ver-

dußern, vertauschen, zerstückeln, mit einer Servitut oder Hypothek beschweren,
wenn nicht ein anderes ausdrücklich verabredet ist. Er hat aber das Recht zu

der im Vien Titel bestimmten Ablösung. Auch hat er schon in dieser Lage keine

Befugniß mehr auf Remissionen und Bauhülfen, es wäre denn, daß er aus

einem besondern Rechtstitel, unabhängig von dem bäuerlichen Verhältniß, An-

spruch darauf hätte.

§. 17. Ist dagegen ein Grundstück von allen Lasten befreit, oder doch

mit keinen anderen als Geldabgaben, es sey ursprünglich oder durch Verwand-

lung anderer Lasten, behaftet, so hat darauf der Besitzer volles Eigenthum.
Die im §K. 16. enthaltene Beschrdnkung findet alsdann nicht Statt, und in An-

sehung der Geldabgaben hat der Berechtigte nur die Befugnisse eines Real-

gldubigers. Auch findet nun der gutsherrliche Vorkauf oder Retrakt, wenn

derselbe auch früherhin vorhanden war, nicht mehr Statt.

§. 18. Die Rechtsverhältnisse bloßer Zeitpachter sind durch die fremde

Gesetzgebung nicht verändert. Den bloßen Zeitpächtern aber sind auch diejeni-
gen gleich zu achten, deren erbliches Recht bei der Verleihung auf höchstens drei

Verekbungsfälle, oder auf eine Zeit von weniger als 100 Jahren beschränkt

worden ist.

§. 19. Ob in einzelnen Fälle die Bedingungen des §F. 15. oder des

K. 18. vorhanden sind, bleibt in der Regel der richterlichen Entscheidung le-

diglich überlassen. Jedoch sollen in den Gegenden, worin Leib= und Zeitge-
winnsgüter vorkommen, folgende Regeln dabei beobachtet werden. Den Be-

sitzern derselben sollen nehmlich die in §. 15—17.angegebenenRechtezu-
kommen, wenn sie beweisen können:

1) daß die Gebäude ihnen zugehören;
2) daß die Güter in den drei letzten Uebertragungsfallen an einen Verwandten

oder Ehegatten des vorhergehenden Besitzers gekommen sind;

3) daß das Pachtgeld während dieser Zeit gleichförmig gewesen ist, oder daß
die Veränderung desselben weder in dem veränderten Preise der Lebens-

mittel, noch in der Willkühr des Verpächters, sondern in dem veränder-

ten Umfang oder Ertrag des Guts ihren Grund gehabt hat;

4) daß sie allein alle gewöhnlichen und außergewöhnlichen Auflagen be-

zahlt haben.
Jedoch
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Jedoch mussen die Besitzer mit dem Beweis dieser vier Thatsachen auch

noch den Beweis einer von folgenden vier Thatsachen verbinden:

a) daß ihnen die Guter mit der Bestimmung ubergeben worden, solche nicht

ohne Einwilligung des Verpächters zu veräußern, zu verpfänden, oder
mit Hypotheken zu beschweren;

b) daß sich der Verpächter die Befugniß vorbehalten hat, zur Bestimmung

des Brautschatzes oder der Versorgung der Kinder mitzuwirken;
P) daß im Fall der Heirath des Pächters dessen Frau ein Gewinngeld zu zah-

len verpflichtet war;
d) daß die Eltern oder der Ueberlebende von ihnen, nach Uebertragung die-

ser Guter an eines ihrer Kinder, fortgefahren haben, einen Theil der i

der Pachtung begriffenen Guter als Leibzucht zu benutzen.
Allein, auch wenn diese Beweise geführt werden, ist dennoch dem Ver-

pächter der Gegenbeweis unbenommen; imgleichen steht es dem Besitzer frei,
sein erbliches Recht auch auf jedem anderen Wege als durch die oben angegebe-
nen Beweise rechtlich zu begründen.

§#. 20. Wenn in der oben G. 15.) bestimmten Zeit das bauerliche

Grundstück von einem mahljährigen Besitzer oder Interimswirth besessen wurde,

so gebühren die in F. 15. bis 17. angegebenen Rechte nicht diesem damaligen Be-

sitzer, sondern vielmehr demjenigen, welchem es dieser Besitzer wieder heraus-
zugeben verpflichtet war.

§. 21. Die Gutäöherren behalten in den Fällen der S#. 15. bis 17. von

ihren Gerechtsamen auf die Höfe nur das Obereigenthum (im Fall des §F. 16.),

und diejenigen Rechte, welche nicht vorstehend ohne Entschädigung aufgehoben,
sondern als Preis der Ueberlassung von Grundstücken zu betrachten sind, na-

mentlich die bei Besitzveränderungen zu zahlenden Antrittsgelder (Laudemien,

Weinkauf 2c.), die Zinsen, Renten, JZehnten, Geld= und Natural-Abgaben,
imgleichen die Dienste nach den in G. 4. und 5. enthaltenen näheren Be-

stimmungen.
§ 22. Der Gutzherr braucht bei einem, über die Verpflichtung zu den

im §S. 21. genannten Leistungen entstehenden Streite den Beweis der gesche-

henen Ueberlassung eines Grundstücks oder dinglichen Rechts nicht zu führen,
vielmehr soll dieselbe aus dem Besitz der Leistung vermuthet werden, in welchem
sich der Gutsherr entweder jetzt befindet, oder welchen derselbe unmittelbar vor

dem Erscheinen Unserer Kabinetsorder vom 5ten Mai 1815. durch Rechtsmittel

zu erhalten oder wieder zu erlangen befugt war. Wenn insbesondere einer

von beiden Theilen über das Daseyn oder den Umfang eines solchen Rechts

einen Urkundenbeweis unternimmt, so soll derselbe nach den Vorschriften des

allgemeinen Rechts, ohne Rücksicht auf die bisherigen besonderen Bestimmun-
gen der fremden Gesetze beurtheilt werden.

g. 23.
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&amp; 23. Ist die Art der während der bestimmten Anzahl Diensttage zu

leistenden Arbeit weder durch Urkunden, noch durch Anerkenntniß, noch durch

Herkommen festgesetzt, so müssen die Pflichtigen an den Diensttagen die Arbeit,
welche der Diensiherr von ihnen verlangt, übernehmen.

§. 24. Da der eigentliche Zweck der Dienste auf die Bewirthschaftung

der Grundstücke des Dienstherrn gerichtet ist, so ist es unstatthaft, unter dem

Vorwande der den Grundstücken des Dienstherrn schuldigen Diensie, Arbeiten

ganz anderer Art von den Mlichtigen zu fordern, z. B. solche, die sich auf eine

auf dem Lande ungewöhnliche Fabrikation oder einen daselbst nicht üblichen Han-
del beziehen, es sey denn, daß die Pflichtigen an einzelnen Orten zu solchen

Diensten aus einem besondern Rechtsgrunde verbunden wären.

§#. 25. Wenn Dienste nur wegen des Bedürfnisses der Grundstücke des

Dienstherrn gefordert werden können, so darf dieser die Dienste ohne dasjenige
Gut, zu dessen Nutzen sie geleistet werden müssen, weder verpachten noch ver-

kaufen. Isi es hingegen dem Dienstherrn erlaubt, sich der Diensie auch zu

einem anderen Zwecke, als zur Bewirthschaftung seiner Grundstücke zu bedie-

nen, so soll sowohl der Verkauf, als auch die Verpachtung derselben ferner ge-

stattet senn, vorausgesetzt, daß dadurch die Lage der Mlichtigen nicht här-
ter werde.

§#. 20. Muß der Bauer nach der Anweisung der gesetzlichen Behörde
an einem Tage, wo er für den Gutsherrn hätte arbeiten müssen, einen öffent-

lichen (Staats= oder Gemeinde-) Dienst verrichten, so ist er gegen den Guts-

herrn weder seine Stelle vertreten zu lassen, noch an einem andern Tage zu

arbeiten verbunden. Hängt es aber von seiner Willkühr ab, an welchem Tage

er den öffentlichen Dienst leisten will, so kann er dadurch von dem, dem Guts-

berrn schuldigen Dienste nicht befreit werden.
g. 27. Alle nach F. 21. beibehaltenen Abgaben und Dienste müssen

bis zu ihrer Verwandlung in Geldrenten oder gänzlichen Ablösung nach wie vor

unweigerlich geleistet werden, bei entstehendem Streit tritt da, wo Unsere all-

gemeine Gesetzgebung bereits eingeführt ist, das in der Allgemeinen Gerichts-
Ordnung Theil I. Titel 41. §. 58. u. ff. vorgeschriebene Verfahren ein.

§. 28. Durch freien Vertrag können zwar auch neue Dienste, jedoch

keine andere als gemessene, und nur mit der in §F. 43. des gegenwärtigen Ge-

setzes enthaltenen Beschränkung, auf ein bäuerliches Grundstück gelegt werden.
§. 29. Ueberall, wo die unter der französischen, königlich-westphä-

lischen oder bergischen Herrschaft eingeführte Grundsteuer-Verfassung bei den
bauerlichen Besitzungen noch besteht, sind die Bauern befugt, von allen aus

dem bauerlichen Verhältniß in Naturalien oder in Gelde zu entrichtenden Lei-

stungen, dem Berechtigten den fünften Theil in Abzug zu bringen. Jedoch
darf dieser Abzug niemals mehr, als die von dem Bauer bezahlte Grundsleuer

selbst
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selbst, betragen; auch steht es dem Gutsherrn frei, den wirklichen reinen Er-

trag des Bauerguts nachzuweisen, und wenn sich daraus ergiebt, däß die

Grundsteuer weniger als ein Fünftel dieses reinen Ertrags betrdgt, auch den
Abzug in demselben Verhältniß zu vermindern.

§. 30. Der im FS. 29. bestimmte Abzug soll eben so bei allen Zehen-

ten Statt finden, ohne Unterschied, ob dieselben auf einem guksherrlichen Ver-
hdliniß, oder auf einem andern Grunde beruhen.

§. 31. Der Ersatz, welchen der Berechtigte nach §. 29. und 30. dem

Mlichtigen für die bezahlte Grundsteuet leisten muß, beschränkt sich auf die
Haupt-Grundsteuer, und erstreckt sich weder auf die Beischläge (Zusatz= Centi-
men) noch auf eine andere Abgabe oder Last, die nach dem Fuße der Grund-

steuer geleistet wird.

§K. 32. Es findet jedoch überhaupt gar kein Abzug oder Ersatz wegen
der Grundsteuer Statt.

1) wenn in den Verträgen die ausdrückliche Bedingung, daß keine Abzüge

wegen der Entrichtung öffenrlicher Abgaben Statt haben sollen, oder
irgend eine andere Klausel enthalten ist, woraus die Uebereinkunft der

Partheien hervorgeht, daß dem Zinspflichtigen außer dem Zinse oder der

Leistung auch noch die öffentlichen Abgaben zur Last bleiben sollen;

bei den sogenannten Meyergütern, Erbleihe= und Zinsgütern und an-

dern Gütern dieser Art, deren Besitzer nach den alten Gesetzen und Ge-

wohnheiten verpflichtet sind, außer den auf denselben haftenden Renten
noch besonders die öffentlichen Abgaben zu entrichten, es sey denn, daß

hierüber zwischen dem Gutsherrn und dem Meyer oder Inhaber eine

andere Uebereinkunft getroffen wäre;
in Bezug auf diejenigen jährlichen Renten, welche erst in Gemäßheit der
neueren Gesetzgebung durch Verwandlung der zufälligen Rechte in ste-

hende Renten entstanden sind;
4) in Bezug auf beibehaltene Dienste, oder auf eine an die Stelle solcher

Diensie gesetzte Rente.

§ 33. a) Alle auf bäauerlichen Grundstücken haftende Leistungen sol-

2

3h

Tit. V.

Von der Ab-

len auf Verlangen der Partheien, nach den in diesem Titel enthaltenen Grund- eson der
sätzen, verwandelt oder abgelöset werden können. nen Leistun-

b) Dieselben Rechte sollen auch in Ansehung aller Zehnten gelten, selbst 3.

wenn sie nicht auf einem gutsherrlichen Verhältnisse beruhen.

O) Auf solche Leistungen aber, welche nicht unter diese beiden Falle ge-

hören, z. B. auf Abgaben und Dienste, welche einem Pfarrer oder Schullehrer

zu entrichten sind, finden diese Vorschriften, so wie alle andere Vorschriften des

gegenwärtigen Gesetzes, keine Anwendung.
K. 34.
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K. 34. Jeder von beiden Theilen kann verlangen, daß die Leistungen,

welche er zu fordern oder zu entrichten hat, wenn sie nicht schon in Geldabga-

ben bestehen, in veränderliche Geldrenten verwandelt werden. Diese Verwand-

lung kann nicht nur für alle zwischen beiden Theilen geltende Leistungen zugleich,

sondern auch für eine einzelne Gattung derselben verlangt werden.
§ 35. Die Bestimmung dieser veränderlichen Geldrente soll auf fol-

gende Art geschehen. Zuerst wird der Werth der Leistung (nach §. 40. u. ff.)

in Geld ausgemittelt, und sodann, wenn die Leistung nicht schon ohnehinin ei-

ner jährlichen festen Abgabe an Roggen besteht, auf eine solche Abgabe berech-

net. Bei dieser Berechnung werden die letzten 14 Jahre dergestalt zum Grun-

de gelegt, daß die zwei theuersten und die zwei wohlfeilsten derselben weggelas-
sen werden, und aus den übrig bleibenden zehen Jahren der Durchschnitt der

Martini-Marktpreise gezegen wird. Ist nun auf diese Weise der gegenwärtige

Betrag der Leistung, sowohl in Geld als in Roggen ausgemittelt, so ist in dem

nächsten Zahlungstermine (G. 63.) dieser Geldbetrag unmittelbar zu entrichten.
Fär das darauf folgende Jahr aber soll der Geldbetrag der Leistung bestehen aus

Ftel des vorhergehenden Geldbetrages und u'#tel desjenigen Werthes,
welchen die ausgemittelte Quantität Roggen nach den Martini-Marktpreisen

dieses folgenden Jahres haben wird. Auf gleiche Weise soll der Betrag der
Geldrente für jedes der nachfolgenden Jahre fortschreitend berechnet werden.

§. 36. Unter den Martini-Marktpreisen (F. 35.) sollen diejenigen ver-

standen werden, welche im Durchschnitt der zwei dem Martinitage zunachst lie-

genden Wochen Statt gefunden haben; und zwar sind diese Marktpreise nach
den Maärkten derjenigen Orte zu bestimmen, welche hierzu, nebst dem ihnen zu-
gehörigen Bezirk, von den Regierungen durch die Amtsblätter namentlich an-

gegeben werden sollen.
§. 37. Außerdem soll der Verpflichtete allein das Recht haben, die ihm

obliegenden Leistungen in Kapital abzulösen, wobei, im Fall einer nach §F. 35.

aufgelegten veränderlichen Geldrente, der Betrag desjenigen Jahres zum
Grunde zu legen ist, in welchem die Ablösung verlangt wird. Die Ablösung

geschieht durch Bezahlung des 25fachen Betrags einer jährlichen Leistung.
Sollte indessen der Kapitalwerth der Geldabgabe in der ursprünglichen Urkunde

bestimmt sepn, so hat es bei dieser Bestimmung sein Bewenden.

§. 38. Der Verpflichtete kann auch einen Theil der ihm obliegenden

Leistungen durch Kapital ablösen: jedoch darf in diesem Fall das Kapital der Ab-

lösung nicht weniger als Einhundert Thaler in Preußischem Kourant betragen.
## 39. Wenn für den Gutsherrn durch die Ablösung oder Verwand-

lung der Leistungen, nach dem Urtheil der Generalkommission, ein Kapital-
bedarf entsteht, so kann er verlangen, daß ihm auf die Höhe desselben von

den Verpflichteten, nach dem Maaßstab des F. 37., unkündbare Obligationen
aus-
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ausgestellt, und auf das verpflichtete Grundstuck eingetragen werden. Diese
Obligationen kann er, abgesondert von dem Gute, dem die Leistungen gebüh-

ren, verdußern und verpfanden, und die Agnaten und Realgläubiger können

dagegen in keinem Fall einen Widerspruch erheben. Jedoch ist zuvor die

Höhe dieses Bedarfs von den Generalkommissionen festzusetzen, welche auch

die Aufsicht über die wirkliche Verwendung zu dem angegebenen Zweck zu

führen, und alle dazu nach ihrem Urtheil nöthige Maaßregeln einzuschlagen
haben.

§. 40. Da in den Fällen des F. 35. und des F. 37. vor allem der

Geldwerth der Leistungen durch Berechnung auf eine jährliche Rente auszu-

mitteln ist, so soll zu diesem Zweck nach folgenden Grundsätzen verfahren werden.
Alle Fruchtzinsen und Fruchtprästationen werden nach dem Durchschnitts-

preise der letzten vierzehn Jahre, mit Abrechnung der zwei theuersten und
der zwei wohlfeilsten, zu Gelde angeschlagen, und es sind dabei diejenigen

ndheren Bestimmungen anzuwenden, welche der F. 36. für die Berechnung
des Geldes auf Roggen vorschreibt.

# 41. Der Werth der Abgaben an Federvieh, Kalbern, Lämmern,

Schweinen, Butter, Käse, Eiern, Wachs und andern Naturalien, soll durch

Sachverständige bestimmt, und dabei der gemeine Preis zur Zeit der Ablösung
als Maaßstab gebraucht werden, nach welchem man die Bezahlung solcher

Gegenstände, wenn sie nicht in Natur geleistet, sondern in Geld vergütet

werden, zu bestimmen pflegt. Die Preisbestimmung hingegen, welche über
die gedachten Gegenstände in der Urkunde enthalten, oder durch Herkommen

oder Verordnungen festgesetzt sind, können nur in dem Falle als Maaßstab

angenommen werden, wenn dem Pflichtigen die Wahl zusteht, ob er in Natur

oder in Gelde bezahlen will.

#. 42. Die nicht aufgehobenen Dienste sollen durch Sachverständige
abgeschätzt werden. Die Sachverständigen müssen bei Bestimmung des Werths
derjenigen Dienste, welche ausschließend zum Behuf der Kultur und Benutzung
der Grundstücke geleistet werden, die gerechte und verhältnißmäßige Schadlos-
haltung zum Grunde legen, welche dem Dienstherrn gebührt, um denselben
für die Kosten, welche er in Zukunft für die durch die Dienste bisher ver-

richteten Arbeiten aufzuwenden genöthigt seyn wird, zu entschädigen.
Was aber solche Oienste betrifft, welche zu einem andern Behufe, als

dem der Kultur und Benutzung der Grundstücke geleistet werden müssen, oder

doch zu einem andern Zwecke gefordert werden können, so haben die Sach-

verständigen deren Werth nach dem gemeinen Preise zu bestimmen, nach
welchem an dem Orte oder in dem Kreise ein Diensttag, je nachdem er mit

der Hand, mit Pferden oder anderm Zugvieh geleistet wird, geschätzt zu wer-

den pflegt.
Jahrgang 1820. Ce Bei
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Bei Bestimmung des Werths der Dienste mussen die Sachverstandigen

jedesmal die Vergütung, welche der Diensiherr den Dienstpflichtigen in Natur

oder in Gelde, dem Herkommen nach, zu geben verbunden war, in Abzug

bringen; sollte hierbei der Werth des Dienstes niedriger als der Betrag dieser

Vergütung ausgemittelt werden, so können die Pflichrigen dennoch für letztere
keine größere Entschddigung, als den Erlaß des Dienstes, bei welchem sie diese

Vergütung erhielten, fordern.
§ 43. Durch Vertrag des Gutsherrn mit den Diensipflichtigen können

die Dienste, jedoch höchstens auf zwölf Jahre, für unablöslich erklärt werden.
Desgleichen sind die nach §. 28. neu aufgelegten Dienste von selbst unablbslich,

können jedoch gleichfalls höchstens auf zwölf Jahre verbindlich übernommen
werden.

K. 44. Die Ablösung des Zehnten geschieht zufolge eines von Sach-

verständigen darüber abgegebenen Gutachtens:
auf welche Quantität von Körnern und Stroh, auf wie viel Stücke Vieh,

oder auf welche Quantikät anderer Naturalien der Zehntherr, ein Jahr in

das andere gerechnet, sich Hoffnung machen konnte?

Der Werth des so ausgemittelten jährlichen Ertrages wird. beim Frucht-
zehnten nach demjenigen Durchschnittspreise, welcher im §. 40., und beim
Blutzehnten durch Sachverständige, wie es F. 41. vorgeschrieben ist, aus-

gemittelt.
§. 45. Wenn der Zehentberechtigte seinerseits fortwährende oder zu-

fallige Lasten zu tragen hat, so kann er, im Fall von allen oder einigen Zehent-

pflichtigen die Ablösung in Kapital vorgenommen wird, gleichfalls eine Abls-

sung jener Lasten verlangen. Ein gleiches Recht haben in diesem Fall auch die-
jenigen, gegen welche er zu diesen Lasten verpflichtet ist. Findet dabei keine

gürliche Uebereinkunft Start, so darf die Ablösung nur auf die Lasten im Gan-

zen gerichtet seyn, und bei zufälligen Lasten nur in Kapital geschehen. Die Ab-

lösungssumme wird nach denselben allgemeinen Grundsätzen, wie bei den bäuer-
lichen Leistungen und bei den Zehenten selbst, bestimmt.

Einen ähnlichen Anspruch auf gegenseitige Ablösung sollen auch die Guts-
herren haben, wenn etwa denselben auch von ihrer Seite gewisse Leistungen an

die ihnen verpflichteten bauerlichen Besitzer, außer den schon in den §S#. 16. u. 43.

genannten und bestimmten Fällen, obliegen sollten.

Außerdem hat der Zehentberechtigte oder der Gutsherr das Recht, sich

von seinen Lasten ohne andere Ablösung dadurch zu befreien, daß er die ihm zu-

kommenden Leistungen freiwillig und ohne Entschädigung aufgiebt.

&amp;#46. Wenn Veränderungs= und Laudemialgebühren bei jedem An-

tritt eines neuen Kolonus gezahlt werden müssen, so sind drei Veränderungs=

falle
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falle auf ein Jahrhundert zu rechnen; sind die Deszendenten des verstorbenen

Besitzers von der Entrichtung befreit, so ist nur Ein Fall auf ein Jahrhundert an-

zunehmen. Finden dergleichen auch im Fall des Absterbens des Gutsherrn Statt,
so werden gleichfalls drei solcher Veränderungsfälle auf ein Jahrhundert gerech-
net. Wenn aber das Obereigenthum, bei dessen Wechsel die Zahlung der Lau-

demien geschehen muß, an ein Amt, an eine Dignität, oder an ein Seniorat

gebunden ist, so sollen sechs Veränderungsfälle des Obereigenthums auf ein
Jahrhundert gerechnet werden.

Sind die Laudemialgebühren nicht bloß bei Vererbungen, sondern auch
bei Veräußerungen in der dienenden Hand zu bezahlen, so wird angenommen,

daß zwei Veräußerungsfälle in einem Jahrhundert vorkommen; und eben

dasselbe ist der Fall, wenn sie auch bei Veräußerungen des Obereigenthums

erlegt werden müssen.

§. 47. Ueberall wird sodann derjenige Betrag der Laudemialgebühren

zum Grunde gelegt, welcher durch Kontrakte oder Register, oder vormalige
Landesgesetze oder Herkommen bestimmt worden ist. Sind aber nicht hin-

längliche Nachrichten dieser Art vorhanden, so geschieht die Berechnung nach
demjenigen Betrage derselben, welcher in den letzten sechs Veränderungsfällen
wirklich bezahlt ist: und kann auch dieser nicht ausgemittelt werden, so muß
die Durchschnittssumme derjenigen Fälle, welche bekannt sind, als Einheit

zum Grunde gelegt werden.

§. 48. Hiernach (§V. 46. und 47.) werden dann die Beträge aller

auf ein Jahrhundert treffenden Veränderungsfälle zusammengerechnet, und die

Summe durch Hundert getheilt. Der Quotient konstituirt die jährliche Rente.
 49. Müssen aber die Laudemialgefälle immer nach Ablauf einer

bestimmten Anzahl von Jahren entrichtet werden, so wird ihr fesistehender,

oder nach H. 47. durchschnittlich zu berechnender, Betrag blos durch die Zahl

dieser Jahre getheilt, und es konstituirt alsdann dieser Quotient die jährliche
Rente.

§. 50. Außerdem muß der Verpflichtete bei jeder Ablösung von Lau-

demien, sie mag in Kapital oder in Renten geschehen, auch noch die ausge-

mittelte Jahresrente für so viele Jahre baar bezahlen, als von dem letzten

Entrichtungsfall bis zur Zeit der Ablösung verflossen senn werden.

§. 51. In den ehemals bergischen Landestheilen wird das Besthaupt

C#. 9.), in sofern es nicht schon auf Geld bestimmt ist, von Sachversiandigen

abgeschätzt, welche dabei ein Stück der Art, als der Gutsherr zu wählen be-

rechtigt ist, nach Beschaffenheit des Gutes, und unter vorausgesetzten mittlern

Wohlstand des Besitzers, zum Grunde zu legen haben. Für die Entrichtung

sind drei Fälle im Jahrhundert anzunehmen, und im Uebrigen ist dasjenige

zu beobachten, was für die Laudemien 9G. G. und 50. vorgeschrieben ist.
c g. 52.
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§. 52. Das Heinmfallsrecht wird ohne Unterschied, ob es neben dem

Laudemium oder ohne dasselbe besteht, durch eine jährliche Rente abgelöset,

welche zwei Prozent vom reinen Ertrag des Guts beträgt. Bei der Berech-

nung dieses reinen Ertrages sollen jedoch nicht nur die öffentlichen Abgaben,

sondern auch die gutsherrlichen Leistungen und alle übrige Reallasten, ins-
besondere auch die Zinsen der darauf hypothekarisch versicherten Schulden, in

Abzug gebracht werden, in soweit diese von dem Gutsherrn anerkannt werden

müssen (konsentirt sind).
. 53. Da indessen das französisch--hanseatische Gesetz sofort mit dem

Tage seiner Bekanntmachung das Heimfallsrecht gänzlich aufgehoben, und
eine Entschaddigung an dessen Stelle angeordnet hat, die es auf den fünften

Theil des Taxwerths des verpflichteten Grundsiücks nach Abzug aller darauf
haftenden Lasten feststellt, und dabei verordnet, daß diese Kapitalentschddi-

gung bis zur Abzahlung mit vier Prozent verzinset werden soll; so hat es in

den vormaligen französisch -hanseatischen Departements dabei sein Bewenden.
Unter den Lasten, welche von dem Taxrwerthe des Grundstücks abgezogen

werden sollen, sind aber nicht blos die öffentlichen, sondern auch alle guts-

herrlichen und übrigen auf dem Grundstück haftenden Privatlasten, insbeson-
dere die von dem Gutsherrn anzuerkennenden Hppotheken, zu verstehen. Die

Verzinsung fängt übrigens mit dem Tage an, an welchem das Dekret vom

9ten Dezember 1811. bekannt gemacht worden ist.

§. 54. In Ansehung der zu den bauerlichen Besitzungen gehörigen

Holzungen, sollen folgende Grundsätze gelten:
1) Der bäuerliche Besitzer ist verpflichtet, den Gutsherrn für die demselben

an den Holzungen des Bauergutes zustehenden Nuttzungsrechte, als Holz-
schlag, Mast, Hütung u. s. w. zu entschädigen.

2) Die Abfindung des Gutsherrn durch Naturaltheilung kann von dem Be-

sitzer wider den Willen des Gutsherrn niemals, von dem letztern aber

ohne Zustimmung des ersiern nur dann verlangt werden, wenn der zu

theilende Forstgrund nicht ganz von den Grundstücken des Bauerguts

eingeschlossen ist.
3) Wenn die Naturaltheilung hiernach nicht zulaäßig ist, und die Interessen-

ten sich über die Entschädigung nicht sonst vereinigen, so erfolgt dieselbe

durch eine Geldrente, welche mit den übrigen gutsherrlichen Abgaben
gleiche Rechte genießt, und nach gleichen Grundsätzen ablöslich ist.

4) Es wird daher bei entstehendem Streit der Umfang der Gerechtsame des

Gutsherrn und des Bestitzers ausgemittelt, alsdann nach den allgemein-

gesetzlichen Vorschriften über die Theilung gemeinschaftlichen Eigenthums
der Antheil des Gursherrn festgestellt, und dessen Werth durch Abschätzung
von Sachverständigen auf eine Geldrente zurückgeführt.

5) Nach
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5) Nach geschehener Naturaltheilung oder Feststellung der dem Gutsherrn
gebuhrenden Geldrente, geht das volle Eigenthum aller hiernach dem

Bauergut zufallenden Holzungen an den Besitzer über.

6) Die auf dem Bauergut zerstreut stehenden Baume sind ohne besondere
Entschädigung des Gutsherrn ein Eigenthum des Besitzers. Wo aber

das besondere Rechtsverhältniß bestanden, daß der Besitzer aus dem

gesammten Gehblze seinen Holzbedarf zu Unterhaltung seiner Gebäude,
Befriedigungen und Ackergeräthschaften vorzugsweise entnehmen, und
das Nutzungsrecht des Gutsherrn erst nach Befriedigung dieses Bedarfs
zur Ausübung kommen durfte; da kann der Besitzer bei der Ausein-

andersetzung mit dem Gutsherrn über die übrige Holzung jenen Bedarf
nur in soweit zur Anrechnung bringen, als derselbe nicht schon durch die

Nutzung der zerstreut stehenden Baume gedeckt ist.
7) Für diejenigen Holzungen, wovon dem Gutsherrn nur eine Oberaufsicht

und gar keine eigne Theilnahme an der Benutzung zusiand, hat derselbe

keine Entschädigung zu fordern.

g. 55. Wenn nach obigen Bestimmungen eine Abschätzung durch Sach-

verständige erfolgen muß, so sollen jedesmal drei Sachverständige zugezogen
werden, von denen jeder Theil einen, und die Behörde, welche das Ablösungs-

geschaft leitet, den dritten bestimmt.

Wenn die Marktpreise des Haupt-Marktorts nicht auszumitteln sind,

oder den Werth einiger abzulösenden Gegenstände nicht bestimmen; so haben
die Sachverständigen solche nach dem gemeinen Werthe abzuschätzen.

Die Kosten der Schätzung durch Sachverständige fallen dem Provokan-

ten zur Last. Hat dieser jedoch, um eine solche Schätzung zu vermeiden, dem

Gegner Anerbieten gethan, und hat sich dieser sie anzunehmen geweigert; so
soll der Provokat sämmtliche Kosten allein tragen, wenn nicht das Urtheil der

Sachverständigen für ihn günstiger ausfällt, als das Anerbieten des Provokan=
ten war, in welchem Fall wiederum der Provokant allein die Kosten zu tra-

gen hat.

§. 56. Der Antrag auf Verwandlung in Geldrente oder auf gänzliche

Ablöôsung kann übrigens zu jeder Zeit erfolgen. Soll eine Geldrente durch Ka-

pital abgelöset werden, so sindet eine sechsmonatliche Kündigungsfrist Statt:
und sollen andere Lasten in Geldrente verwandelt oder gänzlich abgelöset wer-

den, so tritt die Ausführung des Geschäfts erst mit dem Ablauf desjenigen

Kalenderjahres ein, in welchem dasselbe völlig regulirt ist.
Auch kann jeder von beiden Theilen fordern, daß die Ausführung noch

ein Jahr länger ausgesetzt bleibe, um die nöthigen Veränderungen in der

Wirthschaft vorbereiten zu können; und außerdem soll die Generalkommission

befugt seyn, auf den Antrag des Berechtigten die Ausführung noch auf ein zwei-
tes.
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tes Jahr auszusetzen, wenn nach ihrer pflichtmaßigen Ueberzeugung das wirth-

schaftliche Bedurfniß des Berechtigten dies nothwendig macht.
§. 57. Ein jeder Pflichtige, welcher Leistungen oder Abgaben, sie

seyen von welcher Art sie wollen, ablösen will, ist verbunden, bei der Ablösung

alle Rückstände, mit Einschluß der nach Verhältniß der Zeit schuldigen Gefüälle
des laufenden Jahres, zu bezahlen.

K. 58. Die für die abgelöseten Abgaben, Zehnten und Dienste fesige-
setzten Renten oder Kapitalien genießen dasselbe Vorzugsrecht vor allen hypothe-

karischen Forderungen, welches den Abgaben und Leistungen selbst zustand;
zur Erhaltung desselben müssen jedoch die Berechtigten bei Vermeidung der in
den Gesetzen bestimmten Nachtheile die Eintragung in das Hypothekenbuch der

verpflichteten Grundstücke nachsuchen, und sollen für diese Eintragungen keine

Gebühren und Stempel bezahlt werden.
g. 59. Die hypothekarischen Gläubiger können der Ablösung nicht wi-

dersprechen: auch bedarf es ihrer Zuziehung bei dem Ablösungsgeschäft nicht;
vielmehr finden die in dem Allg. Landrechte Theil I. Tit. 20. S. 400. bis 465.

bei Gemeinheitstheilungen gegebenen Vorschriften auch hier Anwendung und kann
sich bei entstehenden Hindernissen der Verpflichtete seiner Seits in jedem Fall durch

gerichtliche Deposition des Ablösungskapitals von aller Verhaftung befreien.
§. 600. In wie weit der Lehnsherr, die Lehnsfolger, Nutznießer oder

Wiederkaufsberechtigten bei der Ablôsung zugezogen werden müssen, ist mit der

Modifikation, daß, wo der nächste Lehnsfolger unbekannt ist, die Zuziehung

eines zu bestellenden Lehnskurators und dessen Erklärung hinreicht, nach den

Vorschriften des Allgemeinen Landrechts Theil I. Titel 17. §. 324.— 336. zu

beurtheilen, und bei Fideikommissen kommt die Vorschrift des Allgemeinen Land-

rechts Theil II. Titel 4. §. 117.— 119. zur Anwendung.

§. 61. Sind die Dienste oder Zehnten zugleich mit den Gütern, zu wel-

chen sie gehören, verpachtet, so sollen die Pächter, wenn die Pflichtigen, oder

einer derselben die Verwandlung in Rente oder die gänzliche Ablbsung zuerst

verlangt haben, von dem Pachtgelde nur den Betrag der Renten, oder die Zin-

sen des Kapitals, welches dem Verpächter für den Abkauf bezahlt worden ist,

und zwar diese zu fünf vom Hundert abzuziehen, oder, insofern der jährliche

Ertrag der in Renten verwandelten oder abgelöseten Leistungen wenigstens ein

Zehntheil des Pachtgeldes betrdgt, die Pacht am Ende des Pachtjahres ganz

aufzugeben befugt seyn. Wenn aber der erste Antrag auf Verwandlung in
Rente von dem Verpächter und Besitzer des berechtigten Guts geschehen ist,

so ist der Pächter vollständige Entschäbigung zu fordern berechtigt, es sen
denn, daß er vorzöge, die Pacht am Ende des Pachtjahres ganz aufzugeben.

Sollte das verpflichtete Gut verpachtet seyn, so kann der ablösende

Verpächter verlangen, daß der Pächter die Ablösungs-Rente oder die Zinsen
des
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des bezahlten Ablösungs-Kapitals zu fünf Prozent ubernehme; der Pachter
kann jedoch diesem Verlangen dadurch ausweichen, daß er das Gut mit dem

Ende des Pachtjahrs verläßt. Ist in diesem letzten Fall die Provokation

vom Verpflichteten ausgegangen, so kann der Pächter vollständige Entscha-

digung für die übrige Pachtzeit fordern.
Sobald daher eine Ablosung regulirt ist, muß dem Pächter sofort davon

Nachricht gegeben werden, welcher sich binnen vier Wochen zu erklären hat,

ob er von dem Recht, die Pacht am Ende des Pachtjahres aufzugeben, Ge-

brauch machen will, oder nicht: erklärt er sich nicht, so wird das letztere an-

genommen. Ist von dem Tage, wo der Verpächter seine Erklarung erhal-

ten hat, bis zu Ende des Pachtjahres nichf wenigstens ein Zeitraum von drei

Monaten vorhanden, so kann die Aufhebung des Pachtverhältnisses nicht mit

dem Ende des laufenden, sondern erst des naächstfolgenden Pachtjahres ge-
fordert werden.

&amp;# 62. Wenn der Pflichtige eine Abgabe, von der er wegen der

Grundsteuer einen Abzug zu machen befugt ist, durch Bezahlung des Abls-

sungskapitals abkauft, so wird letzteres nur nach dem Betrage der Rente be-

rechnet, welche dem Berechtigten nach Abzug des Beitrages, den er in dem

Ablbsungsjahre zur Grundsteuer entrichten muß, rein übrig bleibt. Jedoch
bleibt dem Gutsherrn auch zu diesem Zweck unbenommen, die im F. 29.

vorbehaltene Ausmittelung des wahren Ertrags und Berichtigung des Ab-
zugs zu bewirken.

##8 63. Die für vormalige Naturalleistungen konstituirten Renten,
müssen von den Pflichtigen, wenn nicht etwas anders verabredet wird, zu

Weihnachten jeden Jahres bezahlt werden.
§. O4. Die in Unserer Kabinetsorder vom 5ten Mai 1815. angeord-

nete Suspension aller Prozesse über gutsherrliche und bäuerliche Verhältnisse

hört mit der Verkündung des gegenwärtigen Gesetzes gänzlich auf. Die Ge-

richte haben jedoch dergleichen Prozesse nicht von Amtswegen wieder aufzu-
nehmen, sondern es bleibt dieses, und die weitere Regulirung der Rechtsver-

hältnisse nach der gegenwärtigen Verordnung, den Interessenten überlassen,
und es können dabei weder aus der geschehenen Suspension, noch aus dem

inzwischen etwa festgesetzten Besitzstande, rechtliche Einwendungen entnommen
werden.

§. 65. Was die Rückstände an Abgaben und Leistungen anbetrifft,

welche bis zur Verkündung dieses Gesetzes aufgelaufen seyn mögten: so sollen
a) rückständige Dienste nicht in natura, sondern nur eine Geldentschädi-

gung dafür, die nach den Grundsätzen des gegenwärtigen Gesetzes zu

bestimmen ist, nachgefordert werden können: jedoch fällt in den ehemals

bergischen Landen auch diese Entschädigung gänzlich weg; ü) c

Tit. VI.

Allgemeine
Grundsähze.
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b) ruckstandige Naturalabgaben soll der Verpflichtete nach seiner Wahl in
natura, oder nach den letzten Marti i-Marktpreisen vor dem Jahlungs-

tage, in Gelde abtragen;
c) an Rücksiänden sowohl dieser beiden Arten, als an sonstigen Rückständen

in Gelde, soll der Verpflichtete in jedem Jahr neben den laufenden Ab-

gaben und Leistungen nur den Betrag der Rückstände Eines Jahres ab-

zutragen verpflichtet seyn, es seny denn, daß der Berechtigte nachzuwei-

sen vermögte, daß der Verpflichtete ohne erhebliche Beeinträchtigung
seines Nahrungsstandes alles auf einmal, oder doch mehr als einen

Jahresbetrag, zu leisten im Stande sey;

d) sollten zufällige Rechte fällig geworden und in Rückstand verblieben

seyn, so sind solche ohne Anstand vollständig nachzuzahlen;
e) auch in Ansehung der Rückstände kommt der in den 9. 29—32.näher

bestimmte Abzug zur Anwendung.
§. 66. Auch sollen in Konkursfällen alle Rückstände, welche seit der

Suspension der Prozesse über die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhaltnisse

aufgelaufen sind, neben den etwanigen alteren bis zweisährigen Rückständen,

dasselbe Vorzugsrecht mit diesen genießen.
S. 67. Sovweit diese Gegenstände durch Vergleich rechtskräftige Aburtelung

oder sonst rechtsgültig bereits festgesetzt sind, behält es dabei in sofern sein Bewen-

den, als dadurch nicht solche Gerechtsame, die auch nach dem gegenwärtigen Gesetz

ohne Entschädigung abgeschafft sind, unverwandelt aufrecht erhalten worden.
§. 68. Auch in den von Hannover an Uns abgetretenen Oistrikten

gilt die gegemwärtige Verordnung, vom Tage ihrer Bekanntmachung an ge-

rechnet, mit der einzigen Ausnahme zu Gunsten derjenigen darin belegenen

Güter, welche Privatpersonen gehören, daß auch ungemessene Dienste, welche
zur Kultur ihrer Aecker und Wiesen geleistet werden müssen, nicht ohne Ent-

schddigung abgeschafft, sondern nach dem Maaße, wie sie in dem zuletzt her-

gebrachten Wirthschaftsbetriebe wirklich abgeleistet worden, in gemessene zu
verwandeln, und sodann, wie die letzteren, der gegenwärtigen Verordnung

gemäß, weiter zu behandeln sind.
§. 69. Zur Festsiellung der in diesem Gesetz berührten VBerhaltnisse

sollen ohne Anstand Generalkommisssonen niedergesetzt werden, deren Wirkungs-
kreis durch ein besonderes Gesetz vom heutigen Tage näher bestimmt ist.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und
mit Unserm Königlichen Insiegel versehen lassen.

So geschehen und gegeben Berlin, den 23sten September 1820.

L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstei

Beglaubigt: Friese.
VNo. 624.)
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[No. 621.)) Gesetz wegen der in Magdeburg und Münster zu errichtenden Generalkom=

missionen. Vom 25sten September 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen r2c. 2.

Damit die Auseinandersetzung über die gutsherrlichen und bäuerlichen

Verhalenisse in denjenigen Theilen Unserer Monarchie zwischen der Elbe und

dem Rhein, welche vormals zum Königreich Weslphalen, zum Großherzog=

thum Berg, und zum französischen Reiche gehört haben, desgleichen im Her-
zogthum Wesiphalen, nach den heute von Uns vollzogenen Gesetzen, gleich-

förmig und ohne Aufenthalt betrieben werde; so haben Wir beschlossen, dazu
besondere Behörden unter dem Namen der „Generalkommissionen“ niederzusetzen,

und verordnen, nach erfordertem Gutachten Unseres Staatsraths, wie folgt:

5. 1. Es sollen solcher Generalkommissionen zwei, und zwar die eine

zu Magdeburg, und die andere zu Münster, errichtet werden, von denen jene

für diejenigen der obgedachten Landestheile, die jetzt zur Provinz Sachsen,
und diese für diejenigen bestimmt ist, die jetzt zur Provinz Westphalen und zu

den Rheinischen Provinzen gehören.

§. 2. Eine jede dieser Behörden soll aus einem Generalkommissarius,
als Direktor, und wenigstens zwei Beisitzern in kollegialischem Verhältniß
bestehen. Eines der Mitglieder muß ein zum Richteramt geeigneter und zur

Justiz verpflichteter Beamter, bei dessen Anstellung daher auch Unser Justiz=
Minister konkurriren soll, und die andern Mitglieder müssen der Oekonomie

kundig seyn.

§&amp;. 3. Die Generalkommissionen sind übrigens Unserm Ministerio des

Innern in Rekursfällen (G. 28.) aber diesem und Unserm Justizministerio

gemeinschaftlich, untergeordnet, und den ordentlichen Provinzial-Behörden
koordinirt.

§. 4. Ihre Bestimmung ist, so weit das gegenwärtige Gesetz darun-
ter nicht nähere Beschränkungen enthält, die ausschließliche Einleitung und

Bearbeitung aller Geschäfte, welche in Ausführung Unserer heutigen Gesetze
über die Regulirung der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse in den ob-

gedachten Landestheilen zur Auseinandersetzung der Interessenten gehören.

§ 5. Es bleibt jedoch den Interessenten unbenommen, sich wegen

aller Rechtsverhältnisse, die in den gedachten Gesetzen berührt werden, auf

jede beliebige Weise durch Vertrag zu einigen, nur daß solches in derjenigen
Form geschehe, welche die Gesetze zur Rechtsgültigkeit und beziehungsweise
zur hypothekarischen Eintragung solcher Verträge erfordern.

Jahrgang 1820. Dd S. 6.
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§. 60. Außer diesem Falle aber tritt die Vermittelung der General-
kommission ein, und sobald der eine oder der andere Theil dieselbe in An-

spruch nimmt, hat die Generalkommission dazu einen besondern Kommissarius
abzuordnen, und durch diesen, oder durch unmittelbare Verfügungen die Be-
richtigung des ganzen Geschäfts mit allen zu demselben gehörigen, oder von

den Partheien damit in Verbindung gesetzten Nebenpunkten, sowohl unter den

Hauptpartheien, als mit den entfernteren Interessenten zur Sache, als

Hypothekgläubigern, Lehn= und Fideikommißberechtigten und wessen Rechts-
verhältnisse sonst dadurch berührt werden, namentlich auch die Auseinander-

setzung zwischen den Pächtern und Verpächtern der zur Regulirung kommenden

Güter zu vermitteln, die Angelegenheit bis zum Abschluß der Verhandlungen
zu leiten und zu betreiben, und endlich selbst auf die Berichtigung der hypo-

thekarischen Verhältnisse zu achten. (F. 15.)
§. 7. Ihre Kompetenz tritt auch in dem Fall eines zwischen den In-

teressenten bereits getroffenen Privat-Abkommens alsdann ein, wenn wegen da-

bei übergangener Punkte, oder von nicht zugezogenen Interessenten neue An-

sprüche erhoben werden; gleichergestalt ist dieselbe verpflichtet, wenn wegen
der bei Ausführung eines Privat-Abkommens eintretenden Schwierigkeiten

ihre Vermittelung in Anspruch genommen wird, sich darauf einzulassen, wie-
wohl übrigens Rechtsstreitigkeiten über die Rechtsbesiändigkeit oder Ausle-=

gung solcher Privatverträge zur Entscheidung der ordentlichen Gerichte ge-

hören.
§#. 8. Wenn bei der Auseinandersetzung Korporationen, Anstalten

und Stiftungen, die unter der allgemeinen Oberaufsicht Unserer Regierungen

stehen, Theilnehmer sind, so müssen diese bei der Verhandlung selbst zwar,
wie es sonst die Gesetze vorschreiben, gehbrig vertreten werden. Wo es aber

auf die Ertheilung von Genehmigungen und Ermächtigungen ankommt,

welche sonst Unsern Regierungen, vermöge des Oberaufsichtsrechts, zustehen
würden, da sollen die Generalkommissionen in die Stelle der letztern treten,

und dergleichen Genehmigungen und Ermchtigungen nach gehbrig geprüfter
Sache, und mit Beobachtung alles dessen, was im gleichen Fall jenen ob-

liegen würde, ihrer Seits ertheilen kömen.
g. 9. Gleichergestalt haben die Generalkommissionen, wo allgemeine

und landespolizeiliche Rücksichten eintreten, diese von Amtswegen in Stelle

Unserer Regierungen gehbrig zu beachten, und sind auch in dieser Beziehung
von der Nothwendigkeit einer nähern Rücksprache mit letzteren entbunden,

wiewohl, wie sich von selbst versteht, denselben jederzeit auf gebührendes Nach-

suchen die nöthige Auskunft zu ertheilen gehalten.
&amp;# 10. Auf Unsern Domainen soll die Regulirung aller derjenigen

Rechtsverhältnisse, worauf sich die im F. 4. bezeichneten Gesetze beziehen,

zu-
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zunachst durch Kommissarien der Regierung versucht, und nur, wenn dieselbe

auf diesem Wege nicht zu Stande gebracht werden kann, an die General-

kommission gebracht werden. Doch kann letztere in Bezug auf das Doma-

nialinteresse bei Ertheilung der nothigen Genehmigungen und Ermachtigungen
die Stelle Unserer Regierungen nicht vertreten.

§. 11. Zum Wirkungskreise der Generalkommissionen gehört ferner
die Entscheidung aller Streitigkeiten, welche sich bei Gelegenheit der Aus-

einandersetzung über die gutsherrlichen und bäuerlichen Berhältnisse, über die

Ablösung der Zehnten, über die Abschätzung oder sonstige Werthausmittelung
der verschiedenen Rechte und Verpflichtungen, oder auch über die Auzglei-

chung selbst, es sey zwischen den Hauptinteressenten, oder denen, deren Rechts-
verhältnisse dadurch nur mit berührt werden, ereignen mögten.

K. 12. Alle übrigen Rechtsstreitigkeiten verbleiben zwar nach wie vor

den ordentlichen Gerichten. Jedoch sollen die Generalkommissionen auch in

diesen überall, wo es bei der Entscheidung auf ökonomische Gutachten ankommt,

zu deren Prüfung und Mittheilung ihres Urtheils verpflichtet seyn, wenn sse von

den geeigneten Behörden, es sey, auf Antrag der Partheien, oder von Amtswe-

gen, darum ersucht worden.

§. 13. Sobald die bei den Generalkommissionen anhängig gemach-

ten Angelegenheiten, sey es #m Wege der Uebereinkunft der Partheien, oder der

rechtskraftigen Entscheidung, ausgeglichen und die neuen Rechtsverhälknisse, so-
wohl in Beziehung auf die Hauptpartheien, als auf die Interessenten der In-

zidentpunkte festgestellt sind, muß darüber ein von den Interessenten gehörig zu

vollziehender Rezeß aufgenommen, und dieser von der Generalkommission so-

wohl auf die Legitimation der Kontrahenten, als auf dessen Vollständigkeit,
Deutlichkeit und formelle Berichtigung geprüft, und, wenn sie dabei nichts zu

erinnern findet, bestätigt werden.

§. 14. In einzelnen Fällen bleibt jedoch ihrem Ermessen überlassen,
ungeachtet eines oder des andern noch unberichtigten Punkts dennoch mit dem

Abschlusse in der Hauptsache zu verfahren, und den unerledigten Gegenstand

einer besondern Verhandlung vorzubehalten.

§. 15. Damit auch nach der Regulirung jeder Interessent in den wirk-

lichen Besitz der ihm nach derselben zuständigen Rechte gesetzt werde, so liegt
der Generalkommission ob, von Amtswegen dafür zu sorgen:

a) daß, wo etwan Grundstücke vertauscht oder sonst abgetreten, neu einge-

theilt oder in ihren Grenzen berichtigt seyn mögten, dieselben den darauf

angewiesenen Interessenten übergeben;
b) daß die zur Sicherstellung derselben ad deposikum zu leistenden Zahlun=

gen gehörigen Orts geleistet und
Dd2 c) daß
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c) daß die zur Eintragung geeigneten Urkunden der betreffenden Hypotheken-

Behorde zu diesem Behuf zugefertigt werden.

K. 16. Wegen der übrigen zur Ausführung des Geschäfts erforderlichen

Maaßregeln sind zwar die Antrage der Partheien zu gewärtigen. Es können
jedoch Exekutionsgesuche aus den von der Generalkommission bestätigten Re-

zessen nur binnen Jahresfrist nach erfolgter Bestätigung, und allein bei ihr an-

gebracht werden. Wegen Vollstreckung solcher Exekutionen hat sie überall Un-
sere Regierungen und Landräthe zu ersuchen.

§ 17. Das letztere gilt auch von allen sonstigen Exekutionen, welche

die Generalkommission, es sey gegen die Interessenten, oder gegen nachläßige

Kommissarien oder sonst zu verfügen haben kann. So weit sie nehmlich ver-

fügen darf, ist sie auch befugt, ihren Verfügungen durch Veranlassung der
Erekution Folge zu geben.

K. 18. Sollte es sich ereignen, daß nach gerichtlich beendigtem Ge-

schäfte der Generalkommission noch neue Ansprüche nicht zugezogener In-

teressenten zu ihrer Kenntniß und Vermittelung gebracht würden: so tritt ihre

Einwirkung dabei in eben dem Maaße ein, als ob dieselben gleich bei Ein-

leitung der Auseinandersetzung zur Sprache gekommen wären.

§. 19. In so weit die Verhandlungen mit den Partheien von den

Mitgliedern der Generalkommission selbst nicht übernommen werden kön-

nen, bedient sich dieselbe in der Regel der Oekonomiekommissarien, welche

sie fortan selbst nach gehöriger Prüfung, als solche, anzustellen, befugt seyn
soll. Die gerichtlich zu vollziehenden Geschafte können von ihr den Unterrich-

tern, Friedensrichtern oder andern richterlichen Personen aufgetragen wer-

den. Alle, Unseren Provinzial-Justizkollegien und Regierungen untergeord-
nete Beamten und Behörden sind schuldig, ihre Aufträge anzunehmen, und

gleich den ubrigen Geschäften ihres Berufs, mit Treue und Pürktlichkeit

auszurichten, dabei auch ihren etwanigen besondern Anweisungen Folge zu
leisten.

§. 20. Die Vollziehung der Rezesse muß allemal in derjenigen Form

geschehen, die nach den Gesetzen zur hypothekarischen Eintragung erforderlich
ist. Sie haben dann die Wirkung gerichtlicher Urkunden, und bedürfen keiner

nochmaligen Verlautbarung vor dem Richter der Sache.

&amp;. 21. Auch alle Verhandlungen, welche bei der Generalkommission

oder in ihrem Auftrage aufgenommen worden, sind, wenn solches von einer

richterlichen Person geschehen, als gerichtliche Verhandlungen anzusehen.

&amp;#. 22. Die Verhandlungen anderer Kommissarien oder Deputirten

der Generalkommission, welche nicht Richter sind, haben zwar in der Re-

gel nur die Kraft öffentlicher Urkunden; sie sollen jedoch von Personen, die
des
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des Lesens und Schreibens unkundig sind, aus dem Grunde, weil die Gesetze

sonst bei ihnen allemal gerichtliche Vollziehung verlangen, vorausgesetzt nur,
daß die Vollziehung Seitens derselben übrigens in der gehörigen Form gesche-
hen ist, als ungültig nicht angefochten werden können. Auch können jeden-
falls die von solchen Kommissarien oder Deputirten zum Behuf der Instruk-

tion derjenigen Streitpunkte, deren Entscheidung zum Wirkungskreise der

Generalkommission gehört, aufgenommenen Protokolle bei der Entscheidung
mit voller rechtlicher Wirkung zum Grunde gelegt werden.

§. 23. Die Spezialkommissarien sind zur Erfüllung ihres Auftrages
ohne Rückfrage bei der Generalkommission, alles dasjenige zu verfügen und

zu fordern befugt, was die ordentlichen Justizbehörden selbst Behufs der
Instruktion von den Partheien oder von einem Dritten fordern und ohne

Urthelsform verfügen können.

§. 21. Wenn sich ihr Auftrag nicht ausdrücklich auf einen einzelnen
Theil des Geschäfts beschränkt, so verbleibt der Betrieb der ganzen Sache

bis zum Schluß in ihren Handen. Sie sind ihre Verhandlungen daher auf

alle ihre Gegenstände auszudehnen ermächtigt, welche die Generalkommission
in Beziehung auf die bei ihr anhängig gemachten Aegelegenheiten vor sich zu

ziehen befugt ist, und welche die Partheien mit der Hauptsache in Verbindung

bringen. Namentlich also liegt ihnen, auch ohne besondern desfallsigen Auf-
trag, die Instruktion aller derjenigen Streitpunkte ob, die zur Entscheidung
der Generalkommission gehören.

S. 25. Sie können auch in Fällen, wo bei Abschätzungen und Begut-

achtungen durch Sachverständige nach dem Gesetz die Generalkommission den

dritten Sachverständigen zu bestellen hat, nicht allein selbst dazu bestellt wer-
den, sondern es wird auch, wo die Generalkommission nicht ein anderes an-

geordnet hat, daß solches geschehen, stillschweigend vorausgesetzt.

§. 26. Deduktionen, oder besondere schriftliche Rechtsausführungen
sind bei den Instruktionen, welche von den Kommissarien der Generalkom-=

mission über Streitpunkte, die zur Entscheidung der letztern gehören, geführt
werden müssen, nur in sofern zulässig, als sie im Schlußtermine selbst zu den

Akten übergeben werden.

§. 27. Die Entscheidungen der Generalkommisston über Streitpunkte
sind in der Form von Resolutionen abzufassen.

§. 28. Es steht dagegen den Interessenten nur der Rekurs an Un-

sere Ministerien des Innern und der Justiz zu, als welche beide in allen

solchen Rekursfällen gemeinschaftlich und in letzter Instanz zu entscheiden

haben.
S. 29.
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#§&amp;#. 29. Auch ein solcher Rekurs muß jedoch binnen vier Wochen,

vom Tage der Bekanntmachung derjenigen Resolution an gerechnet, gegen

welche er gerichtet werden soll, entweder bei der Generalkommission selbst

angebracht, oder doch derselben, wenn solcher unmittelbar an die Ministerien

gerichtet worden, in dieser Frist davon Behufs Einsendung der Akten Anzeige
gemacht werden: entgegengesetzten Falls beschreitet die Resolution der Gene-
ralkommission unwiderrufliche Rechtskraft. Es versleht sich indessen von selbst,

daß, wo etwan bei Gegenständen des allgemeinen Verwaltungsressorts durch

eine Entscheidung der Generalkommission das Gemeinwesen beeinträchtigt oder

gefährdet würde, die Abhülfe dagegen zu jeder Zeit noch zulässig bleibt.
§. 30. Schließlich wollen Wir zur Beförderung der Auseinandersetzungen

alle desfallsige Verhandlungen, welche bei den Generalkommissionen vor dem

1sten Januar 1823. anhängig gemacht werden, von der Stempel= und Spor-

telpflichtigkeit befreien, dergestalt, daß von Seiten der Generalkommisston
den Partheien nur die Diäten und Remunerationen der Kommissarien und Sach-

verständigen, und andere zu den baaren Auslagen gehörige Kosten in Rech-

nung gestellt werden können. Es erstreckt sich jedoch diese Vergünstigung
auf die Rekurse und auf die durch dieselben veranlaßten Verhandlungen als-
dann nicht, wenn solche als grundlos verworfen worden.

Urkundlich unter Unserer Hoöchsteigenhändigen Unterschrift und Bei-

drückung Unseres Königlichen Insiegels.
Gegeben Berlin, den 25sten September 1820.

(L. 8)) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst o. Hardenberg. v. Altenstei

Beglaubigt:

Friese.

([No. 625.)
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(No. 625.) Gesetz, die gutsherrlichen und bauerlichen Verhaltnisse im Herzogthum West-
phalen betreffend. Vom 25sten September 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, König von

Preußen 2c. 7.

Auf Veranlassung mehrerer Beschwerden haben Wir die im Herzogthum
Westphalen geltenden Gesetze über die gutsherrlichen und bäuerlichen Ver-
hältnisse einer näheren Prüfung unterworfen, und verordnen nunmehr über

diesen Gegenstand, nach erfordertem Gutachten Unsers Staatsraths, wie folgt:

# 1. Es hat bei den Großherzoglich-Hessischen Verordnungen über

die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse im Herzogkhum Westphalen,
jedoch unter den nachfolgenden Bestimmungen, auch ferner sein Bewenden.

§. 2. Zur Kapitalablösung sind daselbst auch fernerhin lediglich die
bauerlichen Besitzer, und nicht die Gutsherren, berechtigt. Die bäuerlichen
Besitzer sollen Partialablösungen nicht anders als in Summen von wenigstens

100 Rehlr. Preußisch Kourant, und Kapitalablösungen überhaupt nicht anders

als nach sechs monatlicher Kündigung zu bewirken befugt seyn.

Beide Theile sollen aber das Recht haben, eine Verwandlung von

Naturalleistungen in Geldrenten zu verlangen, und es sollen für alle Ablö-

sungen diejenigen Vorschriften befolgt werden, welche in dem heute erlassenen
Gesetz für die ehemals zum Königreich Westphalen 2c. gehörigen Landestheile
§#. 34—43.enthaltensind.

#§. 3J. Wenn von einem mit gutsherrlichen Abgaben belasteten Grund-

stück ein Theil getrennt wird, so soll, im Fall nicht eine andere gütliche Eini-

gung zu Stande kommt, sofort ein Theil dieser Abgaben, der bei entstehen-

dem Streite durch die Generalkommission G. 8.) bestimmt wird, und zwar
in der Art, daß derselbe mit dem Werth des abgetrennten Theils des Grund-

stücks im Verhältniß stehet, abgelbset werden, und bis dies geschehen, das

abgezweigte Stück Land dem Gutsherrn für sämmtliche Abgaben solidarisch
verhaftet bleiben, demnächst aber von aller Verpflichtung gegen denselben

frei sepn.

§. 4. Die Auseinandersetzung zwischen Gutsherren und Bauern wegen

der Naturalleistungen und Dienste, wird künftig nicht mehr nach den unterm

8ten November 1814. bekannt gemachten provisorischen Normalpreisen, son-

dern, wenn keine gütliche Einigung erfolgt, nach der im §F. 2. gegebenen
Vorschrift bewirkt.

§. 5. Wo diese Auseinandersetzung provisorisch, aber noch nicht deßnitio
erfolgt ist, steht es jedem Theile frei, binnen Jahresfrist bei der General=

kom-
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kommission G. 8.) die definitive Regulirung statt der bisherigen provisorischen
in Antrag zu bringen. Was dem gemaß alsdann zurück= und nachgezahlt
werden muß, braucht jedoch, wenn solches nicht ausdrücklich vorbehalten ist,

nicht verzinset zu werden. Ist binnen Jahresfrist von keinem Theile gegen

die provisorische Auseinandersetzung reklamirt, so hat es bei derselben für
immer sein Bewenden.

§. 6. Da die über die Ablösung der Zehnten vorbehaltene Verordnung

vor der Veränderung der Landeshoheit nicht ergangen, und das Großherzog-=

lich-Hessische Gesetz vom 15ten August 1816. im Herzogthum Westphalen
nicht anwendbar ist, so werden hierdurch die Zehnten aller Art nach den Grund-

sätzen für ablöslich erklärt, welche in Unserem oben G. 2.) angeführten Gesetz
&amp;. 44. 45. enthalten sind.

§. 7. Ueber den in der Verordnung vom 27ten Februar 1811. vor-

geschriebenen Abzug eines Fünftels, wegen der Grundsteuer, bleibt eine an-

derweitige Bestimmung zu näherer Festellung des Steuerwesens im Herzog-

thum Westphalen vorbehalten. Jedoch sollen auch schon jetzt die Gutsherren
berechtigt sepn, den in dem oben C. 2.) angeführten Gesetz 986. 29. und 62.

nachgelassenen Beweis zu übernehmen, und in Gemäßheit desselben den Abzug

zu vermindern. Imgleichen soll auch hier der Abzug niemals mehr als die

ganze vom bäuerlichen Besitzer zu entrichtende Grundsteuer betragen.

&amp;# 8. Zur Erleichterung der Auseinandersetzungen zwischen den Guts-
herren und Bauern, ist von Uns eine Generalkommission in Münster nieder-

gesetzt, und ihr Wirkungskreis durch das besondere Gesetz vom heutigen Tage
näher bestimmt worden; derselbe erstreckt sich auch auf das Herzogthum

Wesiphalen.
Urkundlich haben Wir die vorstehende Verordnung Hochsteigenhändig

vollzogen und mit Unserm Königlichen Insiegel bedrucken lassen.

So geschehen, Berlin, den 25sten September 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstei

Beglaubigt:

Friese.

(No. 626.)
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(No. 626.) Gesetz wegen Veränderung der Weinsteuer. Vom 25sten September 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

sind durch die Wünsche Unserer Weinbau treibenden Unterthanen, und’ durch

deren eigenthümliche Verhältnisse bewogen worden, die bisherige Weinmost-
Steuer in eine Weinsteuer zu verwandeln, die Steuersätze der geringeren

Sorten zu ermäßigen, eine mannigfaltigere Abstufung zu verordnen, und die
Steuer in manchen Fällen nicht mehr von dem Weinbauer, sondern von dem

Kaufer entrichten zu lassen. Wir verordnen deshalb, mit Aufhebung der
§V. 22. bis 26. des Gesetzes vom 8ten Februar 1819. und der §#. 36. bis

41. der dazu gehörigen Ordnung, nach eingeholtem Gutachten Unsers Staats-
raths, wie folgt:

§. 1. Die Steuer von dem in Unserer Monarchie erzeugten Wein

wird nach der verschiedenen örtlichen Beschaffenheit auf:

1 Rthlr. 4 Gr.
20 —

14 —

10 —

8 —

6 —

für den Eimer bestimmt.

§&amp;#. 2. Die Weinberge und Weingärten sollen nach ihrer Lage und
Beschaffenheit in Bezirke eingetheilt und für jeden derselben ein für allemal,

jedoch mit Vorbehalt der unten bemerkten Revision, die ihm zugehbrige

Steuerklasse bestimmt werden.

Diese Eintheilung geschieht in den Rheinprovinzen durch eine einzige
aus Mitgliedern der betreffenden Regierungen und Sachverständigen gebil-
dete Kommission. Auch können für die übrigen Weingegenden ähnliche Kom-

missionen zu diesem Zweck angeordnet werden, im Fall das Finanzministerium
solches für erforderlich hält.

Die Bezirke können nach der Oertlichkeit mehrere Gemeinen, oder eine

einzelne Gemeine, oder auch nur einzelne Weinberge umfassen, je nachdem
der darin erzeugte Wein auf einem oder mehreren Kelterhdusern zusammen

gekeltert zu werden pflegt, oder sonst ziemlich von einerlei Beschaffenheit und

Preis ist, und unter einerlei Namen zum Verkauf kommt.

Die Klassisikation wird an das Finanzministerium eingereicht, und von

demselben genehmigt, welches auch bestimmt, wie oft eine Revision derselben
vorgenommen werden soll.

Jahrgang 1820. Ee In
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In allen ostlichen Provinzen des Staats finden keine andere als die

drei untersten Klassen Anwendung.

§. 3. Wird der Wein vor dem ssten August des auf seine Erzeugung

folgenden Jahres verkauft und abgeliefert, so ist der Käufer verbunden, die
Steuer vor Empfang des Weins zu erlegen, und dem Weinbauer die Quit-

tung einzuhändigen, kann sich jedoch eine Duplikat-Quittung von der Steuer-

Behörde geben lassen. Geschieht die Ablieferung nach dem Abstich, so wird
der abgelieferte Wein unmittelbar nach den im §F. 1. vorgeschriebenen Sätzen

versteuert; geschieht sie vor dem Abstich, so werden von der abgelieferten

Quantität Wein Funfzehn Prozent abgerechnet, und von dem Ueberrest wird

die Steuer nach jenen Saützen entrichtet.

§. 4. Mit dem isten August des auf die Erzeugung des Weines fol-

genden Jahres erhebt die Steuerkasse von sämmtlichen Weinbauern die Steuer

nach den für jeden Ort in Gemäßheit der G. 1. und 2. festgestellten Sätzen.

Bei dieser Versteuerung wird die Quantität des gewonnenen Mostes zum Grund

gelegt, nachdem davon Funfzehn Prozent abgerechnet seyn werden. Sind dem
Weinbauer bei dem früheren Verkauf des Weines, in Gemäßheit des F. 3.

Steuerquittungen überliefert worden, so kann er diese der Steuerkasse als baare

Zahlung zurechnen.
S. 5. Da es zu der im F. 4. angeordneten Steuererhebung näötbig ist, zu

wissen, wie viel Most von jedem einzelnen Weinbauer gewonnen wird, so soll

zum Zweck dieser Ausmittelung folgendes Verfahren beobachtet werden.

Jährlich macht die Regierung den Zeitraum öffentlich bekannt, wo jeder

Weinbauer verpflichtet seyn soll, den Betrag seines Gewinns nach Eimern der
Steuerbehörde anzuzeigen, der Wein mag sich noch in Butten befinden, oder

auf Fässer geschlagen seyn. Jeder Eigenthümer hat hiermit zugleich die be-
stimmte Angabe des Aufbewahrungsorts, und des in einzelnen Fallen etwa

nöthig gewordenen Aufschubs der Lese oder Kelterung, zu verbinden.

§. 6. Nach geschehener Anmeldung findet die Untersuchung der Be-
stände Statt. Die Gemeinebeamten sind verpflichtet, die Steuerbeamten bei

diesem Geschäft nach ihrer Anleitung zu unterstützen. Hat die Lese und Kelte-

rung in einzelnen Weinbergen bis dahin noch nicht Statt gefunden, so kann

die Behörde Maaßregeln treffen, um eine Vermischung des zu erwartenden

Ertrags mit den bereits aufgenommenen Beständen zu verhindern.

Ueberhaupt bleiben während der Lese und Kelterung, und bis dahin, daß

die Untersuchung der Besiände geschehen ist, die einzelnen Weinsteuerbezirke
dergestalt geschlossen, daß kein Transport von Trauben oder Most aus einem

in den andern, oder im Ortce, wo die Weinsteuer gar keine Anwendung findet,

anders, als unter steueramtlicher Kontrolle, geschehen kann.

g. 7.
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S. 7. Unerhebliche Verschiedenheiten zwischen det Anmeldung und der

wirklichen Aufnahme, werden nach letzterer berichtigt. Als unerhebliche Ab-

weichungen sind solche anzusehen, die ein Zehntel oder weniger betragen.

&amp;#. 8. Eine Ermäßigung der Steuer bis auf den geringsten Satz findet

in so weit Statt, als gehörig erwiesen wird, daß noch unversteuert in der ersten

Hand befindlicher Wein umgeschlagen und untrinkbar geworden ist.

§. 9. In Jahren, wo ungewöhnlich schlechter Wein gekeltert wird,
kann mit Genehmigung des Finanzministeriums die Steuer bis auf drei Wiertel

oder selbst bis auf die Hälfte ermaßigt werden, welche Ermäßigung nach Ver-

hältniß der Weinpreise um die Zeit des ersten Absicchs zu den Preisen gewöhn-

licher Weinjahre zu bestimmen ist.

§. 10. Was in der Ordnung vom 8ten Februar 1819. von den Be-

fugnissen und Pflichten der Steuerbeamten, so wie von den Uebertretungen der

gesetzlichen Vorschriften, bestimmt worden, behält auch in Hinsicht auf die
Weinsteuer, nach wie vor seine Gültigkeit, und muß dasselbe in dieser Hinsicht

überall auf die vorstehenden Paragraphen bezogen werden.

Die Bestimmung des F. 82. der letztern in Ansehung der Bestrafung der-

jenigen, welche die Hälfte der aufgenommenen Bestände an Wein einem an-

dern überlassen, und nicht innerhalb des Verlaufs von acht Tagen nachher die

Steuer vom Ganzen entrichten, wird aufgehoben.

Urkundlich von Uns Höchsteigenhändig vollzogen, und mit Unserm König-

lichen Insiegel versehen.
Berlin, den 25sten September 1820.

(L. 8.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.

(No. 627.)
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(No. 627.) Gesetz, die Gultigkeit der franzosischen Gesetze in der Stadt Wesel und deren

Rayon betrefsend. Vom 25sten September 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen 2c. 2c.

Da sich sowohl über die Gültigkeit der Einführung der französischen Ge-

setze in der Stadt Wesel und deren Rayon als auch über den Umfang dieses

Rayons Bedenken geäußert haben, so finden Wir für nöthig, zur Erledigung
dieser Zweifel, nach erfordertem Gutachten Unsers Staaksraths, zu verordnen:

1) daß die Einführung der im ehemaligen Rör-Departement geltenden
französischen Gesetze in der Stadt Wesel und deren Rayon, als mit

rechtlicher Wirkung erfolgt, und daher diese Gesetze in dem gedachten
Landstrich, seit dessen Vereinigung mit Frankreich, bis zum Isten Januar

1815., überall als verbindlich anzusehen;

2) daß unter dem Ravon von Wesel alle diejenigen Distrikte zu verstehen

sind, welche faktisch durch die französische Besitznahme dazu gerechnet
worden.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und
mit Unserm Königlichen Insiegel bedrucken lassen.

Gegeben Berlin, den 25sten September 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C. Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:
Friese.



— 197 —

Gesetz-Sammlung
für die

Königlichen Preußischen Staaten.

 JNo. 17.—

(No 628.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 26sten September 1820., ie Regulirung der

Krieges-Anleihe vom Jahre 1745. betreffend.

D. die Krieges=AnleihevomJahre1745.bis auf eine unbedeutende

Summe getilgt, und beziehungsweise in Staats-Schuldscheine umgeschrieben
ist: so wird es nöthig, zur endlichen Regulirung auch dieses Theils der Staats-
schuld das Erforderliche zu verfügen, und bestimme Ich daher in dieser Hin-

sicht Folgendes:
J.

Die Hauptverwaltung der Staatsschulden hat zuvorderst einen Praklusiv-
termin auf mindestens sechs Monate hinaus anzusetzen, und sammtliche noch

nicht befriedigte Interessenten dieser Anleihe aufzufordern, bis dahin derselben
den Betrag ihrer Forderung an Kapital und Zinsen anzuzeigen und gehörig

zu verifiziren, mit der Wirkung, daß wer bis zu dem anzuordnenden Termine

seine Anspruche anzumelden unterlaßt, derselben verlustig geht.
II.

Da uber den Beitrag, welcher zu dieser Anleihe eingezahlt ist, nicht
immer Schuldverschreibungen ausgestellt sind, so soll diese Praklusion nicht
auf die Verbindlichkeit des Staats beschränkt, sondern auch auf die Legitima-

tion der Berechtigten ausgedehnt werden, dergestalt, daß also die Erfüllung
der durch die zeitige Anmeldung aufrecht erhaltenen Verbindlichkeit, auch ohne
Produktion einer Original-Schuldverschreibung von dem, welcher sich deshalb

zeitig gemeldet hat, jedoch nur unter der Bedingung verlangt werden kann,
daß er

1) an Eides Statt vor Gerichte oder vor Nokarius und Zeugen versichert,

dergleichen nicht zu besitzen oder je besessen zu haben, dennoch aber

2) durch Atteste der administrativen Behörden nachweiset, daß er vom Tage,

da die letzten Zinsen gezahlt wurden zurückgerechnet, dieselben 10 Jahre

lang erhoben hat.
Jahrgang 1820. F f III.

(Ausgegeben zu Berlin den 28sten Oktober 1820.)
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III.

Da den Magisträten, Stiften und Vasallen, welche ursprünglich zu

dieser Anleihe angezogen wurden, die Befugniß ertheilt ist, den ihnen zuge-

schriebenen Antheil, in sofern sie ihn aus eigenen Zahlungsmitteln aufzubringen
außer Stande waren, auf ihren Kredit zu negoziren, darüber Schuldverschrei-

bungen auszustellen und die zur Sicherheit angewiesenen Akzisegefälle zu ver-

pfänden, so haben zwar die Inhaber der letzteren die Wahl, ob sie die Aus-
steller derselben oder den Staat als Schuldner nehmen wollen. Damit aber

erstere in den Stand gesetzt werden, sich deshalb an letztere zu regressiren,

so sind dieselben aufzufordern, sich hieruber baldigst, auf jeden Fall aber drei
Monate vor Eintrict jenes Praklusivtermins, zu entschließen, und ihren Ent-

schluß dem Aussteller ihrer Schuldverschreibung, wie der Hauptverwaltung
der Staatsschulden, anzuzeigen. Wer diese Frist verstreichen läßt, ohne sich
gegen erstere zu erklären, soll unbedingt als Seaatsgläubiger betrachtet werden,
und sein Recht verlieren, sich wegen seiner Forderung an den Aussteller seiner
Schuldverschreibung zu halten, wodurch er dann die Verbindlichkeit überkommt,

seinen Anspruch bei Vermeidung der oben erwähnten nachtheiligen Folgen
bis zu dem unter I. bezeichneten Termine bei der Hauptverwaltung der Staats-

schulden gehbrig anzumelden.
Hiernach hat also die letztere in allen diesen Beziehungen das weiter

Nothige zu verfügen.

Potsdam, den 26sten September 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

die Hauptverwaltung der Staatsschulden.

([No. 629.)
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MMo. 629.) Allerhochste Kabinetsorder vom 26sten September 1820. wegen Aufhebung des

Indults in der Provinz Neuvorpommern.

M. den, im Bericht des Staatsministerii vom eten September d. J.,

über die Unstatthaftigkeit eines längeren Indults in der Provinz Neuvorpom-
mern, entwickelten Gründen, bin Ich einverstanden, und bestimme dem zu-

folge: daß die über diesen Gegenstand ergangene letzte Verordnung der ehe-
maligen Regierung zu Stralsund vom 24ssten Juli 1812., nach welcher der

Indult, welcher nach der früheren landesherrlichen Verordnung vom 10ten

Januar 1812. bereits mit dem Schlusse des Jahres 1812. aufhören sollte,

auf unbestimmte Zeit verlängert worden, nunmehr zurückgenommen, und nur

noch bis Ablauf dieses Jahres gültig seyn soll. Mit dem üsten Januar 1821.
treten daher alle Landesgesetze, welche das Verhältniß zwischen dem Gläu-

biger und Schuldner betreffen, und die durch die bisherigen Indultverord-

nungen seit dem Jahre 1807. einstweilen außer Kraft gesetzt worden sind,
wieder in Anwendung, und die Gerichtshöfe haben sich darnach auf das Ge-

naueste zu achten. Ich beauftrage den Justizminister, diesen Meinen Befehl
zur Kenntniß des Publikums zu bringen, und über die Befolgung desselben

zu wachen.

Berlin, den 26sten September 1820.

Friedrich Wilhelm.

An das Staatsministerium.

Mo. 630.)
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(No. 630.) Bekanntmachung des Ministerii der auswärtigen Angelegenheiten vom 11ten

Oktober 1820., die Uebereinkunft mit der Kurhessischen Regierung, wegen

gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen, betreffend.

Z der Königlich-Preußischen und der Kurhessischen Regierung ist un-

term 28sten September d. J. eine Uebereinkunft wegen gegenseitiger Ueber-

nahme der Vagabunden und Ausgewiesenen abgeschlossen worden, welche
mit der, durch die Gesetzsammlung No. 478. abgedruckten dergleichen Ueber-

einkunft mit dem Königreich Baiern vom 9ten Mai 1818. mit Ausnahme

des in der Anlage besonders abgedruckten Paragraphen 12. völlig gleichlau-
tend ist.

Indem diese Uebereinkunft hierdurch zur allgemeinen Kenntniß gebracht
wird, ist es der Wille Seiner Majesta—t des Königs, daß dieselbe von allen

Militair= und Civil-Behörden, wie auch von sämmtlichen Allerhöchst-Ihren
Unterthanen in allen Stücken auf das Genaueste befolgt werde.

Berlin, den 11ten Oktober 1820.

Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten.

Auszug
aus der unterm 28sten September 1820. zwischen der Kdniglich-Preußischen und der

Kurhessischen Regierung abgeschlossenen Uebereinkunft wegen gegenseitiger
Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen 2c.

9. 12.

Um die Transporte gehörig zu dirigiren, sind zu beiderseitigen Ueber-

gabe-Orten, und zwar:

auf Königlich-Preußischem Territorio auf Kurhessischem Territorio

Warburg, Volchmarsen,
Beverungen, Carlshafen,

Heiligenstadt, Witzenhausen,
Treffurth, Eschwege,
Medebach und Frankenberg und

Suhla, Schmalkalden,
festgesetzt worden, wobei es sich von selbst versteht, daß Preußische im Schaum-

burgschen ergriffene Vagabunden von Rinteln nach Minden, und die aus

der Grafschaft Schaumburg gebürtigen Vagabunden von Minden nach

Rinteln abgeliefert werden.
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Gesetz-Sammlung
fur die

Königlichen Preußischen Staaten.

 JNo. 18.—

No. 631.) Deklaration, die Sukzession der Mantelkinder im Lehn betressend. Vom

30sten September 1820.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. 2c.

Thun kund:

Es sind Zweifel entstanden, ob in den mit Unseren Staaten vereinigten

ehemals Sächsischen Provinzen und Distrikten, in welchen, vermöge Unseres
Patents, die Einführung des Allgemeinen Landrechts betreffend, d. d. 15ten

November 1816. FL. 4., die vormaligen Gesetze und Verfassungen in Lehns-

sachen vorläufig noch beibehalten worden sind, die außer der Ehe gebornen,
aber durch nachherige Ehe ihrer Eltern legitimirten Kinder, in den Rechten

Mantelkinder genannt, zur Lehnsfolge gelassen werden dürfen? indem zwar in

der Landesordnung des Kurfürsten Moritz de Anno 1543. Titel:

„Von denen aus der Ritterschaft, welche Kinder außer der Ehe

zeugen“,
(Cod. Aug. Tit. I. p. 19.) festgesetzt ist: daß die Lehnleute nur „vor sich

und ihre eheliche geborne Leibes-Lehnserben“ beliehen werden sollen, dagegen
aber von den Sccchsischen Gerichtshöfen zu allen Zeiten angenommen worden

ist, daß hierdurch die Mantelkinder von der Lehnsfolge nicht ausgeschlossen seyen.

Diese Zweifel zu erledigen, sinden Wir für nöthig zu verordnen:

daß die, durch nachherige Ehe ihrer Eltern legitimirten Kinder, was
die Nachfolge in Lehnen und Mitbelehnschaften betrifft, den ehelichen

Kindern durchaus gleich geachtet werden sollen, auch dann, wenn

die Lehnbriefe ausdrücklich auf ehelich geborne Kinder gestellt sind.

Sind bei Publikation dieser Deklaration bereits zu Recht beständige

Familienverträge vorhanden, so bewendet es bei diesen, so wie überhaupt bei

allen bereits vorhandenen, auf zu Recht beständige Weise errichteten Ver-

Jahrgang 1820. Gg tragen

(Ausgegeben zu erlin den 14ten Dezember 1820.)
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trägen, Anerkennungen, Verzichtleistungen und rechtskraftigen Erkenntnissen,
wenn sie auch von den, im gegenwärtigen Gesetze ausgesprochenen Grundsätzen

zu Gunsten oder Nachtheil des einen oder des andern Theils abweichen.

Des zu Urkund haben Wir gegenwäárige Deklaration Allerhöchsteigen=

händig vollzogen, und mit Unserm Königlichen Insiegel bedrücken lassen.

So geschehen Berlin, den 30sten September 1820.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

Friedrich Wilhelm, Kron-Prinz.
v. Altenstein. v. Kircheisen. v. Schuckmann. v. Lottum.

v. Klewiz. v. Hake.

(No. 632.)
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(No. 632.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 10ten November 1820., betreffend die Prä-

klusiofrist in Bezug auf die Jurückzahlung der in den Jahren 1813. und

1814. im ehemaligen Militair-Gouvernement zwischen der Oder und Weichsel

ausgeschriebenen Jwangsanleihe.

U die Ordnung im Rechnungswesen der Staatsschulden-Tilgungskasse

aufrecht zu erhalten, will Ich auf den Antrag der Hauptverwaltung der Staats-
schulden vom lbten vorigen Monats gestatten, daß von derselben zur baaren

Jurückzahlung der, in den Jahren 1813. und 1814. im ehemaligen Militair-

Gouvernement des Landes zwischen der Oder und Weichsel in zwei Zeitab-

schnitten ausgeschriebenen und wirklich erhobenen Zwangsanleihe-Beiträge,
eine Prälklusivfrist von drei Monaten angesetzt, und durch die Amtsblätter der

säimmtlichen Regierungen, so wie durch die Berliner Zeitungen, zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht werden kann, nach deren Ablauf alle und jede An-
sprüche an die Staatskassen aus dieser Anleihe, sowohl an Kapital als Zinsen,

auf ewige Zeiten gänzlich erloschen seyn sollen.
Troppau, den 10ten November 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

die Hauptverwaltung der Staatsschulden.

(No. 633.)
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([o. 633.) Allerhöchste Kabinetsorder vom 20sten November 1820., betreffend das Forum
für die Vollstreckung der rechtskräftigen Erkenntnisse in Provinzial= und

Kommunal-Schuldklagen.

A.. Ihren Bericht vom 2ten September d. J. bestimme Ich hierdurch:

daß in den Angelegenheiten, welche vor Eröffnung der Kommission

zur Regulirung des Provinzial= und Kommunal-Schuldenwesens zum

gerichtlichen Verfahren bereits eingeleitet gewesen, und in diesem
Wege von den Liquidanten verfolgt sind, den Gerichten nur die Fest-

stellung des Rechtsanspruchs zustehen, die WVollstreckung der rechts-
kräftigen Erkenntnisse aber den zur Ausführung des Schuldentilgungs-

Plans berufenen Behörden gebühren soll.

Ich überlasse Ihnen, in Beziehung auf die Instruktion der genannten
Generalkommission vom 9ten Juli 1812., hiernach das Weitere zu verfügen.

Troppau, den 20sten November 1820.

Friedrich Wilhelm.

An

die Staatsminister von Kircheisen

und von Schuckmann.
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	Stück No. 11.
	(No. 610.)  Gesetz wegen der Löhnung und des Umzugs der Schäfer und Schäferknechte in Neu-Vorpommern und Rügen, im Großherzogthum Posen und in den mit Westpreußen vereinigten Distrikten des ehemaligen Herzogthums Warschau.  Vom 1sten Juni 1820.
	(No. 611.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 1sten Juli 1820.,  die resp. Anmeldung und Liquidirung  der  Kompensations-Anerkenntnisse betreffend.

	Stück No. 12.
	(No. 612.)  Publikations-Patent über die unterm 15ten Mai 1820. vollzogene Schluß-Akte der über Ausbildung und Befestigung des deutschen Bundes zu Wien gehaltenen Ministerial-Conferenzen.  De dato den 24sten Juni 1820.

	Stück No. 13.
	(No. 613.)  Verordnung über die Einführung der Vorschriften des Allg. Landr. Th. II. Tit. 20. §. 12. bis 15. incl.,  und der Krim. Ordn. §. 96. bis 98. incl.,  wegen der von Preußischen Unterthanen im Auslande, oder von Fremden im Inlande oder auch im Auslande begangenen Verbrechen oder Vergehen, in sämmtliche Provinzen der Monarchie, worin die Preußischen Gesetzbücher noch nicht Gesetzeskraft haben.  Vom 30sten Juni 1820.
	Anhang.   ---Allgemeines Lamdrecht Theil II. Titel 20. §. 12. bis 15. ---Kriminalordnung Titel I. Abschnitt 3. §. 96. bis 98.

	(No. 614.)  Deklaration des §. 3.  der Verordnung vom 11ten März 1818. über die Lehen und Fideikommisse in den jenseits der Elbe gelegenen Provinzen.  Vom 1. Juli 1820.

	Stück No. 14.
	(No. 615.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 7ten August 1820.,  die Einrichtung des  Abgabenwesens betreffend.
	(No. 616.)  Gesetz über die Einrichtung des Abgabenwesens.  Vom 30sten Mai 1820.
	Beilage B.  zu §. 8. des Gesetzes wegen Einrichtung des Abgabenwesens. ---Verzeichniß der Städte, in welchen die Mahl- und Schlachtsteuer erhoben wird.

	(No. 617.)  Gesetz wegen Einführung einer Klassensteuer.  Vom 30sten Mai 1820.
	(No. 618.)  Gesetz wegen Entrichtung einer Mahl- und Schlachtsteuer.  Vom 30sten Mai 1820.
	(No. 619.)  Gesetz wegen Entrichtung der Gewerbesteuer.  Vom 30sten Mai 1820.
	Beilage A.  zu §. 3. des Gesetzes wegen Entrichtung der Gewerbesteuer. ---Auszug aus dem Allgemeinen Landrecht Theil II. Titel 8. Abschnitt 7. von Kaufleuten.
	Beilage B.  zu dem Gesetze wegen Entrichtung der Gewerbesteuer,  die Ausmittelung und Vertheilung der Sätze betreffend, wonach dieselbe erhoben werden soll. [zu §. 25.]
	Beilage C.  [zu §. 29. a)] Auszug aus dem Allgemeinen Landrecht Tit. 6. Theil II.
	Beilage D.  [zu §. 37. b)] Auszug aus dem Gesetze über die polizeilichen Verhältnisse der Gewerbe vom 7ten September 1811.


	Stück No. 15.
	(No. 620.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 24sten Juli 1820.,  enthaltend nähere Bestimmungen der Allerhöchsten Order vom 20sten Mai 1820.  wegen Wiederaufnahme der von 1808. bis 1814. exkludirten Offiziere  und wegen Pensionirung ihrer Wittwen aus dem Fonds der Offizier-Wittwenkasse.
	(No. 621.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 30sten August 1820.,  die Abtragung der Bergwerkssteuern in den Rheinischen Provinzen betreffend.
	(No. 622.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 14ten September 1820.,  die einstweilige Anwendung des Allgemeinen Landrechts,  20sten Titels  2ten Theils, als Singular-Recht für den ganzen Militairstand betreffend.

	Stück No. 16.
	(No. 623.)  Gesetz,  die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse in den vormals zum Königreich Westphalen, zum Großherzogthum Berg oder zu den französisch-hanseatischen Departements gehörenden Landestheilen betreffend.  Vom 25sten September 1820.
	(No. 624.)  Gesetz wegen der in Magdeburg und Münster zu errichtenden Generalkommissionen.  Vom 25sten September 1820.
	(No. 625.)  Gesetz,  die gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältnisse im Herzogthum Westphalen betreffend.  Vom 25sten September 1820.
	(No. 626.)  Gesetz wegen Veränderung der Weinsteuer.  Vom 25sten September 1820.
	(No. 627.)  Gesetz,  die Gültigkeit der französischen Gesetze in der Stadt Wesel und deren Rayon betreffend.  Vom 25sten September 1820.

	Stück No. 17.
	(No. 628.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 26sten September 1820.,  die Regulirung der Krieges-Anleihe vom Jahre 1745. betreffend.
	(No. 629.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 26sten September 1820.  wegen Aufhebung des Indults in der Provinz Neuvorpommern.
	(No. 630.)  Bekanntmachung des Ministerii der auswärtigen Angelegenheiten vom 11ten Oktober 1820.,  die Uebereinkunft mit der kurhessischen Regierung,  wegen gegenseitiger Uebernahme der Vagabunden und Ausgewiesenen, betreffend.
	Auszug aus der unterm 28sten September 1820.  zwischen der Königlich-Preußischen und der Kurhessischen Regierung abgeschlossenen Uebereinkunft wegen gegenseitiger Uebernahme  der Vagabunden und Ausgewiesenen etc.


	Stück No. 18.
	(No. 631.)  Deklaration,  die Sukzession der Mantelkinder im Lehn betreffend.  Vom 30sten September 1820.
	(No. 632.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 10ten November 1820.,  betreffend die Präklusivfrist in Bezug auf die Zurückzahlung der in den Jahren 1813. und 1814.  im ehemaligen Militair-Gouvernement zwischen der Oder und Weichsel ausgeschriebenen Zwangsanleihe.
	(No. 633.)  Allerhöchste Kabinetsorder vom 20sten November 1820.,  betreffend das Forum für die Vollstreckung der rechtskräftigen Erkenntnisse in Provinzial- und Kommunal-Schuldklagen.



